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8.18.2 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Mischbaufläche 
(Anpassung an den Bebauungsplan „Miehlen-Nord, Planteil A-
Hauptstraße), ca. 0,15 ha 117 

8.18.3 Nachrichtliche Anpassung: Anpassung an den Bebauungsplan 
„Miehlen Nord – Planteil B Ehrlichsplacken“ 118 

8.18.4 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Wohnbaufläche, ca. 
0,3 ha und Kompensationsfläche ca. 0,18 ha 119 

8.18.5 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Wohnbaufläche, ca. 
0,15 ha, Kompensationsfläche ca. 0,10 ha und Grünfläche ca. 
0,06 ha 120 

8.18.6 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Wohnbaufläche auf 
Grundlage des Bebauungsplans „Alter Bahnhof“, ca. 0,85 ha 120 

8.18.7 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Grün- und 
Kompensationsflächen auf Grundlage des Bebauungsplans 
„Ramersbach“ (3. Änderung und Erweiterung), ca. 0,80 ha 121 

8.18.8 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Mischbaufläche (ca. 
0,2 ha), Sonderbaufläche (ca. 0,1 ha) und Gehölzflächen (ca. 
0,4 ha) in Anpassung an die Satzung „Nr. 5“, ca. 0,80 ha 121 

8.18.9 Darstellung einer Ökokontofläche (Flur 10, Flurstück 89, ca. 0,35 
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8.18.10 Darstellung von zwei Ökokontoflächen (Flurstück 35, Flur 33, ca. 
2.630 m² und Flurstück 5, Flur 36, ca. 3.140 m²) 122 

8.19 Stadt Nastätten 123 

8.19.1 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Mischbaufläche auf 
Grundlage des Bebauungsplans „Mühlbachtal“, ca. 0,09 ha 123 

8.19.2 Anpassung an den Bestand: Änderung Parkplatzfläche in 
Wohnbaufläche in der Straße „Borngraben“, ca. 0,13 ha 123 

8.19.3 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Verkehrsfläche und 
Kompensationsfläche auf Grundlage des Bebauungsplans „1. 
Änderung Anbindung Schwalbacher Straße/ B 274 neu“, ca. 
0,87 und ca. 0,66 ha 124 

8.19.4 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Sonderbaufläche 
mit der Zweckbestimmung „Elektrofachmarkt“ auf Grundlage des 
Bebauungsplans 1. Änderung BP „Rheinweg“", ca. 0,38 ha 124 

8.19.5 Anpassung: Ausweisung von Flächen für 
Kompensationsmaßnahmen auf Grundlage des 
Bebauungsplans „Weseler Weg“ (ca. 1,14 ha) 125 

8.19.6 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Verkehrsfläche (ca. 
0,39 ha), Mischbauflächen (ca. 0,02 ha) und Grünflächen (ca. 
0,09 ha) auf Grundlage des Bebauungsplans „7. Änderung 
Mühlbachtal“ (Zentraler Omnibusbahnhof) 126 
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8.19.7 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Verkehrsfläche auf 
Grundlage des Bebauungsplans „Buswendeplatz 
Sauerbornsweg“, (ca. 0,39 ha) 127 

8.19.8 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Mischbaufläche und 
Kompensationsmaßnahmen auf Grundlage der Satzung 
„Funkenmühle“, ca. 1,34 ha und 0,07 ha 127 

8.19.9 Neudarstellung von Wohnbaufläche am südlichen Stadtrand, ca. 
2,4 ha sowie Darstellung zugeordnete Kompensationsfläche, ca. 
0,63 ha 128 

8.19.10 Rücknahme von Wohnbaufläche (ca. 2,8 ha) und Rücknahme 
von Kompensationssuchraumflächen (ca. 0,5 ha) am nördlichen 
Stadtrand 133 

8.19.11 Änderung von Kompensationsfläche in landwirtschaftliche 
Nutzfläche, ca. 2,4 ha 134 

8.19.12 Nachrichtliche Übernahme: Darstellung der Abgrenzung des 
Sanierungsgebietes gemäß § 5 (4) BauGB in der Stadt 
Nastätten 135 

8.19.13 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung einer 
Kompensationsfläche zum BP „In Föhrt, 2. Änderung“, ca. 0,1 ha 135 

8.19.14 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung einer 
Kompensationsfläche zum BP „Weiberdell“, ca. 0,97 ha 136 

Redaktionelle Änderungspunkte/ Anpassungen: 136 

8.20 Ortsgemeinde Niederbachheim 136 

8.20.1 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von 
Kompensationsflächen auf Grundlage des Bebauungsplans 
„Zeilenstücker“ (I. Änderung), ca. 0,65 ha 136 

8.20.2 Verlagerung eines Suchraums für Kompensationsmaßnahmen, 
ca. 1,1 ha 137 

8.21 Ortsgemeinde Niederwallmenach 138 

8.21.1 Ausweisung von gewerblichen Bauflächen auf bisheriger 
landwirtschaftlicher Nutzfläche, ca. 0,3 ha 138 

8.21.2 Ausweisung von gewerblichen Bauflächen mit eingeschränkter 
Nutzung (ca. 0,3 ha) und Mischbaufläche (ca. 0,3 ha) am 
nördlichen Ortsrand 142 

8.21.3 Fläche entfällt: Umwandlung von Wohn- in Mischbaufläche am 
südlichen Ortsrand, ca. 0,56 ha 146 

8.21.4 Anpassung an den Bestand: Ausweisung von 
Gemeinbedarfsfläche (ca. 0,35 ha) und Wohnbaufläche (ca. 
0,03 ha) 146 

8.21.5 Anpassung an den Bestand: Ausweisung von Parkplätzen, ca. 
0,10 ha 147 
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8.21.6 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von gewerblicher 
Baufläche, ca. 0,05 ha 148 

8.21.7 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Mischbaufläche, ca. 
0,47 ha 149 

8.21.8 Ausweisung von Gemeinbedarfsfläche für die Erweiterung des 
Kindergartens, ca. 0,66 ha 149 

8.21.9 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Wohnbaufläche auf 
Grundlage des Bebauungsplans „Vor der Bain“, ca. 0,01 ha 154 

8.21.10 Fläche entfällt: Ausweisung von Wohnbaufläche am südlichen 
Ortsrand, Erweiterung „Vor der Bain“, ca. 1,54 ha 155 

8.21.11 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung von zwei Aufforstungen, 
ca. 1,04 ha 155 

8.22 Ortsgemeinde Oberbachheim 156 

8.22.1 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Wohnbaufläche (ca. 
0,50 ha) und zugeordneter Kompensationsmaßnahmen (ca. 
0,04 ha) auf Grundlage des Bebauungsplans „In den 
Krautstückern“ 156 

8.23 Ortsgemeinde Obertiefenbach 157 

8.23.1 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Mischbaufläche 
(„Höfe Spriestersbach“), ca. 1,04 ha 157 

8.23.2 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Mischbaufläche am 
nordwestlichen Ortsausgang in Anpassung an eine 
Ortsabrundungssatzung, ca. 0,15 ha 158 

8.23.3 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Mischbaufläche am 
östlichen Ortsrand, ca. 0,06 ha 159 

8.24 Ortsgemeinde Oberwallmenach 159 

8.24.1 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung von zwei 
Kompensationsflächen, die der Ergänzungssatzung Nr. 1 
zugeordnet sind (ca. 0,35 ha) 159 

8.24.2 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Flächen für 
Kompensationsmaßnahmen auf Grundlage des 
Bebauungsplans „Wasserwiese“, ca. 0,15 ha 160 

8.25 Ortsgemeinde Oelsberg 161 

8.25.1 Aufstellung des Bebauungsplans „Erweiterung Schleidt II“: 
Ausweisung von Wohnbaufläche (ca. 0,33 ha) zur Erweiterung 
des Wohngebietes am südlichen Ortsrand 161 

8.25.2 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Mischbaufläche auf 
Grundlage der Innenbereichssatzung „Nr. 1“, ca. 0,35 ha 166 

8.25.3 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Kompensations- 
und Grünflächen auf Grundlage des Bebauungsplans „Oberste 
Kappestücker“, ca. 0,65 und 0,46 ha 167 
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8.25.4 Darstellung einer Wohnbaufläche am nördlichen Ortsrand 
Oelsberg, ca. 1,10 ha 168 

8.25.5 Anpassung an den Bestand: Ausweisung von Grünfläche mit der 
Zwecksbestimmung Tennis, ca. 0,70 ha 172 

8.26 Ortsgemeinde Rettershain 173 

8.26.1 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Wohnbaufläche und 
Kompensationsflächen auf Grundlage des Bebauungsplans 
"Erweiterung Wickenstücker, 1. Änd. 2. Erweiterung", ca. 0,2 
und 0,5 ha 173 

8.26.2 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Verkehrsfläche für 
den Buswendeplatz, ca. 0,05 ha 174 

8.26.3 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung eines Mobilfunkmastes 174 

8.27 Ortsgemeinde Ruppertshofen 175 

8.27.1 Rücknahme von gewerblicher Baufläche, ca. 0,6 ha 175 

8.27.2 Einbeziehung eines Fahrweges in die 
Mischbauflächendarstellung am südlichen Ortsrand, ca. 0,05 ha 175 

8.28 Ortsgemeinde Strüth 176 

Redaktionelle Änderung 176 

8.28.1 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Verkehrsfläche (ca. 
0,05 ha) und öffentlicher Grünfläche (ca. 0,09 ha) auf Grundlage 
des Bebauungsplan „Hinter dem Klubb“ 177 

8.28.2 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Mischbaufläche auf 
Grundlage von genehmigten Einzelbauvorhaben, ca. 0,2 ha 178 

8.28.3 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung einer Fläche für die 
Forstwirtschaft, ca. 0,1 ha 178 

8.28.4 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung einer 
Kompensationsfläche zum BP „Hinter dem Klubb“, ca. 0,09 ha 178 

8.29 Ortsgemeinde Weidenbach 179 

8.29.1 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Wohnbaufläche am 
nördlichen Ortsrand auf Grundlage des Bebauungsplan „Oberm 
Dorf“, ca. 0,1 ha 179 

8.30 Ortsgemeinde Welterod 180 

8.30.1 Anpassung an den Bestand: Ausweisung von Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Sportplatz, ca. 1,45 ha 180 

8.30.2 Ausweisung einer Mischbaufläche (ca. 0,54 ha) und Darstellung 
von geplanten Streuobstwiesen (ca. 0,15 ha) in Zusammenhang 
mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Rosenhof“ 180 

8.30.3 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung einer 
Kompensationsfläche zum BP „Ober dem Wiesgarten Teil A + 
B", ca. 0,2 ha 184 

8.31 Ortsgemeinde Winterwerb 185 
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8.31.1 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Wohnbaufläche und 
Kompensationsmaßnahmen auf Grundlage des 
Bebauungsplans „An der Spitzenwies“ im Stand der 1. 
Änderung, ca. 0,32 und 0,90 ha 185 

8.31.2 Rücknahme von Wohnbaufläche am südlichen Ortsrand, ca. 0,1 
ha 186 

8.31.3 Darstellung von Wohnbaufläche am nördlichen Ortsrand (ca. 0,1 
ha) – Anpassung an den Bebauungsplan „In der Gewann“ 186 

8.32 Ortsgemeinde Hunzel 189 

8.32.1 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung einer 
Kompensationsfläche zum BP „Auf der Hohengrub III Teilbereich 
I“, ca. 0,17 ha 189 

II UMWELTBERICHT (KURZERLÄUTERUNG) 190 
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1 Z I EL  U N D  ZW E C K  D E R  PL AN U N G  

In der Verbandsgemeinde Nastätten besteht grundsätzlicher Bedarf für Änderungen des Fläche-
nnutzungsplans. Im Rahmen der 13. Änderung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde 
Nastätten erfolgen mehr als 110 einzelne Änderungen an der wirksamen Fassung des Planwerkes. 

Im Verlauf der vergangenen Jahre sind diverse und vielfältige Erfordernisse zur Fortschreibung in 
den Ortsgemeinden aufgetreten. Die Anträge der Ortsgemeinden auf Änderungen bei den Darstel-
lungen im Flächennutzungsplan wurden gesammelt und zusammengestellt. 

Trotz des umfangreichen Verfahrens (Gesamtumfang von mehr als 100 Änderungspunkten) liegen 
etwa 20 tatsächliche Neuplanungen (v. a. wohnbauliche Flächen) auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung vor. 

Ein wesentlicher Teil der Änderungsinhalte resultiert aus Verfahren der verbindlichen Bauleitpla-
nung. Bei der überwiegenden Anzahl der Änderungspunkte handelt es sich um Anpassungen an 
rechtskräftige Bebauungspläne, sonstige Satzungen und genehmigte Einzelvorhaben. 

Diese Planungen wurden im Laufe der Jahre umgesetzt, wobei eine Anpassung des Fläche-
nnutzungsplans aufgrund der gegebenen Geringfügigkeit zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen soll-
te. Diese Vorgehensweise war einzelfallbezogen und jeweils mit der Kreisverwaltung des Rhein-
Lahn-Kreises abgestimmt (exemplarisch sei hier auf die Satzung „Funkenmühle“ in der Stadt Nas-
tätten verwiesen). Die Übernahme der planerischen Inhalte in den Flächennutzungsplan geschieht 
nunmehr im Rahmen der 13. Änderung des Flächennutzungsplans. Zusätzlich liegt eine Vielzahl 
von redaktionellen Anpassungen an den Bestand (u. a. Aktualisierung der Katastergrundlage, Kor-
rekturen etc.) vor.  

Beinahe alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde sind durch die 13. Änderung des Fläche-
nnutzungsplans inhaltlich betroffen: Änderungen erfolgen in nahezu sämtlichen Ortsgemeinden (30 
von 32). In der beigefügten Flächenbilanz und in einer umfangreichen Tabelle (siehe Anlage) wird 
ein Überblick zu den vorgesehenen Änderungen gegeben. 

Im Zuge der Planbearbeitung hat sich die Verbandsgemeinde dazu entschieden, dass der Fläche-
nnutzungsplan vom analogen Planwerk in einen digitalen Flächennutzungsplan überführt wird. Die 
derzeit wirksame Planfassung des Flächennutzungsplans wurde aus diesem Grund vollständig digi-
tal neu gezeichnet, und der Datenbestand wurde zeitgemäß aufgearbeitet. Die digitale Bearbeitung 
des Flächennutzungsplans erfolgte mit dem Geographischen Informationssystem (GIS-Software) 
Caigos (bzw. ehemals PolyGIS) des gleichnamigen Softwareunternehmens. 

Im Rahmen der vorliegenden 13. FNP-Änderung werden alle vorangegangenen und abgeschlosse-
nen Änderungen im Flächennutzungsplan als Gesamtplanwerk zusammengeführt. Die Übernahme 
dieser Änderungen stellt einzig eine nachrichtliche Übernahme zur aktualisierten Darstellung des 
gesamten FNP dar. In Bezug auf die übernommenen Flächendarstellungen der vorausgegangenen 
FNP-Änderungen gelten im Zweifelsfalle die jeweiligen Originale, die seinerzeit genehmigt wurden 
und rechtswirksam waren. 

Im digitalisierten Flächennutzungsplan werden auch die Inhalte der noch nicht vollständig abge-
schlossenen 10. Änderung des Flächennutzungsplans dargestellt. Das Verfahren zur 10. Änderung 
konnte seinerzeit nicht bis zum Stichtag 20. Juli 2006 (Ende der Überleitungsvorschrift zur BauGB-
Novelle 2004) vollständig abgeschlossen werden. Die drei Änderungsflächen in Kasdorf, Kehlbach 
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und Oberbachheim, die Gegenstand des Verfahrens zur 10. Änderung waren, werden in das Ver-
fahren zur 13. Änderung integriert und diese Flächen werden damit verfahrenstechnisch zum Ab-
schluss gebracht (zu diesen Flächen liegen mittlerweile rechtskräftige Bebauungspläne vor). 

2 ER L ÄU T E R U N G E N  D E R  Z E I C H N E R I S C H E N  U N D  T E XT L I C H E N  

D AR S T E L L U N G E N  U N D  AL L G EM EI N E  H I N W E I S E  

2.1  Planwerk 

Das Planwerk der 13. Änderung des Flächennutzungsplans besteht aus folgenden Teilen: 

1. Begründung mit integriertem Umweltbericht, 

2. Plankarten mit Darstellung der Änderungsflächen im Maßstab 1:5.000 für die Städte, Ortsge-
meinden und Stadt- bzw. Ortsteile. Die Gliederung der Begründung (Endnummer) entspricht 
der Nummerierung auf den Plankarten.  

Folgende Ergänzungen sind zur Präsentation des Planwerks auszuführen: 

1. Die Präsentation erfolgt a) in einem Textband, welcher die Grundlagen der Änderung sowie 
die Behandlung von Flächen der Neudarstellung einschließlich der landschaftsplanerischen 
Ausführungen und notwendigen Abwägungen darlegt, und b) in einem beigefügten Planband, 
der die Plankarten mit den Änderungen des Flächennutzungsplans und die Hervorhebungen 
der Änderungen (mittels Schraffuren) enthält. 

2. Die wesentlichen Darstellungen/ Änderungen werden aus ortsplanerischer Perspektive nach 
den Kriterien Ortsentwicklung, Erschließung, Immissionsschutz etc. betrachtet und bewertet. 

3. Die Aussagen zur Landschaftsplanung werden in tabellarischer Form präsentiert. 

4. Die Abwägung zu den Bauflächen – im Hinblick auf den Umgang mit landespflegerischen Ziel-
vorstellungen – wird in Form einer kurzen Aufzählung unter der Überschrift „Abwägung“ nach 
den landschaftsplanerischen Darlegungen ergänzt. 

 In der Regel ist eine Abweichung von den landespflegerischen Zielvorstellungen bei der Aus-
weisung von Bauflächen aus dem Grund gegeben, dass Bebauung grundsätzlich kein lan-
despflegerisches Ziel sein kann (diese Aussage gilt grundlegend, auch wenn diese Aussage 
den dortigen Ausführungen im Einzelfall nicht zu entnehmen sein sollte). Infolge des resultie-
renden „Grund-Dissenses“ ergibt sich das Erfordernis für eine Darstellung der Abwägung. 
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2.2 Zeichnerische Darstellung der Änderungen 

Im Rahmen der 13. Änderung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Nastätten werden 
Übersichtspläne bzw. Ausschnitte der betreffenden Ortslagen im Maßstab 1:5.000 angefertigt und 
in einem Planband dargestellt. Die Begründung wird dem Planband beigefügt. 

Die abgebildeten Planunterlagen (Maßstab 1:5.000) basieren auf dem digitalen Flächennutzungs-
plan in der jeweils aktuellsten Änderungsfassung. Diese sind in der Weise aktualisiert, dass voran-
gegangene, bereits genehmigte Änderungen des Flächennutzungsplans nun nicht mehr mit demje-
nigen Raster hervorgehoben werden, welches die Änderungsbereiche kennzeichnete. 

Die in der 13. FNP-Änderung thematisierten Änderungsflächen werden mit Raster und Einschrieb 
markiert, um eine leichtere Lokalisierung zu ermöglichen. Nachfolgend werden die verwendeten 
Abkürzungen und Zeichen erläutert: 
 

Zeichenerklärung für die Planausschnitte im Maßstab 1:5.000 

W - Wohnbaufläche (WR= Reines Wohngebiet, WA= Allgemeines Wohngebiet) 

M - Mischbaufläche (MD = Dorfgebiet, MI = Mischgebiet) 

G - Gewerbliche Baufläche (GE = Gewerbegebiet) 

G(EN) - Gewerbliche Baufläche - Eingeschränkte Nutzung 

GB - Fläche für den Gemeinbedarf 

S - Sonderbaufläche (bzw. Abkürzung: „SO“) 

GR - Grünfläche (z. B. Parkanlage, Dauerkleingärten, Spielplatz, Sportplatz, Friedhof) 

LWS - Fläche für die Landwirtschaft 

FWS - Fläche für die Forstwirtschaft 

LPF - Landespflegefläche 

zK - zugeordnete Kompensationsfläche 

Ökokonto - Ökokontoflächen 

VF - Verkehrsfläche 

RRB - Regenrückhaltebecken 
 

Beispiel für die Bezeichnung einer Änderung: 

 Änd. Nr. 1 

  W   1,2 ha 

W   GR 0,4 ha 
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Legende: 

Änd. Nr. 1 =  Nr. der Änderung 

LWS  = wirksame Flächendarstellung: z. B. „Fläche für die Landwirtschaft“ 

 W  = Änderung (von i. d. R. „Fläche für die Landwirtschaft“) in „Wohnbaufläche“ 

W  Gr  = Änderung von „Wohnbaufläche“ in „Grünfläche“ 

1,2 ha  = Größenangabe in ha 

Die Begründung enthält zahlreiche unmaßstäbliche Kartenausschnitte. Einige Änderungsflächen 
werden mittels dieses Kartenmaterials in einer Detailansicht abgebildet. 

Zur Veranschaulichung der Änderungen im Planbild des digitalen Flächennutzungsplans sind die 
einzelnen Änderungspunkte derart bezeichnet, dass für die jeweiligen Ortsgemeinden eine fortlau-
fende Nummerierung mit einer Ziffer gewählt wurde (z. B. Nr. 1, Nr. 2 etc.). Die räumliche Ausdeh-
nung des jeweiligen Änderungsbereiches wird mittels einer markanten Schraffur gekennzeichnet. 

Die Digitalisierung des Flächennutzungsplans wurde mit der GIS-Software Caigos (bzw. ehemals 
PolyGIS) erstellt. 

2.3 Allgemeine Hinweise 

Die umweltplanerischen Aussagen im Rahmen der einzelnen Neuausweisungen zur 
Erheblichkeitseinstufung der jeweiligen Eingriffe in die Naturhaushaltspotentiale leitet sich aus den 
Aussagen der Landschaftsplanung ab, die im Einzelfall durch detaillierte Aufnahmen vor Ort ergänzt 
wurden. 

In der vorliegenden Begründung sind überschlägige Aussagen im Hinblick auf erforderliche Aus-
gleichsmaßnahmen zu den einzelnen Flächen enthalten. Der konkrete Inhalt, Umfang und Detaillie-
rungsgrad hängen von der einzelnen Änderung ab.  

Für nachrichtliche Anpassungen des Flächennutzungsplans an bereits genehmigte und 
rechtskräftige Bebauungspläne, sonstige Satzungen und genehmigte Einzelvorhaben sind 
diese Aussagen jedoch nicht erforderlich, weil die rechtliche Entscheidung, ob ein planeri-
scher Eingriff oder das Bauvorhaben selbst zulässig ist oder nicht, bereits entschieden ist. 

2.4 Informationen zu Rohstoffabbau und Bergwerksfeldern 

Das Landesamt für Geologie und Bergbau hat in der Stellungnahme vom 8. März 2010 darauf ver-
wiesen, dass in den Gemarkungen Berg, Ehr, Eschbach und Lipporn untertägiger Abbau von Roh-
stoffen betrieben wurde, und dass in der Gemarkung Miehlen und Obertiefenbach Bergrechte auf-
recht erhalten werden.  

Mit der Stellungnahme des Landesamtes wurden auch bekannte Adressen der Bergwerkseigentü-
mer übermittelt. Zur Berücksichtigung der Belange der jeweiligen Bergwerkseigentümer wurden 
diese im Flächennutzungsplanänderungsverfahren beteiligt und haben ihre Stellungnahmen abge-
ben. 
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Ausweislich der abschließenden Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB erfolgt in 
den Bereichen der vorliegenden Änderungsflächen kein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht.  

Seitens des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz wird die Einbeziehung eines 
Baugrundgutachters bzw. eines Geotechnikers zur objektbezogenen Baugrunduntersuchung emp-
fohlen sobald Indizien für Bergbau vorgefunden werden.  

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Informationen, die seitens des Landesamtes für 
Geologie und Bergbau übermittelt wurden. 

Gemarkung Ände-
rungs-
Nr. 

Bergwerksfeld Bodenschatz erfolgter    
Abbau 

Grubenbau 
/Abbau im Be-
reich der Ände-
rungsflächen 

Bergrecht 

Berg 1 Heinrich Blei, Silber, Kup-
fer, Zink 

ja nein erloschen 

 1 Römerfels Dachschiefer keine Angaben - erloschen 

Bettendorf 1  Friedrich V Eisen keine Angaben - erloschen 

 2 Holzberg Eisen keine Angaben - erloschen 

Bogel 2 Neuehoffnung II Eisen keine Angaben - erloschen 

 3 Moltke Eisen keine Angaben - erloschen 

Buch 2,3,4,5,
6 

Josefsglück XX Eisen keine Angaben - erloschen 

Diethardt 1 Münchenstein Dachschiefer keine Angaben - erloschen 

 2 Blücher II Eisen keine Angaben - erloschen 

  Pfingstberg Dachschiefer keine Angaben - erloschen 

Ehr 1 Carl V Eisen keine Angaben - erloschen 

Endlichhofen 3 Zinswiller Eisen keine Angaben - erloschen 

Eschbach 1,2,3 Gute Hoffnung Blei, Kupfer, Zink, 
Silber 

ja nein aufrecht  erhalten 

Gemmerich 1,2,3 Josephsglück 
XXII 

Eisen keine Angaben - erloschen 

 1,2,3,4 Zufriedenheit II Blei Zink keine Angaben - erloschen 

Kehlbach 1,2 Wilhelmine II Eisen keine Angaben - erloschen 

Miehlen 6,8 Ehrlich  Ton keine Angaben - aufrecht  erhalten 

  Burg Ton keine Angaben - aufrecht  erhalten 

 7 Zufall Eisen keine Angaben - erloschen 

Nastätten 4 Heubach Eisen keine Angaben - erloschen 
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 3,7,9;  
8 tlw. 

Marie IV Eisen keine Angaben - erloschen 

Niederwallmena
ch 

1,2,4,5,
6,7,8 

Regenbogen Eisen keine Angaben - erloschen 

Oberbachheim 1 Wilhelmine Eisen keine Angaben - erloschen 

Obertiefenbach 2,3 Pohlerfeld Eisen keine Angaben - erloschen 

Oelsberg 1 Heubach Eisen keine Angaben - erloschen 

 2,4 Robert II Eisen keine Angaben - erloschen 

 3 Zufall Eisen keine Angaben - erloschen 

Rettershain 1,2 Eisenhut Eisen keine Angaben - erloschen 

Ruppertshofen 2 Moltke Eisen keine Angaben - erloschen 

 2 Zinsweiler Eisen keine Angaben - erloschen 

Strüth 1,2 Celestine Dachschiefer keine Angaben - erloschen 

 1,2 Strüth Eisen keine Angaben - erloschen 

 2 Onkel David Dachschiefer keine Angaben - erloschen 

Weidenbach 1 Landa Eisen keine Angaben - erloschen 

 1 Carl III Dachschiefer keine Angaben - aufrecht  erhalten 

Welterod 2 Celestine Dachschiefer keine Angaben - erloschen 

 2 Strüth Eisen keine Angaben - erloschen 

 2 Watermann Dachschiefer keine Angaben - erloschen 
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3 VO R G AB E N  Ü B E R G E O R D N ET E R  PL AN U N G EN  

3.1 Landesentwicklungsprogramm IV 

Paragraph 1, Absatz 4 des Baugesetzbuches bindet die Träger der Bauleitplanung – die entschei-
denden Akteure bei der Veränderung der Raumstruktur – an die Ziele der Landesplanung, und in 
vielen Fachgesetzen ist ihre Berücksichtigung über Raumordnungsklauseln ausdrücklich verankert. 

Landesplanerische Rahmenbedingungen und Entwicklung der Räume und Standorte 

Das Landesentwicklungsprogramm IV (LEP IV) ist am 25. November 2008 in Kraft getreten.  

In einer ersten Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms (LEP IV) wurden die Nutzung 
der Erneuerbaren Energien betreffenden Ziele und Grundsätze des LEP IV überarbeitet und er-
gänzt, um den in diesem Bereich gewachsenen Anforderungen Rechnung zu tragen. 

Am 22. August 2015 erlangte die Zweite Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms 
(LEP) IV Rechtskraft.  

Die übergeordneten Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms LEP IV sind Gegenstand der 
vorliegenden Plankonzeption.  

Das LEP IV definiert den Planungsraum der Verbandsgemeinde Nastätten als Bereich mit disperser 
Siedlungsstruktur im ländlichen Raum. Das bedeutet, dass weniger als 33 % der Einwohner in 
Ober- oder Mittelzentren leben. Diese Angabe bezieht sich auf alle Einwohner im zugeordneten Mit-
telbereich. Die Verbandsgemeinde wird dem Mittelbereich St. Goar/ St. Goarshausen zugeordnet. 
Die Mittelzentren Nastätten, St. Goar und St. Goarshausen bilden ein kooperierendes Zentrum. In 
diesen Räumen, die als „mittelzentraler Verbund kooperierender Zentren“ gekennzeichnet sind, sol-
len diejenigen kooperierenden Zentren, die über kein umfassendes Angebot an mittelzentralen Ein-
richtungen verfügen, ein breit gefächertes Angebot ergänzender Versorgungs- und Dienstleistungs-
einrichtungen vorhalten (Grundsatz 41, Kapitel 3.1 Zentrale Ortstruktur).  

Im LEP IV werden Aussagen über die Zentrenerreichbarkeit für die einzelnen Ortsgemeinden ge-
troffen. In der Verbandsgemeinde Nastätten gibt es mehrere Ortsgemeinden, die in Bereichen mit 
geringer Zentrenerreichbarkeit liegen. Dies bedeutet, in weniger als 30 Autofahrminuten sind maxi-
mal 3 Zentren erreichbar. Das gilt für die Ortsgemeinschaften Berg und Hunzel im Norden der Ver-
bandsgemeinde. Im Osten der Verbandsgemeinde trifft es auf die Ortsgemeinde Holzhausen zu. 
Diese Einstufung gilt auch für die Ortsgemeinden südlich einer gedachten Linie zwischen Diethardt, 
Laudert, Oberwallmenach und Rettershain.  

Im Landesentwicklungsprogramm IV wird insbesondere der Thematik des demographischen Wan-
dels im Hinblick auf die Entwicklung der Gemeinden Rechnung getragen. Vor diesem Hintergrund 
wird es darauf ankommen, die Siedlungs- sowie Freiraum- und Infrastrukturentwicklung nachhaltig 
zu steuern. Eine nachhaltige Entwicklung fordert langfristig angelegte, vorausschauende Konzepte. 
Die Raumordnung bildet dabei ein zentrales Instrument zur Sicherstellung einer nachhaltigen, um-
weltgerechten Entwicklung. Raumnutzungsansprüche müssen nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit 
ausgerichtet werden, um ein effizientes Flächenmanagement zu erreichen.  
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Insbesondere bei den Siedlungsflächenausweisungen in den ländlichen Räumen sollte zukünftig 
beachtet werden, die prägende Struktur von suburbanen Ortslagen und Landschaften mit dörfli-
chem Charakter beizubehalten und diese als eigenständige Lebensräume unter Wahrung der land-
schaftstypischen Eigenarten zu entwickeln. Als Ziel sollte diesbezüglich die Innentwicklung vor der 
Außenentwicklung angesehen werden. Einzig unter dieser Zielsetzung ist eine landschaftsverträgli-
che Entwicklung und Sicherung der Lebenspotentiale innerhalb der Gemeinden zu erreichen. 

Die Ziele für die Gemeinden sind: 

- Sicherstellung der Grundlagen der Daseinsvorsorge unter den Gesichtspunkten des demo-
graphischen Wandels, 

- Beachtung der überörtlichen Erfordernisse bei Wahrung der örtlichen Aufgaben, 

- Eigenentwicklung mit Orientierung an den Entwicklungschancen im Siedlungszusammen-
hang und an den demographischen Rahmenbedingungen, 

- Reduzierung der quantitativen Flächeninanspruchnahme und Optimierung der qualitativen 
Flächeninanspruchnahme, 

- Flächenneuausweisung im räumlichen und funktionalen Zusammenhang zu bestehenden 
Siedlungseinheiten unter Beachtung flächensparender und umweltschonender Aspekte. 

Die ländlichen Räume sollen als eigenständige Lebens- und Wirtschaftsräume unter Wahrung der 
landestypischen Eigenarten, insbesondere der Kulturlandschaften weiterentwickelt werden. Die da-
für notwendige Maßnahmen werden durch die nationale und europäische Förderpolitik für den länd-
lichen Raum unterstützt. Mit der Erstellung und Umsetzung integrierter ländlicher Entwicklungskon-
zepte wird eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft, der gewerb-
lichen Betriebe und der Dienstleistungsbetriebe, der Umweltsituation sowie der allgemeinen Le-
bens- und Arbeitsbedingungen im gesamten ländlichen Raum angestrebt. Den Gemeinden im länd-
lichen Raum steht grundsätzlich der gesetzlich gesicherte Anspruch auf Eigenentwicklung zu. Dies 
bedeutet, die Gemeinden sind im besonderen Maße Gestaltungs- und Umsetzungsort für relevante 
gesellschaftspolitische Aufgaben. Im Rahmen einer ganzheitlichen ländlichen Entwicklung sind 
Dorfstrukturen als eigenständige Lebensräume unter Wahrung der ländlichen und landschaftstypi-
schen Eigenarten zu entwickeln. Zur Stärkung dieser Gemeinden und ihrer Ortskerne können ins-
besondere folgende Maßnahmen beitragen:  

 die Schaffung bzw. Sicherung Wohnstätten naher Arbeitsplätze,  

 die Sicherung bzw. Wiederherstellung der örtlichen Grundversorgung mit Gütern des tägli-
chen Bedarfs,  

 die Umnutzung leerstehender, Ortsbild prägender Bausubstanz zum Wohnen und Arbeiten,  

 die Sicherung und Verbesserung des Dorfbildes und der baulichen Ordnung, 

 die Erhaltung und Erneuerung Ortsbild prägender, regionaltypischer Bausubstanz und Sied-
lungsstrukturen,  

 die Wiederherstellung oder Erhaltung der Einheit von Dorf und Landschaft,  

 die Förderung der Einsatzbereitschaft und von Selbstinitiativen der Dorfbewohnerinnen und 
Dorfbewohner, 

 die Durchführung einer umfassenden Informations-, Bildungs- und Beratungsarbeit im Rah-
men der Dorfmoderation. 

Die Eigenentwicklung der Gemeinden hat sich an die begründeten Entwicklungschancen der Ge-
meinde im Siedlungszusammenhang, den demographischen Rahmenbedingungen und den übe-
rörtlichen Erfordernissen zu orientieren. 
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Gestaltung und Nutzung der Freiraumstruktur 

Die Verbandsgemeinde Nastätten hat Anteil an drei verschiedenen Landschaftstypen. Der flä-
chenmäßig größte Landschaftstyp sind offenlandbetonte Mosaiklandschaften. In Richtung Westen, 
somit in Richtung Rheintal und dessen Hänge, wandeln sich die offenlandbetonten Mosaikland-
schaften in waldbetonte Mosaiklandschaften. Im Bereich der östlichen Verbandsgemeindegrenze 
findet man den Landschaftstyp der Tallandschaften der Kleinflüsse und Bäche im Mittelgebirge. 
Prägend für diesen Raum ist der Hasenbach und seine Zuflüsse.  

Für die Mosaiklandschaften besteht das Leitbild in der Sicherung und Weiterentwicklung der Land-
schaftsräume für abwechslungsreiche Landschaften, die ihren besonderen Reiz aus dem Wechsel 
von Wald und Offenland beziehen. Die Wälder bedecken primär markante Kuppen, Rücken und 
steilen Talhänge. Grünland nimmt die Talsohlen und waldfreie Bereiche der Hanglagen ein. Die 
ebenen Hochflächen werden durch Felder geprägt und sind durch raumwirksame Strukturen optisch 
gegliedert. Dörfer mit Streuobstgürteln und typischen Nutzungsmosaik im Ortsrandbereich setzen 
besondere Akzente.  

Für die Tallandschaften der kleinen Flüsse und Bäche im Mittelgebirge gilt das Leitbild der Talland-
schaften mit naturnahem Gewässerlauf und teilweise bewaldeten Hängen, die oft durch besondere 
Waldgesellschaften, Felsen oder Burgen geprägt sind. In klimatisch besonders begünstigten Talab-
schnitten mit deutlich hervortretenden felsigen Partien, spiegelt sich dieser Charakterzug in der Tro-
ckenvegetation wider. In den Tälern der Flüsse und abschnittsweise in den Bachtälern bestimmen 
intakte Auen mit Auwäldern, Wiesen und Ufergehölzen entlang der naturnahen Gewässer das Bild. 
Ansonsten prägen Talwiesen die Talabschnitte mit breiter Sohle.  

Die Landschaftstypen bilden die Grundlage für die Darstellung von Erholungs- und Erlebnisräu-
men, in denen die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Land-
schaft vorrangig zu sichern und zu entwickeln sind. Die Verbandsgemeinde hat Anteil am Erho-
lungs- und Erlebnisraum Hintertaunus. Dieser nimmt die nördlichen und nordöstlichen Bereiche der 
Verbandsgemeinde ein. Dieser setzt sich in Richtung der Verbandsgemeinden Nassau und Katze-
nelnbogen fort. Der Hintertaunus ist eine von mehreren tiefen Tälern stark zergliederte Landschaft 
mit überwiegend ackerbaulich genutzten Hochflächen und bewaldeten Talhängen und Kuppen. Der 
Erholungs- und Erlebnisraum hat landesweite Bedeutung als Teil des Naturparks Nassau, als Erho-
lungsgebiet und Landschaft mit einer in wesentlichen Teilgebieten sehr hohen Landschaftsbildquali-
tät.  

Hervorzuheben ist an dieser Stelle der rheinland-pfälzische Teil des obergermanisch-rätischen Li-
mes. Als historische Kulturlandschaft weist der Limes aufgrund seiner Kulturträchtigkeit besondere 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche touristische Entwicklung, zur Steigerung der Lebensqualität 
und zur Aktivierung regional vorhandener wirtschaftlicher Potentiale auch im Sinne der Nachhaltig-
keit auf.  

Neben den besonders herauszustellenden Landschaftstypen und Kulturlandschaften werden im 
LEP IV auch Aussagen zum Arten- und Biotopschutz getroffen. Im Gebiet der Verbandsgemeinde 
wird der Hasenbach als bedeutende Verbindungsfläche für den Erhalt und die Weiterentwicklung 
des Biotopverbundes ausgewiesen. Die angrenzenden Uferbereiche werden als Kernflächen / 
Kernzonen des Biotopverbundes ausgewiesen. Weitere Kernflächen / Kernzonen des Biotopver-
bundes werden entlang des Hasenbaches und im Bereich der Zuflüsse des Rheines ausgewiesen. 

Die eben beschriebenen, besonders landschaftsbildprägenden Elemente finden auch Niederschlag 
in der Kartendarstellung des Landesentwicklungsprogramms 2008 (Gesamtkarte). Im nördlichen 
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Teil der Verbandsgemeinde wird ein landesweit bedeutsamer Bereich für Erholung und Tourismus 
ausgewiesen. Eine derartige Ausweisung erfolgt auch entlang der Verbandsgemeindegrenze in 
Richtung Verbandsgemeinde Loreley. Hier wird der Anschluss an das Weltkulturerbe „Oberes 
Mittelrheintal“ geschaffen. Die Ausweisung der landesweit bedeutsamen Bereiche für Tourismus 
und Erholung basieren auf der Darstellung der ausgewiesenen Erholungsräume des Regionalplan 
Mittelrhein-Westerwald. 

Die nicht bewaldeten Freiräume innerhalb der Verbandsgemeinde werden teilweise als landesweit 
bedeutsame Bereiche für die Landwirtschaft ausgewiesen.  

Funktionales Verkehrsnetz 

Das Gebiet der Verbandsgemeinde wird von zwei überregional bedeutenden Verbindungen im funk-
tionalen Straßennetz durchquert. Es sind die Bundesstraße B 274, welche St. Goarshausen und 
Nastätten miteinander verbindet. Diese Ost-West-Verbindung führt in Richtung Holzhausen und 
Katzenelnbogen weiter. Eine wichtige Nord-Süd-Verbindung ist die Bundesstraße B 260, die das 
Lahntal (mit Bad Ems und Nassau) mit dem Rhein-Main-Raum verbindet (Wiesbaden/ Mainz). Die 
beiden Bundesstraßen kreuzen sich in Holzhausen. 

3.2 Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald von 2006 und RROP-
Fortschreibungsentwurf von 2014 

Die Verbandsgemeinde Nastätten liegt im Rhein-Lahn-Kreis und im östlichen Teil der Planungsre-
gion Mittelrhein-Westerwald. Die Ziele und Grundsätze des Regionalen Raumordnungsplans Mit-
telrhein-Westerwald sind folglich zu beachten. Die Gemeinden haben die Pflicht, durch eigenver-
antwortliche Lenkung eine struktur- und bedarfsgerechte Entwicklung anzustreben. 

Im wirksamen Regionalen Raumordnungsplan von 2006 wird die Verbandsgemeinde Nastätten 
dem Mittelbereich St. Goar/ St. Goarshausen zugeordnet. Es ist anzumerken, dass der RROP von 
2006 noch nicht an das zeitlich jüngere Landesentwicklungsprogramm IV angepasst worden ist. 
Nastätten wurde zwischenzeitlich als kooperierendes Mittelzentrum festgelegt. Im Rahmen der 
Fortschreibung des RROP wird diesbezüglich eine Anpassung vorgenommen. 

Die Stadt Nastätten erfüllt gemäß RROP 2006 innerhalb der Verbandsgemeinde die Funktion eines 
Grundzentrums und ist Sitz der Verbandsgemeindeverwaltung. Sämtliche Kommunen der Ver-
bandsgemeinde sind dem dünn besiedelten ländlichen Raum zugeordnet. 

Gemäß dem wirksamen RROP liegt die Verbandsgemeinde Nastätten zu Teilen in einem Land-
schaftsraum mit hervorragender Eignung für Erholung und Fremdenverkehr. Auf Ebene des Regio-
nalplans wird ein Vorbehaltsgebiet für Erholung ausgewiesen, das sich teilweise mit der Auswei-
sung des Naturparks Nassau deckt und stellenweise darüber hinausgeht. Die Ausweisung dieses 
Vorbehaltsgebietes erstreckt sich im nördlichen Teilbereich der Verbandsgemeinde über die Ge-
markungen Holzhausen, Miehlen, Marienfels, Niederbachheim und Kehlbach. Im südwestlichen 
Teilbereich sind die Ortsgemeinden Eschbach, Himmighofen, Bogel, Nieder- und Oberwallmenach 
sowie Rettershain dieser Gebietskategorie zugeordnet.  

Ein „Raum für den besonderen Schutz des Landschaftsbildes“ ist entlang der südwestlichen Grenze 
in Richtung der Verbandsgemeinde Loreley ausgewiesen, und dieser ist deckungsgleich mit der 
Ausweisung eines Erholungsraumes. 
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Für die einzelnen Ortsgemeinden bzw. die Stadt Nastätten sind die besonderen Funktionen wie 
folgt festgelegt: 

Gemeinde/Stadt Besondere Funktion/ Zweckbestimmung 

 RROP 2006 RROP 2014-Entwurf 

Berg ER, L ER 

Bettendorf ER, L ER 

Bogel E, ER, L  

Buch L  

Diethardt -  

Ehr L  

Endlichhofen L ER 

Eschbach ER ER 

Gemmerich ER, L  

Hainau -  

Himmighofen ER, L  

Holzhausen a. d. Haide G, ER, L  

Hunzel ER, L ER 

Kasdorf ER, L  

Kehlbach ER  

Lautert ER  

Lipporn ER, L  

Marienfels ER, L  

Miehlen G, ER, L  

Nastätten G, E MZ, ER 

Niederbachheim ER, L  

Niederwallmenach ER, L ER 

Oberbachheim ER, L  

Obertiefenbach ER, L ER 

Oberwallmenach ER, L  

Oelsberg -  

Rettershain ER, L ER 

Ruppertshofen ER, L  

Strüth ER  

Weidenbach   

Welterod ER  

Winterwerb ER, L  
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Der überwiegende Teil der Ortsgemeinden ist durch die Lage in Erholungsräumen geprägt. Die im 
Regionalen Raumordnungsplan 2006 ausgewiesenen besonderen Funktionen haben für den nahen 
Bereich und für den größeren Raum Bedeutung. Diejenigen Gemeinden, deren gegenwärtige Ent-
wicklung bereits über ihre Eigenentwicklung hinausgeht, weisen entsprechend folgende besondere 
Funktionen aus: 

 Gewerbestandorte (G) 

 Erholungsgemeinden (ER) 

 landwirtschaftliche Gemeinden (L). 

In den Gemeinden mit der besonderen Funktion als Gewerbestandorte „G“ soll die gewerbliche 
Entwicklung, soweit diese über die Eigenentwicklung hinausgeht, übernommen werden. Diese 
Ortsgemeinden weisen einen bedeutsamen Besatz an gewerblichen Betrieben auf. 

Mit der besonderen Funktion Landwirtschaft „L“ sind Gemeinden ausgewiesen, die außerhalb der 
hochverdichteten und verdichteten Räume günstige landwirtschaftliche oder weinbauliche Produkti-
onsbedingungen aufweisen, oder in ländlichen Räumen und zugleich in Landschaftsräumen mit ho-
hem Erlebniswert liegen. 

Die Gemeinden in den Erholungsräumen „ER“ sollen entsprechend ihrer Eignung und Standort-
gunst zur gemeinsamen Entwicklung des Erholungsraumes und damit zur Verringerung der Struk-
turschwächen beitragen (Anmerkung: mit der besonderen Funktion „E“ sind die Gemeinden ausge-
stattet, die ein Prädikat nach dem Kurortegesetz erhalten haben). 

Grundsätzlich haben die Gemeinden in den ländlichen Räumen aufgrund des eigenen Bedarfes ein 
Recht auf Eigenentwicklung; dieses gilt sowohl für die Wohnbau- als auch die Gewerbeflächen. 
Falls die wohnbauliche Entwicklung über den Eigenbedarf hinausgeht, soll diese Entwicklung inner-
halb der Städte und Gemeinden erfolgen, die aufgrund ihrer Größe und der örtlichen Infrastruktur 
dafür besonders geeignet sind; in der Regel sind es die zentralen Orte. Dieses Recht auf Eigenent-
wicklung gilt grundsätzlich auch für Gemeinden, die keine spezielle Funktionszuweisung erhalten. 

Ein weiterer Grundsatz der Regionalplanung besagt, dass die Wohn-, Versorgungs- und Lebens-
verhältnisse in den ländlichen Räumen verbessert werden sollen. Wohnbauflächen sind auf den 
spezifischen Bedarf des ländlichen Raumes anzupassen. 
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Aussagen zum Fortschreibungsentwurf für den Regionalen Raumordnungsplan 2014: 

Im Entwurf des Regionalen Raumordnungsplans (RROP) aus dem Jahr 2014 werden siedlungsre-
levante Aussagen, insbesondere im Kapitel 1.3.2 „Wohnsiedlungsentwicklung/ Schwellenwert für 
die Wohnbauflächenentwicklung“ getroffen. Die Weiterentwicklung basiert dabei insbesondere auf 
dem LEP IV aus dem Jahr 2008, Kapitel 2.4.2 und LEP IV-Erlass vom Juni 2009 / Dezember 2010 
(Kapitel 4.2.2, 4.2.3.1, 4.2.3.2 mit Anlage). 

Gemäß Grundsatz G 29 soll sich die weitere bauliche Entwicklung in der Region an den realisti-
schen Entwicklungschancen  und -bedingungen orientieren.  

In den Regionalplänen sollen mindestens für die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung Schwel-
lenwerte als Ziele der Raumordnung zur weiteren Wohnbauflächenentwicklung vor dem Hintergrund 
der absehbaren demographischen Entwicklung festgelegt werden. Diese Schwellenwerte werden 
unter Berücksichtigung der „mittleren Variante“ der Bevölkerungsvorausberechnung des Statisti-
schen Landesamtes Rheinland-Pfalz und bestehender Flächenreserven begründet.  

Sehr detaillierte Informationen zu den Schwellenwerten und Kenngrößen für den Bedarfsaus-
gangswert sowie weitere Aspekte gehen aus den Zielen Z 30 bis Z 33 vor.  

An dieser Stelle wird auf eine detaillierte Wiedergabe aufgrund des Umfangs der Ausführungen im 
RROP verzichtet. Die wesentlichen Aspekte sind nachfolgend zusammengefasst: 

Die Schwellenwerte ermitteln sich nach folgender Berechnungsvorschrift: 

Schwellenwert = Bedarfswert - Potentialwert 

Gemäß Z 33 ist der bestimmte Schwellenwert für die Darstellung von Wohnbauflächen im wirksa-
men Flächennutzungsplan zu beachten. Übersteigt das zum Zeitpunkt einer Teilfortschreibung ei-
nes vorbereitenden Bauleitplans ermittelte, für eine Wohnbebauung geeignete Flächenpotential den 
Bedarf an weiteren Wohnbauflächen (Schwellenwert), kann die Darstellung einer weiteren Wohn-
baufläche durch die Rücknahme einer bestehenden, noch nicht realisierten Wohnbauflächendar-
stellung mindestens in gleicher Flächengröße erfolgen (sogenannter „Flächentausch“). Dabei darf 
der nach Ziel Z 30 zu quantifizierende Bedarf durch den Bedarf, der durch die weitere Wohnbauflä-
chendarstellung befriedigt werden kann, nicht überschritten werden.  

Die Potentialwerte wurden informativ in den Anhang des Entwurfs des RROP aufgenommen. Diese 
stellen zunächst die Grundlage für die Berechnungen dar. Durch die Möglichkeit der Fortschreibung 
der Potentialflächen im Rahmen des Projektes Raum+, die durch die Verbandsgemeinden als Trä-
ger der Planungshoheit fortgeschrieben werden können, ist eine Aktualisierung des Datenmaterials 
möglich. Als bestehende Flächenreserven bzw. vorhandene Wohnbauflächenpotentiale, gelten 
Wohnbauflächen gemäß Baunutzungsverordnung zu 100 % und gemischte Bauflächen zu 50 %.  

Da es sich bei den Vorgaben um einen Entwurfsstand des RROP handelt, ist eine verbindliche An-
wendung hieraus noch nicht abzuleiten. Darüber hinaus ist es rechtlich umstritten, ob eine solch 
dezidierte Einengung der Planungshoheit der Kommunen bzw. Verbandsgemeinden mit der grund-
gesetzlich garantierten Planungshoheit der Gemeinden vereinbar ist. 

Das bislang statistisch ermittelte Potential übersteigt mit 85,7 ha den ermittelten Bedarf von 31,1 ha 
(innerhalb der Geltungsdauer bis zum Jahr 2030) deutlich (gemäß RROP 2014-Entwurf i.V.m. 
Raum+ RLP 2010 – Monitor, der als Anlage zur Entwurfsfassung des RROP 2014 geführt wird). 
Diese Werte bedeuten, dass im Regelfall bei geplanten Neudarstellungen von Wohn- und Misch-
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bauflächen Flächentausche erforderlich werden (Rücknahme von Bauflächen an einer anderen 
Stelle des Gemeindegebietes, die noch nicht bebaut sind). 

 

 

Tab: Statistische Werte zur Schwellenwertermittlung (zusammengestellter Auszug aus dem 
Fortschreibungsentwurf des RROP von 2014) 

Zur Industrie- und Gewerbeentwicklung:  

Im Entwurf des RROP 2014 werden in Kapitel 1.3.3 verschiedene Grundsätze zur Industrie- und 
Gewerbeentwicklung formuliert. Im Grundsatz G 34 ist festgestellt, dass zentrale Orte auch Gewer-
bestandorte sind. Grundsatz G 35 führt aus, dass günstige Bedingungen für die gewerbliche Ent-
wicklung, insbesondere auch Standorte an den Schnittpunkten von übergeordneten Verkehrswegen 
und in der Nähe von Verknüpfungspunkten des Güterverkehrs (Güterverkehrszentren, Frachtzen-
tren, Luftfrachtzentren) und mit leistungsfähiger Telekommunikationsverbindung bieten (die Vorga-
ben zur Steuerung des Einzelhandels bleiben hiervon unberührt).  

Im Grundsatz G 36 ist ausgeführt: „Den Bedürfnissen örtlicher Handwerksbetriebe und Gewerbebe-
triebe soll durch Ausweisung kleinerer, bedarfsorientierter und dezentral konzentrierter Gewerbeflä-
chen bzw. von Handwerkerhöfen Rechnung getragen werden.“ In den ländlichen Räumen kann es 
erforderlich sein, dass eine bedarfsgerechte Expansionsmöglichkeit für Handwerksbetriebe zur Ver-
fügung gestellt wird, damit innerörtliche Gemengelagen mit vorhandenen Handwerksbetrieben ent-
flochten werden. Für diese Betriebe sollen in angemessener Dimensionierung kleinflächige Gewer-
beflächenpotentiale vorgehalten werden (Begründung/ Erläuterung zu G 36).  

In der Begründung/ Erläuterung zum Grundsatz G 35 ist zu entnehmen, dass die weitere gewerbli-
che Entwicklung in den Gemeinden konzentriert werden soll, die bereits einen bedeutenden Ge-
werbebesatz aufweisen und in denen die erforderlichen Infrastrukturausstattungen weitgehend vor-
handen sind. Dazu gehören in der Regel die zentralen Orte, soweit diese nicht aufgrund topogra-
phischer Bedingungen oder aus anderen Gründen, wie z. B. der Freiraumsicherung, davon ausge-
nommen sind. Als Gewerbestandorte oder für die gewerbliche Entwicklung eignen sich auch weite-
re größere Gemeinden, die bereits heute einen überdurchschnittlichen Gewerbebestand aufweisen, 
gut und leistungsfähig in die Verkehrsnetze eingebunden sind und räumlich den zentralen Orten 
zugeordnet werden können. Diese Gemeinden sollen über Flächenpotentiale verfügen, die für die 
Ausweisung von gewerblichen Bauflächen geeignet sind. Die gewerbliche Entwicklung soll ebenso 
durch die gewerbliche Förderung unternehmensnaher Dienstleistungen gefördert werden. Die enge 
wirtschaftliche Verzahnung von produzierender Wirtschaft und Dienstleistungsgewerbe erfordert 
räumliche Nachbarschaft und dementsprechende Flächenausweisung. Bevorzugte Standorte für 
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große Gewerbe- und Industriegebiete sind Schnittpunkte von übergeordneten Verkehrswegen und 
die Verknüpfungspunkte des Güterverkehrs (Güterverkehrszentrum Koblenz, Flughafen Frankfurt-
Hahn, Regionalflughafen Siegerland, Frachtzentren). 

Im Vergleich mit den Vorgaben der wohnbaulichen Entwicklung gilt es festzustellen, dass es sich 
bei den Vorgaben zur Industrie- und Gewerbeentwicklung um abwägungsfähige Grundsätze der 
Regionalplanung handelt.  

Hinweis: Bei den einzelnen Neudarstellungen von Bauflächen wird in den einzelnen Kapiteln ge-
sondert auf die Inhalte des Regionalen Raumordnungsplans eingegangen. 

3.3 Leitbildentwicklung 

Im Hinblick auf die zukünftige siedlungsstrukturelle Entwicklung der Kommunen in der Verbands-
gemeinde gilt der Leitsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ im Sinne einer nachhaltigen, 
gesamtheitlichen Entwicklung.  

Diesem Leitbild kann nicht in jedem Fall umfänglich entsprochen werden, und in der Gesamtschau 
ist eine Außenentwicklung nicht ausgeschlossen. Das Leitbild unterstützt den Gedanken, mit den 
vorhandenen, begrenzten natürlichen Ressourcen (wie Boden und verfügbare Flächen) sparsam 
umzugehen. In Abwägung der verschiedenen Belange, Restriktionen und Notwendigkeiten soll eine 
nachhaltige Entwicklung im Sinne der Vorgaben des Baugesetzbuches vollzogen werden. 

Die vorliegende FNP-Änderung trägt einer sparsamen, weiteren städtebaulichen und sied-
lungsstrukturellen Entwicklung dahingehend Rechnung, dass es sich bei der weit überwiegenden 
Anzahl der Änderungsdarstellungen einzig um nachrichtliche Anpassungen an planerische Inhalte 
rechtskräftiger Bebaungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB oder genehmigte Einzelvorhaben 
handelt. 

In sehr wenigen Ortsgemeinden sind wirkliche Neuausweisungen von Bauflächen vorgesehen, u. a. 
in der Ortsgemeinde Buch und in der Stadt Nastätten. Kleinere Abrundungen/Ergänzungen für 
Wohnbauzwecke erfolgen z.B. in Oelsberg und Niederwallmenach. Bei den wenigen flächenintensi-
ven Neuausweisungen handelt es sich v. a. um Wohnbauflächen. Die einzelnen Neuausweisungen 
erfolgen aufgrund von begründeten siedlungsstrukturellen Entwicklungen in den jeweiligen Ortsge-
meinden. 

Im Vergleich mit den vorherigen Planentwürfen (Fassungen für die landesplanerische Stellungnah-
me und das Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB) wurden zudem einige Flächen 
verkleinert (z. B. OG Buch, Änd. Nr. 2) oder komplett aus der Plankonzeption herausgenommen (z. 
B. OG Niederwallmenach, urspr. geplante Erweiterung „Vor der Bain“, bisherige Änd. Nr. 10). 
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4 .  FFH-  U N D  VO G E L SC H U T Z G E B I ET E  

4.1 Rechtliche Grundlagen  

Natura 2000 ist ein Meilenstein zur Erhaltung der biologischen Vielfalt in Europa. Mit Natura 2000 
wird ein zusammenhängendes ökologisches Netz naturnaher Gebiete geknüpft. Das europaweite 
Netzwerk bilden die ausgewählten Gebiete nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-
Richtlinie) und der Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union. Ziel ist es, wichtige Lebensräu-
me (und somit auch die Artenvielfalt) europaweit zu erhalten bzw. zu entwickeln und vor Eingriffen 
zu bewahren, so dass unter der Bezeichnung Natura 2000 ein kohärentes (zusammenhängendes) 
europäisches, ökologisches Gebietssystem ausgewählter Schutzgebiete entsteht.  

Das europäische ökologische Netz besonderer Schutzgebiete gemäß Artikel 3 der Flora-Fauna-
Habitatrichtlinie muss den Fortbestand oder ggf. die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungs-
zustands dieser natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten in ihrem natürlichen Verbrei-
tungsgebiet gewährleisten. 

„FFH-Gebiete“ sind besondere Schutzgebiete nach der „Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen“ (Richtlinie 92/43/EWG vom 21.5.1992), 
wie die FFH-Richtlinie vollständig heißt. Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union unter anderem zur Einrichtung dieser Schutzgebiete, die Bestandteil des Schutzge-
bietsnetzes Natura 2000 werden. 

Die Gebiete der FFH-Richtlinie dienen der Erhaltung ausgewählter natürlicher oder naturnaher Le-
bensräume und gefährdeter Arten, deren Schutz in ganz Europa von hoher Bedeutung ist. Lebens-
räume und Arten, die aufgrund ihres seltenen Vorkommens oder der starken Gefährdung in der Eu-
ropäischen Union in besonderer Weise bedroht sind, werden als prioritär eingestuft. Für diese sind 
die Maßnahmen zur Sicherung besonders intensiv durchzuführen.  

Die Auswahl der Gebiete erfolgte aufgrund von rein fachlichen Kriterien. Kenntnisse über Vorkom-
men, Bestandsgröße und Erhaltungszustand der Lebensraumtypen und Arten wurden dabei heran-
gezogen. Rheinland-Pfalz hat auf dieser Grundlage einen Vorschlag zum Aufbau von Natura 2000 
erstellt, der 171 Gebiete umfasst. Diese Gebietsmeldungen wurden im März 2001 der EG-
Kommission in Brüssel vorgelegt. 

Für die ausgewiesenen FFH-Gebiete sind Managementpläne über jeweils sechs Jahre aufzustellen 
und zur Erhaltung eines günstigen Zustands der Lebensräume und Arten umzusetzen. Über Le-
bensräume und Arten sollen Monitoringmaßnahmen Aufschluss über deren Verbesserung und wei-
tere Entwicklung geben. In der FFH-Richtlinie, Art. 4 (4) heißt es: „Ist ein Gebiet .[...] als Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung bezeichnet worden, so weist der betreffende Mitgliedsstaat dieses 
Gebiet so schnell wie möglich – spätestens aber binnen 6 Jahren – als besonderes Schutzgebiet 
aus und legt dabei die Prioritäten nach Maßgabe der Wichtigkeit dieser Gebiete für die Wahrung 
oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes eines natürlichen Lebensraum-
typs [...] und für die Kohärenz des Netzes Natura 2000 sowie danach fest, inwieweit diese Gebiete 
von Schädigung oder Zerstörung bedroht sind“  

Die „Richtlinie über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten“ (Richtlinie 79/409/EWG vom 
02.04.1979, Abl. Nr. L 103 S. 1), EG- bzw. EU-Vogelschutzrichtlinie genannt, verpflichtet die Mit-

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/habdirde.htm
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gliedstaaten der Europäischen Union u. a. zur Einrichtung von Besonderen Schutzgebieten, den 
sogenannten „Vogelschutzgebieten“. Bei den im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten wildle-
benden Vogelarten handelt es sich zum großen Teil um Zugvogelarten, so dass der Schutz ein typi-
sches grenzübergreifendes Umweltproblem darstellt. Die Vogelschutzgebiete sind Teil des europäi-
schen ökologischen Netzes besonderer Schutzgebiete mit der Bezeichnung „Natura 2000“. 

Für die gefährdeten Vogelarten des Anhang I (Art. 4 Abs. 1) sind die flächen- und zahlenmäßig am 
besten geeigneten Gebiete sowie die wichtigsten Vermehrungs-, Mauser-, Rast- und Überwinte-
rungsgebiete der sonstigen Zugvögel (Art. 4 Abs. 2) zu schützen. 1983 wurden sechs rheinland-
pfälzische NSG über die Bundesregierung als besondere Schutzgebiete an die EG gemeldet. Nach 
der Aufforderung durch die EG sollen nun weitere Gebiete zur Vervollständigung des Netzes der 
Europäischen Schutzgebiete Natura 2000 gemeldet werden. Dazu wurde in Anlehnung an die 
Rechtsprechung des EuGH und unter Würdigung der Kriterien von BirdLife International (sog. IBA-
Kriterien) ein Kriteriensystem entwickelt. Damit soll ein ausreichender Anteil der Vorkommen der 
jeweiligen Vogelart durch Schutzgebiete abgedeckt werden.  

Eine Arbeitsgruppe aus Fachleuten der Staatlichen Vogelschutzwarte, des Landesamtes für Um-
weltschutz und Gewerbeaufsicht und Ornithologen der Fachverbände GNOR und NABU legte im 
Frühjahr 2001 eine Materialiensammlung vor. Diese Informationen wurden mit den Kommunen und 
anderen Betroffenen in Informationsveranstaltungen diskutiert. Anschließend wurden die Rückmel-
dungen ausgewertet und die Gebietskulisse anhand differenzierter Kriterien von der Projektgruppe 
Vogelschutzgebiete (Ministerium für Umwelt und Forsten - MUF, SGD, Staatliche Vogelschutzwarte 
und LfUG) überarbeitet. Der Gebietsvorschlag erfasste ca. 8,9 % der Landesfläche. 

Der einheitliche Schutz potentieller FFH-Gebiete ist bereits seit Inkrafttreten der FFH-Richtlinie am 
21.05.1992 gegeben, weil in der FFH-Richtlinie bzw. dementsprechenden Anhang bereits klar defi-
niert wird, welche Gebiete als FFH-Gebiete einzustufen sind. Der einheitliche Schutz ist daher un-
abhängig davon, ob diese Gebiete der EU-Kommission gemeldet wurden bzw. werden oder nicht. 
Auf Landesebene wurde durch die Novellierung des Landespflegegesetzes im Mai 2004 der einheit-
liche Schutz hergestellt. Im Gesetzesanhang sind die einzelnen FFH- und Vogelschutzgebiete so-
wie die allgemeinen Erhaltungsziele benannt. 

Die bundesrechtliche Umsetzung der FFH- und Vogelschutzrichtlinie in die Naturschutzgesetz-
gebung erfolgte mit dem zum 01.05.1998 in Kraft getretenen Zweiten Gesetz zur Änderung des 
Bundesnaturschutzgesetzes, und darin vor allem den §§ 19 a) – f) als zentralen Vorschriften. Mit 
Neufassung des BNatschG vom 01. März 2010 wurden die Passagen zu den Schutzgebieten des 
Natura-2000 Netzes in den Paragraphen 31 bis 36 neu gefasst.  

Das Baugesetzbuch „integriert“ im § 1 (6) Nr. 7 i.V.m. § 1a (4) BauGB die Vogelschutz- und FFH-
Richtlinie in die bauleitplanerische Abwägung. § 1a (4) BauGB bestimmt, dass die Erhaltungsziele 
oder Schutzzwecke von Vogelschutz- u. FFH-Gebieten im Rahmen der Abwägung zu berücksichti-
gen sind.  

Falls in einem Natura-2000-Gebiet eine bauliche Entwicklung vorgesehen sein sollte, ist der Para-
graph 34 BNatSchG maßgeblich, der Ausführungen zur Verträglichkeit und Unzulässigkeit von Pro-
jekten sowie Ausnahmen trifft. Falls eine bauliche Entwicklung in einem FFH-Gebiet vorgesehen 
sein sollte, ist nach den §§ 19 c) und d) BNatSchG für das Projekt, sofern es ein Gebiet von ge-
meinschaftlicher Bedeutung oder ein Europäisches Vogelschutzgebiet erheblich beeinträchtigen 
könnte, vor seiner Zulassung, Durchführung oder Genehmigung eine Prüfung auf die Verträglichkeit 
mit den Erhaltungszielen dieser Gebiete durchzuführen. Die zugrunde liegende FFH-Richtlinie ver-
wendet dafür in Artikel 6 (3) und (4) den Begriff „Verträglichkeitsprüfung“. 
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Nach dem Artikel 6 (3) S. 2 der FFH-Richtlinie ist es Ziel der Verträglichkeitsprüfung, Pläne bzw. 
Projekte in der Art zu gestalten, dass eine Beeinträchtigung geschützter Gebiete ausgeschlossen 
wird. Diese Auslegung des Artikels 6 (3) S. 2 der FFH-Richtlinie wird durch den Vergleich mit Artikel 
6 (4) bestätigt, der ein Abweichen von dem Verschlechterungsverbot allein aus zwingenden Grün-
den des überwiegenden öffentlichen Interesses gestattet. 

4.2 FFH- und Vogelschutzgebiete in der Verbandsgemeinde Nastätten 

Im Gebiet der Verbandsgemeinde Nastätten sind keine Vogelschutzgebiete ausgewiesen.  

Es sind folgende 3 Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebiete ausgewiesen: 

5613-310 Lahnhänge: Dieses Gebiet liegt im nördlichen und östlichen Bereich der Verbandsge-
meinde. Eine Teilfläche der Gebietsausweisung erstreckt sich entlang des Mühlbachtals beginnend 
ab Marienfels in Richtung Singhofen. Ein weiterer Teilbereich verläuft östlich von Holzhausen ent-
lang des Verlaufs des Hasenbachs. Das Gebiet erstreckt sich in nordwestlicher Richtung, vorbei an 
Ober- und Niedertiefenbach bis in das Gebiet der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen und Nassau 
hinein (Verlauf Jammertal). 

5711-301 Rheinhänge zwischen Lahnstein und Kaub: Dieses FFH-Gebiet liegt im Bereich der 
westlichen Verbandsgemeindegrenze. Das FFH-Gebiet erstreckt sich entlang der in den Rhein ent-
wässernden Bachtäler, z. B. Himmighofener Bach, Heuer Bach, Niedergrundbach und Forstbach. In 
die Gebietsausweisung wurden teilweise auch angrenzende Waldbereiche mit aufgenommen.  

5813-302 Zorner Kopf: Dieses FFH-Gebiet liegt im Südosten der Verbandsgemeinde, in einem 
gedachten Dreieck zwischen den Ortsgemeinden Strüth, Weidenbach und Zorn (Gemeinde Heiden-
roth, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen). Es handelt sich überwiegend um bewaldete Bereiche.  

Die Erhaltungsziele der einzelnen FFH-Gebiete sind der nachfolgenden Auflistung zu entnehmen. 

  
Gebietsnummer Name Erhaltungsziele 

5613-301 Lahnhänge Erhaltung oder Wiederherstellung 

- der natürlichen Gewässer- und Uferzonendynamik, der typi-
schen Gewässerlebensräume und -gemeinschaften sowie 
der Gewässerqualität an den Lahnzuflüssen und Durchgän-
gigkeit des Wasserkörpers für Wanderfische, 

- von großen Fledermauswochenstuben, 

- von Buchen- und Eichen-Hainbuchenwäldern und des Altei-
chenbestands, 

- von nicht intensiv genutztem Grünland, von Magerrasen und 
unbeeinträchtigten Felslebensräumen im bestehenden Of-
fenland, 

- von Kleingewässern für Amphibien mit vielfältigem Lebens-
raummosaik im Bereich Lahnstein-Schmittenhöhe 

5711-301 Rheinhänge 
zwischen Lahnstein 
und Kaub 

Erhaltung oder Wiederherstellung 

- der natürlichen Gewässer- und Uferzonendynamik, der typi-
schen Gewässerlebensräume und -gemeinschaften sowie 
der Gewässerqualität an den Rheinzuflüssen, 
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- von Schlucht-, Buchen- und lichten Eichen-
Hainbuchenwäldern, 

- von nicht intensiv genutzten Wiesen und Magerrasen sowie 
unbeeinträchtigten Felslebensräumen, kleinräumigen und 
vielfältigen Lebensraummosaiken, auch als Nahrungshabitat 
für Fledermäuse, 

- von großen Fledermauswochenstuben und ungestörten 
Winterquartieren 

5813-302 Zorner Kopf Erhaltung oder Wiederherstellung  

- von Buchenwäldern und Bechsteinfledermauswochenstuben 
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5 BE V Ö L K E R U N G S E N T W I C K L U N G ,  HAU S H AL T S E N T W I C K L U N G  U N D  

WO H N B AU F L ÄC H E N B E D AR F  

5.1 Bevölkerungsentwicklung 

Die Bevölkerungsentwicklung in der Verbandsgemeinde Nastätten war in der Vergangenheit durch 
eine stetige Bevölkerungszunahme geprägt. Im Zeitraum von 1962 bis 1987 war die Zunahme der 
Bevölkerung moderat. In den Jahren zwischen 1987 und 1992 war ein deutlicher Anstieg der Bevöl-
kerung zu beobachten, und die Zahl der Bevölkerung stieg auf mehr als 15.000 Einwohner an. 

Der höchste Stand der Bevölkerung wurde im Jahr 2003 erreicht, zu jenem Zeitpunkt lebten 17.032 
Einwohner in der Verbandsgemeinde. Seit dem Jahr 2003 ist ein leichter Rückgang der Bevölke-
rung zu verzeichnen. Die Bevölkerungszahl sank bis Ende des Jahres 2013 auf einen Wert von 
16.016 Einwohnern. 

Die Bevölkerungsentwicklung in der Verbandsgemeinde Nastätten im vergangenen Jahrzehnt wird 
in dieser Grafik abgebildet: 

 

Datengrundlage: Statistisches Landesamt RLP, Abfrage 12/2014 

Im Rahmen der Flächennutzungsplanung wird der allgemeine Trend des Bevölkerungsrückgangs 
berücksichtigt. Eine Vielzahl der Änderungsflächen, u. a. die Ausweisungen von Wohn- und Misch-
gebieten, sind Anpassungen an rechtsverbindliche Planungen. Neuausweisungen von Wohnbauflä-
chen oder Mischbauflächen erfolgen in geringem, bedarfsgerechtem Ausmaß. Seitens der Ortsge-
meinden wird somit auf die Entwicklungen der letzten Jahre reagiert. 
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In den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird die Problematik des demografischen Wandels eine 
der größten Herausforderungen für die Politik, Verwaltung und Wirtschaft sein. 

Vor diesem Hintergrund hat das Statistische Landesamt aus Bad Ems eine Bevölkerungsprognose 
für einen mittelfristigen Zeitraum (Jahr 2030) und einen langfristigen Zeitraum (Jahr 2060) für das 
gesamte Bundesland Rheinland-Pfalz erstellt. 

Für die Planungsebenen der Landkreise und Verbandsgemeinden wurde eine weitere Bevölke-
rungsprognose erstellt, um die kleinräumige Entwicklung abschätzen zu können. 

Bei der Bevölkerungsprognose für gesamt Rheinland-Pfalz und bei der Prognose für die Verbands-
gemeinden wurden seitens des Statistischen Landesamtes mehrere Prognoseszenarien bzw. Vari-
anten erstellt. Es wird zwischen einer unteren, mittleren und oberen Variante unterschieden. Von 
allen Fachleuten und Experten, die sich mit der Thematik von Bevölkerungsprognosen auseinan-
dersetzen, wird die mittlere Variante als die wahrscheinlichste angesehen. Bei der Bearbeitung des 
Flächennutzungsplans wird sich auf die Zahlenwerte der mittleren Variante gestützt. 

Bevölkerungsprognose für Rheinland-Pfalz: 

Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz hat eine regionalisierte, kleinräumige Bevölkerungs-
prognose bis zum Jahr 2030 erstellt. Es wurde bei der aktuellen „dritten kleinräumigen Bevölke-
rungsvorausberechnung“ das Basisjahr 2010 zugrunde gelegt. 

Die Gesamtbevölkerungszahl betrug im Jahr 2010 4.003.745 Einwohner. Bis zum Jahr 2030 wird 
sich die Anzahl der Bevölkerung in der Prognose auf ca. 3.770.687 verringern. Dies entspricht ei-
nem Minus von 233.058 Einwohnern (-5,8 %) bezogen auf das Basisjahr der Prognose aus. Dieser 
negative Trend wird sich bis ins Jahr 2060 fortsetzen. Es wird eine Gesamtbevölkerungszahl von 
3.186.501 Personen prognostiziert für 2060. Man geht somit von einem Bevölkerungsverlust von 
ca. 817.244 Einwohnern aus, d. h. ein Minus von 20,4 % bezogen auf das Jahr 2010. 

Neben dem erwarteten absoluten Rückgang der Bevölkerung ergeben sich weitere Veränderungen. 
Die Anzahl der Senioren (älter 65 Jahre) nimmt konstant zu. Im Gegenzug verringert sich der Anteil 
der Kinder und Jugendlichen, aber auch der mittleren Bevölkerungsschicht von 20 bis 65 Jahren. 
Dies hat natürlich Auswirkungen auf die Auslastung der vorhandenen Infrastruktur und es ergeben 
sich Notwendigkeiten zur Anpassung durch Konzepte zur Umnutzung bzw. Doppelnutzung und 
sinnvoller Auslastung der Infrastruktur.  

Bevölkerungsprognose für den Rhein-Lahn-Kreis: 

Für den Rhein-Lahn-Kreis wurde analog zum Land Rheinland-Pfalz eine Bevölkerungsprognose er-
stellt. Im Basisjahr 2010 waren insgesamt 123.601 Einwohner im Rhein-Lahn-Kreis gemeldet. Für 
das Jahr 2030 wird in der mittleren Variante eine Bevölkerung von 110.319 Einwohnern prognosti-
ziert (d. h. ein Rückgang von 13.282 Einwohnern, minus 10,7 %). Dieses negative Wachstum wird 
sich voraussichtlich bis ins Jahr 2060 fortsetzen. Für das Jahr 2060 wird eine Bevölkerungszahl von 
ca. 90.299 Einwohnern erwartet, d. h. ein Minus von ca. 33.300 Einwohnern in Bezug auf das Jahr 
2010. 
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Bevölkerungsprognose für die Verbandsgemeinde Nastätten: 

Das Statistische Landesamt hat eine dritte kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung bis zum 
Jahr 2030 für die verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden (Basisjahr 2010) erstellt. Die 
Ergebnisse für die einzelnen Landkreise resultieren aus einer Modellrechnung bis zum Jahr 2030, 
die auf den Ergebnissen der mittleren Variante der dritten regionalisierten Bevölkerungsvorausbe-
rechnung (Basisjahr 2010) basiert.  

Seitens des Statistischen Landesamtes wurde für die Ebene der Verbandsgemeinden eine Progno-
se bis zum Jahr 2030 erstellt. Die Entwicklung in der Verbandsgemeinde Nastätten wird wie folgt 
prognostiziert: Im Jahr 2010 waren 16.496 Einwohner in dem Gebiet der Verbandsgemeinde ge-
meldet. Laut der Prognose wird sich die Anzahl der Bevölkerung bis zum Jahr 2030 um ca. 1.554 
Einwohner auf einen Wert von 14.942 verringern. 

Neben einem Rückgang der Bevölkerungszahl insgesamt ist auch eine Verschiebung im Altersauf-
bau der Bevölkerung zu erwarten. Bezogen auf das Ausgangsjahr der Bevölkerungsprognose 
(2010) wird sich der Anteil der Bevölkerung unter 20 Jahren erheblich um 25,4 % (von 100 % auf 
74,6 %) verringern. Bei der Bevölkerungsgruppe der 20-65 Jährigen wird bis 2030 ebenfalls ein er-
heblicher Bevölkerungsrückgang um ca. 25,5 % (von 100 % auf 76,5 %) prognostiziert. Die einzige 
Bevölkerungsgruppe, deren Anteil an der Gesamtbevölkerung deutlich wächst, ist die Altersklasse 
der 65 Jährigen und Älteren; es wird sich eine erhebliche Erhöhung des Bevölkerungsanteils um ca. 
50 % (von 100 % auf 150,3%) ergeben. 

Die aufgeführten Vorhersagewerte korrespondieren insgesamt mit dem kleinräumigen und überre-
gionalen Trend einer allgemeinen Bevölkerungsstagnation und einem Bevölkerungsrückgang. 

Die beschriebene Bevölkerungsentwicklung und kleinräumige Prognosen sind vor dem Hintergrund 
des demographischen Wandels in den ländlichen Räumen von Rheinland-Pfalz zu betrachten. Der 
demographische Wandel ist mit seinen direkten und mittelbaren Folgen eine aktuelle und vielfältige 
Thematik. 

Die Bevölkerungsprognose ist für den Planungsraum ein wichtiges Hilfsmittel, um die durch Verän-
derungen bei der Bevölkerung entstehenden erforderlichen Investitionen (z. B. im Rahmen von 
Baugebietsausweisungen mit den erforderlichen Erschließungsmaßnahmen und der Schaffung von 
Kindergarten-, Schul- und Altenpflegeplätzen etc.) zu planen. 

An dieser Stelle ist grundlegend anzumerken, dass es sich um ein Prognosemodell handelt, wel-
ches auf empirisch ermittelten Daten und Modellrechnungen basiert. Da Projektionen in die Zukunft 
vorliegen, sind die Zahlenwerte nicht exakt zu bestimmen. Das Prognoseergebnis ist schließlich als 
Leitfaden für die Entwicklung in der Verbandsgemeinde anzusehen.  

Prognosen basieren auf generellen Annahmen, die das Verhalten bestimmter Bevölkerungsgruppen 
betreffen. Bei den Einzelpersonen liegen individuelle Lebensplanungen vor, die sich in den letzten 
Jahren, z. B. durch den deutlich gestiegenen Anteil der Frauen am Erwerbsleben, stark geändert 
haben.  

Die tatsächliche Bevölkerungsentwicklung hängt von vielen Faktoren, u. a. vom Wirtschafts- und 
Arbeitsmarkt, ab. Die Zu- und Abnahme der Bevölkerung wird sich lokal in den einzelnen Ortsge-
meinden bzw. der Stadt Nastätten unterschiedlich entwickeln und auswirken. 
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5.2 Haushaltsentwicklung 

Haushaltsentwicklung für das Bundesgebiet: 

Die Wohnraumnachfrage ist von der Bevölkerungsabnahme zunächst nicht direkt betroffen. Durch 
Veränderungen der Haushaltsstrukturen haben sich die Haushaltsgrößen verringert. Dies führt da-
zu, dass die Anzahl der Haushalte trotz Bevölkerungsabnahme steigt. Die steigenden Haushalts-
zahlen können bisher die Bevölkerungsstagnation und -abnahme in Bezug auf die Wohnungsnach-
frage kompensieren.

1
 

Die Wohnungsnachfrageentwicklung ist insgesamt abhängig von der Entwicklung der Bevölke-
rungs- und Haushaltszahlen. Nach den Berechnungen der Wohnungsmarktprognose wird die Ent-
wicklung der Haushaltszahlen im Prognosezeitraum von 2010 bis 2025 einen anderen Verlauf 
nehmen als die Bevölkerungsentwicklung. Sie wird mit einem Rückgang von 0,1 % bezogen auf das 
gesamte Bundesgebiet berechnet. Zurückgeführt wird dies auf eine positive Haushaltsentwicklung 
in den alten Bundesländern, die mit einem Wachstum von 1,7% prognostiziert wird. Daneben wird 
für die neuen Bundesländer eine Abnahme von 7,3% prognostiziert.

2
 

 

                                                
1
 vgl. BBSR (Hrsg.) 2011: Wohnungs- und Immobilienmärkte in Deutschland 2011. (= Analysen Bau, Stadt, Raum, Bd. 5). Bonn, S. 

22. 
2
 vgl. BBSR (Hrsg.) 2011: Wohnungs- und Immobilienmärkte in Deutschland 2011. (= Analysen Bau, Stadt, Raum, Bd. 5). Bonn,  

S. 25 ff. 
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Abb.: Künftige Dynamik der privaten Haushalte
3
 

Bedingt durch ihre Standortgebundenheit rücken bei der Bewertung von Immobilienbedarfen die re-
gionalen Entwicklungsunterschiede von Haushalts- und Bevölkerungsentwicklung in den Fokus. 
Zukünftig werden die Regionen unter Schrumpfungsprozessen ein Übergewicht gegenüber den von 
Wachstum geprägten Regionen aufweisen. Auch die positive Haushaltsentwicklung wird sich auf 
immer weniger Regionen verteilen. Regionale Entwicklungsunterschiede lassen sich deutlich aus-
machen. Neben den Unterschieden zwischen den neuen und den alten Bundesländern finden 
Wachstum und Schrumpfung auf kleinräumiger Ebene nebeneinander statt.

4
 

Haushaltsentwicklung für die Verbandsgemeinde Nastätten: 

Wie bereits ausgeführt ist hinsichtlich der Nachfrage nach Wohnraum nicht die Bevölkerungsent-
wicklung, sondern die Haushaltsentwicklung ausschlaggebend. Aufgrund der sich im Bundesgebiet 
weiter verringernden durchschnittlichen Haushaltsgröße entwickelt sich die Anzahl privater Haus-
halte ungleich der Bevölkerungsentwicklung. 

Datengrundlagen für das Untersuchungsgebiet liegen auf Ebene der Verbandsgemeinde nicht vor. 
Um dennoch eine Einschätzung über die Entwicklungen der Verbandsgemeinde zu erhalten, wer-
den zusätzlich die vorhandenen Daten auf Landes- und Kreisebene hinzugezogen. 

Aus dem Datenmaterial des STATISTISCHEN LANDESAMTES RHEINLAND-PFALZ lässt sich ei-
ne positive Entwicklung der Haushaltszahlen zwischen den Jahren 1980 bis 2012 auf Landesebene 
entnehmen. Dabei unterliegen die Haushalte mit 1 bis 2 Personen einem durchweg positiven Trend, 
während Haushalte mit 3 und mehr Personen besonders seit dem Jahr 1990 einer negativen Ent-
wicklung unterliegen. Die Entwicklung der Anzahl der Haushalte verläuft demnach auch nicht auf 
Landes- und Kreisebene gleich der Bevölkerungsentwicklung.

5
 

Der Rhein-Lahn-Kreis unterliegt nach den Berechnungen des BBSR einem positiven Trend bis zum 
Jahr 2030. Nach dieser Vorausberechnung der Haushaltszahlen ist auf Kreisebene von einer Zu-
nahme der Haushalte um 0,7 % im Zeitraum 2010 bis 2030 auszugehen.

6
 

Es ist entsprechend der vorliegenden Datengrundlagen davon auszugehen, dass dieser positive 
Entwicklungstrend die Verbandsgemeinde Nastätten ebenso betrifft. Da mit steigenden Haushalts-
zahlen ebenfalls der Bedarf an Wohneinheiten steigt, ist im Ergebnis von steigendem Bedarf an 
Wohnungen bzw. Wohngebäuden auszugehen.  

                                                
3
 vgl. BBSR (Hrsg.) 2012: Raumordnungsprognose 2030. Bevölkerung, private Haushalte, Erwerbspersonen (= Analysen Bau, 

Stadt, Raum, Bd. 9). Bonn. Link: http://www.bbsr.bund.de/cln_032/nn_1065342/BBSR/DE/ 
Raumbeobachtung/UeberRaumbeobachtung/Komponenten/Raumordnungsprognose/Downloads/DL__uebersicht.html 
 
4
 vgl. BBSR (Hrsg.) 2011: Wohnungs- und Immobilienmärkte in Deutschland 2011. (= Analysen Bau, Stadt, Raum, Bd. 5). Bonn, S. 

25. 
 
5
 vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Hrsg.) 2013: Statistisches Jahrbuch Rheinland-Pfalz 2013, Bad Ems, S. 48. 

6
 vgl. BBSR (Hrsg.) 2012: Raumordnungsprognose 2030. Bevölkerung, private Haushalte, Erwerbspersonen (= Analysen Bau, 

Stadt, Raum, Bd. 9). Bonn. Link: http://www.bbsr.bund.de/cln_032/nn_1065342/BBSR/DE/ 
Raumbeobachtung/UeberRaumbeobachtung/Komponenten/Raumordnungsprognose/Downloads/DL__uebersicht.html 
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5.3 Wohnflächenbedarf 

Wohnflächenbedarf für die Verbandsgemeinde Nastätten: 

Die Wohnraumnachfrage ist maßgeblich abhängig von der Entwicklung der Haushalte. Die Haus-
haltsentwicklung unterliegt einer Veränderung in ihrer Größen- und Altersstruktur. War der Erwerb 
von Wohneigentum in der Vergangenheit am häufigsten durch größere Haushalte in der Phase ihrer 
Familiengründung charakterisiert und damit verantwortlich für einen großen Teil der Suburbanisie-
rungsdynamik, werden diese Haushaltsstrukturen zukünftig an Quantität und Bedeutung verlieren. 
Haushalte in der Altersklasse über 60 Jahre werden dagegen bis 2025 um 25 % zunehmen. Die 
Pro-Kopf-Wohnflächen und die Eigentumsquoten werden in Haushalten dieser Altersklasse über 
dem Durchschnitt liegen. Daneben wird die zunehmende Verringerung der Haushaltsgrößen die 
Nachfrage nach kleineren Wohnungen fördern.

7
 

 

                                                
7
 vgl. BBSR (Hrsg.) 2011: Wohnungs- und Immobilienmärkte in Deutschland 2011. (= Analysen Bau, Stadt, Raum, Bd. 5). Bonn,  

S. 115 f. 
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Abb.: Neubau nach Gebäudetypen bis 2025 auf Kreisebene
8
 

Das BBSR stellt einen steigenden Neubaubedarf für Ein- und Zweifamilienhäuser sowohl auf Rau-
mordnungsregions- als auch auf Kreisebene für die Lage der Verbandsgemeinde Nastätten heraus. 
Der Lage der Verbandsgemeinde wird in dieser Veröffentlichung ein Neubaubedarf von 20 bis unter 
30 durchschnittlichen jährlichen Wohnungen je 10.000 Einwohner im Wohnsegment der Ein- und 
Zweifamilienhäuser für den Zeitraum 2010 bis 2025 zugerechnet. Für das Wohnsegment der Mehr-
familienhäuser wird ebenfalls ein positiver Neubaubedarf errechnet, der jedoch mit einem Wert von 
0 bis unter 10 Wohnungen weitaus geringer ausfällt.
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Ein- und Zweifamilienhäuser    Mehrfamilienhäuser 

 

Abb.: Auszug Neubau nach Gebäudetypen bis 2025 auf Kreisebene
10

;  
Lage der Verbandsgemeinde 

Das BBSR stellt einen steigenden Neubaubedarf für Ein- und Zweifamilienhäuser sowohl auf Rau-
mordnungsregions- als auch auf Kreisebene für die Lage der Verbandsgemeinde Nastätten heraus. 
Der Lage der Verbandsgemeinde wird in dieser Veröffentlichung ein Neubaubedarf von 20 bis unter 
30 durchschnittlichen jährlichen Wohnungen je 10.000 Einwohner im Wohnsegment der Ein- und 
Zweifamilienhäuser für den Zeitraum 2010 bis 2025 zugerechnet. Für das Wohnsegment der Mehr-
familienhäuser wird ebenfalls ein positiver Neubaubedarf errechnet, der jedoch mit einem Wert von 
0 bis unter 10 Wohnungen weitaus geringer ausfällt.
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8
 BBSR (Hrsg.) 2010: Wohnungsmärkte im Wandel, Zentrale Ergebnisse der Wohnungsmarktprognose 2025. In: BBSR-Berichte 

KOMPAKT, 1/2010, Bonn, S. 11 f. 
9
 BBSR (Hrsg.) 2010: Wohnungsmärkte im Wandel, Zentrale Ergebnisse der Wohnungsmarktprognose 2025. In: BBSR-Berichte 

KOMPAKT, 1/2010, Bonn, S. 10 f. 
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KOMPAKT, 1/2010, Bonn, S. 11 f. 
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5.4 Auswertung und Ausblick 

Nach den Ergebnissen der BBSR-Wohnungsmarktprognose wird sich der Neubaubedarf im gesam-
ten Bundesgebiet negativ entwickeln. Allerdings werden auch hier regionale Disparitäten deutlich. 
Die regionale Verteilung des Neubaubedarfs konzentriert sich auf einzelne „Wachstumsinseln“.

12
 

Generell unterliegt die bundesweite Bevölkerungsentwicklung wie bereits ausgeführt dem demo-
graphischen Wandel mit abnehmenden Bevölkerungszahlen. Die Tendenz zur Verringerung der 
Bevölkerungszahl in den letzten Jahren kann hiermit korrespondieren. In ihrer Größendimension 
halten sich die Zahlen über die jährlichen Veränderungen jedoch in einem gemäßigten Rahmen. 
Dieser wird vorwiegend geprägt durch die natürliche Bevölkerungsentwicklung (Geburten und Ster-
befälle) und durch übliche Wanderungsbewegungen im Zuge der Aufnahme einer Ausbildung, einer 
Arbeitsplatzveränderung oder einzelner anderer privater Lebensveränderungen (z.B. Familiengrün-
dung und altersbedingte Veränderungen). Ebenfalls wirken sich in diesen geringen Veränderungs-
bereichen das Fehlen und die Schaffung von nachfragegerechtem Wohnraum durch die Auswei-
sung von Baugebieten oder einzelner Bauflächen auf die darstellbare Bevölkerungsentwicklung 
aus. Die Nachfrage- und Standortveränderungen ergeben sich insbesondere durch die drei Aspekte 
„Arbeitsplatzveränderung“, „Familiengründungsphase“ und „altersgerechte Bedarfe“. 

Für die Verbandsgemeinde ist festzuhalten, dass auf der einen Seite die Bevölkerungsentwicklung 
negative Tendenzen aufzeigt, auf der anderen Seite jedoch die Entwicklung der Haushaltszahlen 
nach den vorliegenden Untersuchungen positiven Annahmen unterliegt.  

Die steigenden Haushaltszahlen können Bevölkerungsstagnation und -abnahme in Bezug auf die 
Wohnungsnachfrage kompensieren. Die Wohnraumnachfrage ist maßgeblich abhängig von der 
Entwicklung der Haushaltszahlen und der Haushaltsstrukturen. 

Im Landesentwicklungsprogramm IV werden u. a. Aussagen zu ausgewählten Räumen mit be-
sonderen alterspezifischen Aspekten getroffen (Kapitel 1.2 „Demografischer Entwicklungsrahmen“).  

Der Analysekarte ist zu entnehmen, dass die Verbandsgemeinde Nastätten und der Rhein-Lahn-
Kreis in einem Gebiet mit Problemlagen für die Altersklasse der 65-80 Jährigen liegen wird. 

Die Analyse der alterspezifischen Aspekte dient grundsätzlich dem Aufzeigen von Problemfeldern 
und daraus resultierenden Handlungsfeldern für die zukünftige Planung in den Regionen. Im Zuge 
des demografischen Wandels kann insbesondere in den ländlichen Räumen – aufgrund der niedri-
ger werdenden Bevölkerungsdichte und der sich ändernden Alterstruktur – die wirtschaftliche Trag-
fähigkeit für öffentliche und private Versorgungen und Dienstleistungen gefährdet sein. 

Die im Betrachtungszeitraum des LEP IV deutlich werdenden Verschiebungen in den 
Alterstrukturen erfordern in den Gebietskörperschaften der ländlichen Räume Anpassungen bei der 
alters- und versorgungsspezifischen Infrastruktur sowie auf den Wohnungsmärkten. 

Vor dem Hintergrund, dass mittelfristig ein Rückgang der Bevölkerung zu erwarten ist, wird dieser 
Rückgang die einzelnen Ortsgemeinden in unterschiedlicher Charakteristik und Stärke betreffen. In 
den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde wird zukünftig weiterhin Bedarf an Wohnraum und 
Bauplätzen geben sein, obwohl im allgemeinen Bevölkerungsverluste zu erwarten sind. Es gilt zu 
beachten, dass die Nachfrage nach Bauplätzen für Eigenheime im ländlichen Raum grundsätzlich 

                                                
12

 vgl. BBSR (Hrsg.) 2011: Wohnungs- und Immobilienmärkte in Deutschland 2011. (= Analysen Bau, Stadt, Raum, Bd. 5). Bonn,  
S. 60 ff. 
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gegeben ist, weil diese Wohnformen bevorzugt werden. Den Ortsgemeinden sollte weiterhin ermög-
licht werden, eine positive Einwohnerentwicklung insbesondere durch Zuzüge generieren und ge-
stalten zu können bzw. erhebliche Rückgänge zu verhindern oder zu mindern. 

Der Flächenbedarf wird im Allgemeinen nicht sehr groß sein, und die Ortsgemeinden werden ent-
sprechend sparsam mit dem zur Verfügung stehenden Grund und Boden umgehen müssen – auch 
vor dem Hintergrund, dass nicht zu hohe Kosten für Infrastruktur entstehen. 

Seitens der Ortsgemeinden könnten u. a. bestehende wohnbauliche Anlagen oder nicht mehr ge-
nutzte, ehemalige landwirtschaftliche Nebengebäude zu Wohnraum umgenutzt werden, um derart 
die bestehenden Infrastruktureinrichtungen in den Orten zu verwenden (Wege- und Kanalnetz, 
Strom-, Wasser- und Telekommunikationsleitungen etc.). Diese Realisierung ist aufgrund von viel-
schichtigen Besitzverhältnissen und der oft nicht mehr zeitgemäßen Zuschnitte der Wohnungen 
langwierig und mit einigen Problemen behaftet. 

Bauwillige, die innerhalb kurzer Zeit Eigentum erwerben möchten, werden eher zu einem Neubau 
auf baureifem Land in neuen Wohngebieten tendieren. Ein Zuzug von Einwohnern kann vielfach 
einzig in dem Fall ermöglicht werden, falls entsprechendes Bauland vorhanden ist. Neuausweisun-
gen sind grundsätzlich sehr sparsam zu erfolgen. 

Die Bodenvorratspolitik ländlicher Gemeinden war in der Vergangenheit und ist gegenwärtig oft da-
durch geprägt, dass Bauland von den Eigentümern für nachfolgende Generationen vorgehalten 
wird. Da nicht alle Bauwilligen (auch Einheimische) zu diesen Eigentümern gehören, sind zum Teil 
früher als vorgesehen Ausweisungen neuer Bauflächen notwendig. Diese Aspekte sind in Bezug 
auf die Ausweisungen von Bauflächen in den Ortsgemeinden zu beachten, um den Ortsgemeinden 
nicht die Möglichkeit zur zukünftigen Weiterentwicklung zu nehmen. 

Bei der 13. Änderung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Nastätten liegen bei ei-
nem Großteil der geplanten Flächen keine tatsächlichen Neuausweisungen bzw. Neuplanungen 
vor. In den Flächennutzungsplan werden überwiegend rechtskräftige Planungen aufgenommen und 
dargestellt. 

In der 13. FNP-Änderung werden einzelne neue Wohnbauflächen aus den oben erläuterten, be-
rechtigten Gründen ausgewiesen. Der Umfang der geplanten Flächenausweisungen ist insgesamt 
als moderat zu bezeichnen. Ergänzend wird auf die konkrete Erläuterung der einzelnen Änderungs-
darstellungen im ortsplanerischen Teil der Begründung verwiesen. 

Durch den grundlegenden Konzentrationsprozess in der Landwirtschaft, der sich in einem Rück-
gang der Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe bei etwa gleichbleibender bewirtschafteter Fläche ma-
nifestiert, entsteht das Erfordernis, gewerbliche Ersatzarbeitsplätze zu schaffen. Im Fläche-
nnutzungsplan werden daher vereinzelt auch Mischbauflächen ausgewiesen. 

Es lässt sich zusammenfassen, dass in den nächsten Jahren weiterhin ein Grundbedarf an Bauland 
bestehen wird. Die Ausweisung von neuen Bauflächen soll grundsätzlich eingeschränkt und plane-
risch sinnvoll im Rahmen der Eigenentwicklung der Ortsgemeinden erfolgen. 
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6 N AC H R I C H T L I C H E  AN P AS S U N G E N  AN  F AC H P L AN U N G E N  U N D  

D E R G L E I C H E N  

6.1 Wasserschutzgebietsabgrenzungen 

Die im wirksamen Flächennutzungsplan dargestellten Wasserschutzgebiete entsprechen nicht mehr 
dem tatsächlichen Bestand. Im Zuge der Neudigitalisierung des Flächennutzungsplans wurden die 
aktuellen Abgrenzungen der festgesetzten Wasserschutzgebiete sowie die geplanten Neuabgren-
zungen in die Plankarte eingearbeitet. Datengrundlage sind Gebietsabgrenzungen, die durch die 
Verbandsgemeindewerke Nastätten zur Verfügung gestellt wurden. In den einzelnen Kapiteln zu 
Änderungsinhalten in den Ortslagen wird auf die Anpassung der Wasserschutzgebietsabgrenzun-
gen nicht mehr hingewiesen.  

6.2 Freileitungen 

Die in der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans dargestellten Freileitungen entsprechen 
nicht mehr dem tatsächlichen Bestand. Im Laufe der Zeit wurden verschiedenen Leitungsverläufe 
abgebaut und verkabelt, so dass hier dringend Anpassungsbedarf gegeben ist. Zur Übernahme al-
ler Freileitungen, welche das Verbandsgemeindegebiet durchqueren, wurde auf den Datenbestand 
der Syna GmbH (bzw. Süwag) zurückgegriffen. Die übermittelten Freileitungsverläufe 20 kV und 
mehr wurden in den Flächennutzungsplan in aktueller Fassung aufgenommen. Die Leitungsverläufe 
werden gemäß dem Planzeichenkatalog der Planzeichenverordnung dargestellt. Die Art der Span-
nung wird durch einen Einschrieb entlang der Leitung verdeutlicht.  

6.3 Vorbehaltsgebiete für Rohstoffgewinnung 

Im Zuge der Neudigitalisierung des Flächennutzungsplans wurden auch die Vorbehaltsgebiete für 
die Rohstoffgewinnung gemäß Regionalem Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald 2006 über-
nommen. Somit erfolgte eine Aktualisierung der Aussagen der übergeordneten Planung. Die Flä-
chendarstellungen, welche in die Fassung des Flächennutzungsplans übernommen wurden, beru-
hen auf Daten, welche von der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald zur Verfügung ge-
stellt wurden.  

Rohstoffsicherungsflächen in Form von Vorbehaltsgebieten für Rohstoffsicherung werden in den 
Gemarkungen Miehlen, Nastätten und Oelsberg ausgewiesen. Gemäß „Kapitel 4.2.6 Rohstoffsiche-
rung“ des Regionalen Raumordnungsplans sollen in den Vorbehaltsgebieten für 
Rohstoffgewinnungen die Rohstofflagerstätten vorsorglich gesichert und freigehalten werden. Bei 
Nutzungsänderung bzw. Nutzungserweiterung sind diese Gebiete besonders unter dem Aspekt der 
Gewinnung von Rohstoffen zu prüfen. Bei der Ausweisung der Vorbehaltsgebiete handelt es sich 
um Grundsätze der Regionalplanung und nicht um verbindlich festgelegte Ziele. Dies ist darauf zu-
rückzuführen, dass es sich im Wesentlichen um Rohstofflagerstätten handelt, für die auch andere 
Nutzungsansprüche oder Funktionen bestehen. Eine Vorrangentscheidung ist im Rahmen der Re-
gionalplanung noch nicht möglich bzw. besteht derzeit dafür kein Anlass. Dies bedeutet, diese 
Ausweisungen sind im Rahmen von sich konkretisierenden Planungen einer Abwägung zugänglich. 
Dem Belang der Rohstoffsicherung ist im Rahmen der Abwägung jedoch ein hohes Gewicht beizu-
messen. 
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6.4 Überschwemmungsgebiete  

Die Überschwemmungsgebiete des Mühlbaches wurden neu festgelegt. Diese neuen Abgrenzun-
gen werden in den Flächennutzungsplan in der 13. Änderung übernommen. Die Gebietsabgren-
zung entspricht den amtlichen Daten, welche von der SGD-Nord zur Verfügung gestellt wurden. 

6.5 Aktualisierte Darstellung von einigen Naturdenkmalen 

Im wirksamen Flächennutzungsplan waren einige Naturdenkmale in wenigen Ortsgemeinden nicht 
lagerichtig eingetragen. Im Rahmen der vorliegenden digital neu gezeichneten FNP-Änderung wer-
den einige Naturdenkmale u. a. in den Ortsgemeinden Diethardt, Marienfels und Endlichhofen neu 
verortet (in der Ortsgemeinde Ruppertshofen wird die Darstellung für ein nicht existentes Natur-
denkmal in der Ortslage entfernt). Diese Korrekturen sind Anpassungen an den tatsächlichen Be-
stand und stellen damit redaktionelle Änderungen im Planwerk dar. 

6.6 Darstellung der gesetzlich geschützten Biotoptypen gemäß § 30 BNatschG 

Im Rahmen der 13. Änderung werden die Abgrenzungen der gesetzlich geschützten Biotoptypen 
gemäß § 30 BNatschG in den Flächennutzungsplan übernommen. Diese wurden im Jahr 2010 auf 
Landesebene neu kartiert. Im bisherigen Flächennutzungsplan sind die Biotope gemäß § 28 nach 
dem alten Landesnaturschutzgesetz dargestellt. Da es in manchen Fällen räumliche Unterschiede 
der pauschal geschützten Flächen gibt, werden im Rahmen der 13. Änderung des FNP sowohl 
nachrichtlich die alten Flächen nach § 28 Landesnaturschutzgesetz als auch die „neuen“ Flächen 
nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz dargestellt. 

Die FNP-Darstellungen erfolgen in der gesamten Verbandsgemeinde Nastätten. Die Gebietsab-
grenzungen der gesetzlich geschützten Biotoptypen § 30 BNatschG wurden auf Grundlage von Da-
ten- und Kartenmaterialien aus dem LANIS (Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwal-
tung) übernommen. 

6.7 Darstellung von kommunalen Ökokontoflächen 

Im Rahmen der 13. Änderung werden kommunale Ökokontoflächen in der Flächennutzungsplankar-
te nachrichtlich dargestellt. In der Plankarte werden kommunale Ökokontoflächen u. a. in der 
Gemarkunge Bogel dargestellt. Die einzelnen Änderungspunkte sind als Unterkapitel bei den jewei-
ligen Ortsgemeinden aufgeführt und zusätzlich werden, soweit bekannt, kurze Erläuterungen zu den 
Entwicklungszielen und Maßnahmen gegeben. Die Beschreibungen und Gebietsabgrenzungen 
wurden auf Grundlage von Kartenmaterialien vorgenommen, die der Verbandsgemeindeverwaltung 
vorliegen und dem beauftragten Planungsbüro zur Verfügung gestellt wurden. Neben diesen Kar-
tenmaterialien wurde auch das Kompensationsflächenkataster KomOn (amtliches Kompensations-
verzeichnis, im LANIS eingebunden) verwendet. 

Die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises hat im Beteiligungsverfahren gemäß § 4 (1) BauGB 
diese Übernahme angeregt (Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde vom 16.05.2012). 



Verbandsgemeinde Nastätten 
Begründung zur 13. Änderung des Flächennutzungsplans 30 754 

Seite 42 

 

17.03.2016 

 
 

 

7 ÜB E R S I C H T  U N D  FL ÄC H E N B I L AN Z  

In der beigefügten Übersichtstabelle werden die gesamten Flächendarstellungen und Änderungsin-
halte der 13. Änderung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde aufgelistet. 

Die Änderungspunkte sind u. a. in die Kategorien „Neuplanung“, „nachrichtliche Übernahmen“, „re-
daktionelle Korrekturen“ etc. eingeordnet. Bei den flächenhaften Änderungsdarstellungen sind die 
flächenmäßigen Veränderungen nach Nutzungskategorien gegliedert. Mittels dieser tabellarischen 
„Flächenbilanz“ wird anhand einer Übersicht der Flächengrößen ein Größenvergleich ermöglicht. 

Hinweis: Bei den Kompensationsflächen wird die unbewertete Hektarzahl in der Tabelle angege-
ben. Die tatsächlich erreichbare Aufwertung ergibt sich aus der Flächengröße und dem möglichen 
Aufwertungsfaktor, welcher von der Art der Maßnahme abhängt. 

In einer zweiten Tabelle sind die Flächenbilanzen für die geänderten Flächendarstellungen aufgelis-
tet. In der Tabelle wird die Gesamtsumme der geänderten Nutzungsarten ermittelt (alle Flächenan-
gaben erfolgen in der Einheit Hektar). Die tabellarische Flächenbilanz wird – aufgrund des Gesamt-
umfangs der Änderungsplanung mit über 110 Änderungspunkten – als Anlage der Planunterlagen 
beigefügt. Es wird auf das separate Dokument im Originalformat DIN A3 verwiesen. 



Verbandsgemeinde Nastätten 
Begründung zur 13. Änderung des Flächennutzungsplans 30 754 

Seite 43 

 

17.03.2016 

 
 

 

8 O R T SL AG E N T E I L  

In diesem umfangreichen Kapitel werden die einzelnen FNP-Änderungen in den Ortslagen präsen-
tiert. Die Abschnitte zu den einzelnen Änderungspunkten sind wie folgt gegliedert: 

Eingangs werden die Vorgaben der übergeordneten Planungsebene in der Planungsregion Mittel-
rhein-Westerwald aufgeführt. Die Inhalte des wirksamen Regionalen Raumordnungsplans von 2006 
und der Fortschreibung (Entwurfsfassung im Stand von 2014) werden in Bezug auf das Plangebiet 
eingeordnet. Die ortsplanerischen und landschaftsplanerischen Beschreibungen und Bewertungen 
im Detail folgen in den anschließenden Teilabschnitten. Die Gesamtbetrachtung wird in der Regel 
mit einer bauleitplanerischen Abwägung und einem Fazit abgeschlossen. 

8.1 Ortsgemeinde Berg 

8.1.1 Umwandlung einer Kompensationsfläche in Wohnbaufläche (ca. 0,2 ha) am westli-
chen Ortsrand (gemäß 1. Änderung des Bebauungsplans „In den Füllgärten II“) 

Ortsplanung: 

In der Ortsgemeinde Berg wurde in den Jahren 1995/ 1996 der Bebauungsplan „In den Füllgärten 
II“ aufgestellt. Dieser Bebauungsplan überplant eine Fläche im nordwestlichen Bereich der Ortsge-
meinde. Der Bebauungsplan schafft Baurecht für Wohn- und Mischgebiete. Das Plangebiet ist mitt-
lerweile bebaut. 

Im Bebauungsplan sind am nordwestlichen Plangebietsrand Landespflegeflächen zur Kompensati-
on von Eingriffen in Natur und Landschaft festgesetzt. Auf einer dreieckig zugeschnittenen Fläche 
war die Anlage einer Streuobstwiese geplant. Von den anliegenden Grundstückseigentümern wurde 
die Fläche erworben und im Laufe der Zeit zweckentfremdet genutzt. Innerhalb der Fläche wurden 
bauliche Nebenanlagen wie Garten- und Gerätehäuschen errichtet. Diese Situation führte planungs-
rechtlich dazu, dass der Bebauungsplan ein Umsetzungsdefizit aufweist. Es ist erforderlich gewor-
den, diesen Bebauungsplan zu ändern sowie inhaltlich Ersatz-Kompensationsflächen festzulegen. 

Das Planverfahren für die 1. Änderung des Bebauungsplans „In den Füllgärten II“ wurde zwischen-
zeitlich durchgeführt und befindet sich im Planungsstand gemäß § 33 BauGB.  

Auf Ebene der Flächennutzungsplanung sollen Anpassungen an die Inhalte des Bebauungsplans 
und an den tatsächlichen Bestand vorgenommen werden. 

Im geänderten Bebauungsplan sind die in Rede stehenden Änderungsflächen als nicht überbauba-
re Grundstücksfläche im Allgemeinen Wohngebiet festgesetzt. Die Errichtung von zweckgebunde-
nen Nebenanlagen ist zugelassen. 

Im Flächennutzungsplan werden diese Flächen als Wohnbaufläche dargestellt. Durch die Auswei-
sung der Wohnbaufläche ergeben sich keine Aufwendungen für die Anlage von Erschließungsstra-
ßen. Das ist darauf zurückzuführen, dass die überplanten Flurstücke den rückwärtigen Grund-
stücksbereich der Anwohnergrundstücke darstellen. Eine Erschließung ist somit über die vorgela-
gerten Grundstücke bereits gegeben.  
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Im Rahmen der Bebauungsplanänderung wurde der zusätzliche Eingriff durch die Überplanung der 
Kompensationsfläche ermittelt. Im Bebauungsplan wurde die bisherige Kompensationsfläche geän-
dert und anstelle dessen eine externe Kompensationsfläche festgesetzt. Es ist auf eine gute Ein-
grünung der Plangebietsfläche aufgrund der Ortsrandlage zu achten. Die bestehende Vegetation ist 
zu erhalten. 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Archäologischer Denkmalschutz/Erdgeschichte: Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. 
§ 4 (2) BauGB wurde seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichte vorgetragen, dass im Bereich der vorliegenden Änderungsfläche fossilführende 
Schichten und Fossilfundstellen bekannt (Unterdevon, etwa 400 Mio. Jahre alt) sind. Ergänzend 
wurden die nachfolgenden Hinweise aufgeführt: 

„Daher bitten wir in jedem Fall, uns den Beginn von Erdarbeiten, die den anstehenden Fels be-
treffen, rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während 
der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten er-
folgt im Allgemeinen nicht bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Ab-
sprachen getroffen. (…) 

Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kom-
mende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16 – 21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie / 
Erdgeschichte, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Tel.: 06131-20 16 400, Fax: 06131-20 16 
444. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz 
(§ 21 Abs. 3).“ 

Inhalte RROP Mittelrhein –  Westerwald:  

Die Ortsgemeinde Berg und auch die Änderungsfläche liegt innerhalb eines ausgewiesenen Erho-
lungsraums. Südlich der Ortsgemeinde bzw. des Plangebietes verläuft der Limes. Eine räumliche 
Betroffenheit ist hierzu jedoch nicht gegeben.  

In der Fortschreibung für den Regionalen Raumordnungsplan (Entwurfsfassung im Stand von 2014) 
sind diese Ausweisungen verzeichnet: sonstige Freifläche und Vorbehaltsgebiet für Erholung und 
Tourismus. 

Ein Zielkonflikt mit den Vorgaben des regionalen Raumordnungsplans ist durch die Planung nicht 
gegeben. Die Änderungsdarstellung in eine Wohnbaufläche zur Bestandssicherung ist mit den In-
halten des regionalen Raumordnungsplans vereinbar. 

Landschaftsplanung: 

Bei der überplanten Fläche handelt es sich um privat genutztes Grünland. Dieses Grünland wurde 
mit Sträuchern und Bäumen bepflanzt. Allerdings werden Teile der Fläche als Holzlagerplatz ge-
nutzt und es wurden bauliche Anlagen errichtet. Diese Eingriffe sind nicht konform zu den bisheri-
gen Festsetzungen des für die Flächen geltenden Bebauungsplans. 
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Die zusätzlichen Eingriffe sind durch funktional geeignete Kompensationsmaßnahmen auszuglei-
chen. Hier bietet sich zum Beispiel die Entwicklung von extensiv genutzten Streuobstwiesen an. 

Die derzeit vorhandene Eingrünung des Gebietes ist auf jeden Fall zu erhalten. Die Sträucher und 
Bäume sind ein hochwertiger Lebensraum für die einheimische Tierwelt. 

Kompensationsflächen: 

Im Rahmen der Bebauungsplanänderung wurde der zusätzliche Eingriff durch die Überplanung der 
Kompensationsfläche ermittelt. Im Bebauungsplan wurde die bisherige Kompensationsfläche, die 
auch im FNP dargestellt war, geändert und anstelle dessen eine externe Kompensationsfläche 
festgesetzt. 

Landschaftsplanung: 

Land- 
schafts- 
faktor 

Bestand/ 
Beschreibung 

Empfind- 
lichkeit/ 
Bewertung 

Planerische Empfehlung 

Land- 
schafts- 
bild/ 
Erholung 

Das Plangebiet liegt am nordwestlichen 
Ortsrand von Berg. Das Plangebiet dient 
derzeit als Privat genutzte Gartenfläche. 
Das Plangebiet liegt auf einer Höhe von 
ca. 295 m über NN. 
Die vorhandene randliche Eingrünung 
hat eine hohe Bedeutung für die Schaf-
fung eines weichen Übergangs zwischen 
Ortslage und angrenzende Offenlandbe-
reiche. Eine Erholungseignung ist für die 
Besitzer der Flächen gegeben. 

Gering  Es sollte für eine randliche Eingrünung 
des Plangebietes gesorgt werden, um 
mehr Strukturvielfalt und neue Lebens-
räume für Flora und Fauna zu schaffen. 
Altbestände an Gehölzen sollten wenn 
möglich in die Planung mit aufgenommen 
werden.  
Höhen- und Größenbegrenzung der Bau-
körper sollten vorgenommen werden, um 
einen einheitlichen Ortsrand und eine 
dem Ortsbild angepasste Bebauung zu 
erhalten. 

Wasser-
haushalt 

Die Grundwasserlandschaft des Gebie-
tes wird als devonische Schiefer und 
Grauwacken charakterisiert. Es liegt ein 
Kluftgrundwasserleiter mit geringer Er-
giebigkeit vor.  
Oberflächengewässer sind im Plange-
biet nicht vorhanden. Ein Wasserschutz-
gebiet ist nicht betroffen.  

Gering 
 

Minimierung der Versiegelung, Versicke-
rung des anfallenden unbelasteten Ober-
flächenwassers im Plangebiet, ordnungs-
gemäße Entsorgung der Abwässer.  

Boden Über Grauwacken, Sandstein oder 
Schiefer hat sich Staublehm abgelagert. 
Daraus entwickelten sich basenarme 
Braunerden. Die Hauptbodenarten lie-
gen im Korngrößenbereich Sand. Bo-
dengroßlandschaft der Ton- und 
Schluffschiefer mit wechselnden Antei-
len an Grauwacke, Kalkstein, Sandstein 
und Quarzit, z.T. wechselnd mit Löss-
lehm. Die Hauptbodenart ist sandiger 
Lehm. Die Böden besitzen ein mittleres 
Ertragspotential für die Landwirtschaft  

Gering - mittel Minimierung der Versiegelung, Gestal-
tung der Hof-, Stell- und Lagerflächen mit 
wasserdurchlässigen Belägen, Aufwer-
tung des Bodens durch die Pflanzung von 
Gehölzen, Beachtung der DIN-
Vorschriften zum Umgang mit Boden. 

Klima/ 
Luft- 
hygiene 

Das Plangebiet besteht als eine kleine 
Fläche am Randbereich der Ortslage, 
welche als privates Grünland genutzt 
wird. Aufgrund der geringen Flächen-
größe, hat dieses kaum Bedeutung für 
die lokale Klimasituation. Die Kaltluftver-
sorgung der Ortsgemeinde wird durch 
die nördlich gelegenen landwirtschaftli-
chen Nutzflächen übernommen. Die dort 

Gering Eingrünung des Plangebiets, um den An-
teil von Frischluftproduzenten zu erhö-
hen. 
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entstehende Kaltluft kann in die Ortslage 
einfließen 

Arten 
und  
Biotope 

Die Plangebietsflächen unterliegen der 
Nutzung als privates Gartenland. Teil-
weise bestehen Errichtungen von Unter-
ständen für Gerätschaften und Holzla-
gerplätzen. Teilweise sind Pflanzungen 
von Obstgehölzen und Sträuchern vor-
handen. Bedingt durch die Lage am 
Ortsrand ist mit dem Vorkommen von 
störunempfindlichen Tierarten zu rech-
nen. Beispielsweise mit Kulturfolgern, 
wie Amsel, Meise, Sperling oder Rot-
schwänzen. 

Gering - mittel Eingrünung des Plangebiets mit stand-
ortgerechten heimischen Arten zur Schaf-
fung neuer Biotope und Teillebensräume 
der heimischen Flora und Fauna. Siche-
rung der alten Gehölzbestände.  

 

Übergeordnete Vorgaben: 

 Schutzgebiete: Naturpark „Nassau“ (NTP-071-002) 
 Planung vernetzter Biotopsysteme: ohne Darstellung 
 Regionaler Raumordnungsplan: ohne Darstellung 
 Biotopkartierung Rheinland-Pfalz: es sind keine Biotope kartiert. 

Gesamtbeurteilung/ Planungsempfehlung:  

Auf einer dreieckig zugeschnittenen Fläche war die Anlage einer Streuobstwiese geplant. Von 
den anliegenden Grundstückseigentümern wurde die Fläche erworben und im Laufe der Zeit 
zweckentfremdet genutzt. Innerhalb der Fläche wurden bauliche Nebenanlagen wie Garten- und 
Gerätehäuschen errichtet. 
Bei der überplanten Fläche handelt es sich um privat genutztes Grünland. Dieses wurde schon 
mit Sträuchern und Bäumen bepflanzt. Allerdings werden Teile der Fläche als Holzlagerplatz ge-
nutzt. Die derzeit vorhandene Eingrünung des Gebietes ist auf jeden Fall zu erhalten. Die Sträu-
cher und Bäume sind ein hochwertiger Lebensraum für die einheimische Tierwelt. Lebensräume 
der Tier- und Pflanzenwelt würden bei der Durchführung der geplanten Baumaßnahme dennoch 
verloren gehen. Durch geeignete Kompensationsmaßnahmen ist der Eingriff grundsätzlich aus-
gleichbar. 

Aspekte des Artenschutzes 

Die 1. Änderung des Bebauungsplans in Berg wurde erforderlich, weil die Fläche entgegen den In-
halten des Bebauungsplans nicht für die Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen genutzt wur-
de. In der Fläche wurden Nebenanlagen wie Gartenhäuschen oder Unterstände zur Holzlagerung 
errichtet. Es resultierte der Änderungsbedarf für den Bebauungs- und Flächennutzungsplan.  

Durch die Änderung des Bebauungsplans sind keine artenschutzrechtlichen Konflikte entstanden. 
Gemäß den Empfehlungen zur Landschaftsplanung sollen die schon gepflanzten Gehölze im Be-
reich der Änderungsfläche erhalten werden, so dass in dieser potentiellen Lebens- und Bruthabitate 
der heimischen Tierwelt nicht eingegriffen wird. Eine Verschlechterung ist daher nicht zu erwarten.  

Im geänderten Bebauungsplan ist eine externe Kompensationsfläche festgesetzt.  

Bedingt durch die Lage der Änderungsfläche am Ortsrand ist davon auszugehen, dass das Plange-
biet hauptsächlich eine Bedeutung als Lebensraum für sogenannte Kultur- oder Siedlungsfolger be-
sitzt. Dies bedeutet, es handelt sich um euryöke Tierarten, die sich an die Bewegungsunruhe und 
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Lärmbelastung durch den Menschen gewöhnt und angepasst haben. Als typische Siedlungsfolger 
sind z. B. die Amsel, Hausrotschwanz, Kohl-, Blaumeise, Haussperling, Star und Rotkehlchen zu 
nennen. Durch die Änderung des Flächennutzungsplans ist nicht mit einer Herabsetzung der Eig-
nung als Lebensraum zu rechnen.  

Insgesamt sind jedoch keine Konflikte mit artenschutzrechtlichen Belangen zu erwarten.  

Abwägung/ Fazit :  

1. Vertretbare Anpassung an den tatsächlichen Bestand und an die Inhalte des Bebauungsplans im 
Verfahrensstand gemäß § 33 BauGB. 

2. Das entstandene Kompensationsdefizit wurde in der verbindlichen Bauleitplanung funktional 
ausgeglichen. Im geänderten Bebauungsplan ist eine externe Kompensationsfläche festgesetzt. 

3. Artenschutzrechtliche Konflikte sind nicht zu erwarten. 

8.1.2 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Ökokontoflächen südöstlich der Orts-
gemeinde, ca. 1,25 ha: 

Ortsplanung:  

Um zukünftig schneller auf geeignete Flächen für die Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen 
zurückzugreifen hat die Ortsgemeinde Berg mehrere Ökokontoflächen angelegt. Diese werden im 
Rahmen der 13. Änderung des Flächennutzungsplans nachrichtlich dargestellt. In der Plankarte 
werden diese Flächen mit der Planzeichendarstellung 13.1 „Umgrenzung von Flächen zur Maß-
nahme, zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ gemäß § 5 
(2) Nr. 10 und (4) BauGB dargestellt. Außerdem erfolgt eine Kennzeichnung als Ökokontofläche 
durch einen entsprechenden Planeinschrieb.  

Landschaftsplanung: 

Da es sich hierbei um mit der Naturschutzbehörde abgestimmte Flächen handelt und die Maßnah-
men, wie z. B. die Anpflanzung von Obstbäumen schon umgesetzt wurden, sind weitere Ausfüh-
rungen nicht erforderlich.  

Abwägung/ Fazit :  

Anpassung der Planinhalte an umgesetzte Maßnahmen. Keine Abwägung erforderlich. 
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8.1.3 Nachrichtliche Anpassung: Übernahme der Inhalte des Bebauungsplans 
„Kappesgarten“ (Grünfläche, ca. 1,05 ha) und Darstellung von Aufschüttungsflä-
chen 

Ortsplanung:  

Die Darstellung der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans stimmt nicht mit den Inhalten 
des rechtskräftigen Bebauungsplans „Kappesgarten“ der Ortsgemeinde Berg überein. Im Zuge der 
Flächennutzungsplanänderung soll hier eine Angleichung beider Planwerke erfolgen.  

Gemäß den Inhalten des Bebauungsplans wird am östlichen Ortsrand der Gemeinde Grünfläche 
ausgewiesen. Einmal handelt es sich um Grünflächen, die als Grabeland genutzt werden. Diese 
haben eine Flächengröße von ca. 0,15 ha. Südlich daran anschließend ist im Bebauungsplan ein 
Regenrückhaltebecken festgesetzt. Dieses wird ebenfalls dargestellt. Es hat eine Fläche von ca. 
0,25 ha.  

Am westlichen Ortsrand werden auch Grünflächen dargestellt. Einmal handelt es sich hierbei um 
die im Bebauungsplan „Kappesgarten“ festgesetzten privaten Grundstücke, die als Grabeland ge-
nutzt werden. Daran nördlich angrenzend wird ebenfalls privat genutztes Grünland ausgewiesen. 
Auch hier handelt es sich um eine private Gartennutzung. Diese Teilflächen sind sehr gut mit Groß-
grün eingegrünt und trägt erheblich zur positiven Prägung des Ortsrandes bei.  

Um die Eingriffe in Natur und Landschaft durch die Aufstellung des Bebauungsplans 
„Kappesgarten“ auszugleichen, wurde westlich der Ortslage eine externe Kompensationsfläche 
festgesetzt. Diese ist in der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans schon dargestellt. In 
der jetzt stattfindenden Änderung wird jedoch noch darauf hingewiesen, dass diese Flächenberei-
che künstlich aufgeschüttet wurden (rechtskräftig durch BP „Kappesgarten“). Es erfolgt lediglich ei-
ne Konkretisierung der Inhalte des Flächennutzungsplans.  

Ausweislich der Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Rheinland-Pfalz, Direktion 
Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz vom 01.09.2015, vorgetragen im Rahmen des Beteili-
gungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB liegt für den vorliegenden Änderungsbereich ein Hinweis auf 
das UNESCO Weltkulturerbe Obergermanisch Raetischer Limes vor.  

Der Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz sind in diesem Änderungsbereich archäolo-
gische Denkmäler bekannt. Auch wenn die vorliegenden Planungen unmittelbar keine Bodeneingrif-
fe beinhalten, weist die Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz vorsorglich darauf hin, 
dass bereits kleine Eingriffe in den Untergrund zu Beeinträchtigungen an diesen Bodendenkmälern 
führen können. Der Veranlasser der Baumaßnahme unterliegt der Anzeige-, Erhaltungs- und Ablie-
ferungspflicht (§§ 16-21 DSchG RLP). 

Des Weiteren weist die Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz darauf hin, dass unge-
nehmigte sowie unangemeldete Erd- und Bauarbeiten im Bereich geschützter Bodendenkmäler 
nach § 33 Abs. 1 Nr. 3 DSchG RLP ordnungswidrig sind und mit Geldbußen von bis zu einer Millio-
nen Euro geahndet werden können (§ 33 Abs. 2 DSchG RLP). 

Da der Teilbereich in Lage des Limes im Bebauungsplan „Kappesgarten“ westlich der Ortslage als 
externe Kompensationsfläche festgesetzt wurde und gemäß des rechtskräftigen Bebauungsplans 
„Kappesgarten“ Flächenbereiche künstlich aufgeschüttet wurden wird ein Eingriff in das UNESCO 
Weltkulturerbe Obergermanisch Raetischer Limes durch die vorliegende Änderungsplanung nicht 
vorbereitet. 
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Landschaftsplanung: 

Bei der Flächendarstellung handelt es sich um mit der Naturschutzbehörde abgestimmte Maßnah-
men. Weitere Ausführungen sind daher nicht erforderlich. 

Abwägung/ Fazit :  

Bei der Änderung handelt es sich lediglich um unkritische Anpassungen an den planungsrechtlichen 
und tatsächlichen Bestand. Weitere Ausführungen oder Abwägungen sind nicht erforderlich. 

8.1.4 Darstellung von Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Dauerkleingärten“ am 
nordöstlichen Ortsrand, ca. 0,4 ha 

Ortsplanung: 

In der Ortsgemeinde Berg werden im nordöstlichen Anschluss an das bestehende Bebauungsplan-
gebiet „Kappesgarten“ weitere Kleingärten/ Nutzgärten ausgewiesen. Der Ortsgemeinderat hat für 
diesen Zweck den Bebauungsplan „Kappesgarten-Kleingärten/Eigentümergärten“ im Parallelverfah-
ren aufgestellt. 

Der Ortsgemeinderat hat den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan am 22.10.2014 gefasst, 
so dass nur noch die Genehmigung der Kreisverwaltung aussteht. 

Im wirksamen Flächennutzungsplan ist für den in Rede stehenden Bereich „landwirtschaftliche 
Nutzfläche“ dargestellt. Der Bebauungsplan kann derzeit nicht aus den Darstellungen des wirksa-
men Flächennutzungsplans entwickelt werden. Die Inhalte des Flächennutzungsplans sollen dahin-
gehend angepasst werden, dass für den betrachteten Plangebietsbereich eine Änderung von land-
wirtschaftlicher Nutzfläche in „Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „Dauerkleingärten“ erfolgt. Die 
Fläche hat eine Gebietsgröße von ca. 0,4 ha. Die Änderungsfläche Nr. 8.1.3 ist in der unmittelbaren 
südlichen Umgebung gelegen. 

Die zeichnerische Plandarstellung ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen: 

 

Darstellung von Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Dauerkleingärten“ (ca. 0,4 ha) 
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Landschaftsplanung: 

Die Änderung der Inhalte des Flächennutzungsplans ist zu befürworten, weil „Grünfläche“ mit der 
Zweckbestimmung „Dauerkleingärten“ dargestellt werden. Die landwirtschaftliche Nutzfläche wird 
im geringen Ausmaß von ca. 0,4 ha zurückgenommen. 

Diese Nutzungsänderung ist zu befürworten, weil die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der be-
trachteten Flächen aufgegeben wird. 

Kompensationsflächen: 

Im Rahmen der Bebauungsplanänderung wurde der Eingriff durch die Überplanung der landwirt-
schaftlichen Flächen ermittelt. Im Bebauungsplan werden die Bereiche des Ordnungsbereichs A 
(Fläche von 1.199 m²) zur randlichen Gebietseingrünung als Ausgleichsmaßnahmen herangezo-
gen. Nach den Festsetzungen des Bebauungsplans erfolgt eine Bepflanzung mit heimischen stand-
ortgerechten Gehölzen. Diese Maßnahme wird auf dem bisherigen Biotoptyp „Acker“ umgesetzt. 

Inhalte RROP Mittelrhein –  Westerwald:  

Die Ortsgemeinde Berg und die Änderungsfläche liegen innerhalb eines ausgewiesenen Erholungs-
raums. Südlich der Ortsgemeinde bzw. des Plangebietes verläuft der Limes. Eine räumliche Betrof-
fenheit ist hierzu jedoch nicht gegeben.  

In der Fortschreibung für den Regionalen Raumordnungsplan (Entwurfsfassung im Stand von 2014) 
sind diese Ausweisungen verzeichnet: sonstige Freifläche und Vorbehaltsgebiet für Erholung und 
Tourismus. 

 

Land- 
schafts- 
faktor 

Bestand/ 
Beschreibung 

Empfind- 
lichkeit/ 
Bewertung 

Planerische Empfehlung 

Land- 
schafts- 
bild/ 
Erholung 

Aufgrund der Nutzung als intensiv be-
wirtschaftete Ackerfläche stellt die Plan-
gebietsfläche derzeit keine besondere 
Bedeutung für das Landschaftsbild dar. 
Die Aspekte für den Menschen sind für 
diesen Bereich eher niedrig einzustufen. 
Um das Gebiet befinden sich Wirt-
schaftswege, welche als Fußwege für 
Wanderer sowie Jogger genutzt werden. 
Es ist davon auszugehen das diese 
nach Umsetzung des Vorhabens weiter-
hin bestehen. 

Gering  Es sollte für eine randliche Eingrünung 
des Plangebietes gesorgt werden, um 
mehr Strukturvielfalt und neue Lebens-
räume für Flora und Fauna zu schaffen. 
Höhen- und Größenbegrenzung der Bau-
körper sollten vorgenommen werden, um 
einen einheitlichen Ortsrand und eine 
dem Ortsbild angepasste Bebauung zu 
erhalten. 

Wasser-
haushalt 

Die Grundwasserlandschaft des Gebie-
tes wird als devonische Schiefer und 
Grauwacken charakterisiert. Es liegt ein 
Kluftgrundwasserleiter mit geringer Er-
giebigkeit vor.  
Oberflächengewässer sind im Plange-
biet nicht vorhanden. Ein Wasserschutz-
gebiet ist nicht betroffen.  

Gering 
 

Minimierung der Versiegelung, Versicke-
rung des anfallenden unbelasteten Ober-
flächenwassers im Plangebiet, ordnungs-
gemäße Entsorgung der Abwässer.  

Boden Bodengroßlandschaft der Ton- und 
Schluffschiefer mit wechselnden Antei-
len an Grauwacke, Kalkstein, Sandstein 
und Quarzit, z.T. wechselnd mit Löss-
lehm. Die Hauptbodenarten sind sandi-

Gering - mittel Minimierung der Versiegelung, Gestal-
tung der Hof-, Stell- und Lagerflächen mit 
wasserdurchlässigen Belägen, Aufwer-
tung des Bodens durch die Pflanzung von 
Gehölzen, Beachtung der DIN-
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ger Lehm. Die Böden besitzen ein mittle-
res bis hohes Ertragspotential für die 
Landwirtschaft. Ausgangsgestein ist 
Staublehm über Lößlehm. Bodentypen 
sind Parabraunerden, basenhaltig bis 
basenarm. Bodenarten u.a. Schluff und 
Lehm.  
Die Böden sind durch die landwirtschaft-
liche Nutzung vorbelastet und es liegt 
somit kein unbeeinflusstes Bodenprofil 
vor. 

Vorschriften zum Umgang mit Boden. 

Klima/ 
Luft- 
hygiene 

Die Plangebietsfläche stellt sich auf-
grund der Nutzung als eine Kaltluftpro-
duktionsfläche dar. Bedingt durch die 
Geländeneigung fließt die entstandene 
Kaltluft überwiegend Richtung Süden ab. 
Aufgrund der geringen Größe der Plan-
gebietsfläche und der Lage hat dieses 
klimatisch keine hohe Bedeutung für die 
Ortslage. 

Gering Eingrünung des Plangebiets, um den An-
teil von Frischluftproduzenten zu erhö-
hen. 

Arten 
und  
Biotope 

Aufgrund der bisherigen Nutzung des 
Plangebietes als Ackerfläche, weist die 
Fläche keine Strukturvielfalt auf. Eine 
hohe Dichte an Bäumen und Sträuchern 
ist nicht vorhanden. 

Gering Eingrünung des Plangebiets mit stand-
ortgerechten heimischen Arten zur Schaf-
fung neuer Biotope und Teillebensräume 
der heimischen Flora und Fauna. 

 

Übergeordnete Vorgaben: 

 Schutzgebiete: Naturpark „Nassau“ 
 Planung vernetzter Biotopsysteme: ohne Darstellung 
 Regionaler Raumordnungsplan: ohne Darstellung; Lage im Erholungsraum und Raum für besonde-

ren Schutz des Landschaftsbildes 
 Biotopkartierung Rheinland-Pfalz: es sind keine Biotope kartiert. 
 

Gesamtbeurteilung/ Planungsempfehlung:  

Bei Umsetzung der Planung wird die Entwicklung von Kleingartenanlagen ermöglicht. Die 
Fläche wird derzeit als intensiv bewirtschaftetes Ackerland genutzt. Es liegen keine Gehölz-
bestände oder höherwertigere Biotope vor. Der Bereich bietet nur bedingt einen Lebensraum 
für Tiere und Pflanzen. Lebensräume der Tier- und Pflanzenwelt würden bei der Durchfüh-
rung der geplanten Baumaßnahme nur in einem geringen Maße verloren gehen. Die Eingriffe 
sind aus landespflegerischer Sicht als gering zu bewerten und sind durch die im Bebauungs-
plan vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen ausgleichbar. 

Aspekte des Artenschutzes 

Bei Umsetzung der Planung wird ein eingeschränkter Rahmen für die weitere Entwicklung vorgege-
ben. Es erfolgt eine sehr strikte Nutzungsbeschränkung. Zulässige Nutzungen sind einzig eine 
kleingärtnerische Nutzung oder die Lagerung von Brennholz für private Zwecke. Des Weiteren wird 
die Größenentwicklung für Lauben, Gartenhäuser und Schuppen begrenzt. 

In Teilbereichen erfolgt im Vergleich zur landwirtschaftlich intensiven Nutzung eine Verringerung der 
Nutzungsintensität, und es ergeben sich teilweise geringere Eingriffe in Natur und Landschaft. 
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Die Auswertung der Naturschutzfachdaten und der Erkenntnisse aus der Vorortbegehung zeigt, 
dass innerhalb des Plangebietes keine besonders hochwertigen Biotope vorkommen. Auch nach 
§ 30 Bundesnaturschutzgesetz pauschal geschützte Biotope sind im Plangebiet und dessen Umge-
bung nicht vorhanden.  

Im Zuge der Vorort-Begehung wurde überprüft, welche Vertreter der einheimischen Tierwelt vor-
kommen. Es wurden vereinzelt Sperlinge und Amseln gesichtet. Weitere in der Liste Artefakt aufge-
führte Tierarten, wie Grünspecht, Mäusebussard, Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber konn-
ten nicht gesichtet werden.  

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Plangebietsfläche am Ortsrand insbesondere für stö-
rungstolerante Tierarten, wie Sperling, Meise, Kolkrabe, Elster, Hausrotschwanz und andere Kultur-
folger eine Bedeutung als Lebensraum besitzt. Für diese Tierarten wird sich die Lebensraumeig-
nung auch nicht nach Umsetzung der Planung herabsetzen. Vielmehr wird sich hier eine Verbesse-
rung durch die erfolgenden Bepflanzungen ergeben. 

Diese im Plangebiet beobachteten Vogelarten besitzen keinen Schutzstatus als streng geschützte 
Art nach BArtSchV oder Aufführung in der Roten Liste. Die Beobachtung dieser Arten in der Nähe 
von Siedlungen nichts ungewöhnliches (ubiquitäre Arten/Kulturfolger). Es handelt sich um landes-
weit ungefährdete ubiquitäre Arten. Es sind keine populationsrelevanten Beeinträchtigungen zu 
erwarten. 

Artenschutzrechtliche Konflikte sind auch nach den Bewertungsergebnissen der verbindlichen Bau-
leitplanung nicht zu erwarten. 

Abwägung/ Fazit:  

1. Kleinräumiger Eingriff am nördlichen Ortsrand von Berg. Aufgrund der Vorbelastung der 
Fläche (Acker) sind die Eingriffe durch die tatsächliche Bodenversiegelung im Zuge der Er-
richtung von baulichen Anlagen funktional ausgleichbar. 

2. Die Ausgleichsmaßnahmen sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu ermitteln. 

3. Artenschutzrechtliche Konflikte sind auch nach den Bewertungsergebnissen der verbindli-
chen Bauleitplanung nicht zu erwarten. 

8.2 Ortsgemeinde Bettendorf 

8.2.1 Ausweisung von Wohnbaufläche am westlichen Ortsrand, ca. 0,15 ha: 

Ortsplanung: 

Der westliche Bereich der Ortslage wird durch den Bebauungsplan IV (BP-Bezeichnung: „Pflanz-
beete und Geiswiesen“) überplant. Dieser Plan hat bisher 3 Änderungen durchlaufen. Der Be-
bauungsplan soll ein weiteres Mal geändert werden um 2 weitere Bauplätze zu schaffen.  

Erhebliche Aufwendungen zur Herstellung von Erschließungsstraßen oder dergleichen sind nicht 
notwendig, da auf die angrenzenden Bestandsstraßen zurückgegriffen werden kann, die die Fläche 
nördlich bzw. südlich erschließt. 
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Der Plan im Stand der 3. Änderung setzt für das Plangebiet Gartenfläche fest. Eine derartige Nut-
zung findet aber nicht statt. 

Zur angrenzenden Bebauung wurde eine dichte Strauch- und Baumhecke angelegt, die den Orts-
rand sehr gut eingrünt. Bestandsbildende Arten sind unter anderem Hasel, Gemeine Esche und 
Eberesche. Die Flächen im Anschluss an die Hecke werden als Weideflächen für Pferde genutzt. 
Auf der Weidefläche wurden mehrere Obstgehölze gepflanzt. In der nördlichen Ecke des Plangebie-
tes gibt es eine Vertiefung in Form einer Mulde. Diese wird offensichtlich zur Rückhaltung von Nie-
derschlagswasser genutzt. Die Teilfläche ist komplett begrünt.  

Zur Umsetzung des Planvorhabens wird es erforderlich, dass die Gartenflächen in einem Be-
bauungsplanverfahren überplant werden. Im Flächennutzungsplan sollen hierfür schon die Voraus-
setzungen geschaffen werden. Aus diesem Grund wird die Gartenfläche als Wohnbaufläche aus-
gewiesen.  

Der bestehende Ortsrand ist derzeit schon durch die vorhandene Wohnbebauung geprägt. Daher 
entsteht an dieser Stelle kein grundsätzlich neues Bild. Im Rahmen der Umsetzung der Maßnahme 
ist darauf zu achten, dass auch der neu entstehende Ortsrand gut eingegrünt wird. Hierbei sollte auf 
die schon bestehende Vegetation im Plangebiet zurückgegriffen werden und die nicht zu erhalten-
den Gehölzbestände durch Neupflanzungen ergänzt werden. 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Archäologischer Denkmalschutz/Erdgeschichte: Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. 
§ 4 (2) BauGB wurde seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichte vorgetragen, dass im Bereich der vorliegenden Änderungsfläche fossilführende 
Schichten und Fossilfundstellen bekannt (Unterdevon, etwa 400 Mio. Jahre alt) sind. Ergänzend 
wurden die nachfolgenden Hinweise aufgeführt: 

„Daher bitten wir in jedem Fall, uns den Beginn von Erdarbeiten, die den anstehenden Fels be-
treffen, rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während 
der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten er-
folgt im Allgemeinen nicht bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Ab-
sprachen getroffen. (…) 

Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kom-
mende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16 – 21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie / 
Erdgeschichte, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Tel.: 06131-20 16 400, Fax: 06131-20 16 
444. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz 
(§ 21 Abs. 3).“ 
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Inhalte RROP Mittelrhein –  Westerwald:  

Der nördliche Teil der Ortslage von Bettendorf liegt im ausgewiesenen Erholungsraum. Die Offen-
landflächen südlich der Ortslage werden als Vorbehaltsgebiet für den Arten- und Biotopschutz aus-
gewiesen. Die Flächen des Plangebietes liegen jedoch in keiner dieser Ausweisungen. Sie schlie-
ßen sich unmittelbar an die ausgewiesene Siedlungsfläche für „Wohnen“ an. In der Fortschreibung 
für den Regionalen Raumordnungsplan (Entwurfsfassung im Stand von 2014) sind diese Auswei-
sungen verzeichnet: sonstige Freifläche und Vorbehaltsgebiet für Erholung und Tourismus. Ein 
Zielkonflikt mit den Inhalten des Regionalen Raumordnungsplans ist nicht gegeben. 

Landschaftsplanung: 

Das Plangebiet befindet sich am westlichen Ortsrand von Bettendorf zwischen den verlängerten 
Straßen „Mühlweg“ und „Gartenstraße“. Die Änderungsfläche wird durch die vorhandene Ortsrand-
bebauung und das vorhandene Grün geprägt. Die vorhandenen Gehölze ermöglichen einen wei-
chen und fließenden Übergang in die angrenzenden Offenlandbereiche. Die Gehölze sind durch 
Neupflanzungen zu ersetzen. Aufgrund des Flächenzuschnitts ist es möglich, dass im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung eine randliche Eingrünung in der südwestlichen Ecke des Plangebie-
tes festgesetzt wird. Durch eine grünordnerische Gestaltung kann der neue Ortsrand erheblich auf-
gewertet werden. Bestehende Gehölze sind weitestgehend in die Pflanzung zu integrieren. 

Mögliche Kompensationsflächen: 

Der Eingriff erfolgt auf Flächen, die teilweise als Weideland genutzt werden, und die unmittelbar am 
Ortsrand liegen. Für diesen Eingriff in Offenlandflächen sind funktional geeignete  Kompensations-
flächen, die ebenfalls im Offenland liegen, im nachfolgenden Planverfahren der verbindlichen Bau-
leitplanung zu bestimmen. 

Im Rahmen der vorliegenden FNP-Änderung wird eine Kompensationsfläche in einer Größe von 
0,15 ha am nördlichen Ortsrand (siehe nachfolgenden Änderungspunkt Nr. 3) ausgewiesen; weitere 
geeignete Kompensationsflächen könnten z. B. in diesem Bereich entwickelt werden. 

 

Land- 
schafts- 
faktor 

Bestand/ 
Beschreibung 

Empfind- 
lichkeit/ 
Bewertung 

Planerische Empfehlung 

Land- 
schafts- 
bild/ 
Erholung 

Das Plangebiet liegt am südlichen Orts-
rand von Bettendorf. Das Plangebiet 
liegt auf einer Höhe von ca. 300 m über 
NN. 
Die Fläche wird tlw. als Weideland und 
Fläche für die Niederschlagswasser-
rückhaltung genutzt. Der Bestand von 
Obstgehölzen und Hecken trägt zur 
Ortsrandbegrünung bei. Durch die vor-
handene Wohnbebauung ist eine Vor-
prägung des Gebietes gegeben.  
Eine Erholungseignung besitzt die Flä-
che aufgrund der Nutzung nicht. Die 
vorhandenen Wegebeziehungen in das 
Umland werden von Spaziergängern 
genutzt. 

Gering  Es sollte für eine randliche Eingrünung 
des Plangebietes gesorgt werden, um 
mehr Strukturvielfalt und neue Lebens-
räume für Flora und Fauna zu schaffen. 
Altbestände an Gehölzen sollten gesi-
chert und wenn möglich in die Planung 
mit aufgenommen werden. 
Höhen- und Größenbegrenzung der Bau-
körper sollten vorgenommen werden, um 
einen einheitlichen Ortsrand und eine 
dem Ortsbild angepasste Bebauung zu 
erhalten. 

Wasser-
haushalt 

Die Grundwasserlandschaft des Gebie-
tes wird als devonische Schiefer und 
Grauwacken charakterisiert. Es liegt ein 

Gering 
 

Minimierung der Versiegelung, Versicke-
rung des anfallenden unbelasteten Ober-
flächenwassers im Plangebiet, ordnungs-
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Kluftgrundwasserleiter mit geringer Er-
giebigkeit vor.  
Oberflächengewässer sind im Plange-
biet nicht vorhanden. Ein Wasserschutz-
gebiet ist nicht betroffen.  

gemäße Entsorgung der Abwässer.  

Boden Aus Tonschiefern und Grauwacken ha-
ben sich Braunerden im Korngrößenbe-
reich Grus, Sand, Schluff und Lehm 
entwickelt. Im geplanten Erweiterungs-
bereich kommt jedoch nur noch teilweise 
ein unbeeinflusstes Bodenprofil vor. So 
wird der östliche Teil des Änderungsbe-
reiches schon als erschließende Straße 
genutzt. Diese wurde mit Schotter befes-
tigt. Zudem wurde durch die Anlage ei-
nes Regenrückhaltebeckens schon in 
das Bodenprofil eingegriffen. Der größte 
Teil des Änderungsbereiches wird als 
Weidefläche genutzt. In diesen Teilbe-
reichen ist wenigstens mit einer teilwei-
sen Verdichtung des Oberbodens durch 
die Trittbelastung der Weidetiere zu 
rechnen. 
Bodengroßlandschaft der Lössland-
schaften des Berglandes. Die Hauptbo-
denart ist Lehm. Die Böden besitzen ein 
hohes Ertragspotential für die Landwirt-
schaft  

Gering - mittel Minimierung der Versiegelung, Gestal-
tung der Hof-, Stell- und Lagerflächen mit 
wasserdurchlässigen Belägen, Aufwer-
tung des Bodens durch die Pflanzung von 
Gehölzen, Beachtung der DIN-
Vorschriften zum Umgang mit Boden. 

Klima/ 
Luft- 
hygiene 

Die Plangebietsfläche besteht als nicht 
bebaute Fläche am westlichen Ortsrand 
von Bettendorf. Die Gehölze im Plange-
biet nehmen die Produktion von Frisch-
luft wahr. Diese kommt nur den unmit-
telbar angrenzenden Wohngebäuden 
zugute. Aufgrund der Hangneigung fin-
den Luftaustauschbewegungen statt, die 
von der Ortslage von Bettendorf wegfüh-
ren. Erheblich störende Wärmeinselef-
fekte oder Emissionsquellen sind im 
Plangebiet und dessen Umfeld nicht be-
kannt. 

Gering Eingrünung des Plangebiets, um den An-
teil von Frischluftproduzenten zu erhö-
hen. Bzw. Sicherung der bestehenden 
Gehölzstrukturen. 

Arten 
und  
Biotope 

Die Änderungsfläche wird durch die vor-
handene Ortsrandbebauung und das 
vorhandene Grün geprägt. Die vorhan-
denen Gehölze ermöglichen einen wei-
chen und fließenden Übergang in die 
angrenzenden Offenlandbereiche. In der 
Biotopkartierung des Landes sind im 
Plangebiet keine Biotope erfasst. Be-
dingt durch die Lage am Ortsrand ist mit 
dem Vorkommen von störunempfindli-
chen Tierarten zu rechnen. Beispiels-
weise mit Kulturfolgern, wie Amsel, Mei-
se, Sperling. 

Gering - mittel Eingrünung des Plangebiets mit stand-
ortgerechten heimischen Arten zur Schaf-
fung neuer Biotope und Teillebensräume 
der heimischen Flora und Fauna. Siche-
rung der alten Gehölzbestände.  

Übergeordnete Vorgaben: 

 Schutzgebiete: - 
 Planung vernetzter Biotopsysteme: ohne Darstellung 
 Regionaler Raumordnungsplan: ohne Darstellung 
 Biotopkartierung Rheinland-Pfalz: es sind keine Biotope kartiert. 
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Gesamtbeurteilung/ Planungsempfehlung:  

Bei Umsetzung der Planung wird die Entwicklung von 2 Wohngebäuden ermöglicht. Die Flä-
che wird derzeit tlw. als Weideland genutzt. Der Bestand von Obstgehölzen und Hecken 
trägt zur Ortsrandbegrünung bei und ist als höherwertiger Biotoptyp einzustufen. Diese gilt 
es zu sichern und zu erhalten. Durch die schon vorhandene Wohnbebauung, welche sich di-
rekt an die Plangebietsflächen anschließt, ist eine Vorprägung des Gebietes schon hinsicht-
lich der geplanten Nutzung gegeben.  
Der Bereich bietet einen Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Lebensräume der Tier- und 
Pflanzenwelt würden bei der Durchführung der geplanten Baumaßnahme verloren gehen. 
Die Eingriffe sind aus landespflegerischer Sicht als gering zu bewerten und sind durch ge-
eignete Kompensationsmaßnahmen ausgleichbar. 

Aspekte des Artenschutzes 

Bei Umsetzung der Planung bzw. der Errichtung der neuen Wohngebäude ist es erforderlich, dass 
die Gehölzflächen am östlichen Plangebietsrand gerodet werden. Grundsätzlich ist davon auszuge-
hen, dass diese Gehölze eine Bedeutung als Lebensraum und gegebenenfalls als Brutstätten für 
die einheimische Tierwelt besitzen. Die Herstellung der Baufenster darf nicht im Zeitraum vom 
01. März bis 30. September eines Jahres erfolgen. Nur dann ist es möglich, dass keine Störung und 
Tötung der Tiere während der Aufzucht und Brutphase erfolgt.  

Darüber hinaus ist durch die Anlage von neuen Pflanzungen ein adäquater Ersatz für die entfernten 
Lebensräume zu schaffen, um so sicherzustellen, dass eine Verschlechterung des Erhaltungszu-
standes der lokalen Population eintritt. Grundsätzlich empfiehlt es sich die Neupflanzungen entwe-
der vor der Rodung der Bestände oder wenigstens mit der Rodung der Bestände umzusetzen. Bei 
Beachtung dieser Hinweise ist eine erhebliche Störung der wildlebenden Tiere nicht zu erwarten. 
Der Eintritt eines Verbotstatbestand gemäß § 44 BNatSchG ist in diesem Fall nicht zu erwarten.  

Aufgrund der Bewegungsunruhe am Ortsrand ist davon auszugehen, dass das Plangebiet lediglich 
eine Bedeutung für störungstolerante Tierarten, wie z.B. Hausrotschwanz, Kohl- und Blaumeisen, 
Sperlinge, Star, Rotkehlchen oder Amseln besitzen. Es handelt sich bei diesen Tierarten um soge-
nannte Kulturfolger, die sich an die Nähe des Menschen gewöhnt haben bzw. sogar das Umfeld 
des Menschen suchen. Bei der Schaffung von Ersatzlebensräumen ist nicht davon auszugehen, 
dass sich die Eignung als Lebensraum für diese Tierarten herabsetzen wird.  

Insgesamt sind jedoch keine Konflikte mit artenschutzrechtlichen Belangen zu erwarten.  

Abwägung/ Fazit :  

1. Sinnvolle Ortsabrundung in geringem Umfang (nur 2 Bauplätze) und unter Inanspruchnah-
me der bestehenden Infrastruktur. 

2. Der Eingriff ist durch geeignete Kompensationsmaßnahmen funktional ausgleichbar. Die 
Ausgleichsmaßnahmen sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu ermitteln. 

3. Artenschutzrechtliche Konflikte sind nach jetzigem Wissensstand nicht zu erwarten. 
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8.2.2 Ausweisung von Flächen für Gemeinbedarf (Sportanlagen und kulturelle Zwecke) 
am südlichen Ortsrand, ca. 0,7 ha: 

Inhalte RROP Mittelrhein –  Westerwald:  

Der nördliche Teil der Ortslage von Bettendorf liegt im ausgewiesenen Erholungsraum. Die Offen-
landflächen südlich der Ortslage werden als Vorbehaltsgebiet für den Arten- und Biotopschutz aus-
gewiesen. Das Plangebiet liegt innerhalb des Vorbehaltsgebietes für den Arten- und Biotopschutz. 

In der Fortschreibung für den Regionalen Raumordnungsplan (Entwurfsfassung im Stand von 2014) 
sind diese Ausweisungen verzeichnet: sonstige Freifläche und Vorbehaltsgebiet für Erholung und 
Tourismus. 

Ortsplanung: 

Die Vertreter der Ortsgemeinde Bettendorf stehen dem Vorhaben des Förderkreises Keltenhof in 
Bettendorf positiv gegenüber. Ziel des Förderkreises ist es, das Modell eines Keltenhofes im Maß-
stab 1:1 am südlichen Ortsrand nachzubauen. Durch dieses Projekt soll in Ergänzung zur Limes-
Visualisierung eine Reise in die vorrömische Zeit ermöglicht werden. Ziel des Vereins ist es, in  Zu-
sammenhang mit den zahlreichen keltischen Gräbern ca. um Bettendorf den Besuchern des Mo-
dellhofes zu verdeutlichen, wie die keltische Urbevölkerung in vorrömischer Zeit gelebt hat.  

Dass Vorhaben soll auf den Flurstücken westlich des Bolzplatzes von Bettendorf umgesetzt wer-
den. Die überplante Fläche befindet sich innerhalb der Ortsdurchfahrt im Zuge der Kreisstraßen K 
50 und K 77. 

Auf dem Gelände ist die Errichtung eines Keltengebäudes mit einer Grundfläche von ca. 7,50 x 5,00 
m geplant. Zudem soll ein Vorratslager mit den Abmessungen 3,50 x 3,50 m errichtet werden. Die-
se beiden Gebäude sollen auf einer noch herzustellenden ebenen Baufläche errichtet werden. Hier-
zu ist es geplant, geringe Erdbewegungen im Plangebiet vorzunehmen, um die Fläche zu begradi-
gen.  

Außerdem soll ein Bereich zur Demonstration des Bronzegussverfahrens nach Keltenart errichtet 
werden. Gemäß den Überlegungen des Fördervereins soll dazu ein Platz mit einem Durchmesser 
von ca. 5,0 m genutzt werden. Innerhalb dieser Fläche würden auch die Plätze für die Zuschauer 
integriert werden. Der Eingangsbereich zum Keltenhof soll durch ein Eingangstor aufgezeigt wer-
den.  

Gemäß den Vorstellungen des Fördervereins sollen die Keltenhofgebäude für museale Zwecke ge-
nutzt werden. Die Gebäude sollen massiv erstellt werden. Das Hauptgebäude soll mit einem Stroh-
dach ausgestattet werden. Die Erschließung des Geländes soll fußläufig von dem an der K 77 gele-
genen Parkplatz erfolgen. Aufwendige Erschließungsmaßnahmen sind somit nicht geplant. Neben 
den baulichen Anlagen sollen auch Informationstafeln mit Bezug zur Keltenzeit errichtet werden.  
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Abb.: Plankonzept Keltenhof (Quelle: Förderverein Keltenhof über VGV Nastätten) 

Der Keltenhof wird am 3–Kastelle–Rundweg in Bettendorf errichtet. Folglich ist eine sinnvolle Kon-
zentration der touristischen und kulturellen Infrastruktur vor Ort gegeben.  

Am 15. November 2011 fand in der Verbandsgemeinde Nastätten eine Projektbesprechung zur Er-
richtung des Keltenhofes statt. Anwesend waren Vertreter der Verbandsgemeinde, der Ortsgemein-
de, des Fördervereins und der Kreisverwaltung (Abteilung Bauen und Umwelt).  

Da das Vorhaben im unbebauten Außenbereich umgesetzt werden soll, wurde seitens der Fachbe-
hörden die Genehmigung des Vorhabens nur in Aussicht gestellt, wenn der Flächennutzungsplan 
der Verbandsgemeinde Nastätten angepasst wird. Es wurde sich darauf geeinigt, dass im Zuge der 
Flächennutzungsplanänderung der bestehende Bolzplatz und die Fläche für die Errichtung des Kel-
tenhofes als Gemeinbedarfsfläche dargestellt werden.  

In dem Entwurf der Flächennutzungsplankarte für den Änderungsbereich wurden die Gemeinbe-
darfsflächen so zugeschnitten, dass der bauliche Bestand vor Ort abgebildet wird (Bereich Sportan-
lage/ Bolzplatz). Zudem wurden die Erweiterungsflächen als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweck-
bestimmung „kulturelle Zwecke“ hinzugenommen. Dieser Bereich deckt auch die südlich gelegene 
Sitzgruppe im Plangebiet mit Bezug auf die Römerzeit ab.  

Der östliche Bereich der Flächennutzungsplanänderung wird derzeit als Bolzplatz genutzt. Da an 
der grundsätzlichen Nutzung vor Ort keine Änderungen erfolgen sollen, ist eine weitere Bewertung 
im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung grundsätzlich nicht erforderlich. Es soll lediglich eine 
Gemeinbedarfsfläche dargestellt werden. Vor der Änderung des Flächennutzungsplans wurde an 
dieser Stelle eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Sportplatz“ dargestellt, so dass die Nut-
zung des Sportplatzes durch die Inhalte des Flächennutzungsplans schon abgedeckt ist.  

Der Bereich, welcher zur Errichtung des Keltenhofes genutzt werden soll, ist in der wirksamen Flä-
chennutzungsplanfassung als Dauergrünland bzw. landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellt. Die 
Fläche an sich wird derzeit als Weidefläche genutzt. Diese ist teilweise von Gehölzstrukturen 
(Esche, Ahorn, Erle, Weiden) eingefasst. 

Da die Planung neben Sportplatzflächen auch landwirtschaftliche Flächen betrifft, ist im Rahmen 
der verbindlichen Bauleitplanung eine frühzeitige Abstimmung mit den Bewirtschaftern zu erreichen, 
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um einvernehmliche Lösungen zu erzielen (bezüglich Versetzung von Weidezäunen, Pachtaufhe-
bung etc.). 

Gemäß der Kartierung der SGD Nord ist im Umfeld der Flächennutzungsplanänderung eine Altab-
lagerungsstelle bekannt. Diese trägt den Namen „Altablagerungsstelle Bettendorf, Bolzplatz K 77“. 
Die Altablagerung wird in die Gefährdungsstufe IV und somit die geringste Gefährdungsstufe ein-
geordnet. In der Flächennutzungsplankarte ist der Grenzverlauf der Altablagerungsstelle dargestellt. 

Diese kartierte Altablagerung und die Aspekte, die mit der geringen Nähe zum namenlosen Gewäs-
ser III. Ordnung zusammenhängen, sind auf den nachfolgenden Planungs- und Genehmigungs-
ebenen zu berücksichtigen. 

In dem Besprechungstermin am 15. November 2011 wurde durch den Vertreter der SGD Nord da-
rauf hingewiesen, dass gegebenenfalls eine Bodenuntersuchung im Bauantragsverfahren durchge-
führt werden muss.  

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Archäologischer Denkmalschutz/Erdgeschichte: Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. 
§ 4 (2) BauGB wurde seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichte vorgetragen, dass im Bereich der vorliegenden Änderungsfläche fossilführende 
Schichten und Fossilfundstellen bekannt (Unterdevon, etwa 400 Mio. Jahre alt) sind. Ergänzend 
wurden die nachfolgenden Hinweise aufgeführt: 

„Daher bitten wir in jedem Fall, uns den Beginn von Erdarbeiten, die den anstehenden Fels be-
treffen, rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während 
der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten er-
folgt im Allgemeinen nicht bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Ab-
sprachen getroffen. (…) 

Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kom-
mende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16 – 21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie / 
Erdgeschichte, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Tel.: 06131-20 16 400, Fax: 06131-20 16 
444. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz 
(§ 21 Abs. 3).“ 

Landschaftsplanung: 

Das Plangebiet für den Bereich des Keltenhofs ist durch eine Wiesen-/ Weidefläche geprägt. Es ist 
mit standortgerechten Gehölzen (insbesondere Esche, Ahorn, Erle, Weiden) umgeben, so dass ei-
ne Einbindung und Abschirmung zur freien Landschaft hin vorliegt.  

Das Plangebiet wird von Gewässern 3. Ordnung durchzogen bzw. tangiert. Stehende Oberflächen-
gewässer sind von der Planung nicht betroffen. Der westlich vorbeiführende Gewässerlauf ist na-
turnah und hochwertig. Randliche Beeinträchtigungen bestehen in Teilbereichen durch die Weide-
nutzung und die vorhandene Furt über den Bachlauf zwischen den Weideflächen.  
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Der Entwurf zur Anlage des Keltenhofes verdeutlicht, dass die Errichtung der Gebäude und bauli-
chen Anlagen zwischen den Gehölzstrukturen im Plangebiet geplant ist. Die baulichen Anlagen sol-
len gemäß dieser Entwurfszeichnung im Bereich der Offenlandflächen, welche als Weide bzw. Wie-
se genutzt werden, errichtet werden. Nach jetzigem Kenntnisstand sind somit keine Eingriffe in die 
Gehölzstrukturen notwendig. Eingriffe in den Boden ergeben sich nur durch die Errichtung des Kel-
tenhofgebäudes (Hauptgebäude), des Vorratslagers und des Eingangstores sowie dem Platz für die 
Demonstration des Bronzegussverfahrens. Zur Schaffung eines Planums für die Gebäude sind vo-
raussichtlich kleinere Erdbewegungen notwendig, um eine ebene Baufläche herzustellen.  

Der genaue Umfang der tatsächlich stattfindenden Eingriffe ist im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens zu ermitteln. Inwiefern sich gegebenenfalls noch Änderungen am Plankonzept / Gestal-
tungskonzept des Fördervereins ergeben, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.  

Gemäß den Vorstellungen des Fördervereins sollen die sonstigen überplanten Flächen weiterhin 
als landwirtschaftliche Nutzfläche in Form von Dauergrünland genutzt werden. Weitere Versiege-
lungen sind in diesen Bereichen nicht geplant.  

Grundsätzlich ist bei der Umsetzung der Planung darauf zu achten, dass die Abstände zu den vor-
handenen Gewässerläufen (10 m-Bereich, § 76 LWG) eingehalten werden. Wenn diese Vorgaben 
berücksichtigt werden, wird seitens der Vertreter der Wasserbehörden (gemäß dem oben genann-
ten Besprechungstermin) die Realisierungsfähigkeit des Projektes in Aussicht gestellt. 

Mögliche Kompensationsflächen: 

Der Eingriff erfolgt auf Flächen, die durch eine Nutzung als Wiesen- und Weideflächen geprägt sind. 
Die überplanten Flächen liegen unmittelbar am Ortsrand. Ein großer Teilbereich wird derzeit inten-
siv durch den Menschen genutzt (Sport- und Spielplatz). Das Plangebiet ist mit standortgerechten 
Gehölzen (insbesondere Esche, Ahorn, Erle, Weiden) umgeben, so dass eine Einbindung und Ab-
schirmung zur freien Landschaft hin vorliegt.  

Für diesen Eingriff in Offenlandflächen sind funktional geeignete  Kompensationsflächen, die eben-
falls im Offenland liegen, zu bestimmen. Die Art und der Umfang der konkreten Maßnahmen sind im 
Rahmen der Erstellung eines Bauantrags (auf Grundlage des Gestaltungs- bzw. Planungskonzep-
tes) genau zu ermitteln. 

Im Rahmen der vorliegenden FNP-Änderung werden Kompensationsfläche in geringer Größe z. B. 
am nördlichen Ortsrand (siehe nachfolgenden Änderungspunkt Nr. 3) ausgewiesen; geeignete 
Kompensationsflächen könnten z. B. in diesem Bereich entwickelt werden. 
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Abb.: Auszug ALKIS (unmaßstäblich) 

Landschaftsplanung: 

Land- 
schafts- 
faktor 

Bestand/ 
Beschreibung 

Empfind- 
lichkeit/ 
Bewertung 

Planerische Empfehlung 

Land- 
schafts-
bild/ 
Erholung 

Das Plangebiet liegt am südlichen Orts-
rand von Bettendorf. Das Plangebiet ist 
durch eine Wiesen-/Weidefläche ge-
prägt. Es ist mit standortgerechten Ge-
hölzen umgeben, so dass eine Einbin-
dung und Abschirmung zur freien Land-
schaft hin vorliegt.  
  

Gering - mittel Es sollte für eine randliche Eingrünung 
des Plangebietes gesorgt werden, um 
mehr Strukturvielfalt und neue Lebens-
räume für Flora und Fauna zu schaffen. 
Altbestände an Gehölzen sollten wenn 
möglich in die Planung mit aufgenommen 
werden. 
 

Wasser-
haushalt 

Die Grundwasserlandschaft des Gebie-
tes wird als devonische Schiefer und 
Grauwacken charakterisiert. Es liegt ein 
Kluftgrundwasserleiter mit geringer Er-
giebigkeit vor. Das Plangebiet wird von 
Gewässern 3. Ordnung durchzogen 
bzw. tangiert. Stehende Oberflächenge-
wässer sind von der Planung nicht be-
troffen. 
 

Gering - mittel 
 

Minimierung der Versiegelung, Gestal-
tung von befestigten Flächen mit wasser-
durchlässigen Belägen, Aufwertung des 
Bodens durch die Pflanzung von Gehöl-
zen. Beachtung der DIN-Vorschriften zum 
Umgang mit Boden. 

Boden 
Aus Tonschiefern und Grauwacken ha-
ben sich Braunerden im Korngrößenbe-
reich Grus, Sand, Schluff und Lehm 
entwickelt. Lediglich bei den Wiesen- 
bzw. Weideflächen ist mit einem relativ 
ungestörten Bodenprofil zu rechnen. Im 
Bereich des Sportplatzes sowie der 
parkähnlichen Gestaltung im Ortsein-
gangsbereich wurde in das anstehende 

Gering - mittel Minimierung der Versiegelung, Gestal-
tung der befestigten Flächen mit wasser-
durchlässigen Belägen, Aufwertung des 
Bodens durch die Pflanzung von Gehöl-
zen, Beachtung der DIN-Vorschriften zum 
Umgang mit Boden. 
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Bodenprofil schon eingegriffen.  

Im Bereich der Wiesen- und Weideflä-
chen ist gegebenenfalls mit einer teil-
weisen Verdichtung des Oberbodens 
durch die Trittbelastung von Weidetieren 
oder landwirtschaftlichen Maschinen im 
Zuge der Mahd zu rechnen.  

Im Bereich der Wasserläufe ist mit dem 
Vorkommen von Grund- und Staunässe 
beeinflussten Böden zu rechnen.  
Bodengroßlandschaft der Lössland-
schaften des Berglandes. Die Hauptbo-
denart ist Lehm. Die Böden besitzen ein 
hohes Ertragspotential für die Landwirt-
schaft  

Klima/ 
Luft- 
hygiene 

Bei der Plangebietsfläche handelt es 
sich um eine kleine Dauergrünlandflä-
che, welche von Gehölzstrukturen einge-
fasst wird. Die Fläche dient somit der 
Kalt- und Frischluftproduktion. Erheblich 
störende Wärmeinseleffekte oder Emis-
sionsquellen sind im Plangebiet und 
dessen Umfeld nicht bekannt. 

Gering Eingrünung des Plangebiets, um den An-
teil von Frischluftproduzenten zu erhö-
hen. Bzw. Sicherung der bestehenden 
Gehölze. 

Arten 
und  
Biotope 

Die Plangebietsflächen bestehen auf 
einer Wiesen-/Weidefläche, welche von 
Gehölzen eingefasst ist. Bestandsbil-
dende Arten sind z. B. Erle, Weide, 
Esche, Ahorn. Es ist davon auszugehen, 
dass das Plangebiet eine Bedeutung als 
Lebensraum für sogenannte kulturfol-
gende Arten, wie Amsel, Sperling, Mei-
sen oder Rotkehlchen besitzt. Besonde-
re Artvorkommen wurden im Rahmen 
der durchgeführten Bestandsaufnahmen 
nicht festgestellt. 

Gering - mittel Eingrünung des Plangebiets mit stand-
ortgerechten heimischen Arten zur Schaf-
fung neuer Biotope und Teillebensräume 
der heimischen Flora und Fauna. Siche-
rung der alten Gehölzbestände.  

Übergeordnete Vorgaben: 

 Schutzgebiete: - 
 Planung vernetzter Biotopsysteme:  
         - Bestand: Wiesen und Weiden mittlerer Standorte. 

         - Ziele: Erhalt und Pflege der Wiesen und Weiden mittlerer Standorte , bzw. Entwicklung zu ma-

geren Wiesen und Weiden mittlerer Standorte. Entwicklung der Gewässerbiotope. 
 Regionaler Raumordnungsplan: Vorbehaltsgebiet für den Arten- und Biotopschutz 
 Biotopkartierung Rheinland-Pfalz: es sind keine Biotope kartiert. 
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Gesamtbeurteilung/ Planungsempfehlung:  

Bei Umsetzung der Planung wird die Entwicklung eines Modells eines Keltenhofes im Maßstab 
1:1 ermöglicht. Der östliche Bereich der Änderungsdarstellung deckt den baulichen Bestand des 
Sport- und Bolzplatzes ab. Bei der verbleibenden Änderungsfläche handelt es sich um eine kleine 
Dauergrünlandfläche, welche von Gehölzstrukturen eingefasst wird. Diese Gehölzstrukturen gilt 
es zu sichern und zu pflegen. Durch die Umsetzung der Maßnahme ergibt sich eine Erhöhung der 
Erholungseignung des Plangebietes. Die bestehende Infrastruktur (Sport/Bolzplatz) und die Sitz-
gruppe sowie der Startpunkt vom Dreikastellerrundweg werden durch eine weitere touristische 
Maßnahme ergänzt. Lebensräume der Tier- und Pflanzenwelt würden bei der Durchführung der 
geplanten Baumaßnahme nur in einem sehr geringen Umfang verloren gehen. Die Eingriffe sind 
aus landespflegerischer Sicht als gering zu bewerten und sind durch geeignete Kompensations-
maßnahmen generell ausgleichbar. 

Aspekte des Artenschutzes 

Bei der Umsetzung der Planung ist darauf zu achten, dass die Gehölzstrukturen im Plangebiet mög-
lichst erhalten werden. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass diese Strukturen für die einheimi-
sche Tierwelt eine Bedeutung als Lebensraum und gegebenenfalls als Brutstätte besitzen. Auf-
grund der Lage am Ortsrand und der Kreisstraße sowie der schon stattfindenden Nutzung durch 
den Spielplatz, den Sportplatz oder die Sitzgruppe im Plangebiet ist schon eine Vorbelastung des 
Gebietes durch die menschliche Nutzung gegebenen. Daher ist davon auszugehen, dass das Plan-
gebiet lediglich eine Bedeutung für störungstolerante Tierarten, wie z.B. Hausrotschwanz, Kohl- und 
Blaumeisen, Sperlinge, Star, Rotkehlchen oder Amseln besitzt. Es handelt sich bei diesen Tierarten 
um sogenannte Kulturfolger, die sich an die Nähe des Menschen gewöhnt haben bzw. sogar das 
Umfeld des Menschen suchen.  

Somit ist davon auszugehen, dass sich bei Umsetzung des Vorhabens die Eignung des Gebietes 
als Lebensraum für diese Tierarten nicht erheblich verschlechtert. Eine Gefährdung der lokalen Po-
pulation ist nicht zu erwarten. 

Sollten dennoch Rodungen notwendig sein, sind diese nicht im Zeitraum vom 1. März bis 30. Sep-
tember eines Jahres vorzunehmen. Dann kann sichergestellt werden, dass keine Störung oder gar 
Tötung von Tieren in der Aufzucht- und Brutphase erfolgt. Anderenfalls ist eine ökologische Baube-
gleitung erforderlich, die sicherstellt, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht eintreten. 

Im Fall der Rodung von Gehölzbeständen ist darauf zu achten, dass durch Neupflanzung von 
standortgerechten einheimischen Gehölzen ein vergleichbarer Ersatz für die betroffenen Strukturen 
geschaffen wird. Auf diesem Weg kann eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes für die lo-
kalen Populationen vermieden werden.  

Bei Beachtung dieser Hinweise und der entsprechenden Koordinierung der Bauarbeiten ist nach 
jetziger Kenntnis nicht mit einer erheblichen Störung der wildlebenden Tiere zu rechnen. Verbots-
tatbestände gemäß BNatSchG sind dann nicht zu prognostizieren.  

Abwägung/ Fazit :  

1. Kleinräumiger Eingriff am Ortsrand von Bettendorf. Das Plangebiet, insbesondere der Er-
weiterungsbereich ist durch die vorhandenen Nutzungen deutlich vorgeprägt.  
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2. Mehr als die Hälfte der im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung dargestellten Ände-
rungsbereiche wird derzeit intensiv durch den Menschen genutzt (Sport- und Spielplatz).  

3. Aufgrund der Vorbelastung sind die geringfügigen Eingriffe durch die tatsächliche Boden-
versiegelung im Zuge der Errichtung von baulichen Anlagen funktional ausgleichbar. Die Art 
und der Umfang der Maßnahmen sind im Rahmen der Erstellung eines Bauantrags genau 
zu ermitteln. Grundlage muss dann das Gestaltungskonzept bzw. Planungskonzept des 
Fördervereins sein.  

4. Bei Beachtung des Rodungsverbotes im Zeitraum vom 1. März bis 30. September ist nicht 
mit dem Auftreten von artenschutzrechtlichen Konflikten zu rechnen. 

8.2.3 Rücknahme von Wohnbaufläche am nördlichen Ortsrand (Änderung in Kompensa-
tionsfläche), ca. 0,15 ha 

Ortsplanung: 

In der wirksamen Fassung des FNP ist am nördlichen Ortsrand von Bettendorf eine Wohnbaufläche 
ausgewiesen. Ein Teil der ausgewiesenen Wohnbaufläche, für die keine wohnbauliche Nutzung be-
steht und die nicht bebaut ist, wird am Nordrand der dargestellten Wohnbaufläche zurückgenom-
men. Die Rücknahme erfolgt im Bereich des Flurstückes Nr.8, Flur 2 im Umfang von ca. 0,15 ha. 
Stattdessen wird Kompensationsfläche als ein Streifen am Nordrand des Flurstücks (entsprechend 
der nördlich angrenzenden Darstellung) neu dargestellt. 

Diese Rücknahme von Wohnbaufläche ist u. a. im Zusammenhang mit der vorgesehenen neuen 
Flächendarstellung (Nummer 8.2.1) in der Ortsgemeinde Bettendorf zu betrachten. Es erfolgt somit 
ein Flächentausch aufgrund der vorgesehenen Neudarstellung von Wohnbaufläche (Änderungsflä-
che Nr. 1). 

Die Rücknahme der ausgewiesenen Wohnbaufläche ist aus landschaftsplanerischer Sicht als posi-
tiv zu bewerten, weil keine weitere Versiegelung von Flächen auf Ebene der vorbereitenden Bau-
leitplanung geplant ist. 

Abwägung/ Fazit:  

Unkritische Flächenrücknahme. Keine Abwägung erforderlich.   
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8.3 Ortsgemeinde Bogel 

8.3.1 Anpassung an den Bestand: – Aktualisierung der Darstellung der Flächen für den 
Friedhof, ca. 0,23 ha Grünfläche und ca. 0,15 ha LWS: 

Ortsplanung: 

Die Darstellung des Friedhofes im wirksamen Flächennutzungsplan bildet nicht den tatsächlichen 
Bestand ab. In der wirksamen Planfassung ist z. B. die Trauerhalle nicht in der Friedhofsabgren-
zung enthalten. Dafür sind jedoch Ackerflächen, welche derzeit auch so genutzt werden, als Flä-
chen für den Friedhof dargestellt.  

Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung soll hier eine Anpassung erfolgen. Die Trauerhalle, 
welche ein genehmigtes Bauvorhaben ist, wird mit in die Friedhofsflächendarstellung einbezogen. 
Dafür werden die landwirtschaftlich genutzten Flächen aus der Darstellung herausgenommen.  

Landschaftsplanung: 

Die Belange der Landschaftsplanung sind im Fall der vorliegenden Änderungsfläche nicht bewer-
tungsrelevant. Es handelt sich um die Anpassung an ein genehmigtes Bauvorhaben und den tat-
sächlichen Bestand. Weitere Ausführungen sind daher nicht erforderlich. 

Abwägung/ Fazit :  

Bei der Änderung handelt es sich um die Anpassung an ein genehmigtes Bauvorhaben und den 
tatsächlichen Bestand. 

8.3.2 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Mischbaufläche und Anpassung an 
die „Satzung Nr. 1“, ca. 0,2 ha 

Ortsplanung: 

Die „Satzung Nr. 1“ in der Ortsgemeinde Bogel wurde am 30. Juli 2000 genehmigt. Die Satzung 
schafft Baurecht für ein kleines Mischgebiet. Somit sind alle zu Wohnzwecken dienenden Vorhaben 
sowie die in einem Mischgebiet zulässigen Nutzungen innerhalb der Flächendarstellung zulässig.  

Die Erschließung der Fläche sowie die notwendige Versorgung mit den Medien Wasser und Strom 
ist über die Brühl- bzw. Brunnenstraße gesichert.  

Die Darstellungen des Flächennutzungsplans wurden noch nicht an die geänderte planungsrechtli-
che Situation angepasst. Dies erfolgt nun mit der 13. Änderung des Flächennutzungsplans. 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 
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Landschaftsplanung: 

Da es sich bei der Änderung um eine schon genehmigte Planung handelt, sind im Grunde genom-
men weitere Ausführungen zur Thematik der Landschaftspflege nicht erforderlich. Der Vollständig-
keit halber werden die landespflegerischen Aspekte aus der Satzung an dieser Stelle wiedergege-
ben. Um negative Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild zu minimieren bzw. gänzlich zu 
unterbinden wurde festgelegt, dass die maximale Gebäudehöhe 8,00 m nicht übersteigen darf. Die 
max. Traufhöhen wurden mit einer Höhe von 4,80 m festgesetzt.  

In der Satzung werden auch Ausführungen zur Umsetzung der notwendigen Kompensationsmaß-
nahmen getroffen. Die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen sind im Plangebiet umzusetzen. Dies 
durch die Anlage einer Obstbaumwiese. Die unterlagerten Wiesenflächen sind als extensiv genutzte 
Wiesen zu pflegen.  

Weiterhin wird empfohlen, dass anfallendes Niederschlagswasser auf dem Baugrundstück in Zis-
ternen zurückgehalten wird. 

Abwägung/ Fazit :  

Anpassung an eine rechtsverbindliche Satzung. Keine Abwägung erforderlich. 

8.3.3 Anpassung an die 1. Änderung u. Erweiterung des Bebauungsplans „Grabensöder: 
Darstellung von landwirtschaftlichen Flächen, ca. 0,25 ha, von Wohnbauflächen, ca. 
0,5 ha, und von Kompensationsflächen, ca. 1,1 ha 

Ortsplanung: 

In der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans ist die Abgrenzung des Bebauungsplans 
„Grabensöder“ im Stand der Urfassung dargestellt. Der Bebauungsplan wird derzeit im Rahmen ei-
ner 1. Änderung, die gleichzeitig eine Erweiterung des Plangebietes darstellt, geändert. Das Plan-
verfahren hat bereits die frühzeitigen Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB durch-
laufen. 

Im Rahmen der B-Planänderung wurden festgesetzte Grünflächen, welche zur Kompensation der 
Eingriffe aus dem Urplan dienten, überplant. Anstatt der Grünflächen wurde mehr Raum für die Er-
richtung von Wohngebäuden durch die Ausweisung weiterer Wohnbauflächen geschaffen. Ebenso 
wurde notwendigerweise die innere Erschließung des Plangebietes erweitert und modifiziert. 

Durch die Überplanung der Kompensationsflächen wurde es notwendig, dass der zusätzliche Ein-
griff an anderer Stelle ausgeglichen wird. Aus diesem Grund wurden neue Kompensationsflächen in 
die Planung aufgenommen. Diese liegen südöstlich der Ortslage von Bogel an der Landesstraße 
333. Die Flächen in einer Größenordnung von ca. 0,7 ha werden in den Flächennutzungsplan über-
nommen.  

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 
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Landschaftsplanung: 

Alle relevanten Aspekte der Landschaftsplanung wurden bei der Aufstellung des Bebauungsplans 
berücksichtigt. Zur Kompensation der Eingriffe wurden neue externe Kompensationsflächen be-
stimmt. Auf Ackerflächen ist durch Ansaat eine Glatthaferwiese und gesteuerte Sukzession zu ent-
wickeln und zu erhalten. Zudem sind ergänzende Pflanzungen von einheimischen standortgerech-
ten Obstgehölzen vorzunehmen. 

Weitergehende Einzelheiten ergeben sich aus dem Bebauungsplanverfahren. 

Weitere Ausführungen sind an dieser Stelle nicht notwendig. 

Abwägung/ Fazit :  

Anpassung an eine Bebauungsplanänderung, die im Parallelverfahren durchgeführt wird. 

8.3.4 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung von zwei Kompensationsflächen zum BP 
„Campingplatz Hasenbachtal“ im Bereich des Wochendhausgebietes, ca. 1,1 ha 

Als nachrichtliche Anpassung an die Inhalte des Bebauungsplans „Campingplatz Hasenbachtal“ 
werden zwei Kompensationsflächen im Bereich des Wochenendhausgebietes in der Größe von ca. 
1,1 ha dargestellt. 

Im wirksamen Flächennutzungsplan sind für die südliche Fläche „Waldflächen“ und für die nördliche 
Fläche „Gehölzstrukturen“ und „Feuchtgrünland“ dargestellt. 

In der Plankarte werden diese Flächen mit der Planzeichendarstellung 13.1 „Umgrenzung von Flä-
chen zur Maßnahme, zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft“ gemäß § 5 (2) Nr. 10 und (4) BauGB dargestellt. 

Da es sich bei den Flächen um Maßnahmen handelt, die sich aus der verbindlichen Bauleitplanung 
ergeben und die mit der Unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Lahn-Kreises abgestimmt worden 
sind, sind weitere Ausführungen nicht erforderlich. 

Abwägung/ Fazit:  

Nachrichtliche Anpassung an die Inhalte des Bebauungsplans „Campingplatz Hasenbachtal“. Keine 
Abwägung erforderlich. 

8.3.5 Darstellung von Ökokontoflächen am südwestlichen Ortsrand, ca. 0,7 ha 

Die Ortsgemeinde Bogel hat eine Ökokontofläche (Flurstück 64, Flur 39) angelegt, um zukünftig auf 
geeignete Flächen für die Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen zurückgreifen zu können. 
Diese Ökokontofläche wird im Rahmen der 13. Änderung des Flächennutzungsplans nachrichtlich 
dargestellt. 

Im wirksamen Flächennutzungsplan sind landwirtschaftliche Flächen (Ackerfläche) dargestellt, und 
diese Nutzung wird in extensives Grünland geändert.   

In der Plankarte wird dieser Ökokontofläche mit der Planzeichendarstellung 13.1 „Umgrenzung von 
Flächen zur Maßnahme, zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
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schaft“ gemäß § 5 (2) Nr. 10 und (4) BauGB dargestellt. Zudem erfolgt eine Kennzeichnung als 
Ökokontofläche durch einen entsprechenden Planeinschrieb. 

Die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises hat im Beteiligungsverfahren gemäß § 4 (1) BauGB 
diese Übernahme angeregt (Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde vom 16.05.2012). Da 
es sich bei den Flächen um Maßnahmen handelt, die mit der Naturschutzbehörde abgestimmt wor-
den sind, sind weitere Ausführungen nicht erforderlich. 

8.4 Ortsgemeinde Buch 

8.4.1 Zeichnerische Anpassung der Ortslagenabgrenzung  

In der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans ist am westlichen Ortsausgang in Richtung 
Nastätten eine Mischbauflächendarstellung südlich der B 274 nicht in die Ortslagenabgrenzung ein-
bezogen. Dieser zeichnerische Fehler wird im Rahmen der 13. Änderung des Flächennutzungs-
plans behoben. Die Ortslagenabgrenzung wird auf den tatsächlichen Bestand angepasst.  

Da es sich nur um eine zeichnerische Korrektur der Grenzziehung handelt, sind keine weiteren Aus-
führungen zur Ortsplanung oder zur Landschaftsplanung erforderlich.  

Abwägung/ Fazit :  

Es handelt sich lediglich um eine zeichnerische Korrektur der Ortslagenabgrenzung. Da es sich um 
eine unkritische Änderung am Planwerk handelt, ist kein Abwägungsbedarf gegeben.  

8.4.2 Ausweisung neuer Wohnbauflächen (ca. 1,15 ha) und Flächen für die Landespflege 
(ca. 0,35 ha) 

Inhalte RROP Mittelrhein –  Westerwald:  

Für die Flächen des Plangebietes werden keine Aussagen getroffen. In der Plankarte wird die Orts-
lage von Buch ausgewiesen. Die südlich gelegenen Waldbereiche werden als sonstige Waldflächen 
ausgewiesen. Der randlich verlaufende Bach wird als Vorranggebiet für den Arten- und Biotop-
schutz kartiert. Ein direkter Eingriff in diesen Bereich erfolgt jedoch nicht. 

In der Fortschreibung für den Regionalen Raumordnungsplan (Entwurfsfassung im Stand von 2014) 
ist diese Ausweisung verzeichnet: sonstige Freifläche. 

Ein Zielkonflikt mit den Vorgaben des regionalen Raumordnungsplans ist durch die Planung nicht 
gegeben.  

Ortsplanung: 

Westlich des Ortskerns von Buch ist ein größeres Wohngebiet auf Ebene der Flächennutzungspla-
nung ausgewiesen. Diese Flächen werden durch den Bebauungsplan „In der Schlei I“ überplant. 
Große Teile des Wohngebietes sind mittlerweile bebaut, sodass der Vorrat an Bauplätzen für Ei-
genheime im Besitz der Ortsgemeinde zur Neige geht. Aus dem Grund soll im Rahmen der FNP-
Änderung eine neue Wohnbaufläche am östlichen Ortsrand ausgewiesen werden. 
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Der Bebauungsplan „Überm Sauerbornsberg“ wurde zwischenzeitlich für den in Rede stehenden 
Flächenbereich aufgestellt und als Satzung beschlossen.  

Die konzeptionellen Überlegungen zur Ausweisung der Wohnbauflächen an dieser Stelle gehen auf 
das Dorferneuerungskonzept der Ortsgemeinde Buch zurück. Das Dorferneuerungskonzept wurde 
im Jahr 2003 verabschiedet. Gemäß dem Dorferneuerungskonzept soll in diesem Bereich die weite-
re wohnbauliche Entwicklung der Ortsgemeinde stattfinden.  

Die Ausweisung der Wohnbaufläche erfolgt jedoch nicht in der Größenordnung wie diese im Dorf-
erneuerungskonzept dargestellt ist. Es erfolgt eine deutliche Reduzierung der Neuausweisung auch 
gegenüber dem ersten Entwurfsstand zur landesplanerischen Stellungnahme. Die dargestellten 
Wohnbauflächen wurden von ca. 3,05 ha auf nunmehr 1,15 ha zurückgenommen. Die Rück-
nahme auf eine genehmigungsfähige Größenordnung wurde mit der Unteren Landespla-
nungsbehörde und der Landwirtschaftskammer am 29.09.10 und 05.10.10 abgestimmt. 

 

Abb.: Auszug aus dem Dorferneuerungskonzept (unmaßstäblich)  

Das neue Wohngebiet soll im Anschluss an die ausgewiesenen Mischgebiete entwickelt werden. Es 
weist eine Südhanglage auf, so dass es für eine Wohnnutzung privilegiert ist. Ebenfalls sind die Vo-
raussetzungen zur Nutzung der Sonnenenergie günstig. 

Die äußere Erschließung des Wohngebietes ist über die „Hauptstraße“ möglich. Direkte Anschlüsse 
an klassifizierte Straßen sind nicht erforderlich. Die innere Erschließung ist dann im Bebauungs-
planverfahren bzw. der Straßenentwurfsplanung zu konkretisieren.  

Im Rahmen der Baugebietsentwicklung sollte darauf geachtet werden, dass hier eine ortstypische/ 
dorftypische Bauweise erreicht wird. Dies bedeutet z. B. die Begrenzung der Höhenentwicklung der 
Gebäude auf 1 ½- oder 2-geschossige Bauweise. Ebenso sollte überlegt werden, die Gestaltung 
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der Gebäude bewusst zu steuern, um so eine städtebauliche Fehlentwicklung mit negativen Aus-
wirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild zu verhindern.  

Zur Bereitstellung notwendiger Ausgleichsflächen wird südlich der neu dargestellten Wohnbauflä-
che auch eine Fläche für die Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen im Flächennutzungsplan 
dargestellt. Zwischen der Wohnbaufläche und dem südlich gelegenen Gehölzriegel sollen die Ein-
griffe in Natur und Landschaft ausgeglichen werden. Analog zu den bisherigen Darstellungen im 
Flächennutzungsplan wird die Kompensationsfläche der Wohngebietsentwicklung zugeordnet 
(Verwendung Zuordnungspfeil). Ob die ausgewiesene Fläche für eine vollständige Kompensation 
der Eingriffe ausreicht, ist im Verfahren der verbindlichen Bauleitplanung zu ermitteln. Sollte die zur 
Verfügung stehende Fläche nicht ausreichen, sind weitere geeignete Kompensationsmaßnahmen 
zu bestimmen und umzusetzen.  

Bei Umsetzung der Planung ist auch darauf zu achten, dass der neu entstehende Ortsrand einge-
grünt wird. Bei Berücksichtigung dieser Empfehlungen entsteht ein sehr gut eingegrüntes und 
durchgrüntes Wohngebiet mit entsprechend hoher Lebensqualität. 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Landschaftsplanung: 

Die Erweiterungsfläche liegt am östlichen Ortsrand. Zum bestehenden Siedlungsrand hin findet 
man gerade im nördlichen Teil eine sehr gute Eingrünung. Diese Flächen und die nördlich angren-
zenden Bereiche stellen einen hochwertigen Streuobstbestand dar. In der alten Biotopkartierung 
war dieser Bestand auch noch als Biotop erfasst. Die Vorschläge zur Entwicklung eines hochwerti-
gen Biotopes bestanden darin, die Nutzung zu extensivieren und eine Bebauung zu unterbinden. 
Diese Vorschläge sollten als Anhaltspunkt für die Umsetzung möglicher Kompensationsmaßnah-
men für das neue Wohngebiet herangezogen werden. Um einen funktionalen Ausgleich zu schaf-
fen, könnte hier auf eine Reaktivierung des Biotops zurückgegriffen werden. Auf diesem Wege wird 
ein funktional geeigneter Ausgleich in unmittelbarer Nähe des Eingriffs geschaffen. 

In Verlängerung der Hauptstraße führt ein asphaltierter Wirtschaftsweg in Richtung Norden. Die da-
von östlich gelegenen Flächen werden als Wiesen und Weiden landwirtschaftlich genutzt. Teilweise 
wurden in diesen Bereichen auch Holzlagerplätze angelegt. Rein von den Biotopwerten besitzen 
diese Flächen den geringsten Wert.  

Von der Hauptstraße führt ein weiterer asphaltierter Wirtschaftsweg in östlicher Richtung. Auch die 
davon südlich liegenden Flächen werden durch die Vorstellungen der Ortsgemeinde überplant. In 
diesem Bereich findet ebenfalls Weidenutzung statt. Zusätzlich wurden hier vor geraumer Zeit 
Streuobstbäume angepflanzt. Die vorhandenen Bäume besitzen aufgrund ihres hohen Alters einen 
hohen ökologischen Wert. Die Bäume weisen z. B. Höhlen auf, welche als Quartiere für Fledermäu-
se dienen können. Auch in diesen Bereichen wurden mehrere Holzlagerplätze angelegt. Aufgrund 
der vorhandenen Streuobstwiesen muss man von einem ökologisch hochwertigen Bereich spre-
chen. Im Anschluss an die ausgewiesene Änderungsfläche wurden auch schon Kompensations-
maßnahmen umgesetzt. Hier wurden ebenfalls Obstgehölze gepflanzt.  

Aus diesem Grund bietet es sich daher an, die südlichen Flächenbereiche konzeptionell für die Um-
setzung von Kompensationsmaßnahmen auszuweisen. Eine genaue Spezifizierung ist im Rahmen 
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der verbindlichen Bauleitplanung erforderlich.  

Die südlich gelegenen hochwertigen Waldbereiche sollten ebenfalls von einer Bebauung ausge-
spart werden. Zudem sollte an dieser Stelle über die Entwicklung eines Abstandsstreifens zur be-
stehenden Vegetation nachgedacht werden, um hier Beeinträchtigung durch Lärm und Bewe-
gungsunruhe zu minimieren. Ferner bietet es sich an, in den südlich gelegenen Teilbereich eine 
Regenrückhaltung für das neue Gebiet anzulegen. Aufgrund der Topographie verlagert sich anfal-
lendes Niederschlagswasser in diese Bereiche.  

Wie im Kapitel Ortsplanung erläutert, ist im Zuge der Baugebietsentwicklung auf eine orts- und 
landschaftsbildgerechte Gestaltung des Gebietes zu achten. Die neuen Ortsränder sind entspre-
chend einzugrünen. Um die Entwicklung von nicht ortstypischen Gebäuden zu unterbinden, sollte 
eine Höhenbeschränkung der neuen Wohngebäude erfolgen. 

Kompensationsflächen: 

Der Eingriff erfolgt auf Flächen, die teilweise als Weideland, sowie als Acker und Wiese für land-
wirtschaftliche Zwecke genutzt werden. Die Flächen liegen unmittelbar am Ortsrand. Für diesen 
Eingriff in Offenlandflächen sind funktional geeignete  Kompensationsflächen, die ebenfalls im Of-
fenland liegen, zu bestimmen. 

Im Rahmen des Planverfahrens der verbindlichen Bauleitplanung wurden die Eingriffe bewertet und 
Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt. Der Bebauungsplan „Überm Sauerbornsberg“ wurde aufgestellt 
und als Satzung beschlossen. Konkrete Ausgleichsflächen sind im Bebauungsplan im südlichen 
Anschlussbereich an die Wohnbauflächen festgesetzt (Entwicklung und Schaffung von Streuobst-
wiesen), die in der FNP-Darstellung bereits aufgezeigt sind. Darüber hinaus sind im südöstlich na-
hegelegenen Talraum des Lohbachs weitere Ausgleichsflächen als Offenlandmaßnahme festge-
setzt. Für Einzelheiten zu den festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen wird auf die Inhalte des Be-
bauungsplans „Überm Sauerbornsberg“ verwiesen. 

Landschaftsplanung: 

Land- 
schafts- 
faktor 

Bestand/ 
Beschreibung 

Empfind- 
lichkeit/ 
Bewertung 

Planerische Empfehlung 

Land- 
schafts- 
bild/ 
Erholung 

Das Plangebiet liegt am östlichen Orts-
rand von Buch. Das Plangebiet liegt auf 
einer Höhe von ca. 305 m über NN.   
Die Fläche wird tlw. als Weideland, 
Acker und Wiese für landwirtschaftliche 
Zwecke genutzt. Zudem bestehen Obst-
baumwiesen und Holzlagerplätze. Der 
Bestand von Obstgehölzen und Hecken 
trägt zur Ortsrandbegrünung bei. Durch 
die vorhandene Wohnbebauung ist eine 
Vorprägung des Gebietes gegeben. Es 
ist davon auszugehen, dass die Wirt-
schaftswege von Fußgängern genutzt 
werden. 

Gering - mittel Der Ortsrand wird Richtung Norden und 
Osten verschoben. Grundsätzlich ent-
steht dadurch kein neues Bild. Es sollte 
für eine randliche Eingrünung des Plan-
gebietes gesorgt werden, um mehr Struk-
turvielfalt und neue Lebensräume für Flo-
ra und Fauna zu schaffen. Altbestände 
an Gehölzen sollten wenn möglich in die 
Planung mit aufgenommen werden.  
Höhen- und Größenbegrenzung der Bau-
körper sollten vorgenommen werden, um 
einen einheitlichen Ortsrand und eine 
dem Ortsbild angepasste Bebauung zu 
erhalten. 

Wasser-
haushalt 

Die Grundwasserlandschaft des Gebie-
tes wird als devonische Schiefer und 
Grauwacken charakterisiert. Es liegt ein 
Kluftgrundwasserleiter mit geringer Er-
giebigkeit vor.  
Oberflächengewässer sind im Plange-

Gering - mittel 
 

Minimierung der Versiegelung, Versicke-
rung des anfallenden unbelasteten Ober-
flächenwassers im Plangebiet, ordnungs-
gemäße Entsorgung der Abwässer.  
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biet nicht vorhanden. Ein Wasserschutz-
gebiet ist nicht betroffen.  

Boden Aus Grauwacken und Tonschiefern bzw. 
Quarziten haben sich Braunerden entwi-
ckelt. Als Hauptbodenarten liegen Grus, 
Sand, Schluff und Lehm vor. Die über-
planten Böden besitzen ein mittleres Er-
tragspotential. Die potentielle Erosions-
gefährdung der Böden ist im nördlichen 
Teil der Änderungsfläche als hoch bzw. 
sehr hoch zu bezeichnen. 
Bodengroßlandschaft der Ton- und 
Schluffschiefer mit wechselnden Antei-
len an Grauwacke, Kalkstein, Sandstein 
und Quarzit, z.T. wechselnd mit Löss-
lehm.  

Mittel Minimierung der Versiegelung, Gestal-
tung der Hof-, Stell- und Lagerflächen mit 
wasserdurchlässigen Belägen, Aufwer-
tung des Bodens durch die Pflanzung von 
Gehölzen, bzw. Sicherung der Altbestän-
de. Beachtung der DIN-Vorschriften zum 
Umgang mit Boden. 

Klima/ 
Luft- 
hygiene 

Offenlandflächen teilweise mit Obstge-
hölze bestanden. Diese Flächen und die 
nördlich angrenzenden Flächen nehmen 
die Funktion von Kaltluftentstehungsge-
bieten wahr. Aufgrund der Hangneigung 
fließt die entstehende Kaltluft der Ortsla-
ge zu. Aufgrund der geringen Flächen-
größe der Änderungsfläche besitzt diese 
nur eine geringe Bedeutung für das Lo-
kalklima. 

Gering Eingrünung des Plangebiets, um den An-
teil von Frischluftproduzenten zu erhö-
hen. Bzw. Sicherung der bestehenden 
Gehölze. 

Arten 
und  
Biotope 

Als Dauergrünland genutzte Offenland-
flächen (Weidenutzung). Teilweise wur-
den Streuobstbäume auf der Fläche ge-
pflanzt. Einige dieser Bäume sind mitt-
lerweile abgängig. 

Gering - mittel Eingrünung des Plangebiets mit stand-
ortgerechten heimischen Arten zur Schaf-
fung neuer Biotope und Teillebensräume 
der heimischen Flora und Fauna. Siche-
rung der alten Gehölzbestände insbe-
sondere der alten abgängigen Obstbäu-
me. Diese bieten einen Lebensraum für 
viele Arten.  

 

Übergeordnete Vorgaben: 

 Schutzgebiete: - 
 Planung vernetzter Biotopsysteme: 

       Bestand: Wiesen und Weiden mittlerer Standorte und Streuobst. 

       Ziele: Entwicklung zu mageren Wiesen und Weiden mittlerer Standorte und Streuobst. 
 Regionaler Raumordnungsplan: sonstige Freifläche 
 Biotopkartierung Rheinland-Pfalz: es sind keine Biotope kartiert. 
 

Gesamtbeurteilung/ Planungsempfehlung:  

Bei Umsetzung der Planung wird die Entwicklung von neuen Wohnbauflächen für die Orts-
gemeinde ermöglicht. Ebenso wird eine Kompensationsfläche im südlichen Teilbereich fest-
gelegt. Diese bietet sich aufgrund ihres Bestandes an alten teilw. schon abgängigen Obst-
bäumen an. Dieser Bereich ist als höherwertiger Biotop einzustufen. Durch die schon vor-
handene Wohnbebauung, welche sich direkt an die Plangebietsflächen anschließt, ist eine 
Vorprägung des Gebietes hinsichtlich der geplanten Nutzung schon gegeben. Lebensräume 
der Tier- und Pflanzenwelt würden bei der Durchführung der geplanten Baumaßnahme tei l-
weise verloren gehen. Die Eingriffe sind aus landespflegerischer Sicht als eher gering zu 
bewerten und sind durch geeignete Kompensationsmaßnahmen ausgleichbar. Die Aspekte 
sind auf der Planungsebene der verbindlichen Bauleitplanung bereits abgearbeitet worden.  
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Aspekte des Artenschutzes 

Bedingt durch die Weidebewirtschaftung konnten sich auf den Flächen keine besonders hochwerti-
gen Wiesengesellschaften entwickeln. Die Wiesenflächen sind durch die regelmäßige Beweidung 
sowie eine Bodenverfestigung durch die Tierwelt kennzeichnet. Die im Plangebiet vorhandenen 
Streuobstbäume sind schon recht alt und haben daher eine höhere ökologische Bedeutung.  

Aufgrund des Alters einiger Bäume war zu erwarten, dass diese für Baumhöhlen bewohnende Vö-
gel oder Säugetiere von Relevanz sind. Bei einer Vorortbegehung konnten jedoch keine Baumhöh-
len ausgemacht werden. Grundsätzlich ist jedoch anzumerken, dass die Entfernung der bestehen-
den Gehölze nur in den Wintermonaten zu erfolgen hat, um so artenschutzrechtlichen Konflikten 
durch den Verlust von Brutplätzen und somit die Tötung der Tiere während der Vegetationszeit zu 
umgehen. Es empfiehlt sich auch notwendige Kompensationsmaßnahmen im Vorfeld des Eingriffes 
umzusetzen (CEF-Maßnahme). Im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen kann auch überlegt wer-
den, ob im Umfeld des Plangebietes neue Nist- und Brutmöglichkeiten für Vögel bzw. Fledermäuse 
durch adäquate Ersatzmöglichkeiten geschaffen werden. Dies kann durch Anbringung entspre-
chenden Kästen an größeren Bäumen im unmittelbaren Umfeld des Plangebietes erfolgen.  

Aufgrund der Nähe zur Ortslage kann davon ausgegangen werden, dass die Halboffenlandbereiche 
für Vögel mit geringer Störtoleranz keine Bedeutung besitzen. Zudem verbleiben im Umfeld des 
Plangebietes Offenlandbereiche, die auch zukünftig als Lebens- und Nahrungsräume zur Verfügung 
stehen.  

Bei Beachtung des Rodungsverbotes im Vegetationszeitraum und der Schaffung geeigneter Kom-
pensationsmaßnahmen ist nicht mit unlösbaren Konflikten bezüglich des Artenschutzes zu rechnen. 
Eine genaue Bewertung muss zum Zeitpunkt einer konkreten, verbindlichen Bauleitplanung erfol-
gen. 

Abwägung/ Fazit :  

Der Bebauungsplan „Überm Sauerbornsberg“ wurde zwischenzeitlich für den betrachteten Flä-
chenbereich aufgestellt und als Satzung beschlossen. 

1. Im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens des Bebauungsplans „Überm Sauerbornsberg“ 
sind keine besonderen Immissionsschutzprobleme aufgetreten (seitens der Landwirt-
schaftskammer wurden keine Bedenken im Planverfahren vorgetragen). 

2. Bei Nichtinanspruchnahme der Streuobstbestände und Einhaltung eines Grünpuffers zu den 
hochwertigen Waldbereichen kann der Wohngebietsentwicklung aus landespflegerischer 
Sicht zugestimmt werden.  

3. Zur funktionalen Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft sollte angestrebt wer-
den die Restbestände der nördlich gelegenen Streuobstwiesen wiederherzustellen.  

4. Unlösbare artenschutzrechtliche Konflikte sind nicht zu erwarten. 
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8.4.3 Nachrichtliche Anpassung: Anpassung an die „Satzung Nr. 2“ und Ortsabrundung: 
Mischbaufläche, ca. 0,24 ha, und zugeordnete Kompensationsfläche, ca. 0,04 ha 

Inhalte RROP Mittelrhein –  Westerwald:  

Für den Planbereich werden keine Aussagen getroffen. Es wird die Ortslage von Buch dargestellt. 
Der Erweiterungsbereich der Mischbaufläche ist als nicht zur Ortslage gehörend dargestellt. Ein 
Zielkonflikt mit den Vorgaben des regionalen Raumordnungsplans ist nicht gegeben. 

Ortsplanung: 

Im westlichen Teil der Änderungsfläche (bis zum Wirtschaftsweg) ist eine Bebauung bereits zuläs-
sig. Für diesen Bereich wurde eine Ergänzungssatzung aufgestellt; diese trägt den Namen „Sat-
zung Nr. 2“. Durch diese Satzung wird Baurecht für ein Mischgebiet gemäß der Baunutzungsver-
ordnung geschaffen. Die notwendigen Kompensationsmaßnahmen werden im rückwärtigen Bereich 
des Plangebietes festgesetzt.  

Durch die Aufstellung der Satzung kommt es auch dazu, dass die Teilfläche des östlich gelegenen 
Flurstückes 16/1 (Haus Nr. 4) ebenfalls der Ortslage zuzuordnen ist, bzw. ist dieses Teilgrundstück 
nach § 34 BauGB bebaubar. Die mögliche Bebauung muss sich lediglich in das Umfeld einordnen. 
Aus diesem Grund bietet es sich an, im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung eine Ortsab-
rundung durch die Ausweisung einer kleinen zusätzlichen Mischbaufläche vorzunehmen. Durch die 
Ausweisung der Mischbaufläche ergibt sich noch kein Baurecht. Hierfür wäre ebenfalls die Aufstel-
lung einer Satzung nötig. 

Grundsätzlich ist im Fall der Errichtung von Gebäuden zu achten, dass sich diese nach Art und 
Größe in die Umgebungsbebauung einordnen. Ferner sollte beachtet werden, dass bestehende 
Vegetation weitestgehend erhalten bleibt. Eine Erschließung ist über die Gartenstraße möglich.  

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Landschaftsplanung: 

Ausführungen zur Thematik der Landschaftsplanung für den Bereich der Satzung Nr. 2 sind nicht 
erforderlich, da dies im Rahmen der Satzungsaufstellung schon berücksichtigt wurde.  

Im Falle einer Bebauung der Teilfläche des Flurstücks 16/1 sollte darauf geachtet werden, dass die 
vorhandene Vegetation, hier insbesondere die großen dominanten Bäume, erhalten bleiben. Diese 
prägen das Ortsbild erheblich und tragen auch zur Eingrünung des Ortsrandes bei. Wenn es zu 
Eingriffen in diese Grünbereiche kommt, sollten entsprechend Ersatzpflanzungen im hinteren Be-
reich oder analog zu den Kompensationsflächen der Satzung Nr. 2 vorgenommen werden.  

Abwägung/ Fazit :  

Teilweise Anpassung an eine rechtskräftige Satzung. Der neu ausgewiesene Bereich der Misch-
baufläche ist als unkritisch zu bewerten. Eine Bebauung des Flurstückes ist auch nach § 34 BauGB 
möglich.  
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Wenn im Teilbereich des Flurstücks 16/1 bauliche Anlagen errichtet werden, sollten die bestehen-
den Baumbestände vor Eingriffen geschützt werden/erhalten bleiben.   

8.4.4 Nachrichtliche Anpassung: Anpassung an den Bebauungsplan „In der Schlei I“, 
Darstellung von Wohnbaufläche (ca. 0,20 ha) und Grünfläche (ca. 0,6 ha) 

Ortsplanung: 

Der Bebauungsplan „In der Schlei I“ schafft Baurecht für das nordwestliche Wohngebiet in der Orts-
gemeinde Buch. In der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans ist die Abgrenzung der 
Wohnbauflächen und der angrenzenden Kompensationsmaßnahme jedoch nicht entsprechend der 
verbindlichen Bauleitplanung dargestellt. Der Bebauungsplan geht über die Wohnbauflächenaus-
weisung etwas hinaus.  

Ferner wird im Bebauungsplan im Süden des Wohngebietes eine Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Parkanlage ausgewiesen. Im Flächennutzungsplan wird jedoch Wohnbaufläche darge-
stellt 

Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung erfolgt hier eine Anpassung an die Inhalte des Be-
bauungsplans.  

Die Wohnbauflächendarstellung wird an das aktuelle Kataster unter Rücknahme der Kompensati-
onsflächen angepasst. Ebenso wird die Grünfläche im Süden des Plangebietes dargestellt. 

In der Fortschreibung für den Regionalen Raumordnungsplan (Entwurfsfassung im Stand von 2014) 
ist diese Ausweisung verzeichnet: sonstige Freifläche. 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Landschaftsplanung: 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden die Belange der Landschaftsplanung/ Land-
schaftspflege berücksichtigt. Weitere Ausführungen sind daher nicht erforderlich.   

Abwägung/ Fazit :  

Anpassung an einen rechtsverbindlichen Bebauungsplan und somit unkritische Darstellung. Keine 
Abwägung erforderlich. 

8.4.5 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Mischbaufläche, ca. 0,03 ha  

Ortsplanung: 

Am westlichen Ortsausgang Richtung Nastätten wurde nördlich der B 274 vor einiger Zeit ein weite-
res Wohngebäude errichtet. Die Errichtung des Wohngebäudes wurde auf Grundlage eines Bauan-
trags genehmigt. In der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans ist der Bau des Wohnge-
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bäudes noch nicht berücksichtigt. Eine Anpassung der Flächennutzungsplandarstellung sollte auf-
grund der Kleinteiligkeit der Änderung in einem nächsten Änderungsverfahren des Fläche-
nnutzungsplans erfolgen. Dies geschieht in der 13. Änderung des Planes.  

Die Erschließung des Gebäudes ist über die B 274 gesichert. Dies gilt ebenso für die Versorgung 
mit den notwendigen Medien wie Strom, Wasser und dergleichen. Auch eine ordnungsgemäße Ent-
sorgung der Abwässer ist durch den Anschluss an das Ortsnetz gegeben.  

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Landschaftsplanung: 

Bei der Ausweisung der Mischbaufläche handelt es sich um eine Anpassung an ein genehmigtes 
Einzelbauvorhaben. Die Aspekte der Landschaftsplanung wurden im Zuge der Baugenehmigung 
berücksichtigt und abgearbeitet.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Anpassung des Flächennutzungsplans an ein genehmigtes Einzelbauvorhaben. 

8.4.6 Ausweisung neuer Wohnbaufläche (ca. 0,16 ha) und Darstellung von Grünflächen 
(0,17 ha) 

Inhalte RROP Mittelrhein –  Westerwald:  

Im wirksamen RROP ist diese Ausweisung verzeichnet: Siedlungsfläche für Wohnen. Ein Zielkon-
flikt mit den Vorgaben des regionalen Raumordnungsplans ist durch die Planung nicht gegeben.  

In der Fortschreibung für den Regionalen Raumordnungsplan (Entwurfsfassung im Stand von 2014) 
ist diese Ausweisung verzeichnet: sonstige Freifläche. 

Ortsplanung: 

Der Bebauungsplan „In der Schlei I“ überplant den nordwestlichen Bereich der Ortslage von Buch. 
Dieser schafft Baurecht für ein Allgemeines Wohngebiet. Parallel zur Änderung des Fläche-
nnutzungsplans wird der Bebauungsplan geändert. Die Inhalte der 1. Änderung des Bebauungs-
plans sollen auch in die Flächennutzungsplanung übernommen werden. 

Im Zuge der Änderung des Bebauungsplans werden die ursprünglich ausgewiesenen Grünflächen 
mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ zurückgenommen, um zwei neue Bauplätze zu schaffen.  

Die Festsetzungen zur Entwicklung der Wohngebäude im Bebauungsplan orientieren sich hierbei 
an den Vorgaben des Ursprungsplanes. Es wird eine Grundflächenzahl von 0,4 und eine Geschoss-
flächenzahl von 0,8 festgesetzt. Es dürfen maximal zweigeschossige Gebäude errichtet werden. 
Die Gebäude können entweder als Einzel- oder als Doppelhaus errichtet werden. Zulässig ist das 
geneigte Dach mit einer Dachneigung von mindestens 25 °.  
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Im Bebauungsplan werden mehrere Grünflächen festgesetzt, welche gleichzeitig als landespflegeri-
sche Ausgleichsflächen dienen. In der südwestlich gelegenen Grünfläche des Plangebietes wird 
ferner eine Fläche für die Regenwasserrückhaltung festgesetzt. In diesem Bereich soll anfallendes 
Niederschlagswasser versickert werden. 

Die Erschließung der zwei neuen zusätzlichen Bauplätze erfolgt über die schon im Ursprungsbe-
bauungsplan eingeplante Ringstraße „In der Schlei“. 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Archäologischer Denkmalschutz/Erdgeschichte: Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. 
§ 4 (2) BauGB wurde seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichte vorgetragen, dass im Bereich der vorliegenden Änderungsfläche fossilführende 
Schichten und Fossilfundstellen bekannt (Unterdevon, etwa 400 Mio. Jahre alt) sind. Ergänzend 
wurden die nachfolgenden Hinweise aufgeführt: 

„Daher bitten wir in jedem Fall, uns den Beginn von Erdarbeiten, die den anstehenden Fels be-
treffen, rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während 
der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten er-
folgt im Allgemeinen nicht bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Ab-
sprachen getroffen. (…) 

Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kom-
mende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16 – 21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie / 
Erdgeschichte, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Tel.: 06131-20 16 400, Fax: 06131-20 16 
444. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz 
(§ 21 Abs. 3).“ 

Landschaftsplanung: 

Durch die Bebauungsplanänderung ergeben sich zusätzliche Eingriffe in Natur und Umwelt. Der 
Mehreingriff ergibt sich durch die Überplanung einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkan-
lage. Um diese Eingriffe zu kompensieren, werden im Bebauungsplan mehrere Grünflächen im 
westlichen Teil des Plangebietes festgesetzt. So sind laut der Planung öffentliche Grünflächen mit 
parkähnlichem Charakter zu entwickeln. Eine weitere Ausgleichsmaßnahme liegt östlich des Plan-
gebietes. Auch diese wird in den Datenbestand des Flächennutzungsplans übernommen.  

Zur Sicherstellung der Eingrünung des Plangebietes wird im Bebauungsplan die Anpflanzung von 
Sträuchern und Gehölzen entlang der nördlichen Plangebietsgrenze festgesetzt. Ziel ist es, dass 
ein entsprechend eingegrünter Ortsrand entsteht.  

Die Aspekte der Landschaftsplanung werden somit im Bebauungsplanverfahren vollständig abge-
arbeitet.  
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Abwägung/ Fazit :  

1. Bei der Änderung des Flächennutzungsplans handelt es sich um die unkritische Anpassung an 
die Inhalte eines im Verfahren befindlichen Bebauungsplans. Durch die 1. Änderung des Be-
bauungsplans werden 2 neue Bauplätze in der im Zusammenhang bebauten Ortslage geschaf-
fen. Es handelt sich somit um eine sinnvolle Maßnahme der Innenentwicklung. 

2. Kein weiterer Abwägungsbedarf. 

8.4.7 Fläche herausgenommen/zurückgestellt: Darstellung einer Ökokontofläche östlich 
der Ortslage, ca. 1,88 ha 

Die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises hat im Beteiligungsverfahren gemäß § 4 (1) BauGB 
die Übernahme der Darstellung der Ökokontoflächen angeregt (Stellungnahme der Unteren Natur-
schutzbehörde vom 16.05.2012). Hieraus ergab sich die Aufnahme u.a. der vorliegenden Ökokonto-
fläche.  

Diese wurde in der Plankarte mit der Planzeichendarstellung 13.1 „Umgrenzung von Flächen zur 
Maßnahme, zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ gemäß 
§ 5 (2) Nr. 10 und (4) BauGB dargestellt. Zudem erfolgte eine Kennzeichnung als Ökokontofläche 
durch einen entsprechenden Planeinschrieb. 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB wurde sowohl seitens der Kreisverwal-
tung des Rhein-Lahn-Kreises (Stellungnahme vom 28.09.2015) als auch seitens des Forstamtes 
Nastätten (Stellungnahme vom 14.09.2015) auf Unstimmigkeiten zu der vorliegenden Ökokontoflä-
che hingewiesen.  

Da eine Klärung dieses Sachverhaltes nicht zeitnah möglich war, wurde auf die Darstellung (als 
nachrichtliche Übernahme und Integration) dieser Ökokontoflächen in der vorliegenden 13. Ände-
rung verzichtet. Nach abschließender Klärung kann der Sachverhalt im Rahmen einer späteren Än-
derungsplanung aufgenommen und eine Integration in den Flächennutzungsplan vorgenommen 
werden. 

8.5 Ortsgemeinde Diethardt 

8.5.1 Ortsteil Münchenroth: Ausweisung von Mischbaufläche (ca. 0,62 ha) und Wohnbau-
fläche (ca. 0,07 ha) 

Inhalte RROP Mittelrhein –  Westerwald:  

Es werden keine Aussagen getroffen. Der Planbereich ist nicht in der Darstellung der Ortslage ent-
halten. Ein Zielkonflikt mit den Vorgaben des regionalen Raumordnungsplans ist durch die Planung 
nicht gegeben. In der Fortschreibung für den Regionalen Raumordnungsplan (Entwurfsfassung im 
Stand von 2014) ist diese Ausweisung verzeichnet: Siedlungsfläche für Wohnen. 
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Ortsplanung: 

Am nördlichen Rand des Ortsteils Münchenroth (südlich der K 34) ist in der wirksamen Fassung des 
Flächennutzungsplans eine „Lücke“ in der Mischbauflächendarstellung vorhanden. In der Flächen-
nutzungsplandarstellung wird lediglich das Gebäude Haus Nr. 13 an der Ortsstraße erfasst. Im Lau-
fe der Zeit wurde jedoch im rückwärtigen Bereich zusätzliche Bebauung errichtet. Somit handelt es 
sich bei diesem Bereich um eine im Zusammenhang bebaute Ortslage gemäß § 34 BauGB. Die 
Fläche ist somit faktisch als Mischgebiet anzusprechen. Insgesamt ist etwa die Hälfte der Fläche 
bereits bebaut (vgl. Ausschnitte des aktuellen Katasters). 

Diese Auffassung wird auch durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises geteilt. Aus diesem 
Grund soll der Flächennutzungsplan angepasst werden. Durch die Ausweisung der Mischbaufläche 
wird der tatsächliche Bestand angepasst. 

Im Zusammenhang mit der vorgesehenen neuen Wohnbauflächendarstellung von 0,07 ha ist die 
Rücknahme von Wohnbaufläche (Nummer 8.5.3) in der Ortsgemeinde zu betrachten. 

Im Rahmen der 13. Änderung erfolgt eine Reduzierung von Wohnbaufläche in der Größe von ca. 
0,15 ha im Westen der Ortslage. Die Schwellenwertthematik im RROP-Fortschreibungsentwurf von 
2014 (gemäß Kapitel 1.3.2) wird mit dieser Rücknahme berücksichtigt. 

Die Änderungsfläche liegt zwischen zwei klassifizierten Straßen. Im Norden ist das die K 93 und im 
Süden die K 94. Eine Erschließung der Fläche ist jedoch nur über die Fläche der K 93 möglich. Das 
Gelände fällt in südlicher Richtung sehr steil ab. Im Bereich der K 94 besteht eine Böschung mit 
mehreren Metern Höhenunterschied, sodass hier keine Zuwegung auf das Grundstück erfolgen 
kann. Zur Erschließung der noch nicht bebauten Flächen muss daher auf die Zufahrt zum östlich 
gelegenen Wohngebiet zurückgegriffen werden. Die Erschließung der geplanten Wohnbaufläche 
erfolgt damit über eine bestehende Erschließungsstraße von der freien Strecke der K 93. 

Im Teilbereich, der jetzt neu als Wohnbaufläche ausgewiesen wird, befindet sich derzeit noch ein 
Wasserbehälter. Die Nutzung des Wasserbehälters wurde schon vor Jahren aufgegeben. Die Flä-
che wurde im Jahr 2008 an die Ortsgemeinde zurück übertragen, und diese hat die Fläche an Privat 
veräußert. Nach Beräumung der Fläche ist somit die Errichtung eines Wohnhauses möglich. 

Die nicht bebauten Bereiche der Mischbauflächenausweisung werden derzeit als Gartenland von 
den Anwohnern genutzt. Die Erschließung dieser Teilbereiche wäre über die jetzt schon vorhande-
nen Zufahrten zu den Wohnhäusern möglich. 

Zur Erschließung der vorgesehenen Flächendarstellungen kann auf das vorhandene Ortsverkehrs-
wegenetz zugegriffen werden, so dass eine zusätzliche Erschließungszufahrt zur Kreisstraße K 93 
nicht erforderlich ist. 
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Darstellung der geplanten Misch- und Wohnbaufläche und Rücknahme von Wohnbaufläche 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Archäologischer Denkmalschutz/Erdgeschichte: Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. 
§ 4 (2) BauGB wurde seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichte vorgetragen, dass im Bereich der vorliegenden Änderungsfläche fossilführende 
Schichten und Fossilfundstellen bekannt (Unterdevon, etwa 400 Mio. Jahre alt) sind. Ergänzend 
wurden die nachfolgenden Hinweise aufgeführt: 

„Daher bitten wir in jedem Fall, uns den Beginn von Erdarbeiten, die den anstehenden Fels be-
treffen, rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während 
der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten er-
folgt im Allgemeinen nicht bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Ab-
sprachen getroffen. (…) 

Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kom-
mende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16 – 21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie / 
Erdgeschichte, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Tel.: 06131-20 16 400, Fax: 06131-20 16 
444. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz 
(§ 21 Abs. 3).“ 

Landschaftsplanung: 

Der Bereich der Änderungsfläche wird insgesamt durch einen hohen Grünanteil geprägt. In Rich-
tung der K 93 ist sowohl die Mischbauflächenausweisung als auch die Wohngebietsausweisung 
sehr gut durch Großgrün eingegrünt. Im Zuge der möglichen Bebauung der Grundstücke ist darauf 
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zu achten, dass das Großgrün auch zukünftig weitestgehend Bestand hat.  

Um Fehlentwicklungen des Orts- und Landschaftsbildes zu unterbinden, sollte darauf geachtet wer-
den, dass die zukünftige Bebauung sich in das Ortsbild einfügt. So sollte z. B. die Höhe der Bau-
körper sinnvoll begrenzt werden. Ebenso sollte auf eine ortsbildverträgliche Gestaltung der Gebäu-
de durch Farb- und Materialwahl geachtet werden.  

Aufgrund der geringen Größe der Ortslage und der Tatsache, dass sich im Plangebiet sehr viele 
Frischluftproduzenten befinden, ist nicht mit einer erheblichen Verschlechterung für das Klima durch 
die Umsetzung einer möglichen Bebauung zu rechnen. 

Landschaftsplanung: 

Land- 
schafts- 
faktor 

Bestand/ 
Beschreibung 

Empfind- 
lichkeit/ 
Bewertung 

Planerische Empfehlung 

Land- 
schafts- 
bild/ 
Erholung 

Das Plangebiet liegt zwischen der K 93 
und K 94 Ortsmitte im Bereich Schul-
straße. Das Plangebiet liegt auf einer 
Höhe von ca. 315 m über NN.   
Die Fläche wird als Wohnbaufläche so-
wie Privatgarten genutzt. Das Land-
schaftsbild und das Ortsbild werden 
durch den hohen Grünanteil im Bereich 
der Änderungsfläche geprägt. Es han-
delt sich um ein sehr gut ein- und 
durchgegrüntes Wohn- bzw. Mischge-
biet. Der Bereich der Wohnbauflächen-
darstellung hat aufgrund der Nutzung als 
ehemaliger Wasserbehälter keine Be-
deutung für die Erholung. Die Flächen 
des Mischgebietes können vom Besitzer 
der angrenzenden Grundstücke zur Er-
holung genutzt werden 

Mittel Nachverdichtung innerhalb der bebauten 
Ortslage ist hier sinnvoll. Die Errichtung 
von Wohngebäuden an anderer Stelle 
würde wenigstens gleichwertige Eingriffs-
folgen nach sich ziehen. Es sollte für eine 
randliche Eingrünung des Plangebietes 
gesorgt werden, um mehr Strukturvielfalt 
und neue Lebensräume für Flora und 
Fauna zu schaffen. Altbestände an Ge-
hölzen sollten wenn möglich in die Pla-
nung mit aufgenommen werden.  
Höhen- und Größenbegrenzung der Bau-
körper sollten vorgenommen werden, um 
einen einheitlichen Ortsrand und eine 
dem Ortsbild angepasste Bebauung zu 
erhalten. 

Wasser-
haushalt 

Die Grundwasserlandschaft des Gebie-
tes wird als devonische Schiefer und 
Grauwacken charakterisiert. Es liegt ein 
Kluftgrundwasserleiter mit geringer Er-
giebigkeit vor.  
Oberflächengewässer sind im Plange-
biet nicht vorhanden. Ein Wasserschutz-
gebiet ist nicht betroffen.  

Mittel 
 

Minimierung der Versiegelung durch gute 
Ausnutzung der Grundstücke und Fest-
setzung von offenporiger Befestigung wo 
möglich. Versickerung des Oberflächen-
wasser wenn möglich im Gebiet, sonst 
Rückhaltung und Ableitung in den Vorflu-
ter im Trennsystem. 

Boden Im Plangebiet kommt Braunerde vor. Bei 
den Hauptbodenarten handelt es sich 
um Grus, Sand Schluff und Lehm mit 
mittlerem Ertragspotential. Bodengroß-
landschaft der Ton- und Schluffschiefer 
mit wechselnden Anteilen an Grauwa-
cke, Kalkstein, Sandstein und Quarzit, 
z.T. wechselnd mit Lösslehm.  

Gering - mittel Minimierung der Versiegelung, Gestal-
tung der Hof-, Stell- und Lagerflächen mit 
wasserdurchlässigen Belägen, Aufwer-
tung des Bodens durch die Pflanzung von 
Gehölzen, bzw. Sicherung der Altbestän-
de. Beachtung der DIN-Vorschriften zum 
Umgang mit Boden. 

Klima/ 
Luft- 
hygiene 

Die überplante Fläche ist durch einen 
hohen Anteil von Gehölzen geprägt. 
Diese haben eine Bedeutung für die lo-
kale Frischluftproduktion. Zudem dienen 
diese als Puffer und Filter zur angren-
zenden Kreisstraße. 

Gering Eingrünung des Plangebiets, um den An-
teil von Frischluftproduzenten zu erhö-
hen. Bzw. Sicherung der bestehenden 
Gehölze. 

Arten 
und  

Der Bereich der Mischbauflächendarstel-
lung wird als Privatgarten genutzt. Es 
überwiegt eine Wiesennutzung auf der 

Gering - mittel Eingrünung des Plangebiets mit stand-
ortgerechten heimischen Arten zur Schaf-
fung neuer Biotope und Teillebensräume 
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Biotope auch vereinzelt Obstbäume und andere 
Bäume gepflanzt wurden. Aufgrund der 
Nutzung des Plangebietes konnten sich 
keine wertvollen Biotope entwickeln 
(Scherrasen). Die Gehölzgruppen in der 
Umgebung sind durch die geplante 
Maßnahme nicht negativ betroffen. 

der heimischen Flora und Fauna. Siche-
rung der alten  

 

Übergeordnete Vorgaben: 

 Schutzgebiete: - 
 Planung vernetzter Biotopsysteme: ohne Darstellung 
 Regionaler Raumordnungsplan: ohne Darstellung 
 Biotopkartierung Rheinland-Pfalz: es sind keine Biotope kartiert. 

Gesamtbeurteilung/ Planungsempfehlung:  

Bei Umsetzung der Planung wird die Entwicklung von neuen Misch- und Wohnbauflächen 
ermöglicht. Circa die Hälfte der Änderungsfläche ist schon bebaut. Somit handelt es sich bei 
der Änderungsdarstellung des Flächennutzungsplans um eine sinnvolle Abbildung des bauli-
chen Bestandes und der planungsrechtlichen Situation. Lebensräume der Tier- und Pflan-
zenwelt würden bei der Durchführung der geplanten Baumaßnahme teilweise verloren ge-
hen. Die Eingriffe sind aus landespflegerischer Sicht als eher gering zu bewerten und sind 
durch geeignete Kompensationsmaßnahmen ausgleichbar. 

Aspekte des Artenschutzes 

Durch die Darstellung der zusätzlichen, sehr kleinflächigen Wohnbaufläche wird der Bereich des 
ehemaligen Wasserbehälters überplant. Die Nutzung dieses Behälters wurde aufgegeben, dieser 
jedoch noch nicht rückgebaut. Die Wohnbauflächendarstellung umfasst größtenteils den Wasser-
behälter an sich sowie anschließende nicht bebaute Flächen. Teilweise liegt der Boden offen dar 
oder ist mit Schotter befestigt. Die übrigen Flächen können als Wiesenbrache angesprochen wer-
den. Bei Errichtung eines weiteren Wohngebäudes ist damit zu rechnen, dass einige der Bäume im 
Bereich der Flächendarstellung gerodet werden müssen. Es handelt sich um Linden bzw. Eichen 
und Ahorn.  

Der Bereich der Mischbaufläche wird derzeit als privates Gartenland genutzt, das durch verschie-
dene Gehölze randlich gut eingegrünt ist. In den zentralen Bereichen wurden mehrere Sträucher 
und Bäume gepflanzt. Die verbleibenden Offenlandbereiche werden als Rasenfläche genutzt.  

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Gehölzbestände im Bereich der Änderungsdarstel-
lung eine Bedeutung als Lebensraum und die einheimische Tierwelt besitzen. Im Zuge der Be-
standsaufnahme konnten im Bereich der Wohnbauflächendarstellung keine Nistgelegenheiten ge-
funden werden. Eine detailliertere Erhebung im Bereich der Mischbauflächendarstellung erfolgte 
nicht, da das Privatgrundstück nicht zugänglich war.  

Um Konflikte artenschutzrechtlicher Natur vorzubeugen, ist bei der Baureifmachung der Grundstü-
cke darauf zu achten, dass die Rodung der Gehölze nicht im Zeitraum vom 1. März bis 30. Sep-
tember erfolgt, um eine Störung oder Tötung von gegebenenfalls nistenden Tieren zu vermeiden.  

Mit einer erheblichen Schädigung der lokalen Population ist nicht zu rechnen. Dies gilt auch, wenn 
einige der Gehölze gerodet werden müssen. Im Umfeld verbleiben genügend Ausweichlebensräu-
me, die zukünftig genutzt werden können. So schließen sich zum Beispiel größere zusammenhän-
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gende Gehölzbestände östlich an die Änderungsdarstellung und das Wohngebiet an.  

Durch die Flächennutzungsplanänderung wird die Möglichkeit geschaffen, zwei bis maximal drei 
weitere Wohngebäude zu errichten. Dies bedeutet, es wird keine Nutzung etabliert, die erheblich 
über den jetzigen Störgrad hinausgeht. Bedingt dadurch lässt sich nicht erkennen, dass durch die 
zusätzliche Errichtung der Gebäude eine erhebliche Verschlechterung der Nutzbarkeit des Lebens-
raumes für die heimische Tierwelt gegeben sein wird. Aufgrund der Vorbelastung ist davon auszu-
gehen, dass das Plangebiet lediglich eine Bedeutung für störungstolerante Tierarten, wie Amseln, 
Sperling, Meisen oder Rotschwänze besitzt. Selbst bei einer nachträglichen Verdichtung der Be-
bauung werden das Plangebiet und dessen Umfeld für diese Arten nutzbar sein.  

Nach jetzigem Kenntnisstand sind artenschutzrechtliche Konflikte nicht zu erwarten. 

Abwägung/ Fazit :  

1. Durch die Ausweisung der Wohn- und Mischbaufläche wird der Tatsache Rechnung getragen, 
dass die Flächenbereiche gemäß § 34 BauGB bebaubar wären. 

2. Im Zusammenhang mit dieser neuen Wohnbauflächendarstellung ist die Rücknahme von 
Wohnbaufläche von ca. 0,15 ha (Nummer 8.5.3) in der Ortsgemeinde zu betrachten. Die 
Schwellenwertthematik im RROP-Fortschreibungsentwurf von 2014 (gemäß Kapitel 1.3.2) wird 
mit dieser Rücknahme berücksichtigt. 

3. Gemäß den o. g. Ausführungen kann die Flächenausweisung als unkritisch betrachtet werden. 

8.5.2 Nachrichtliche Anpassung Ausweisung von Wohnbaufläche im Südosten der Orts-
lage des Hauptorts Diethardt, ca. 0,25 ha  

Ortsplanung: 

Am südöstlichen Ortsrand von Diethardt wurde im Bereich der Wendeanlage an der Bergstraße ein 
Wohnhaus errichtet. Die Darstellung der Wohnbaufläche und die Ortslagenabgrenzung im Fläche-
nnutzungsplan stimmen mit diesem genehmigten Bauvorhaben nicht überein.  

Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung erfolgt hier eine Anpassung des Flächennutzungs-
plans an den baulichen Bestand. 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Archäologischer Denkmalschutz/Erdgeschichte: Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. 
§ 4 (2) BauGB wurde seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichte vorgetragen, dass im Bereich der vorliegenden Änderungsfläche fossilführende 
Schichten und Fossilfundstellen bekannt (Unterdevon, etwa 400 Mio. Jahre alt) sind. Ergänzend 
wurden die nachfolgenden Hinweise aufgeführt: 

„Daher bitten wir in jedem Fall, uns den Beginn von Erdarbeiten, die den anstehenden Fels be-
treffen, rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während 
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der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten er-
folgt im Allgemeinen nicht bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Ab-
sprachen getroffen. (…) 

Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kom-
mende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16 – 21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie / 
Erdgeschichte, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Tel.: 06131-20 16 400, Fax: 06131-20 16 
444. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz 
(§ 21 Abs. 3).“ 

Landschaftsplanung: 

Lediglich Anpassung an den baulichen Bestand. Es handelt sich um ein genehmigtes Bauvorhaben. 
Weitere Ausführungen sind an dieser Stelle nicht erforderlich.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Flächendarstellung, weil eine Anpassung an ein genehmigtes Bauvorhaben erfolgt. 

8.5.3 Rücknahme von Wohnbaufläche am nordwestl. Rand des Ortsteils Münchenroth, 
ca. 0,15 ha 

Ortsplanung: 

Am nordwestlichen Rand des Ortsteils von Münchenroth (südlich der K 34) ist in der wirksamen 
Fassung des Flächennutzungsplans eine Wohnbaufläche ausgewiesen. Ein Teil der ausgewiese-
nen Wohnbaufläche, für die keine wohnbauliche Nutzung besteht und die nicht bebaut ist, wird am 
westlichen Rand der dargestellten Wohnbaufläche zurückgenommen. Die Rücknahme erfolgt im 
Umfang von ca. 0,15 ha. Stattdessen wird ein Streifen als Kompensationsfläche neu dargestellt. 

Diese Rücknahme von Wohnbaufläche ist u. a. im Zusammenhang mit der vorgesehenen neuen 
Wohnbauflächendarstellung (Nummer 8.5.1) in der Ortsgemeinde zu betrachten. 

Landschaftsplanung: 

Die Rücknahme der Wohnbaufläche ist positiv zu bewerten.  

Abwägung/ Fazit:  

Unkritische Flächenrücknahme. Keine Abwägung erforderlich. 

8.5.4 Darstellung einer Ökokontofläche (Flur 7, Flurstück 77, ca. 0,33 ha) 

Im Flächennutzungsplan wird die Darstellung einer Ökokontofläche in der Ortsgemeinde Diethard 
aufgenommen. Das Grundstück 77 in der Flur 77 hat eine Größe von ca. 0,33 ha. 

Im wirksamen Flächennutzungsplan ist die Fläche als „Grünfläche zum Grundwasserschutz“ darge-
stellt. Wasserschutzgebiete der Zone I und II sind in diesem Bereich ausgewiesen. 
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Gemäß den Angaben der Kreisverwaltung zum Ökokonto ist dieses Entwicklungsziel für diese Öko-
kontofläche verzeichnet: „Gebüsch aus heimischen Sträuchern mit einzelnen Bäumen“. Für die 
Ökokonto-Maßnahme die Flächengröße mit ca. 1.250 m² angegeben (lt. Angaben von 2005). 

Gemäß Stellungnahme der SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Boden-
schutz, Montabaur vom 15.09.2015, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 
(2) BauGB befindet sich die vorliegende Flächenänderung innerhalb der Schutzzone des Trinkwas-
serschutzgebietes Brunnen Diethardt.  

Aufgrund der Darstellung einer Ökokontofläche ist kein Abwägungsbedarf gegeben. 

8.5.5 Fläche herausgenommen/zurückgestellt: Darstellung von zwei Ökokontoflächen, 
ca. 2,8 ha 

Die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises hat im Beteiligungsverfahren gemäß § 4 (1) BauGB 
die Übernahme der Darstellung der Ökokontoflächen angeregt (Stellungnahme der Unteren Natur-
schutzbehörde vom 16.05.2012). Hieraus ergab sich die Aufnahme u.a. der vorliegenden Ökokonto-
fläche.  

Diese wurde in der Plankarte mit der Planzeichendarstellung 13.1 „Umgrenzung von Flächen zur 
Maßnahme, zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ gemäß 
§ 5 (2) Nr. 10 und (4) BauGB dargestellt. Zudem erfolgte eine Kennzeichnung als Ökokontofläche 
durch einen entsprechenden Planeinschrieb. 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB wurde sowohl seitens der Kreisverwal-
tung des Rhein-Lahn-Kreises (Stellungnahme vom 28.09.2015) als auch seitens des Forstamtes 
Nastätten (Stellungnahme vom 14.09.2015) auf Unstimmigkeiten zu der vorliegenden Ökokontoflä-
che hingewiesen.  

Da eine Klärung dieses Sachverhaltes nicht zeitnah möglich war, wurde auf die Darstellung (als 
nachrichtliche Übernahme und Integration) dieser Ökokontoflächen in der vorliegenden 13. Ände-
rung verzichtet. Nach abschließender Klärung kann der Sachverhalt im Rahmen einer späteren Än-
derungsplanung aufgenommen und eine Integration in den Flächennutzungsplan vorgenommen 
werden. 

8.6 Ortsgemeinde Ehr 

8.6.1 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung einer kleinen Mischbaufläche am südli-
chen Ortsrand, ca. 0,08 ha  

Ortsplanung: 

Am südlichen Ortsrand von Ehr stimmen die Aussagen des Flächennutzungsplans nicht mehr mit 
dem planungsrechtlich zulässigen Bestand überein. Im Jahr 2000 wurde die Errichtung eines land-
wirtschaftlichen Gebäudes nach § 34 BauGB genehmigt. Dieses wird im laufenden Änderungsver-
fahren mit in die bebaute Ortslage einbezogen.  

Die Darstellung wird von landwirtschaftlich genutzter Fläche in Mischbaufläche geändert.  
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Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Landschaftsplanung: 

Ausführungen zur Landschaftsplanung sind nicht notwendig, da hier die Anpassung an ein geneh-
migtes Bauvorhaben erfolgt.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Übernahme eines genehmigten Bauvorhabens. Kein Abwägungsbedarf. 

8.6.2 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung einer Kompensationsfläche zum BP 
„Feldchen“, ca. 0,16 ha 

Als nachrichtliche Anpassung an die Inhalte des Bebauungsplans „Feldchen“ wird eine Kompensa-
tionsfläche in der Größe von ca. 0,16 ha dargestellt. 

Im wirksamen Flächennutzungsplan sind landwirtschaftliche Flächen dargestellt. 

In der Plankarte werden diese Flächen mit der Planzeichendarstellung 13.1 „Umgrenzung von Flä-
chen zur Maßnahme, zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft“ gemäß § 5 (2) Nr. 10 und (4) BauGB dargestellt. 

Abwägung/ Fazit:  

Nachrichtliche Anpassung an die Inhalte des Bebauungsplans. Keine Abwägung erforderlich. 

8.7 Ortsgemeinde Endlichhofen 

8.7.1 Ausweisung von Mischbauflächen zur Ortsabrundung, ca. 0,70 ha  

Inhalte RROP Mittelrhein –  Westerwald:  

Im wirksamen RROP ist diese Ausweisung verzeichnet: Siedlungsfläche für Wohnen. Es werden 
keine weiteren Aussagen getroffen. Ein Zielkonflikt mit den Vorgaben des regionalen Raumord-
nungsplans ist durch die Planung nicht gegeben. In der Fortschreibung für den Regionalen Rau-
mordnungsplan (Entwurfsfassung im Stand von 2014) ist diese Ausweisung verzeichnet: Sied-
lungsfläche für Wohnen. 

Ortsplanung: 

Am nördlichen und südöstlichen Ortsrand sollen im jeweiligen Bereich der Ortseingangssituationen 
Mischbauflächen dargestellt werden, die bereits vollständig bebaute Bereiche betreffen. Es handelt 
sich um zwei Bereiche landwirtschaftlicher Anwesen, die direkt an die Siedlungslage angrenzen und 
in der alten Darstellung des wirksamen Flächennutzungsplans noch dem Außenbereich zugeordnet 
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waren. Zur Klarstellung soll nunmehr eine Einbeziehung in die Ortslagenabgrenzung erfolgen, da 
die städtebauliche Situation bereits jetzt dem Innenbereich gemäß § 34 BauGB zuzuordnen ist. 
Dies wurde z. B. auch dadurch verstärkt, dass südlich an das landwirtschaftliche Anwesen am 
Ortsausgang in Richtung Nastätten ein zusätzliches Wohnhaus vor Jahren genehmigt worden ist 
und im Bestand auch vorhanden ist. Die Plangebietsbereiche sind durch Wohngebäude und land-
wirtschaftliche Nebengebäude geprägt, eine flächenintensive Siedlungsentwicklung von 
Endlichhofen wird durch die Flächennutzungsplandarstellung nicht vorbereitet, wenn auch Nach-
verdichtungen grundsätzlich möglich und zulässig wären.  

Die vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzungen sind innerhalb der Mischbauflächendarstellung 
zulässig, da insbesondere auch im Rahmen einer verbindlichen Bauleitplanung ein MD-Dorfgebiet 
entwickelt bzw. festgesetzt werden kann. Das Dorfgebiet gemäß § 5 BauNVO dient gleichberechtigt 
der Unterbringung land- und forstwirtschaftlicher Hofstellen, dem Wohnen und dem Gewerbe. 

Das landwirtschaftliche Anwesen an der Nastätter Straße befindet sich noch innerhalb der straßen-
rechtlichen Ortsdurchfahrtsgrenze und erschließt sich direkt über diese innerörtliche Hauptortstra-
ße. Lediglich das Wohnhaus auf dem Flurstück 52 der Flur 6 liegt außerhalb der Ortsdurchfahrts-
grenze, verfügt jedoch über keine unmittelbare Zufahrt zur Kreisstraße K 79. Ausweislich der Stel-
lungnahme des LBM, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB be-
darf es bezüglich einer Bebauung des Flurstücks 33/3 der Flur 4 im Süden der Bestandsbebauung 
einer Ausnahme vom Anbauverbot gem. § 22 Abs. 5 LStrG in einem konkreten Bauantragsverfah-
ren. 

Eine Erschließung der Flächen ist durch die bestehenden Straßen möglich.  

Landschaftsplanung: 

Bei den Änderungsbereichen handelt es sich um bereits bebaute Flächen aufgrund genehmigter 
Bauvorhaben. Durch die Flächennutzungsplanänderung soll hier lediglich eine Anpassung an den 
tatsächlichen Bestand erfolgen und diese Flächenbereiche mit in die Ortslage von Endlichhofen 
einbezogen werden.  

In den Änderungsbereichen sind keine hochwertigen Biotope in der Landesbiotopkartierung erfasst, 
dies ist auf die intensive Nutzung der Flächen zurückzuführen.  

Abwägung/ Fazit :  

Durch die Einbeziehung der Änderungsflächen in die bebaute Ortslage von Endlichhofen ändert 
sich nichts am jetzigen Zustand von Natur und Landschaft. Aus diesem Grund ist die geplante Än-
derung als unkritisch zu bewerten.  

8.7.2 Nachrichtliche Anpassung: Anpassung an eine Klarstellungssatzung im Norden 
der Ortslage („Miehlener Weg“), ca. 0,04 ha  

Bei der Änderungsfläche Nr. 2 handelt es sich um eine Anpassung an die Klarstellungssatzung der 
Ortsgemeinde Endlichhofen mit der Bezeichnung „Satzung Nr. 1“ (Satzung gemäß § 34 (4) Satz 1 
Nr. 1 BauGB). Mit dieser Satzung hat der Ortsgemeinderat beschlossen, die ehemals landwirt-
schaftlich genutzten Flächen in den im Zusammenhang bebauten Ortsbereich einzuziehen. Die Zu-
lässigkeit von Bauvorhaben in dem überplanten Bereich richtet sich nunmehr nach § 34 BauGB.  

Da es sich hier um die Anpassung an eine rechtskräftige Satzung handelt, sind weitere Ausführun-
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gen zur Orts- und Landschaftsplanung nicht erforderlich.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Anpassung an planungsrechtlichen Bestand. Keine Abwägung erforderlich.  

8.7.3 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung von Wohnbaufläche in Anpassung an eine 
Abrundungssatzung im Südwesten der Ortslage, W ca. 0,38 ha  

In der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans wird im Bereich des westlichen Ortsrandes 
Wohnbau- und Mischbaufläche dargestellt. Die Darstellung der Mischbaufläche stimmt jedoch nicht 
mehr mit dem rechtlich zulässigen Bestand überein.  

Der Bereich der Änderungsfläche wurde durch eine Abrundungssatzung überplant. Durch diese 
wurde für die Errichtung von Wohngebäuden (Allgemeines Wohngebiet) geschaffen. Die Satzung 
sieht die Errichtung von maximal zweigeschossigen Gebäuden vor. Die Grundflächenzahl wurde mit 
0,4 und die Geschossflächenzahl mit 0,8 festgesetzt. Es können sowohl Einzel- als auch Doppel-
häuser errichtet werden. Zulässige Dachformen sind Satteldächer und Walmdächer.  

Um die zusätzlichen Eingriffe in Natur und Landschaft auszugleichen wurden in der Satzung auch 
Kompensationsflächen und Maßnahmen bestimmt. Die Zuordnung dieser Flächen wird im Fläche-
nnutzungsplan durch den Pfeil verdeutlicht. Die Flächen liegen südlich der Änderungsfläche.  

In der Fortschreibung für den Regionalen Raumordnungsplan (Entwurfsfassung im Stand von 2014) 
ist diese Ausweisung verzeichnet: Siedlungsfläche Wohnen. 

Im Zuge der Flächennutzungsplanänderung wird dieser auf die festgesetzte Wohnnutzung der Sat-
zung angepasst.  

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Abwägung/ Fazit :  

Anpassung an eine rechtskräftige Abrundungssatzung. Unkritische Übernahme. Kein Abwägungs-
bedarf. 

  



Verbandsgemeinde Nastätten 
Begründung zur 13. Änderung des Flächennutzungsplans 30 754 

Seite 89 

 

17.03.2016 

 
 

 

8.8 Ortsgemeinde Eschbach 

8.8.1 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Mischbaufläche in Anpassung an den 
Bebauungsplan „Unter der Langhöh“, ca. 0,8 ha 

Der südwestliche Teilbereich der Ortslage von Eschbach wird durch den Bebauungsplan „Unter der 
Langhöh“ überplant. Der rechtsverbindliche Bebauungsplan weist für die nördlichen Teilbereiche 
des Geltungsbereiches Mischbauflächen aus. Diesbezüglich entspricht die Darstellung des wirksa-
men Flächennutzungsplans nicht den festgesetzten Nutzungsbereichen für das Mischgebiet, die im 
rechtskräftigen Bebauungsplan festgelegt sind. Daher erfolgt eine Korrektur der Flächenabgrenzun-
gen in Anpassung an den konkreteren Bebauungsplan. 

In der FNP-Plankarte wird die zulässige Nutzung „Mischbaufläche“ in einer Größe von ca. 0,8 ha 
dargestellt (Änderung von landwirtschaftlicher Fläche (ca. 0,2 ha) und von Wohnbaufläche (ca. 0,6 
ha)). 

Die im rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Unter der Langhöh“ festgesetzten Wohngebietsflächen 
(im Sinne eines Allgemeinen Wohngebietes) liegen im südlichen Bereich der Ortslage. Für diesen 
Bereich sind im wirksamen Flächennutzungsplan bereits Wohnbauflächen dargestellt. 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich eines Bergwerksfeldes verortet ist für das das Bergrecht 
noch aufrecht erhalten wird. Dem LGB liegen Informationen vor, dass im Bereich der änderungsflä-
che kein Abbau erfolgte. Aktueller Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Archäologischer Denkmalschutz/Erdgeschichte: Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. 
§ 4 (2) BauGB wurde seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichte vorgetragen, dass im Bereich der vorliegenden Änderungsfläche fossilführende 
Schichten und Fossilfundstellen bekannt (Unterdevon, etwa 400 Mio. Jahre alt) sind. Ergänzend 
wurden die nachfolgenden Hinweise aufgeführt: 

„Daher bitten wir in jedem Fall, uns den Beginn von Erdarbeiten, die den anstehenden Fels be-
treffen, rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während 
der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten er-
folgt im Allgemeinen nicht bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Ab-
sprachen getroffen. (…) 

Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kom-
mende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16 – 21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie / 
Erdgeschichte, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Tel.: 06131-20 16 400, Fax: 06131-20 16 
444. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz 
(§ 21 Abs. 3).“ 

Abwägung/ Fazit :  

Bei der Änderung Nr. 1 handelt es sich um eine Anpassung an den rechtskräftigen Bebauungsplan 
„Unter der Langhöh“. Übernahme und kein Abwägungsbedarf. 
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8.8.2 Anpassung an den Bestand: Ausweisung von Mischbaufläche am nördlichen Orts-
rand, ca. 0,44 ha  

Ortsplanung: 

Entgegen der Darstellung im Flächennutzungsplan haben sich im Laufe der Zeit weitere bauliche 
Entwicklungen am nördlichen Ortsrand von Eschbach ergeben. Daher entsprechen die ausgewie-
senen Flächen für die Landwirtschaft nicht den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort.  

Im Zuge der Flächennutzungsplanänderung wird die landwirtschaftliche Fläche in Mischbaufläche 
überführt. Somit werden die genehmigten Einzelbauvorhaben mit in die im Zusammenhang bebaute 
Ortslage einbezogen. Sämtliche Flächen sind vollständig bebaut, so dass hier eine Anpassung an 
den tatsächlichen Bestand vor Ort erfolgt. 

In der Fortschreibung für den Regionalen Raumordnungsplan (Entwurfsfassung im Stand von 2014) 
ist diese Ausweisung verzeichnet: Siedlungsfläche für Wohnen. 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich eines Bergwerksfeldes verortet ist für das das Bergrecht 
noch aufrecht erhalten wird. Dem LGB liegen Informationen vor, dass im Bereich der änderungsflä-
che kein Abbau erfolgte. Aktueller Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Archäologischer Denkmalschutz/Erdgeschichte: Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. 
§ 4 (2) BauGB wurde seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichte vorgetragen, dass im Bereich der vorliegenden Änderungsfläche fossilführende 
Schichten und Fossilfundstellen bekannt (Unterdevon, etwa 400 Mio. Jahre alt) sind. Ergänzend 
wurden die nachfolgenden Hinweise aufgeführt: 

„Daher bitten wir in jedem Fall, uns den Beginn von Erdarbeiten, die den anstehenden Fels be-
treffen, rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während 
der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten er-
folgt im Allgemeinen nicht bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Ab-
sprachen getroffen. (…) 

Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kom-
mende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16 – 21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie / 
Erdgeschichte, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Tel.: 06131-20 16 400, Fax: 06131-20 16 
444. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz 
(§ 21 Abs. 3).“ 

Landschaftsplanung: 

Es erfolgt lediglich eine Anpassung an den baulichen Bestand. Weitere Ausführungen sind nicht er-
forderlich, da es sich um genehmigte Einzelbauvorhaben handelt. 

Abwägung/ Fazit:  

Unkritische Anpassung des Flächennutzungsplanes. Kein Abwägungsbedarf. 
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8.8.3 Ausweisung von Mischbaufläche (ca. 0,40 ha) und Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung „Parkanlage und Tennisplatz“ (ca. 0,86 ha)  

Inhalte RROP Mittelrhein –  Westerwald:  

 Siedlungsfläche für Wohnen 

 Raum für den besonderen Schutz des Landschaftsbildes 

In der Fortschreibung für den Regionalen Raumordnungsplan (Entwurfsfassung im Stand von 2014) 
ist diese Ausweisung verzeichnet: Siedlungsfläche für Wohnen. Ein Zielkonflikt mit den Vorgaben 
des regionalen Raumordnungsplans ist durch die Planung nicht gegeben. 

Ortsplanung: 

In der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans ist am südlichen Ortsrand Mischbaufläche 
ausgewiesen, die keinen Anschluss an den Ort besitzt. Im Zuge der Flächennutzungsplanänderung 
soll hier ein Anschluss an die bebaute Ortslage erfolgen. Dies soll unter Neuausweisung eines 
schmalen Streifens von Mischbaufläche erfolgen. So wird an dieser Stelle Lückenschluss geschaf-
fen.  

Aufgrund der vorhandenen Bebauung wäre der nicht als Mischbaufläche ausgewiesene Bereich be-
reits jetzt gemäß § 34 BauGB bebaubar. Diesem Fakt soll durch die Änderung des Fläche-
nnutzungsplans ebenso Rechnung getragen werden.  

In Anlehnung an die gegebenen Nutzungen wird auch hier eine gemischte Baufläche dargestellt. 
Dies ermöglicht sowohl die Zulässigkeit von Wohnbebauung und ebenso die Unterbringung von Be-
trieben des Beherbergungsgewerbes. Bei dem Gebäude Nr. 2 in der Talstraße handelt es sich um 
das Hotel „Zur Suhle“. 

Die überplanten Flächen werden seit geraumer Zeit schon nicht mehr als Flächen für die Landwirt-
schaft genutzt. So haben diese teilweise schon eine Versiegelung erfahren. Einmal durch privat ge-
nutzte Lagerplätze, Dauerkleingärten oder durch die Erschließung des Hotels „Zur Suhle“ inklusive 
Parkplatzflächen.  

Eine Erschließung des Hotels als südlichst gelegene Bebauung erfolgt über die Talstraße. Die ver-
bleibenden Freiflächen werden als Grünflächen mit parkähnlicher Gestaltung vom Hotel genutzt. 
Die derzeit vorhandenen Nutzungen sind alle in einem ausgewiesenen Mischgebiet möglich, so 
dass hier keine Konflikte mit der Flächennutzungsplanänderung entstehen.  

Ebenso erfolgt durch die Ausweisung der Grünfläche (Zweckbestimmung Parkanlage und Tennis-
platz) eine Anpassung an den tatsächlichen Bestand vor Ort.  

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich eines Bergwerksfeldes verortet ist für das das Bergrecht 
noch aufrecht erhalten wird. Dem LGB liegen Informationen vor, dass im Bereich der änderungsflä-
che kein Abbau erfolgte. Aktueller Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Archäologischer Denkmalschutz/Erdgeschichte: Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. 
§ 4 (2) BauGB wurde seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichte vorgetragen, dass im Bereich der vorliegenden Änderungsfläche fossilführende 
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Schichten und Fossilfundstellen bekannt (Unterdevon, etwa 400 Mio. Jahre alt) sind. Ergänzend 
wurden die nachfolgenden Hinweise aufgeführt: 

„Daher bitten wir in jedem Fall, uns den Beginn von Erdarbeiten, die den anstehenden Fels be-
treffen, rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während 
der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten er-
folgt im Allgemeinen nicht bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Ab-
sprachen getroffen. (…) 

Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kom-
mende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16 – 21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie / 
Erdgeschichte, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Tel.: 06131-20 16 400, Fax: 06131-20 16 
444. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz 
(§ 21 Abs. 3).“ 

Landschaftsplanung: 

Durch die Ausweisung der Grünflächen wird der Bestand an Vegetation im Plangebiet langfristig 
gesichert. Die Flächennutzungsplanänderung dient damit hauptsächlich der Bestandsdarstellung 
und -sicherung.  

Die zusätzliche Ausweisung der Mischbaufläche stellt einen planerischen Lückenschluss für Berei-
che dar, die bereits jetzt nach § 34 BauGB bebaubar wären. Die Eingriffe in Natur und Landschaft 
wären demnach bereits zulässig (§ 1a (3) letzter Satz BauGB). 

Wird ergänzend ggf. eine Satzung oder ein Bebauungsplan aufgestellt, sind weitergehende land-
schaftsplanerische Festsetzungen und Regelungen möglich. Grundsätzlich sollte darauf geachtet 
werden, dass das Maß der Versiegelung durch Gebäude und Hofflächen auf ein Minimum begrenzt 
wird. 

Landschaftsplanung: 

Land- 
schafts- 
faktor 

Bestand/ 
Beschreibung 

Empfind- 
lichkeit/ 
Bewertung 

Planerische Empfehlung 

Land- 
schafts- 
bild/ 
Erholung 

Das Plangebiet liegt am südlichen Orts-
rand von Eschbach. Das Plangebiet 
dient derzeit als Grünfläche, Parkplatz 
und Hofanlagen. Das Plangebiet liegt 
auf einer Höhe von ca. 335 m über NN. 
Durch die parkähnliche Gestaltung der 
Ortsrandlage ist dieser sehr gut einge-
grünt. Es ist davon auszugehen, dass 
die Wege ins Umland von Eschbach von 
Spaziergängern und Joggern genutzt 
werden. 
 

Gering  Die vorhandene randliche Eingrünung 
des Plangebietes sollte erhalten bleiben. 
Altbestände an Gehölzen sollten wenn 
möglich in die Planung einer verbindli-
chen Bauleitplanung mit aufgenommen 
werden.  
Höhen- und Größenbegrenzung der Bau-
körper sollten vorgenommen werden, um 
einen einheitlichen Ortsrand und eine 
dem Ortsbild angepasste Bebauung zu 
erhalten. 

Wasser-
haushalt 

Die Grundwasserlandschaft des Gebie-
tes wird als devonische Schiefer und 
Grauwacken charakterisiert. Es liegt ein 
Kluftgrundwasserleiter mit geringer Er-
giebigkeit vor.  

Gering - mittel 
 

Minimierung der Versiegelung, Versicke-
rung des anfallenden unbelasteten Ober-
flächenwassers im Plangebiet, ordnungs-
gemäße Entsorgung der Abwässer.  
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Oberflächengewässer sind im Plange-
biet nicht vorhanden. Ein Wasserschutz-
gebiet ist nicht betroffen.  

Boden Aus Gehänge-, Staub- und Lößlehm ha-
ben sich Braunerden herausgebildet. Die 
Hauptbodenarten liegen im Korngrößen-
bereich Sand, Schluff und Lehm. Das 
natürliche Ertragspotential reicht von 
sehr gering (Tennisplatzbereich) bis mit-
tel (Grünlandnutzung). Bodengroßland-
schaft der Ton- und Schluffschiefer mit 
wechselnden Anteilen an Grauwacke, 
Kalkstein, Sandstein und Quarzit, z.T. 
wechselnd mit Lösslehm.  

Gering - mittel Minimierung der Versiegelung, Gestal-
tung der Hof-, Stell- und Lagerflächen mit 
wasserdurchlässigen Belägen, Aufwer-
tung des Bodens durch die Pflanzung von 
Gehölzen, Beachtung der DIN-
Vorschriften zum Umgang mit Boden. 

Klima/ 
Luft- 
hygiene 

Da die ausgewiesene Mischbaufläche 
innerhalb der bebauten Ortslage liegt, 
hat diese keine besondere Funktion für 
das Lokalklima. Die Gehölze innerhalb 
der Grünfläche produzieren Frischluft. 
Diese Frischluft kommt den unmittelbar 
angrenzenden Flächen zugute. Erhebli-
che Wärmeinseleffekte oder andere kli-
matische Störquellen sind nicht bekannt. 

Gering Eingrünung des Plangebiets, um den An-
teil von Frischluftproduzenten zu erhö-
hen. Aufgrund der geringen Flächengrö-
ße der Änderung ist nicht mit erheblichen 
Veränderungen für das Schutzgut zu 
rechnen. 

Arten 
und  
Biotope 

Die Gehölze im Plangebiet haben eine 
Bedeutung für lokale Populationen als 
Nahrungs- und Lebensraum. Aufgrund 
der Vorbelastung im Plangebiet ist da-
von auszugehen, dass das Plangebiet 
von typischen Kulturfolgern, wie z. B. 
Amsel, Hausrotschwanz, Kohl- und 
Blaumeise, Haussperling, Star und Rot-
kehlchen genutzt wird. Pauschal ge-
schützte Biotopflächen liegen nicht vor. 

Gering  Eingrünung des Plangebiets mit stand-
ortgerechten heimischen Arten zur Schaf-
fung neuer Biotope und Teillebensräume 
der heimischen Flora und Fauna. Siche-
rung der alten Gehölzbestände.  

 

Übergeordnete Vorgaben: 

 Schutzgebiete: - 
 Planung vernetzter Biotopsysteme: ohne Darstellung 
 Regionaler Raumordnungsplan: Siedlungsfläche für Wohnen, Raum für den besonderen Schutz des 

Landschaftsbildes 
 Biotopkartierung Rheinland-Pfalz: es sind keine Biotope kartiert. 
 

Gesamtbeurteilung/ Planungsempfehlung:  

Bei Umsetzung der Planung wird die Entwicklung einer neuen Mischbaufläche ermöglicht. 
Durch die Ausweisung der Grünflächen wird der Bestand an Vegetation im Plangebiet lang-
fristig gesichert was als positiv zu werten ist. Durch das Mischbaugebiet soll ein Lücken-
schluss zu der bereits bebauten Ortslage entstehen. Diese Maßnahmen stellen eine sinnvol-
le Änderung im Hinblick auf eine Ortsabrundung sowie einer Sicherung von Grünland für die 
Ortsgemeinde dar. Lebensräume der Tier- und Pflanzenwelt würden bei der Durchführung 
der geplanten Baumaßnahme teilweise verloren gehen. Die Eingriffe sind aus landespflege-
rischer Sicht als eher gering zu bewerten. Die zusätzliche Ausweisung der Mischbaufläche 
stellt wie erläutert einen planerischen Lückenschluss für Bereiche dar, die bereits jetzt nach 
§ 34 BauGB bebaubar wären. Die Eingriffe in Natur und Landschaft wären demnach bereits 
zulässig (§ 1a (3) letzter Satz BauGB). 
Wird ergänzend ggf. eine Satzung oder ein Bebauungsplan aufgestellt, sind weitergehende 
landschaftsplanerische Festsetzungen und Regelungen möglich. Grundsätzlich sollte darauf 
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geachtet werden, dass das Maß der Versiegelung durch Gebäude und Hofflächen auf ein 
Minimum begrenzt wird. 

Abwägung/ Fazit :  

1. Bei der Änderungsfläche Nr.3 handelt es sich zu großen Teilen um eine Anpassung an den tat-
sächlichen Bestand. Hier insbesondere die Ausweisung der Mischgebietsflächen für die Park-
platznutzung und die Grünflächen der Parkanlage und des Tennisplatzes.  

2. Die zusätzliche Ausweisung der Mischbaufläche stellt einen planerischen Lückenschluss für 
Bereiche dar, die bereits jetzt nach § 34 BauGB bebaubar wären. Die Eingriffe in Natur und 
Landschaft wären demnach bereits zulässig (§ 1a (3) letzter Satz BauGB). 

3. Diese Änderungen stellen unkritische Anpassungen dar.  

8.8.4 Anpassung an den Bestand: Ausweisung von Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung Grabeland, ca. 0,33 ha  

Ortsplanung: 

Im Flächennutzungsplan wird im Anschluss an die Bauflächenausweisung im östlichen Ortslagenteil 
landwirtschaftlich genutzte Fläche dargestellt. Diese Nutzung findet nicht statt. Der Änderungsbe-
reich wird kleingärtnerisch genutzt (private Nutzgärten).  

Aus diesem Grund soll im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung eine Konkretisierung der 
Planinhalte erfolgen. Anstatt der landwirtschaftlichen Nutzfläche wird Grünland mit der Zweckbe-
stimmung Grabeland dargestellt. 

Da es sich hier nur um eine Anpassung an die Bestandssituation handelt, sind auch keine zusätzli-
chen erschließenden Maßnahmen, wie die Anlage neuer Wege oder Straßen notwendig.  

Landschaftsplanung: 

Der Änderungsbereich wird als Grabeland genutzt und nicht als landwirtschaftliche Acker- oder 
Wiesenfläche. Es wird auf den Flächen zumeist Obst und Gemüse angebaut. Die im Plangebiet ge-
pflanzten Obstgehölze tragen zu einer grünordnerischen Strukturierung des Ortsrandes bei.  

Da hier nur eine Anpassung des Flächennutzungsplans an die tatsächliche Nutzung erfolgt und die 
kleingärtnerische Nutzung eine etwas geringere Nutzungsintensität als intensive Landwirtschaft 
vorweist, sind keine weiteren Ausführungen zur Landschaftsplanung erforderlich. Der Status Quo im 
Gebiet wird gesichert. 

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Anpassung des Flächennutzungsplanes an die tatsächlich stattfindende Nutzung. 

Redaktionelle Änderungspunkte 

Im Zuge der 13. Änderung des Flächennutzungsplans werden zwei redaktionelle Änderungen an 
den Flächennutzungsplandarstellungen vorgenommen. 
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Einmal wird im Süden die Ortsrandabgrenzung an das aktuelle Liegenschaftskataster angepasst. 
Weiterhin wird am nordöstlichen Ortsausgang die Ortsdurchfahrtsgrenze mit in die Ortsrandabgren-
zung einbezogen, so dass auch hier eine geringe Verschiebung der Grenzziehung erfolgt. 

Weiterhin wird ein Postsymbol aus dem Flächennutzungsplan entfernt. Die Darstellung war bisher 
für das Haus Nr. 16 in der Kirchgasse enthalten. Die Nutzung als Post wurde vor Jahren aufgege-
ben.  

8.9 Ortsgemeinde Gemmerich 

8.9.1 Nachrichtliche Anpassung: Anpassung an die „Satzung Nr. 3“: Darstellung von 
Gemeinbedarfsfläche (ca. 0,15 ha) und Mischbaufläche (ca. 0,15 ha) 

Ortsplanung: 

Der nordwestliche Bereich der Ortslage von Gemmerich wurde durch die „Satzung Nr. 3“ überplant, 
die gemäß § 34 (4) Satz 1 Nr. 1 BauGB im Jahr 2008 aufgestellt worden ist. Durch die Aufstellung 
der Satzung richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben gemäß § 29 (1) BauGB damit nach § 34 
BauGB („Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile“). Die Er-
schließung der einbezogenen Grundstücke ist über die öffentlichen Verkehrsflächen sichergestellt.  

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Abwägung/ Fazit :  

Bei der Änderung des Flächennutzungsplans handelt es sich um eine Anpassung auf die Inhalte 
der Satzung Nr.3. Es handelt sich somit um eine rechtskräftige Planung und eine unkritische An-
passung. Kein Abwägungsbedarf. 

8.9.2 Ausweisung von Mischbaufläche östlich der Bergstraße, ca. 0,15 ha  

Ortsplanung: 

Im wirksamen Flächennutzungsplan werden die Flächen östlich der Bergstraße bereits als Wohn-
bauflächen dargestellt. Aufgrund der vorhandenen Bebauung, insbesondere südlich der Änderungs-
fläche weist dieses Gebiet jedoch eher eine Vorprägung als Mischbaufläche auf. Daher ist es der 
Wunsch der Ortsgemeinde, dass hier eine Anpassung des Flächennutzungsplans erfolgt. Auf einer 
Tiefe von ca. 40 m soll anstatt der Wohnbaufläche Mischbaufläche ausgewiesen werden.  

Mit der Ausweisung der Mischbaufläche auf Ebene des Flächennutzungsplans wird noch kein Bau-
recht für eine Nutzung gemäß §§ 5 oder 6 der BauNVO geschaffen. Zur Erlangung des Baurechtes 
ist es erforderlich, dass hier ein Bebauungsplan oder eine Abrundungs- bzw. Ergänzungssatzung 
aufgestellt wird. Im Rahmen dieser Planung ist die weitere städtebauliche Entwicklung zu steuern 
und nicht gewollte Nutzungen auszuschließen. 



Verbandsgemeinde Nastätten 
Begründung zur 13. Änderung des Flächennutzungsplans 30 754 

Seite 96 

 

17.03.2016 

 
 

 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Archäologischer Denkmalschutz/Erdgeschichte: Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. 
§ 4 (2) BauGB wurde seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichte vorgetragen, dass im Bereich der vorliegenden Änderungsfläche fossilführende 
Schichten und Fossilfundstellen bekannt (Unterdevon, etwa 400 Mio. Jahre alt) sind. Ergänzend 
wurden die nachfolgenden Hinweise aufgeführt: 

„Daher bitten wir in jedem Fall, uns den Beginn von Erdarbeiten, die den anstehenden Fels be-
treffen, rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während 
der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten er-
folgt im Allgemeinen nicht bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Ab-
sprachen getroffen. (…) 

Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kom-
mende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16 – 21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie / 
Erdgeschichte, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Tel.: 06131-20 16 400, Fax: 06131-20 16 
444. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz 
(§ 21 Abs. 3).“ 

Inhalte RROP Mittelrhein –  Westerwald:  

Im Regionalen Raumordnungsplan und in der Fortschreibung für den Regionalen Raumordnungs-
plan (Entwurfsfassung im Stand von 2014) ist jeweils diese Ausweisung verzeichnet: Siedlungsflä-
che für Wohnen. Ein Zielkonflikt mit den Vorgaben des regionalen Raumordnungsplans ist durch die 
Planung nicht gegeben. 

Landschaftsplanung: 

Die Plangebietsflächen werden derzeit landwirtschaftlich intensiv genutzt, so dass hier kein Eingriff 
in besonders hochwertige Biotope gegeben ist. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass die 
Eingriffe in Natur und Landschaft durch geeignete Kompensationsmaßnahmen ausgleichbar sind. 
Eine genaue Bestimmung hat im Rahmen der späteren konkreteren Bauleitplanung zu erfolgen. 

Kompensationsflächen: 

Der Eingriff ist auf Flächen vorgesehen, die landwirtschaftlich intensiv genutzt sind. Die Flächen lie-
gen unmittelbar am Ortsrand. Für diesen Eingriff in Offenlandflächen sind funktional geeignete  
Kompensationsflächen, die ebenfalls im Offenland liegen, zu bestimmen. 

Die Ortsgemeinde Gemmerich hat einige Flächen in ein Ökokonto überführt (u. a. ist ein Teilbereich 
des Flurstückes 122/1, Flur 3 im Ökokonto verzeichnet - dieses ist eine Offenlandfläche) und kann 
bei geplanten zukünftigen Eingriffen auf diesen Flächenpool zurückgreifen. 
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Im Rahmen des nachfolgenden Planverfahrens einer verbindlichen Bauleitplanung (z.B. Be-
bauungsplan, Abrundungs- bzw. Ergänzungssatzung) sind die Eingriffe abschließend zu bewerten 
und Ausgleichsmaßnahmen zu regeln. 

Abwägung/ Fazit :  

Bei der Änderung handelt es sich um eine unkritische Anpassung des Flächennutzungsplans an die 
planerischen Absichten der Ortsgemeinde. Die Eingriffe in Natur und Landschaft können aufgrund 
der geringen Biotopwertigkeit und der gegebenen Vorbelastung durch geeignete Kompensations-
maßnahmen ausgeglichen werden.  

8.9.3 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung von Mischbaufläche in Anpassung an eine 
Klarstellungssatzung im Norden der Ortslage, ca. 0,40 ha  

Ortsplanung: 

Für die Änderungsfläche wurde 1990 eine Abrundungssatzung gemäß § 34 (4) BauGB aufgestellt. 
Die bebauten Bereiche wurden somit als im Zusammenhang bebaute Ortsteile festgelegt. Entgegen 
der Darstellung in der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans wurde jedoch keine Wohn-
baunutzung, sondern ein gemischtes Baugebiet (MD - Dorfgebiet) festgesetzt.  

Im Rahmen der 13. Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt somit eine Anpassung auf die In-
halte der Satzung Nr. 1. 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Archäologischer Denkmalschutz/Erdgeschichte: Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. 
§ 4 (2) BauGB wurde seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichte vorgetragen, dass im Bereich der vorliegenden Änderungsfläche fossilführende 
Schichten und Fossilfundstellen bekannt (Unterdevon, etwa 400 Mio. Jahre alt) sind. Ergänzend 
wurden die nachfolgenden Hinweise aufgeführt: 

„Daher bitten wir in jedem Fall, uns den Beginn von Erdarbeiten, die den anstehenden Fels be-
treffen, rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während 
der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten er-
folgt im Allgemeinen nicht bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Ab-
sprachen getroffen. (…) 

Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kom-
mende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16 – 21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie / 
Erdgeschichte, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Tel.: 06131-20 16 400, Fax: 06131-20 16 
444. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz 
(§ 21 Abs. 3).“ 
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Landschaftsplanung: 

Aspekte der Landschaftsplanung wurden im Rahmen der Aufstellung der Satzung berücksichtigt.  

So wird festgesetzt, dass die außerhalb der überbaubaren Flächen vorhandenen ortstypischen 
Obstgehölze zu erhalten sind. Für den Fall, dass vorhandene Gehölze durch neue Bebauung entfal-
len, sind dafür auf der unbebauten Grundstücksfläche neue Gehölze zu pflanzen. Ebenso sind die 
in der Wegeparzelle 121 vorhandenen Bäume und Sträucher zu erhalten und nach Möglichkeit 
durch Neupflanzungen zu ergänzen.  

Ferner wird geregelt, dass die maximale Gebäudehöhe 11,0 m betragen darf. Eine Höhenregulie-
rung erfolgt auch dadurch, dass bei Wohngebäuden maximal zwei Vollgeschosse zugelassen wer-
den. Zulässig für Hauptgebäude ist das geneigte Dach mit einer Dachneigung zwischen 35 und 50°. 
Bei Nebengebäuden ist eine Unterschreitung der Dachneigung unter 35° möglich. Flachdächer sind 
jedoch ausgeschlossen. Ferner sind die Dächer mit dunkelfarbigen Bedachungsmaterialien zu ge-
stalten, um eine harmonische Dachlandschaft zu erreichen.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Anpassung an die Inhalte der Satzung Nr. 1. Kein Abwägungsbedarf. 

8.9.4 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Wohnbaufläche, ca. 0,06 ha  

Ortsplanung: 

Die Errichtung des Wohnhauses Nr. 5 in der Brühlstraße wurde gemäß § 35 (2) BauGB genehmigt. 
Im Zuge der 13. Änderung des Flächennutzungsplans wird der Flächennutzungsplan angepasst. 
Die bisher dargestellte landwirtschaftliche Nutzfläche wird als Mischbaufläche ausgewiesen. 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Anpassung des Flächennutzungsplans an ein genehmigtes Einzelbauvorhaben. Kein 
Abwägungsbedarf. 

8.9.5 Darstellung von Kompensationsflächen im Umfang von ca. 1,13 ha und Ökokonto-
fläche von ca. 0,35 ha ‒ Anpassung an die Inhalte der 1. Änderung des Bebauungs-
plans Rotheck 

Der Bebauungsplan „Rotheck“ wurde im Jahr 1995 in Zusammenhang mit dem Bebauungsplan „An 
der Miehlener Straße“ der Ortsgemeinde Gemmerich aufgestellt. Der Bebauungsplan „Rotheck“ 
dient allein der bauplanungsrechtlichen Festsetzung einer größeren Kompensationsfläche. 

Die Ortsgemeinde Gemmerich hat beschlossen, den Bebauungsplan „An der Miehlener Straße“ in 
einem 2. Änderungsverfahren sowie die Satzung Nr. 2 in einem 1. Änderungsverfahren zu ändern 
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und der 1. Änderung des Bebauungsplans Rotheck zuzuordnen. 

Die planungsrechtlich zugeordneten Kompensationsflächen werden im Rahmen der vorliegenden 
FNP-Änderung dargestellt. Die zeichnerischen Änderungen und Flächenangaben erfolgen auf 
Grundlage des Entwurfes der Planzeichnung. 

Die insgesamt geänderten Flächen in der Größe von ca. 1,47 ha sind überwiegenden Flächen für 
die Landwirtschaft und geringfügig auch Waldflächen. Es werden Kompensationsflächen im Umfang 
von ca. 1,13 ha und Ökokontofläche von ca. 0,35 ha dargestellt. 

Im Einzelnen erfolgt die Darstellung von Ausgleichsmaßnahmen für den BP „An der Miehlener 
Straße - 2. Änderung“ (ca. 7.678 m²), für den BP „Am Höhlchen II“ (ca. 1.170 m²) und für die Sat-
zung „Nr. 2 - 1. Änderung“ (ca. 2.545 m²) sowie Aufnahme von Flächen für das Ökokonto (ca. 3.574 
m²). 

Abwägung/ Fazit:  

Es handelt es sich um eine Anpassung an einen rechtsverbindlichen Bebauungsplan der zudem al-
lein dem Zweck der bauplanungsrechtlichen Festsetzung einer größeren Kompensationsfläche 
dient. Eingriffe in Natur und Landschaft werden somit nicht vorbereitet. 

Kein Abwägungsbedarf. 

8.10 Ortsgemeinde Hainau 

8.10.1 Darstellung von Wohnbaufläche am Ortsausgang in Richtung Miehlen (ca. 0,30 ha) 
und Rücknahme von Wohnbaufläche (ca. 0,2 ha) 

Ortsplanung: 

Die Ortsgemeinde Hainau hat die Aufstellung des Bebauungsplans „Am Erlengraben“ eingeleitet. 
Dieses Plangebiet schließt sich an den nordöstlichen Ortsrand von Hainau an. Das Plangebiet liegt 
nordwestlich der K 76 und ist im wirksamen Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt. 

Aufgrund der Anpassung an den Bebauungsplan „Am Erlengraben“ erfolgt eine Ausweisung von 
0,3 ha an Wohnbaufläche. 

Im Bebauungsplan wird dem Plangebiet/ Eingriffsgebiet eine plangebietsexternen Kompensations-
fläche im Gemarkungsbereich „Hasenberg“/„Neuegarten“ westlich vom Plangebiet zugeordnet. Die-
se plangebietsexterne Kompensationsfläche ist im Flächennutzungsplan dargestellt. 

In der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans wird südlich der Kreisstraße 76 Wohnbauflä-
che dargestellt. In diesem Teilbereich erfolgt die Rücknahme von Wohnbaufläche im Umfang von 
ca. 0,2 ha und die Darstellung von landwirtschaftlicher Fläche. Damit wird dem Grundsatz des spar-
samen Umgangs mit Grund und Boden entgegen gekommen. 

In der Ortsgemeinde Hainau ist insgesamt kein Überangebot an Wohnbaufläche zu verzeichnen. 
Die Flächenrücknahme ist gemäß der Beschlussfassung des Verbandsgemeinderates in der Sit-
zung am 25.11.2010 erfolgt. 

Im Zuge von Vorabstimmungen mit dem Landesbetrieb Mobilität Diez im Hinblick auf die äußere 
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Erschließung des Plangebietes wurde festgestellt, dass eine direkte Anbindung an die Kreisstraße 
im ortsnahen Bereich bei der derzeitigen Wirtschaftswegezufahrt nicht erfolgen kann, weil die 
Sichtbeziehungen an dieser Stelle ungenügend sind (Kurven- und Kuppensituation). Eine Anbin-
dung des Wohngebietes kann demzufolge nur in weiter östlicher Richtung erfolgen, wo die Sichtbe-
ziehungen besser sind.  

Zur Vermeidung einer einseitigen Erschließung ist es grundsätzlich erforderlich, dass für Wohnbau-
flächen beidseitig Möglichkeiten einer Anbindung und inneren Erschließungsstraße gegeben sind. 
Deshalb ist es erforderlich, dass auch im Flächennutzungsplan die bisherige Wohnbaufläche etwas 
nach Osten hin erweitert wird. 

Ausweislich der Stellungnahme des LBM Diez, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
gem. § 4 (2) BauGB sind die erforderlichen Kriterien nicht erfüllt, die für eine Verlegung der Orts-
durchfahrtsgrenze der K 76 in Richtung Miehlen, wie ursprünglich geplant und bereits im Fläche-
nnutzungsplan im Stand vor der vorliegenden Änderungsplanung als Hinweis in die Planzeichnung 
integriert, maßgebend sind. Entsprechend stimmt der LBM Diez einer Verlegung der Ortsdurch-
fahrtsgrenze nicht zu.  

Aufgrund dieser Sachlage wird der Hinweis auf die geplante Verlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze 
mit der vorliegenden Änderungsplanung aus der Planzeichnung genommen. 

Aufgrund der nahen Lage zur Kreisstraße 76 ist auf die Einhaltung des Abstandes von 15 m zum 
eingemessenen Fahrbahnrand zu achten (Bauverbotszone gemäß § 22 (1) LStrG). 

Im Hinblick auf die äußere Erschließung des geplanten Wohngebietes waren einige Abstimmungen 
mit dem Landesbetrieb Mobilität Diez erforderlich. Im Bebauungsplanverfahren hat der LBM Diez in 
seiner Stellungnahme vom 24. Mai 2012 der Bebauungskonzeption grundsätzlich zugestimmt, unter 
der Vorgabe, dass bestimmte „Auflagen“ berücksichtigt werden. 

Der LBM Diez hat darauf hingewiesen (vgl. Ziffer 3 der ausgeführten Bedingungen), dass die Er-
schließung des Plangebietes einzig über die neu vorgesehene Erschließungsstraße bei Station 
2,034 an die K 76 erfolgen darf. Damit wird die Erschließungsstraßensituation außerhalb der Orts-
durchfahrtsgrenze (entsprechend des Bebauungsplanentwurfs) angesprochen. Der LBM Diez hat 
somit der entsprechenden Zufahrt außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze zugestimmt. 

Weitere Einzelheiten sind mit dem zuständigen Landesbetrieb Mobilität im Detail im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung und der konkreten Erschließungsplanung abzustimmen. 

Die Planung hat Auswirkungen auf ein namenloses Gewässer III. Ordnung. Bezüglich der Erschlie-
ßung des Plangebietes ist zu beachten, dass von dem Wirtschaftsweg aus in Richtung des geplan-
ten Wohngebietes ein in der Örtlichkeit vorhandener Graben (unbenanntes Gewässer, Tiefe des 
Grabens ca. 1,0 m) überquert werden muss. An dieser Stelle müsste demzufolge eine Verrohrung 
dieses Gewässers erfolgen. Es wird darauf hingewiesen, dass hierzu ein wasserrechtliches Ge-
nehmigungsverfahren erforderlich wird, das frühzeitig zu beantragen wäre. 

Durch die Erweiterung der Wohnbauflächen wird bisher als landwirtschaftliche Fläche ausgewiese-
ne Fläche und ein Feldgehölz überplant. Die Gehölzbestände stellen die hochwertigsten Biotope in 
diesem Bereich dar. 

In einer Entfernung von ca. 150 m Luftlinie befindet sich östlich der Änderungsfläche der Schiess-
platz von Hainau. Daher sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung die Aspekte des Immis-
sionsschutzes zu berücksichtigen. Da es sich im vorliegenden Planungsfall um eine heranrückende 
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Wohnbebauung an den Schießstand handelt, hat dieser Bestandsschutz. Der Schießstand ist somit 
als „Vorbelastung“ zu betrachten. 

Die Kreisverwaltung hat im Rahmen des Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB 
darauf hingewiesen, bei dem Schießstand (der sich östlich des Plangebietes befindet) Lärmemissi-
onen entstehen, so dass ggf. bei Realisierung eines Baugebietes Schallschutzmaßnahmen erfor-
derlich werden. 

Diese Aspekte sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu berücksichtigen. Es wird auf 
den Bebauungsplan „Am Erlengraben“ der Ortsgemeinde Hainau verwiesen. Der Bebauungsplan 
wird derzeit aufgestellt. 

Das Plangebiet ist in einem noch festzusetzenden Wasserschutzgebiet der Zone III des Brunnens 
Hainau lokalisiert. Die Kreisverwaltung hat im Rahmen des Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 (1) 
und 4 (1) BauGB mitgeteilt, dass diesbezüglich die örtliche Abgrenzung bereits erfolgt ist. 

Diese Gebietsausweisung (Wasserschutzgebiet der Zone III) unterbindet die Errichtung von Wohn-
bebauungen innerhalb der Schutzgebietszone nicht grundlegend, auch wenn erhöhte Auflagen für 
die nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsebenen zu beachten sind. 

Im Rahmen der Umsetzung der Planung ist darauf zu achten, dass im Zuge der Baumaßnahmen 
keine grundwasserschädigenden Stoffe, wie z. B. Betriebs- oder Schmiermittel ins Erdreich gelan-
gen können. Ebenso sind im Bebauungsplanverfahren Nutzungen auszuschließen, die gegebenen-
falls zu einer Grundwassergefährdung führen können. Im Fall der Entwicklung als Allgemeines 
Wohngebiet gemäß § 4 wäre dies z. B. eine ausnahmsweise zulässige Tankstelle. 

Archäologischer Denkmalschutz/Erdgeschichte: Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. 
§ 4 (2) BauGB wurde seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichte vorgetragen, dass im Bereich der vorliegenden Änderungsfläche fossilführende 
Schichten und Fossilfundstellen bekannt (Unterdevon, etwa 400 Mio. Jahre alt) sind. Ergänzend 
wurden die nachfolgenden Hinweise aufgeführt: 

„Daher bitten wir in jedem Fall, uns den Beginn von Erdarbeiten, die den anstehenden Fels be-
treffen, rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während 
der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten er-
folgt im Allgemeinen nicht bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Ab-
sprachen getroffen. (…) 

Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kom-
mende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16 – 21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie / 
Erdgeschichte, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Tel.: 06131-20 16 400, Fax: 06131-20 16 
444. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz 
(§ 21 Abs. 3).“ 

Inhalte RROP Mittelrhein –  Westerwald:  

Im wirksamen Regionalen Raumordnungsplan ist die Darstellung „Wasserschutzgebiet“ verzeich-
net. In der Fortschreibung für den Regionalen Raumordnungsplan (Entwurfsfassung im Stand von 
2014) ist als geplante Ausweisung ein „Vorranggebiet Grundwasserschutz“ verzeichnet, das sich in 
Richtung Norden erstreckt.  
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Es handelt sich um die Schutzzone III des Brunnens „Hainau“. Wohnbebauung ist innerhalb einer 
Schutzzone III unter Auflagen grundsätzlich möglich. Ein Zielkonflikt mit den Vorgaben des regiona-
len Raumordnungsplans ist in der Gesamtbetrachtung nicht zu erkennen. 

Landschaftsplanung: 

Das Plangebiet ist durch intensive landwirtschaftliche Nutzung geprägt (Acker und Wiesenflächen).  
Ein kleiner Teil des Plangebietes ist jedoch auch mit einem Feldgehölz mit einem hohen Anteil an 
einheimischen Arten (Eiche, Birke, Hasel) bestanden. Um die Erschließung des Gebietes zu ermög-
lichen muss ein Teil des Feldgehölzes entfernt werden. Daher muss darauf geachtet werden, mög-
lichst wenig in diese Gehölzstrukturen einzugreifen, um so die Auswirkungen auf Natur und Umwelt 
zu minimieren.  

Die Eingriffe in Natur und Landschaft sind durch funktional geeignete Kompensationsmaßnahmen 
auszugleichen. Ein Schwerpunkt sollte hierbei in der Entwicklung neuer Strauch- und Baumhecken 
als strukturierende und vernetzende Biotopelemente in der Landschaft liegen. Ein Teilausgleich 
kann dadurch geschaffen werden, dass das neue Wohngebiet mit einheimischen Gehölzen einge-
grünt wird.  

Die Eingriffe in die Ackerflächen/ Wiesenflächen sind z. B. durch die Nutzungsextensivierung von 
intensiv genutzten Landwirtschaftsflächen möglich. Hier können auch ergänzende Pflanzungen von 
Streuobstgehölzen/ Wildobstgehölzen erfolgen.  

Um die Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild zu minimieren, sollte im Bebauungsplan-
verfahren Wert darauf gelegt werden, dass die neue Bebauung sich am Ortsbild von Hainau orien-
tiert. Dies bedeutet, die Gebäude sollten eine ähnliche Höhenentwicklung aufweisen wie die Be-
standsgebäude. Ferner ist die exponierte Lage des Plangebietes zu berücksichtigen.  

In der Biotopkartierung des Landes Rheinland-Pfalz sind keine besonders hochwertigen Biotope er-
fasst, die durch das Vorhaben überplant werden. 

Kompensationsflächen: 

Der Eingriff erfolgt auf Flächen, die teilweise als Weideland, als Wiese sowie als Acker für landwirt-
schaftliche Zwecke genutzt werden. Die Flächen liegen unmittelbar am Ortsrand. Für diesen Eingriff 
in Offenlandflächen sollten ebenfalls funktional geeignete Kompensationsflächen im Offenland fest-
gelegt werden. 

Der Bebauungsplan „Am Erlengraben“ wird derzeit aufgestellt. Im Rahmen des Planverfahrens der 
verbindlichen Bauleitplanung werden die Eingriffe im Detail bewertet und Ausgleichsmaßnahmen 
festgesetzt.  

Im Bebauungsplan „Am Erlengraben“ ist eine externe Kompensationsfläche westlich der Ortslage 
festgesetzt. Diese externe Kompensationsfläche ist im Flächennutzungsplan dargestellt. Im Hinblick 
auf diese Aspekte und Einzelheiten zu den Festsetzungen bezüglich der Ausgleichsmaßnahmen 
wird auf die Inhalte des Bebauungsplans verwiesen. 
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Land- 
schafts- 
faktor 

Bestand/ 
Beschreibung 

Empfind- 
lichkeit/ 
Bewertung 

Planerische Empfehlung 

Land- 
schafts- 
bild/ 
Erholung 

Das Plangebiet wird durch intensive 
landwirtschaftliche Nutzung geprägt 
(Acker und Wiesenflächen). Ein kleiner 
Teil des Plangebietes ist jedoch auch mit 
einem Feldgehölz mit einem hohen An-
teil an einheimischen Arten (Eiche, Bir-
ke, Hasel) sowie einer Streuobstwiese 
bestanden. Das Plangebiet liegt auf ei-
ner Höhe von ca. 280 m über NN. Das 
Feldgehölz und die Streuobstwiese tra-
gen zur Strukturierung des Landschafts-
bildes bei. Dies gilt ebenfalls für die al-
leeartige Bepflanzung entlang der Kreis-
straße. Aufgrund der Topographie vor 
Ort ist das Plangebiet von der gegen-
überliegenden Hangseite aus der Orts-
lage heraus gut wahrnehmbar. Durch die 
Planung verschiebt sich der Ortsrand 
Richtung Nordosten.  
Es ist davon auszugehen, dass die 
Feldwege von den Bürgerinnen und 
Bürgern für Spaziergänge und derglei-
chen genutzt werden. 

Gering - mittel Unter Beachtung der gegebenen Mini-
mierungsmaßnahmen und Neuanlagen 
einer Ortsrandeingrünung können negati-
ve Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
beschränkt werden. Bezüglich der Erho-
lungsfunktion sind keine Veränderungen 
zu erwarten. Es sollte für eine randliche 
Eingrünung des Plangebietes gesorgt 
werden, um mehr Strukturvielfalt und 
neue Lebensräume für Flora und Fauna 
zu schaffen. Altbestände an Gehölzen 
sollten wenn möglich in die Planung mit 
aufgenommen werden.  
Höhen- und Größenbegrenzung der Bau-
körper sollten vorgenommen werden, um 
einen einheitlichen Ortsrand und eine 
dem Ortsbild angepasste Bebauung zu 
erhalten. 

Wasser-
haushalt 

Die Grundwasserlandschaft des Gebie-
tes wird als devonische Schiefer und 
Grauwacken charakterisiert. Es liegt ein 
Kluftgrundwasserleiter mit geringer Er-
giebigkeit vor.  
Oberflächengewässer sind im Plange-
biet nicht vorhanden. Das Plangebiet 
liegt in der Wasserschutzgebietszone III 
des Brunnens Hainau. 

Gering - mittel 
 

Minimierung der Versiegelung, Versicke-
rung des anfallenden unbelasteten Ober-
flächenwassers im Plangebiet, ordnungs-
gemäße Entsorgung der Abwässer. Die 
Errichtung von baulichen Anlagen inner-
halb der Wasserschutzgebietszone III ist 
nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Bei 
Beachtung der Rechtsvorschriften der 
Schutzverordnung sind Konflikte mit der 
Schutzgebietsausweisung nicht zu be-
fürchten. 

Boden Das Plangebiet liegt in der Bodengroß-
landschaft der Ton- und Schluffschiefer 
mit wechselnden Anteilen an Grauwa-
cke, Kalkstein, Sandstein und Quarzit. 
Es liegen Braunerden mit mittlerem 
Wasserspeicherungsvermögen und mit 
schlechtem bis mittleren natürlichen Ba-
senhaushalt vor. Das natürliche Ertrags-
potential ist als mittel zu bezeichnen.   

Mittel Minimierung der Versiegelung, Gestal-
tung der Hof-, Stell- und Lagerflächen mit 
wasserdurchlässigen Belägen, Aufwer-
tung des Bodens durch die Pflanzung von 
Gehölzen, bzw. Sicherung der Altbestän-
de. Beachtung der DIN-Vorschriften zum 
Umgang mit Boden. 

Klima/ 
Luft- 
hygiene 

Teilweise Offenland mit der Funktion von 
Kaltluftproduktionsflächen. Die Ge-
hölzflächen dienen der Frischluftproduk-
tion. Aufgrund der geringen Flächengrö-
ße der Änderungsplanung ist keine gro-
ße Bedeutung für die Versorgung mit 
Kalt- und Frischluft gegeben. Die nörd-
lich liegenden Offenlandflächen können 
auch zukünftig die Versorgung mit Kalt-
luft übernehmen. 

Gering Eingrünung des Plangebiets, um den An-
teil von Frischluftproduzenten zu erhö-
hen. Bzw. Sicherung der bestehenden 
Gehölze. 

Arten 
und  
Biotope 

Das Feldgehölz sowie die Streuobstwie-
se besitzt eine höhere Bedeutung für 
das lokale Biotopsystem. Diese stellen 
einen gut nutzbaren Lebensraum für die 

Mittel Eingrünung des Plangebiets mit stand-
ortgerechten heimischen Arten zur Schaf-
fung neuer Biotope und Teillebensräume 
der heimischen Flora und Fauna. Siche-
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einheimische Tier- und Pflanzenwelt dar. 
In den steilen Böschungsbereichen zur 
K 76 stehen mehrere Bäume. Pauschal 
geschützte Biotopflächen liegen im 
Plangebiet jedoch nicht vor. 

rung der alten Gehölzbestände. Schaf-
fung von Offenlandkompensationsmaß-
nahmen zum funktionalen Ausgleich. 

 

Übergeordnete Vorgaben: 

 Schutzgebiete: - 
 Planung vernetzter Biotopsysteme: ohne Darstellung 
 Regionaler Raumordnungsplan: Wasserschutzgebiet 
 Biotopkartierung Rheinland-Pfalz: es sind keine Biotope kartiert. 
 

Gesamtbeurteilung/ Planungsempfehlung:  

Bei Umsetzung der Planung wird die Entwicklung einer neuen Wohnbaufläche für die Ortsge-
meinde ermöglicht. Ein Zielkonflikt mit den Vorgaben des regionalen Raumordnungsplans ist 
durch die Planung nicht gegeben. Es handelt sich um die Schutzzone III des Brunnens „Hainau“. 
Wohnbebauung ist innerhalb dieser Schutzzone unter Auflagen grundsätzlich möglich. Lebens-
räume der Tier- und Pflanzenwelt würden bei der Durchführung der geplanten Baumaßnahme 
teilweise verloren gehen. Diese sind durch geeignete Kompensationsmaßnahmen ausgleichbar. 

Es sollte für eine randliche Eingrünung des Plangebietes gesorgt werden, um mehr Strukturviel-
falt und neue Lebensräume für Flora und Fauna zu schaffen. Altbestände an Gehölzen sollten 
wenn möglich in die Planung mit aufgenommen werden. Höhen- und Größenbegrenzung der 
Baukörper sollten vorgenommen werden, um einen einheitlichen Ortsrand und eine dem Ortsbild 
angepasste Bebauung zu erhalten. Ergänzend wird auf die Empfehlungen im nachfolgenden Ab-
schnitt „Aspekte des Artenschutzes“ verwiesen. 

Aspekte des Artenschutzes 

Durch die Darstellung der Wohnbauflächenerweiterung werden zwei unterschiedliche Biotoptypen 
überplant. Einmal handelt es sich um intensiv genutzte Ackerflächen mit einem geringen Biotop-
wert. Andererseits wird ein Feldgehölz überplant.  

Durch die Überplanung der Ackerfläche ist nicht mit dem Auftreten von artenschutzrechtlichen Kon-
flikten zu rechnen. Dies einerseits dadurch, dass im Umfeld des Plangebietes Ackerflächen verblei-
ben, welche als Ausweichlebensraum und Nahrungssuchraum genutzt werden können. Durch die 
geringfügige Überplanung der landwirtschaftlichen Nutzfläche sind keine erheblich negativen Aus-
wirkungen auf die Populationen der heimischen Tierwelt zu erwarten.  

Um artenschutzrechtliche Konflikte durch die Überplanung des Feldgehölzes zu vermeiden, ist da-
rauf zu achten, dass notwendige Rodungsarbeiten nicht im Zeitraum vom 01. März bis 30. Septem-
ber durchgeführt werden. Nur so ist eine Störung von Tieren in der Brut- und Aufzuchtszeit zu ver-
meiden.  

Zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme wurde mittels Sichtprüfung kontrolliert, ob im überplanten 
Teilbereich des Feldgehölzes Brut- und Nistplätze vorhanden sind. Zum Zeitpunkt der Bestandsauf-
nahme war dies nicht der Fall. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass durch den Verkehr 
auf der Kreisstraße eine Vorbelastung gegeben ist und diese Teile des Feldgehölzes für die Errich-
tung von Brut- und Nistplätzen weniger interessant sind bzw. es verbleiben geeignetere Flächen im 
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rückwärtigen Teilbereich des Feldgehölzes oder in den umliegenden Waldflächen. Dies bedeutet, 
es verbleiben Ausweichräume für die Arten, welche dass Feldgehölze oder vergleichbare Biotop-
strukturen als Lebensraum nutzen. Nach jetzigem Kenntnisstand sind somit keine artenschutzrecht-
lichen Konflikte gegeben. Diese Einschätzung spiegelt jedoch nur den Zeitpunkt der durchgeführten 
Bestandsaufnahme wieder. Im Zuge der konkreten Umsetzung der Maßnahme und bei der Aufstel-
lung eines Bebauungsplans wird die Durchführung ergänzender Bestandsaufnahmen notwendig.  

Im Zuge der Bestimmung von funktional geeigneten Kompensationsmaßnahmen empfiehlt es sich, 
die Maßnahmen so auszugestalten, dass der überplante Biotoptyp funktional ersetzt wird und so 
vergleichbare Ausweichlebensräume geschaffen werden. Dies z. B. durch die „Weiterführung“ des 
Feldgehölzes in nordwestliche Richtung.  

Abwägung/ Fazit :  

1. Aufgrund des geringen Umfangs der Erweiterung der Wohnbauflächen ist die Ortsentwicklung 
als vertretbar anzusehen. Es wird auf den Bebauungsplan „Am Erlengraben“ der Ortsgemeinde 
Hainau verwiesen, welcher derzeit aufgestellt wird. 

2. Die Lage in einer erweiterten Wasserschutzgebietszone ist planerisch „in den Griff“ zu bekom-
men. 

3. Die Eingriffe in Natur und Landschaft lassen sich grundsätzlich durch funktional geeignete 
Maßnahmen ausgleichen. Die Art und Weise und deren Umfang sind im Verfahren der verbind-
lichen Bauleitplanung zu bestimmen. 

4. Die Maßnahme der Rücknahme von Mischbaufläche im Umfang von ca. 0,2 ha ist zu befürwor-
ten.  

8.11 Ortsgemeinde Himmighofen 

8.11.1 Ausweisung von Mischbaufläche für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „In 
Unterbäch“ ca. 0,07 ha und Kompensationsmaßnahmen ca. 0,55 ha 

Ortsplanung: 

In der Ortsgemeinde Himmighofen wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan „In Unterbäch“ auf-
gestellt. Dieser überplant den nordöstlichen Ortsrand der Ortsgemeinde. Der Plan soll Baurecht für 
die Errichtung einer Lagerhalle und eines Lagerplatzes schaffen. In der 8. Fortschreibung des Flä-
chennutzungsplans wurde dieses Vorhaben schon vorbereitet. Damals wurden im nördlichen Teil-
bereich der Änderungsfläche Mischbauflächen ausgewiesen.  

Durch die Konkretisierung der Planung hat sich jedoch gezeigt, dass der nördliche Teilbereich der 
Fläche nicht für die Errichtung der Lagerhalle und des Lagerplatzes benötigt wird. Diese Flächen 
werden zur Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft festgesetzt. In der 13. Änderung 
des Flächennutzungsplans soll dieser Sachverhalt in das Planwerk des Flächennutzungsplans auf-
genommen werden. Neben der Ausweisung der zugeordneten Kompensationsflächen wird nördlich 
der Straße „Borngasse“ zusätzlich eine kleine Teilfläche als Mischbaufläche ausgewiesen.  

Die Belange des Immissionsschutzes wurden im Rahmen des Bauleitplanverfahrens berücksichtigt. 
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Durch die Lagerplatznutzung und die Errichtung der Lagerhallen ergeben sich keine störenden 
Auswirkungen auf die umgebenden Mischgebiete.  

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Borngasse, so dass hier keine zusätzlichen 
Aufwendungen zur Erschließung notwendig sind. Stellflächen für den ruhenden Verkehr werden in-
nerhalb der Mischbaufläche vorgehalten. 

Inhalte RROP Mittelrhein –  Westerwald:  

Im Regionalen Raumordnungsplan ist diese Ausweisung verzeichnet: Siedlungsfläche für Wohnen. 
In der Fortschreibung für den Regionalen Raumordnungsplan (Entwurfsfassung im Stand von 2014) 
ist diese geplante Ausweisung verzeichnet: Siedlungsfläche für Wohnen. Ein Zielkonflikt mit den 
Vorgaben des regionalen Raumordnungsplans ist durch die Planung nicht gegeben. 

Landschaftsplanung: 

Die Aspekte der Landschaftsplanung werden im Bauleitplanverfahren abgearbeitet. Der Vollstän-
digkeit halber werden hier die einzelnen Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen aufgeführt, 
die vorgesehen sind. Der Bebauungsplan sieht vor, dass die nördliche und östliche Grenze entlang 
der Mischbauflächen durch Gehölzpflanzungen mit standortgerechten und einheimischen Bäumen 
und Sträuchern einzugrünen ist. Neben der Kompensationswirkung für die Beeinträchtigung des 
Orts- und Landschaftsbildes entstehen neue Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Gleichzeitig 
werden durch die Extensivierung des Bodens in diesem Bereich die natürlichen Puffer und Regel-
funktionen des Bodens verbessert bzw. teilweise wiederhergestellt. In der als Kompensationsfläche 
ausgewiesenen Teilfläche ist extensives Grünland zu entwickeln. Eine Düngung der Fläche ist in 
Zukunft untersagt. Die Bewirtschaftung erfolgt zweischürig, wobei der erste Schnitt nicht vor dem 
10.06. und der zweite nicht nach dem 10.09. eines Kalenderjahres erfolgen darf. 

Abwägung/ Fazit :  

Bei der Änderungsfläche handelt es sich um eine unkritische Übernahme eines derzeit im Verfahren 
befindlichen Bauleitplans. Der Bebauungsplan hat den Verfahrensstand der frühzeitigen Offenlage 
gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB durchlaufen.  

8.11.2 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung einer Mischbaufläche am Ortsausgang 
Richtung Kasdorf, ca. 0,10 ha 

Ortsplanung: 

Der Bereich der Änderungsfläche wird durch die Satzung Nr. 1 der Ortsgemeinde Himmighofen 
überplant (Abrundungssatzung gemäß § 34 (4) Nr. 3 BauGB. Durch die Satzung wird Baurecht für 
eine Mischgebietsnutzung geschaffen. Die baulichen Anlagen sind in Art und Maß der vorhandenen 
Ortsrandbebauung anzupassen. Im Planbereich sind maximal zwei Vollgeschosse zulässig, wobei 
das zweite Vollgeschoss im Dachgeschoss liegen muss. Die Dachneigung der Hauptgebäude muss 
zwischen 25 und 50° liegen. Bei Nebengebäuden sind Neigungen und 25° möglich. Es sind sämtli-
che geneigte Dachformen sowohl für die Haupt- und Nebengebäude erlaubt. Flachdächer sind ex-
plizit ausgeschlossen. Die Farbe der Bedachungsmaterialien ist dunkelfarbig zu wählen. 
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Landschaftsplanung: 

In der Satzung werden auch Maßnahmen zur Eingriffsminimierung und Eingriffskompensation fest-
gesetzt. So sind z. B. zwei Lindenbäume im Bereich der erschließenden Straßen zu erhalten und 
entlang der östlichen Plangebietsgrenze ist eine einreihige Strauchpflanzung aus heimischen Laub-
sträuchern vorzunehmen. Im südlichen nicht bebaubaren Bereich des Flurstücks 31 sind 5 Obst-
baumhochstämme zu pflanzen.  

Die Aspekte der Landschaftsplanung wurden in der Satzung schon berücksichtigt.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Übernahme einer rechtskräftigen Satzung. Kein Abwägungsbedarf. 

8.12 Ortsgemeinde Holzhausen 

Redaktionelle Anpassung 

In der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans ist die neue Trassenführung der B 274 noch 
als Planung dargestellt. Im Zuge der Flächennutzungsplanänderung wird die Trassenführung an 
das aktuelle Kataster und die vorhandene neue B 274 angepasst. Es erfolgt somit eine lagerichtige 
Darstellung der Umgehungsstraße. 

8.12.1 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung der Kompensationsmaßnahmen zum Be-
bauungsplan „Reutig“, ca. 10,70 ha 

Die Ortsgemeinde Holzhausen hat vor einiger Zeit den Bebauungsplan „Reutig“ zur Entwicklung 
von gewerblichen Bauflächen aufgestellt. Dieser Bebauungsplan ist mittlerweile seit einigen Jahren 
rechtskräftig. Zur Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft wurden im B-Plan umfangrei-
che externe Kompensationsmaßnahmen festgesetzt. Diese Maßnahmen werden im Rahmen der 
13. Änderung des Flächennutzungsplans in das Planwerk aufgenommen. 

Die einzelnen Kompensationsmaßnahmen werden durch den Einschrieb „BP-Reutig“ dem Be-
bauungsplan eindeutig zugeordnet. Die gesamten Darstellungen dieser Kompensationsmaßnah-
men sind im Gesamtplan des Flächennutzungsplans ersichtlich. 

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Übernahme bereits festgesetzter Kompensationsmaßnahmen. Kein Abwägungsbedarf. 

8.12.2 Nachrichtliche Anpassung: Anpassung der FNP-Darstellung an Inhalte der Be-
bauungspläne „Am Traubersweg“ und „Am Traubersweg II“ 

Ortsplanung: 

Die Bebauungspläne „Am Traubersweg“ und „Am Traubersweg II“ steuern die wohnbauliche Ent-
wicklung innerhalb der Ortsgemeinde Holzhausen am nordöstlichen Siedlungsrand. In der wirksa-
men Fassung des Flächennutzungsplans sind beide Planbereiche zu nahezu 100 % lagerichtig 
dargestellt. Dennoch gibt es im Rahmen der 13. Änderung geringfügigen Ergänzungs- und Ände-
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rungsbedarf.  

Der Bebauungsplan „Am Traubersweg“ hat mittlerweile eine erste Änderung erfahren. Im Zuge die-
ser Änderung wurde ein Bereich der ehemals als Grün- und Ausgleichsfläche festgesetzt war, als 
Wohnbaufläche umgenutzt. Diese Änderung wird in den Flächennutzungsplan übernommen. Die 
Wohnbauflächenerweiterung liegt am nördlichen Ortsrand von Holzhausen und ragt etwas in die 
dargestellten Kompensationsflächen hinein. Bedingt durch die Erhöhung der Wohnbaufläche ergab 
sich im Rahmen der Überarbeitung der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ein größeres Kom-
pensationsdefizit. Dieses muss durch geeignete externe Maßnahmen zusätzlich ausgeglichen wer-
den. Die Kompensationsfläche liegt südwestlich der Ortslage. Sie wird ebenfalls in den Fläche-
nnutzungsplan übernommen.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Am Traubersweg II“ ist bereits fast vollständig im Flä-
chennutzungsplan dargestellt. Im Zuge der Entwicklung und Konkretisierung des Bebauungsplans 
aus dem FNP hat sich jedoch gezeigt, dass eine geringfügige Abweichung gegeben ist. Im Rahmen 
der 13. Änderung des Flächennutzungsplans wird die Flächendarstellung des FNP im „Gegen-
stromprinzip“ mit angepasst. Die ausgewiesene Wohnbaufläche wird zeichnerisch geringfügig er-
weitert.  

Ebenso werden die in den Bebauungsplänen festgesetzten externen Kompensationsflächen im 
FNP nunmehr dargestellt. Zum einen das östlich des Plangebiets gelegene Regenrückhaltebecken. 
Dieses wird als Grünfläche mit dem Einschrieb Regenrückhaltebecken (RRB) dargestellt. Weitere 
externe Kompensationsmaßnahmen werden im Gemarkungsbereich „Im Heckmühl“ südwestlich der 
Ortslage dargestellt. Im Zuge der Kompensationsmaßnahmen sind in einer hängig gelegenen land-
wirtschaftlichen Nutzfläche extensive Wiesen zu entwickeln. 

Landschaftsplanung: 

Alle relevanten Aspekte zur Thematik der Landschaftsplanung wurden in den Bebauungsplänen 
abgearbeitet. Im Zuge der Flächennutzungsplanänderung werden die externen Kompensationsflä-
chen im Flächennutzungsplan nachrichtlich dargestellt und den Bebauungsplänen entsprechend 
zugeordnet.  

Abwägung/ Fazit :  

Unproblematische Übernahme von Nutzungen gemäß Bebauungsplänen. Kein Abwägungsbedarf. 

8.12.3 Ausweisung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Grillhütte“, ca. 
0,10 ha 

Inhalte RROP Mittelrhein –  Westerwald:  

 Vorbehaltsgebiet Erholung / Fremdenverkehr 

 Raum für den besonderen Schutz des Landschaftsbildes 

 Sonstige Waldflächen 

In der Fortschreibung für den Regionalen Raumordnungsplan (Entwurfsfassung im Stand von 2014) 
sind diese geplanten Ausweisungen verzeichnet: sonstige Waldfläche sowie die Lage in einem Vor-
behaltsgebiet für Erholung und Tourismus. 
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Ein Zielkonflikt mit den Vorgaben des regionalen Raumordnungsplans ist durch die Planung nicht 
gegeben. Die Grillhütte stärkt die Erholungsfunktion für die Bewohner von Holzhausen oder deren 
Gäste. Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind auch nicht gegeben, weil die Grillhütte im Wald 
lieg, und daher nicht im Landschaftsbild wahrgenommen werden kann. 

Ortsplanung: 

Der Grillplatz der Ortsgemeinde Holzhausen liegt östlich der Ortslage im Talraum. Die Zufahrt zum 
Grillplatz ist über die Straße „Auf den Bleichen“ und den sich daran anschließenden Wirtschaftsweg 
möglich. Der Grillplatz befindet sich innerhalb eines Waldbereiches und an der Grenze zum Was-
serschutzgebiet der Zonen II und III der Quelle Holzhausen. 

Neben der Grillhütte wurde auch ein Sanitärgebäude mit Abwassergrube errichtet.  

Die Errichtung des Sanitärgebäudes wurde mittlerweile durch eine Teilbaugenehmigung aus dem 
Jahr 2002 genehmigt und errichtet. Eine endgültige Genehmigung soll erst nach Ausweisung der 
Fläche im Flächennutzungsplan erfolgen.  

Aus diesem Grund wird in der 13. Änderung des Flächennutzungsplans ein Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung „Grillhütte“ ausgewiesen. Die Sondergebietsfläche hat eine Größe von ca. 
0,1 ha. Zusätzliche Eingriffe im Bereich der Änderungsfläche ergeben sich nicht. Hier erfolgt ledig-
lich die Darstellung des vorhandenen Bestandes.  

Landschaftsplanung: 

Die Aspekte der Landschaftsplanung werden durch die Änderungsfläche nicht berührt. Die Auswei-
sung der Sondergebietsfläche dient lediglich der Sicherung des tatsächlich vorhandenen Bestandes 
(Grillhütte, Unterstand, Sanitärgebäude). 

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Ausweisung der Sondergebietsfläche. Der bauliche Bestand wird durch die Darstellung 
gesichert. Weitergehende Eingriffe werden nicht vorbereitet. Kein Abwägungsbedarf gegeben. 

8.12.4 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung eines Aufforstungsblocks, ca. 1,6 ha 

Die Flurstücke 2, 3 und 4 in der Flur 35 der Gemarkung Holzhausen wurden aufgeforstet. Diese 
Aufforstungsmaßnahme dient als Kompensationsfläche für den Ausbau der B 274. Die Aufforstung 
ist durch einen Planfeststellungsbeschluss planerisch abgesegnet.  

Im Zuge der Flächennutzungsplanänderung wird diese Aufforstung mit in das Planwerk aufgenom-
men.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Anpassung des Flächennutzungsplans an eine Planfeststellung. Kein Abwägungsbe-
darf. 
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8.13 Ortsgemeinde Kasdorf 

8.13.1 Anpassung an den Bestand: Darstellung einer öffentlichen Grünfläche (Spielplatz), 
ca. 0,15 ha 

Ortsplanung: 

In der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans ist die Fläche des Spielplatzes der Ortsge-
meinde derzeit noch als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Im Zuge der Änderung des Fläche-
nnutzungsplans soll hier eine Anpassung an den tatsächlichen Bestand erfolgen, der seit sehr vie-
len Jahren gegeben ist. Es wird eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ 
ausgewiesen. Die Erschließung der Fläche ist durch die vorhandenen Wirtschaftswege gesichert  

Auf der Fläche befinden sich mehrere Spielgeräte (Schaukel, Seilrutsche, Wippe, Tischtennisplatte, 
Kletterturm u.a.). Die nicht durch bauliche Anlagen in Anspruch genommenen Bereiche werden 
durch eine Wiesennutzung geprägt. In Richtung Ortsrand ist die Fläche sehr gut eingegrünt. 

Durch die Darstellung der Spielplatzfläche werden keine neuen Eingriffe vorbereitet. Es erfolgt le-
diglich eine Anpassung an den tatsächlichen Bestand.  

Landschaftsplanung: 

Ausführungen zur Landschaftsplanung sind nicht notwendig, weil durch die Änderung des FNP der 
Bestand abgebildet wird.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Darstellung des tatsächlichen Bestandes. 

8.13.2 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Wohnbaufläche (ca. 1,42 ha) und zu-
geordneter Kompensationsmaßnahmen (ca. 1,15 ha) auf Grundlage des Be-
bauungsplans „Kappesstücker“ 

Ortsplanung: 

In der Ortsgemeinde Kasdorf wurde der mittlerweile rechtskräftige Bebauungsplan „Kappesstücker“ 
in den Jahren 2004-2006 aufgestellt. Dieser Plan schafft Baurecht für die Entwicklung eines Wohn-
gebietes in einer Größe von ungefähr 1,4 ha.  

Das Plangebiet liegt am westlichen Ortsrand von Kasdorf. Das Gelände fällt leicht in ost-
nordöstlicher Richtung mit durchschnittlich 4-6 % Geländeneigung ab.  

Die Erschließung erfolgt über eine Verlängerung der Straße „Kaiserwiese“, die als Stichstraße mit 
Wendemöglichkeit in das Plangebiet hereinführt.  

Die Entwässerung des Gebietes erfolgt im ersten Bauabschnitt im klassischen Trennsystem, d. h., 
anfallendes Schmutzwasser wird an den bestehenden Mischwasserkanal in der Straße „Kaiserwie-
se“ angeschlossen, unbelastetes Oberflächenwasser wird an den bestehenden Regenwasserkanal 
angeschlossen. Der zweite Bauabschnitt wird im modifizierten Trennsystem entwässert. Das 
Schmutzwasser wird durch eine geringe Anhebung der Gradiente der Erschließungsstraße eben-
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falls Richtung Kaiserwiese entwässert. Unbelastetes Regenwasser wird nach Norden in Richtung 
Vorflut entwässert. Zur gedrosselten Einleitung soll entweder eine Rohrverbreiterung mit der Wir-
kung eines Stauraumkanals im Wirtschaftsweg oder eine Erdmulde in Vorfluternähe errichtet wer-
den.  

Anfallendes Schmutzwasser wird zur ordnungsgemäßen Klärung der Gruppenkläranlage „Mühl-
bachtal“ zugeleitet.  

Ein Anschluss des Gebietes an die Versorgungsleitungen für Wasser, Strom, Gas, Kabel erfolgt 
durch die Erweiterung des bestehenden Versorgungsnetzes.  

Während der Aufstellung des Bebauungsplans wurde im Rahmen einer 10. Änderung des Fläche-
nnutzungsplans eine parallele Flächennutzungsplanänderung durchgeführt. Das Verfahren zur 10. 
Änderung konnte seinerzeit nicht bis zum Stichtag 20. Juli 2006 (Ende der Überleitungsfrist zur 
BauGB-Novelle 2004) vollständig abgeschlossen werden. Die Änderungsfläche in Kasdorf (neben 
den Flächen in Kehlbach und Oberbachheim) wird nunmehr in die 13. Änderung integriert und die 
Flächen werden damit verfahrenstechnisch zum Abschluss gebracht. 

Landschaftsplanung: 

Zum Abbau des Kompensationsdefizits durch die Entwicklung des Plangebietes setzt der Be-
bauungsplans „Kappesstücker“ eine 20%ige Begrünung der Baugrundstücke fest. Diese Begrünung 
ist Teil der plangebietsinternen Kompensationsmaßnahmen. Da ein vollständiger Abbau des Defi-
zits noch nicht möglich ist, werden zudem externe Kompensationsmaßnahmen festgesetzt. Auf ei-
ner bisher als Acker genutzten Wiesenfläche ist dazu eine Extensivwiese zu entwickeln und zu 
pflegen. Diese externe Kompensationsmaßnahme ist ebenfalls Teil der Flächennutzungsplanände-
rung. Die Kompensationsfläche in einer Größenordnung von ca. 1,15 ha liegt südwestlich der Orts-
lage von Kasdorf.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Anpassung des Flächennutzungsplans an den rechtskräftigen Bebauungsplan 
„Kappesstücker“.  

8.13.3 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung von zugeordneten Kompensationsmaß-
nahmen für die Anlage einer Regenwasserrückhaltung, ca. 0,27 ha 

Ortsplanung: 

Westlich des Bebauungsplangebietes „Kappestücker“ wurde eine Aufwallung angelegt. Diese Auf-
wallung dient dem Abfangen von Außengebietswasser, welches durch die natürliche Geländenei-
gung in Richtung der Ortslage drängt. Durch die bereits auf Grundlage einer wasserrechtlichen Ge-
nehmigung vollzogene Geländemodellierung entstand ein Muldengraben, welcher jeweils in Nord- 
und Südrichtung in namenslose Vorfluter entwässert.  

Die Maßnahme dient wasserwirtschaftlichen Zielvorstellungen und stellt auch eine landschaftspla-
nerische Aufwertung dar. Da der bisher wirksame FNP für die Flächenbereiche noch landwirtschaft-
liche Nutzung darstellt erfolgt im Rahmen der FNP-Änderung eine Anpassung bezüglich der Dar-
stellung einer Grün- und Kompensationsfläche. 



Verbandsgemeinde Nastätten 
Begründung zur 13. Änderung des Flächennutzungsplans 30 754 

Seite 112 

 

17.03.2016 

 
 

 

Landschaftsplanung: 

Nach der Anlage der Geländemodellierung wurden die Plangebietsflächen durch die Einsaat einer 
Rasenmischung dauerhaft begrünt, sodass die baubedingten Eingriffe in das Bodenpotential aus-
geglichen wurden. Der angelegte Wall stellt aufgrund seiner geringen Höhe keinen zusätzlichen 
Eingriff dar. Die Maßnahme dient wasserwirtschaftlichen Zielvorstellungen und stellt auch eine 
landschaftsplanerische Aufwertung dar. 

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Anpassung des Flächennutzungsplans an genehmigte und umgesetzte Vorhaben.  

8.14 Ortsgemeinde Kehlbach 

8.14.1 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung und Rücknahme von Wohnbaufläche (ca. 
1,13 ha + ca. 1.20 ha) sowie Darstellung von Kompensationsflächen (ca. 0,61 ha) 
und Flächen für Versorgungsanlagen (ca. 0,03 ha) 

Ortsplanung: 

Der westliche Ortsbereich von Kehlbach wird durch den Bebauungsplan „Hölzersgraben“ überplant, 
der 2006 aufgestellt worden ist. Dieser Plan schafft Baurecht für die Entwicklung einiger Wohnbau-
grundstücke. Ebenso setzt der Plan interne und externe Kompensationsflächen fest sowie Flächen 
für Versorgungsanlagen (Gasbehälter). 

Während der Aufstellung des Bebauungsplans wurde im Rahmen einer 10. Änderung des Fläche-
nnutzungsplans eine parallele Flächennutzungsplanänderung durchgeführt. Das Verfahren zur 10. 
Änderung konnte seinerzeit nicht bis zum Stichtag 20. Juli 2006 (Ende der Überleitungsfrist zur 
BauGB-Novelle 2004) vollständig abgeschlossen werden. Die Änderungsflächen in Kehlbach (ne-
ben den Flächen in Kasdorf und Oberbachheim) werden nunmehr in die 13. Änderung integriert und 
die Flächen werden damit verfahrenstechnisch zum Abschluss gebracht. 

Im Zuge der 10. Änderung wurde zur Bauflächenkompensation eine Wohnbauflächenausweisung 
am nördlichen Ortsrand zurückgenommen. Ebenso die dafür angedachten Flächen zur Umsetzung 
von landespflegerischen Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft. An-
statt der Wohnbaufläche und der Flächen für Kompensationsmaßnahmen wird wieder landwirt-
schaftliche Nutzfläche dargestellt.  

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Landschaftsplanung: 

Die Aspekte der Landschaftsplanung wurden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung schon 
vollständig abgearbeitet. Weitere Ausführungen sind an dieser Stelle nicht erforderlich. Die Rück-
nahme der Wohnbaufläche am nördlichen Ortsrand ist aus landespflegerischer Sicht zu begrüßen.  
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Abwägung/ Fazit :  

Es handelt sich um eine unkritische Übernahme eines rechtskräftigen Bebauungsplans für den 
nordwestlichen Bereich und von Änderungsinhalten, die bereits im Rahmen der 10. Änderung das 
Planverfahren nach BauGB durchlaufen haben. Kein Abwägungsbedarf. 

8.14.2 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung einer Mischbaufläche aufgrund eines ge-
nehmigten Einzelvorhabens (ca. 0,1 ha) 

Ortsplanung: 

Am östlichen Ortsrand von Kehlbach wurde ein neues Wohnhaus errichtet. Die Errichtung dieses 
Gebäudes wurde im August 2009 gemäß § 34 (1) BauGB genehmigt.  

Dieses genehmigte Einzelbauvorhaben ist in der Darstellung des Flächennutzungsplans noch nicht 
berücksichtigt, weil an der Stelle, an der das Gebäude errichtet wurde, derzeit landwirtschaftliche 
Nutzflächen ausgewiesen sind. Im Zuge der Flächennutzungsplanänderung soll der neue Tatbe-
stand in den Flächennutzungsplan aufgenommen werden. Aus diesem Grund wird die Grenze der 
Mischbauflächendarstellung in den Außenbereich verschoben.  

Die Erschließung der neu ausgewiesenen Mischbaufläche ist über die vorgelagerten Grundstücke 
möglich.  

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Archäologischer Denkmalschutz/Erdgeschichte: Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. 
§ 4 (2) BauGB wurde seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichte vorgetragen, dass im Bereich der vorliegenden Änderungsfläche fossilführende 
Schichten und Fossilfundstellen bekannt (Unterdevon, etwa 400 Mio. Jahre alt) sind. Ergänzend 
wurden die nachfolgenden Hinweise aufgeführt: 

„Daher bitten wir in jedem Fall, uns den Beginn von Erdarbeiten, die den anstehenden Fels be-
treffen, rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während 
der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten er-
folgt im Allgemeinen nicht bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Ab-
sprachen getroffen. (…) 

Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kom-
mende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16 – 21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie / 
Erdgeschichte, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Tel.: 06131-20 16 400, Fax: 06131-20 16 
444. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz 
(§ 21 Abs. 3).“ 
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Landschaftsplanung: 

Für einen Teilbereich der Fläche sind keine Ausführungen zur Landschaftsplanung notwendig, da 
die Änderung des Flächennutzungsplans aufgrund eines genehmigten Einzelbauvorhabens beruht.  

Bei dem noch nicht bebauten Teil der Änderungsfläche handelt es sich um einen nach § 34 BauGB 
bebaubaren Bereich. Im Zuge der Erteilung einer Baugenehmigung sind die Aspekte eines notwen-
digen landespflegerischen Ausgleichs zu berücksichtigen und abzuarbeiten.  

Grundsätzlich empfiehlt es sich, dass auf eine Begrenzung der Höhenentwicklung des Gebäudes 
geachtet wird, um so die Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild zu gewährleisten. Ferner soll-
te darauf geachtet werden, dass zur Dach- und Fassadengestaltung keine grellen und stark reflek-
tierenden Materialien genutzt werden, um so die Eingriffe in das Landschaftsbild zu minimieren. 
Ebenso sollte der neue Ortsrand in östlicher Richtung mit einheimischen und standortgerechten 
Gehölzen eingegrünt werden.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Anpassung des Flächennutzungsplans an ein genehmigtes Einzelbauvorhaben und die 
Einbeziehung einer nach § 34 BauGB bebaubaren Fläche. Kein weiterer Abwägungsbedarf. 

8.15 Ortsgemeinde Lautert 

8.15.1 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung eines Aufforstungsblockes, ca. 0,8 ha 

Im Verfahren der landesplanerischen Stellungnahme wurde durch das Forstamt Nastätten auf eine 
bestandskräftige Aufforstungsgenehmigung hingewiesen. In der Planfassung des Teilbereiches 
Lautert ist diese Aufforstung der Flurstücke 64 und 65 in der Flur 5 noch nicht dargestellt. Im Rah-
men der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes wird diese nachrichtlich in die Planunterlagen 
aufgenommen.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Anpassung des Flächennutzungsplans an eine bestandskräftige Aufforstungsgenehmi-
gung. Kein Abwägungsbedarf. 

8.16 Ortsgemeinde Lipporn 

8.16.1 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung von Kompensationsflächen in Anpassung 
an den Bebauungsplan „Im Wieschen“, ca. 0,25 ha 

Ortsplanung: 

Der Bebauungsplan „Im Wieschen“ ist seit dem Jahr 2002 rechtskräftig. Dieser Bebauungsplan 
schafft Baurecht für ein Mischgebiet. Im Zuge des Planverfahrens wurden auch Kompensationsflä-
chen zum Abbau der Eingriffe in Natur und Landschaft festgesetzt. Diese Kompensationsflächen 
wurden im unmittelbaren Umfeld des Eingriffes umgesetzt.  
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Die wirksame Fassung des Flächennutzungsplans ist nicht konform mit den Inhalten des Be-
bauungsplans. Im Zuge der Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt eine Anpassung. Die 
Kompensationsflächen werden in den Flächennutzungsplan übertragen.  

Landschaftsplanung: 

Die Aspekte der Landschaftsplanung wurden im Bauleitplanverfahren vollständig abgearbeitet. Die 
Eingriffe in Natur und Landschaft werden durch die Anlage einer Streuobstwiese im Umfang von ca. 
1.675 m² ausgeglichen.  

Abwägung/ Fazit :  

Bei der Änderung des Flächennutzungsplans handelt es sich um eine unkritische Übernahme eines 
rechtskräftigen Bebauungsplans. Kein Abwägungsbedarf. 

8.16.2 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung einer Kompensationsfläche zum BP 
„Langsodel“, ca. 0,12 ha 

Als nachrichtliche Anpassung an die Inhalte des Bebauungsplans „Langsodel“ wird eine Kompensa-
tionsfläche in der Größe von ca. 0,12 ha dargestellt. 

Im wirksamen Flächennutzungsplan sind bisher noch landwirtschaftliche Flächen dargestellt. 

In der Plankarte werden diese Flächen mit der Planzeichendarstellung 13.1 „Umgrenzung von Flä-
chen zur Maßnahme, zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft“ gemäß § 5 (2) Nr. 10 und (4) BauGB dargestellt. 

Abwägung/ Fazit:  

Nachrichtliche Anpassung an die Inhalte des Bebauungsplans. Kein Abwägungsbedarf zu landes-
pflegerischen Darstellungsinhalten. 

8.17 Ortsgemeinde Marienfels 

8.17.1 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Wohnbaufläche (ca. 0,10 ha), Kom-
pensationsfläche (ca. 1,00 ha) und Fläche für Versorgungsanlagen (ca. 0,03 ha) 

Ortsplanung: 

Am südöstlichen Ortsrand von Marienfels sind zwei Wohngebiete ausgewiesen. Diese Flächen 
werden durch die Bebauungspläne „1. Änderung Bebauungsplan Im Boden“ und den Bebauungs-
plans „Auf den Stollstücker“ (westlich der L333) überplant. Die Darstellungen des wirksamen Flä-
chennutzungsplans stimmen jedoch nicht genau mit den Nutzungsfestsetzungen der Bebauungs-
pläne überein. Daher wird im Rahmen der 13. Änderung des Flächennutzungsplans eine Anglei-
chung an die Bebauungspläne vorgenommen.  

Der Bebauungsplan „Im Boden“ im Stand der 1. Änderung liegt östlich bzw. nördlich der L 333. Für 
diesen Planbereich ist es notwendig, dass die bisher ausgewiesene landwirtschaftliche Nutzfläche 
in zugeordnete Kompensationsflächen überführt wird. Weiterhin wird die Versorgungsfläche für den 
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Gastank gemäß Bebauungsplan „Im Boden“ im Stand der 1. Änderung in den Flächennutzungsplan 
aufgenommen.  

Auch für den Planbereich des Bebauungsplans „Auf den Stollstücker“ wird lediglich eine Anpassung 
an die planungsrechtlich zulässige Nutzung vorgenommen. Bisher als Mischgebiet ausgewiesene 
Fläche wird gemäß Bebauungsplan als Wohnbaufläche ausgewiesen. 

Mit Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäo-
logie, Außenstelle Koblenz vom 01.09.2015, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
gem. § 4 (2) BauGB liegt für den vorliegenden Änderungsbereich trug die Direktion Landesarchäo-
logie aufgrund der Lage der Änderungsfläche innerhalb der Pufferzone des UNESCO-Welterbes 
Obergermanisch-Raetischer Limes Bedenken unter Vorbehalt unter ergänzender Aufführung des 
nachfolgenden Hinweises vor: 

„In dem angegebenen Planungsbereich sind der Direktion Landesarchäologie, Außenstelle 
Koblenz archäologische Denkmäler bekannt, die zu erhalten sind. Eine Endgültige Stellung-
nahme kann lediglich im Planungsverfahren auf Objektebene beziehungsweise auf Grundlage 
präziser Planung, aus der die genaue Örtlichkeit, Art und Umfang von Erdarbeiten hervorgeht, 
abgegeben werden. Es sei darauf hingewiesen, dass eine Baumaßnahme innerhalb dieses Be-
reiches für einen Bauherrn wegen einer eventuell dadurch notwendigen archäologischen Un-
tersuchung nach § 21 Abs. 3 DSchG  RLP mit erheblichen finanziellen Mehraufwendungen 
verbunden sein kann. Nach § 21 Abs. 3 DSchG RLP ist die Direktion Landesarchäologie, Au-
ßenstelle Koblenz im weiteren Planungsverfahren zu beteiligen.“ 

Bei der in Rede stehenden Änderungsplanung handelt es sich um eine nachrichtliche Anpassung 
an einen rechtskräftigen Bebauungsplan. Die Aspekte des archäologischen Denkmalschutzes wur-
den im verbindlichen Bauleitplanverfahren umfassend bearbeitet.  

Landschaftsplanung: 

Die Aspekte der Landschaftsplanung wurden in beiden Bauleitplanverfahren umfassend bearbeitet. 
Weitere Ausführungen sind hierzu nicht notwendig.  

Abwägung/ Fazit :  

Im Zuge der Änderung des Flächennutzungsplans werden unkritische Anpassungen an rechtskräf-
tige Bebauungspläne durchgeführt. Kein Abwägungsbedarf. 

8.17.2 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung einer Kompensationsfläche (ca. 0,27 ha) 

Die Ortsgemeinde Marienfels hat in der Gemarkung Marienfels das Grundstück zwischen Mühlbach 
und Sauerbrunnen (in der Flur 2, Flurstück 37/ 3) mit Finanzmitteln der Naturschutzbehörde erwor-
ben. Der größte Teil des Flurstückes, das als Grünfläche dargestellt ist, soll als Kompensationsflä-
che (Landespflegefläche) im Flächennutzungsplan dargestellt werden. Der Sauerbrunnen ist auf 
dem Flurstück 37/2 gelegen. Die Flächen unmittelbar westlich des Brunnens werden als Parkplatz-
flächen genutzt und sind im Flächennutzungsplan mit einem Symbol gekennzeichnet; dieser Flä-
chenbereich wird nicht als Kompensationsfläche dargestellt. 

Die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises hat im Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) 
BauGB angeregt, diese nachrichtliche Darstellung in die Planunterlagen aufzunehmen was vorlie-
gend entsprechend erfolgt ist. 
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Abwägung/ Fazit:  

Nachrichtliche Anpassung. Unkritische Anpassung des Flächennutzungsplans. Kein Abwägungsbe-
darf zu landespflegerischen Darstellungsinhalten. 

8.18 Ortsgemeinde Miehlen 

8.18.1 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Kompensationsfläche, ca. 0,60 ha 

Ortsplanung: 

Der Bebauungsplan „An der Hunzeler Straße – 1. Änderung“ ist seit dem 21. Februar 2002 rechts-
kräftig. Dieser Plan regelt die Bodennutzung im Umfeld des Bürgerhauses von Miehlen. Neben den 
Flächen für Gemeinbedarf werden auch Grünflächen (Sportplatz, Spielplatz) und Parkplatzflächen 
festgesetzt. Diese Aspekte sind im wirksamen Stand des Flächennutzungsplans schon berücksich-
tigt. Lediglich die im Bebauungsplan zugeordneten Kompensationsflächen sind noch nicht Bestand-
teil des Flächennutzungsplans.  

Im Zuge der Flächennutzungsplanänderung werden die zugeordneten Kompensationsflächen im 
Umfang von ca. 0,6 ha in das Planwerk aufgenommen.  

Landschaftsplanung: 

Mit der Bebauungsplanänderung wurden die Eingriffe in Natur und Umwelt ermittelt und durch ent-
sprechende Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen. Die Aspekte der Landschaftsplanung wur-
den somit schon abgearbeitet.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Übernahme des planungsrechtlichen Bestandes. Keine Abwägung erforderlich.  

8.18.2 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Mischbaufläche (Anpassung an den 
Bebauungsplan „Miehlen-Nord, Planteil A-Hauptstraße), ca. 0,15 ha 

Ortsplanung: 

Der Bebauungsplan „Miehlen-Nord, Planteil A-Hauptstraße“, ist seit dem 30. Januar 1992 rechts-
kräftig. Dieser Plan weist für die Änderungsfläche keine Flächen für die Landwirtschaft, sondern ei-
ne Mischbaufläche aus.  

Im Zuge der Flächennutzungsplanänderung erfolgt hier eine Anpassung auf die Inhalte des Be-
bauungsplans und die Mischbaufläche wird in das Planwerk aufgenommen.  

Archäologischer Denkmalschutz/Erdgeschichte: Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. 
§ 4 (2) BauGB wurde seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichte vorgetragen, dass im Bereich der vorliegenden Änderungsfläche fossilführende 
Schichten und Fossilfundstellen bekannt (Unterdevon, etwa 400 Mio. Jahre alt) sind. Ergänzend 
wurden die nachfolgenden Hinweise aufgeführt: 
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„Daher bitten wir in jedem Fall, uns den Beginn von Erdarbeiten, die den anstehenden Fels be-
treffen, rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während 
der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten er-
folgt im Allgemeinen nicht bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Ab-
sprachen getroffen. (…) 

Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kom-
mende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16 – 21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie / 
Erdgeschichte, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Tel.: 06131-20 16 400, Fax: 06131-20 16 
444. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz 
(§ 21 Abs. 3).“ 

Landschaftsplanung: 

Ausführungen zur Thematik Landschaftsplanung sind nicht notwendig, weil eine Anpassung an ei-
nen rechtskräftigen Bebauungsplan erfolgt.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Übernahme eines rechtskräftigen Bebauungsplans. Keine Abwägung erforderlich. 

8.18.3 Nachrichtliche Anpassung: Anpassung an den Bebauungsplan „Miehlen Nord – 
Planteil B Ehrlichsplacken“ 

Ortsplanung: 

Der Bebauungsplan „Miehlen Nord-Planteil B Ehrlichsplacken“ ist seit dem 30. Januar 1992 rechts-
kräftig. Im Flächennutzungsplan ist die Urfassung des Bebauungsplans dargestellt. Im Zuge der 1. 
Änderung dieses Bebauungsplans haben sich jedoch Veränderungen ergeben. So hat sich die fest-
gesetzte Wohnbaufläche auf Kosten der Mischbaufläche vergrößert. Ferner wurden neue Flächen 
für Kompensationsmaßnahmen ausgewiesen. Ebenso hat sich die Gemeinbedarfsfläche etwas ver-
kleinert und auch hier wurden neue Flächen für die Landespflege ausgewiesen. In der südwestli-
chen Ecke des Bebauungsplans wurde eine Grünanlage mit der Zweckbestimmung „Kleingärten“ 
festgesetzt.  

Der Flächennutzungsplan wird auf die geänderten Inhalte des Bebauungsplans angepasst.  

Landschaftsplanung: 

Die Aspekte der Landschaftsplanung sind im Rahmen der Änderung des Bebauungsplans abgear-
beitet worden. Weitere Ausführungen sind daher nicht mehr notwendig.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Übernahme eines rechtskräftigen Bebauungsplans. Keine Abwägung erforderlich. 
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8.18.4 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Wohnbaufläche, ca. 0,3 ha und Kom-
pensationsfläche ca. 0,18 ha 

Ortsplanung: 

Die Fläche der Änderungsnummer 4 wird durch die Satzung Nr. 3 überplant. Die Bekanntmachung 
der Satzung erfolgte am 9. September 2003.  

Mit dieser Satzung werden die überplanten Flurstücke in die im Zusammenhang bebaute Ortslage 
im Sinne des § 34 (4) Satz 3 BauGB einbezogen. Durch die Satzung wird Baurecht für die Entwick-
lung eines kleinen Wohngebietes mit ca. 4 Bauplätzen geschaffen. Die Gebäude dürfen in maximal 
zweigeschossiger Bauweise errichtet werden.  

Notwendige Kompensationsmaßnahmen werden entlang der nordwestlichen Grenze umgesetzt. 
Hier sind mehrer Streuobstbäume zu pflanzen. Die unterlagernde Wiesenfläche ist als Extensivwie-
se zu entwickeln und zu pflegen.  

Archäologischer Denkmalschutz/Erdgeschichte: Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. 
§ 4 (2) BauGB wurde seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichte vorgetragen, dass im Bereich der vorliegenden Änderungsfläche fossilführende 
Schichten und Fossilfundstellen bekannt (Unterdevon, etwa 400 Mio. Jahre alt) sind. Ergänzend 
wurden die nachfolgenden Hinweise aufgeführt: 

„Daher bitten wir in jedem Fall, uns den Beginn von Erdarbeiten, die den anstehenden Fels be-
treffen, rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während 
der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten er-
folgt im Allgemeinen nicht bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Ab-
sprachen getroffen. (…) 

Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kom-
mende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16 – 21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie / 
Erdgeschichte, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Tel.: 06131-20 16 400, Fax: 06131-20 16 
444. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz 
(§ 21 Abs. 3).“ 

Landschaftsplanung: 

Die Aspekte der Landschaftsplanung wurden im Rahmen der Aufstellung der Satzung bearbeitet. 
Weitere Ausführungen sind daher nicht erforderlich.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Übernahme der rechtskräftigen Satzung in den Flächennutzungsplan. Keine Abwägung 
erforderlich. 
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8.18.5 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Wohnbaufläche, ca. 0,15 ha, Kompen-
sationsfläche ca. 0,10 ha und Grünfläche ca. 0,06 ha 

Ortsplanung: 

Südlich der Langgasse wurde ein Wohnhaus errichtet. Dieses Bauvorhaben ist auf Grundlage der 
„Satzung Nr. 1“ im Stand der 1. Änderung genehmigt worden. Neben der Errichtung des Wohnhau-
ses wurde in der Satzung auch geregelt, dass notwendige Kompensationsmaßnahmen direkt in der 
Plangebietsabgrenzung umzusetzen sind. Die Satzung ist seit dem Jahr 2007 rechtskräftig.  

Landschaftsplanung: 

Die Thematik der Landschaftsplanung wurde im Rahmen der Aufstellung der Satzung berücksich-
tigt. Daher sind keine weiteren Ausführungen erforderlich. 

Abwägung/ Fazit :  

Übernahme einer rechtskräftigen Satzung. Kein Abwägungsbedarf gegeben. 

8.18.6 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Wohnbaufläche auf Grundlage des 
Bebauungsplans „Alter Bahnhof“, ca. 0,85 ha 

Ortsplanung: 

Der Bebauungsplan „Alter Bahnhof“ ist seit dem 22. März 2007 rechtskräftig. Dieser überplant einen 
Teilbereich der Ortslage von Miehlen im Bereich der Bahnhofstraße. Der Bebauungsplan setzt als 
Nutzung ein Allgemeines Wohngebiet fest.  

In der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans ist an dieser Stelle noch Mischbaufläche 
ausgewiesen. Daher erfolgt in der Änderung des Flächennutzungsplans eine Anpassung auf die In-
halte des Bebauungsplans und es wird Wohnbaufläche dargestellt. 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich von Bergwerksfeldern. Über tatsächlich erfolgten Abbau 
liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller Bergbau unter Bergaufsicht 
erfolgt nicht. 

Landschaftsplanung: 

Die Thematik der Landschaftsplanung wurde im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung berück-
sichtigt. Daher sind keine weiteren Ausführungen erforderlich. 

Abwägung/ Fazit :  

Anpassung des Flächennutzungsplanes an einen rechtskräftigen Bebauungsplan. Keine Abwägung 
erforderlich. 
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8.18.7 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Grün- und Kompensationsflächen auf 
Grundlage des Bebauungsplans „Ramersbach“ (3. Änderung und Erweiterung), ca. 
0,80 ha 

Ortsplanung: 

Südlich der Ortslage von Miehlen liegt das Gewerbegebiet „Ramersbach“. Für einen Teilbereich des 
Gewerbegebietes wurde eine 3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes durchgeführt. Im 
Zuge der Änderung des Bebauungsplanes werden neue Grün- und Kompensationsflächen zur Ein-
griffsminimierung ausgewiesen. Dieser Sachverhalt wird im Flächennutzungsplan dargestellt.  

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Landschaftsplanung: 

Die Thematik der Landschaftsplanung wurde im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung berück-
sichtigt. Die Ergebnisse aus der 3. Änderung des Bebauungsplanes werden in den Fläche-
nnutzungsplan übernommen. Daher sind keine weiteren Ausführungen erforderlich. 

Abwägung/ Fazit :  

Unproblematische Anpassung des Flächennutzungsplanes an einen rechtskräftigen Bebauungs-
plan. Keine Abwägung erforderlich. 

8.18.8 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Mischbaufläche (ca. 0,2 ha), Sonder-
baufläche (ca. 0,1 ha) und Gehölzflächen (ca. 0,4 ha) in Anpassung an die Satzung 
„Nr. 5“, ca. 0,80 ha 

Ortsplanung: 

Am östlichen Ortsrand von Miehlen wird parallel zur Änderung des Flächennutzungsplans eine Er-
gänzungssatzung nach § 34 (4) Satz 1 Nr. 3 BauGB aufgestellt. Durch die Satzung wird die vor-
handene Bebauung in den Siedlungskörper aufgenommen. Dabei handelt es sich um den Bauhof 
von Miehlen und eine Grillhütte, an welche vor kurzem geringfügig angebaut wurde. Beide Nutzun-
gen bestehen schon seit geraumer Zeit. Die Grillhütte wurde schon im Jahr 1963 errichtet.  

Der Bereich des Bauhofes wird in der Satzung als Mischbaufläche und der Bereich um die Grillhütte 
als Sonderbaufläche mit der Zwecksbestimmung „Freizeit“ dargestellt. Die Erschließung der Fläche 
ist über einen befestigten Fahrweg, welcher von der Bahnhofstraße abzweigt, gesichert. 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich von Bergwerksfeldern. Über tatsächlich erfolgten Abbau 
liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller Bergbau unter Bergaufsicht 
erfolgt nicht. 
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Landschaftsplanung: 

Die im Plangebiet vorhandenen Gehölze, welche dieses sehr gut eingrünen, werden in der Satzung 
zur Erhaltung festgesetzt. In der Flächennutzungsplankarte werden diese als Gehölzflächen darge-
stellt und bilden somit den Bestand vor Ort ab.  

Notwendige externe Ausgleichsmaßnahmen werden südlich der Ortslage umgesetzt. Bisher inten-
siv genutztes Ackerland wird in extensiv zu pflegendes Grünland umgewandelt.  

Artenschutzrechtliche Belange:  

Da durch die Aufstellung der Satzung lediglich der seit Jahrzehnten vorhandene Bestand planerisch 
abgebildet und gesichert wird, ergeben sich im Vergleich zur stattfindenden Nutzung keine höheren 
Störwirkungen. Ferner werden die Gehölzflächen im Umfeld des Misch- und Sondergebietes zur 
Erhaltung festgesetzt, so dass in diese Lebensräume für die einheimische Tier- und Pflanzenwelt 
nicht eingegriffen wird.  

Nach jetzigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass sich die Eignung als Lebensraum für die 
einheimische Tierwelt nicht verschlechtern wird. Selbst bei Umsetzung der Planung ist nicht mit ei-
nem Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß BNatSchG zu rechnen.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Anpassung des Flächennutzungsplans an die Inhalte der Satzung Nr. 5. Die Aspekte 
der Orts- und Landschaftsplanung werden in der Satzung umfassend bearbeitet. Gemäß dem Prin-
zip der Abschichtung ist für weitere Detailinformationen auf die Unterlagen zur Satzung Nr. 5 zu 
verweisen. Kein weitergehender Abwägungsbedarf. 

8.18.9 Darstellung einer Ökokontofläche (Flur 10, Flurstück 89, ca. 0,35 ha) 

Die Ortsgemeinde Miehlen hat das Grundstück 89 in der Flur 10 („Auf dem Forst“) in der Größe von 
ca. 3.500 m² erworben. Diese Fläche wurde als Ackerfläche landwirtschaftlich genutzt. Im Jahr 
2006 wurde bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises der Antrag gestellt, dieses Grundstück 
dem Ökokonto gutzuschreiben. Aufgrund der Darstellung einer Ökokontofläche ist kein Abwä-
gungsbedarf gegeben. 

8.18.10 Darstellung von zwei Ökokontoflächen (Flurstück 35, Flur 33, ca. 2.630 m² und Flur-
stück 5, Flur 36, ca. 3.140 m²) 

Die Verbandsgemeinde Nastätten hat im Jahr 2002 zwei Grundstücke erworben (Flurstück 35, Flur 
33 in der Größe von ca. 2.630 m² und Flurstück 5, Flur 36 in der Größe von ca. 3.140 m²). Diese 
Flächen sind Gewässerrandstreifen am Hainauer Bach und wurden als Wiesenflächen genutzt. 

Im wirksamen Flächennutzungsplan sind die Flächen überwiegend als Dauergrünland (ca. 0,43 ha) 
und teilweise als Feuchtgrünland (ca. 0,14 ha) dargestellt. Der östliche Teilbereich des Feuchtgrün-
landes ist nach dem Landesnaturschutzgesetz als Biotopfläche gemäß § 28 dargestellt. 

Der o. g. Flächenerwerb wurde im Rahmen der „Aktion Blau“ wurden durch das Land mit Fördermit-
teln bezuschusst. Die Grundstücke werden als Ökokontoflächen im Flächennutzungsplan darge-
stellt. 
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8.19 Stadt Nastätten  

8.19.1 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Mischbaufläche auf Grundlage des 
Bebauungsplans „Mühlbachtal“, ca. 0,09 ha 

Ortsplanung: 

Der im Aufstellungsverfahren befindliche Bebauungsplan „Mühlbachtal“ schafft Baurecht für die 
Entwicklung eines Mischgebietes. Innerhalb dieser Gebietsausweisung befindet sich das Feuer-
wehrgebäude und dazugehörige Vorplatzflächen.  

Der wirksame Flächennutzungsplan bildet den Inhalt des Bebauungsplanes jedoch nur teilweise 
richtig ab. Die Mischbauflächen werden nicht in dem vollem Umfang dargestellt, wie es der Be-
bauungsplan festsetzt. Im Zuge der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt hier 
eine Anpassung. Es kommt zu einer Vergrößerung der Mischbauflächen im Umfang von ca. 0,09 
ha. Gleichzeitig verringert sich dadurch die im Flächennutzungsplan ausgewiesene Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung „Parkanlage“.  

Landschaftsplanung: 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans wurden die Aspekte der Landschaftsplanung abgear-
beitet. Weitere Ausführungen sind daher nicht notwendig.   

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Anpassung an den im Verfahren befindlichen Bebauungsplan „Mühlbachtal“ im Stand 
der 5. Änderung. Das Planverfahren befindet sich kurz vor dem Abschluss. Keine Abwägung erfor-
derlich.   

8.19.2 Anpassung an den Bestand: Änderung Parkplatzfläche in Wohnbaufläche in der 
Straße „Borngraben“, ca. 0,13 ha 

Ortsplanung: 

Im Bereich der Änderungsfläche wird im wirksamen Flächennutzungsplan eine Verkehrsfläche mit 
der Zweckbestimmung „Parken“ ausgewiesen. Diese Nutzung findet jedoch seit vielen Jahren nicht 
mehr statt. In der Straße „Borngraben“ wurde an der Stelle vor geraumer Zeit ein Gebäude errichtet, 
so dass die Aussagen des Flächennutzungsplans an der Stelle nicht mehr zutreffen. Im Rahmen 
der Änderung des Flächennutzungsplans wird die Flächenausweisung in Wohnbaufläche geändert.   

Landschaftsplanung: 

An dieser Stelle sind keine Ausführungen erforderlich. Es handelt sich um die Anpassung des Flä-
chennutzungsplans an ein genehmigtes Einzelbauvorhaben.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Anpassung an ein genehmigtes Bauvorhaben. Keine Abwägung erforderlich.   
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8.19.3 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Verkehrsfläche und Kompensations-
fläche auf Grundlage des Bebauungsplans „1. Änderung Anbindung Schwalbacher 
Straße/ B 274 neu“, ca. 0,87 und ca. 0,66 ha 

Ortsplanung: 

Die neue B 274 verläuft südlich der Ortslage von Nastätten. Die Anbindung in Richtung Holzhausen 
erfolgt über die Schwalbacher Straße. Das notwendige Baurecht zur Umsetzung dieser Straßen-
baumaßnahme wurde durch den Bebauungsplan „Anbindung Schwalbacher Straße/ B 274 neu“ im 
Stand der 1. Änderung geschaffen. Dieser Bebauungsplan ist mittlerweile auch rechtskräftig und die 
Anbindung baulich umgesetzt. Durch die Planung wurde es ermöglicht, ein Fahrbahnverschwenk 
vor dem Ortseingang zu errichten. Dieser dient der Geschwindigkeitsreduktion des einfahrenden 
Verkehrs. Ferner wurde durch den Plan Fläche für die Anlage eines Regenrückhaltebeckens und 
die Umsetzung von notwendigen Kompensationsmaßnahmen bereitgestellt.  

Die wirksame Fassung des Flächennutzungsplans berücksichtigt diese Änderungsinhalte noch 
nicht. Daher wird im Rahmen der 13. Änderung des Flächennutzungsplans eine Anpassung vorge-
nommen, indem die Inhalte des Bebauungsplanes übernommen werden.  

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht.  

Landschaftsplanung: 

Die Aspekte der Landschaftsplanung wurden im Zuge der Bebauungsplanaufstellung u. -änderung 
vollständig abgearbeitet. Zur Minimierung der Eingriffe in Natur und Landschaft wurden z. B. Neu-
pflanzungen von Bäumen und die Anlage von öffentlichen Grünflächen festgesetzt. Zudem wurde 
auch ein Regenrückhaltebecken angelegt.  

Weitere Ausführungen sind an dieser Stelle nicht notwendig.   

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Übernahme eines rechtskräftigen Bebauungsplans. Kein Abwägungsbedarf.  

8.19.4 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Sonderbaufläche mit der Zweckbe-
stimmung „Elektrofachmarkt“ auf Grundlage des Bebauungsplans 1. Änderung BP 
„Rheinweg“", ca. 0,38 ha 

Ortsplanung: 

Im Westen der Ortslage Nastätten liegen große gewerbliche Bauflächen. Dieser Bereich wird in Tei-
len durch den Bebauungsplan „Rheinweg“ überplant, welcher mittlerweile eine 1. Änderung durch-
laufen hat. Hintergrund war, dass die zulässige Nutzung von gewerblicher Nutzung in eine Sonder-
gebietsnutzung mit der Zweckbestimmung „Elektrofachmarkt“ geändert werden musste, da der er-
richtete Elektrofachmarkt nur innerhalb einer Sondergebietsnutzung planungsrechtlich zulässig ist.  
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Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Landschaftsplanung: 

Die Aspekte der Landschaftsplanung wurden während der Aufstellung und 1. Änderung des Be-
bauungsplans „Rheinweg“ abgearbeitet. Es handelt sich um eine Innenbereichslage ohne Aus-
gleichspflicht. Keine weiteren Ausführungen erforderlich.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Anpassung an den Bebauungsplan „Rheinweg“ im Stand der 1. Änderung. Der Plan ist 
seit dem 03.12.2009 rechtskräftig. Keine Abwägung erforderlich.  

8.19.5 Anpassung: Ausweisung von Flächen für Kompensationsmaßnahmen auf Grund-
lage des Bebauungsplans „Weseler Weg“ (ca. 1,14 ha) 

Ortsplanung: 

Der Bebauungsplan „Weseler Weg“ schafft Baurecht für ein Industriegebiet zwischen der Industrie-
straße und der Straße „Sandkaut“ im Westen der Ortslage von Nastätten. Der Flächennutzungsplan 
wird parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans angepasst.  

Eine Entwicklung des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan ist möglich, da für den Plan-
bereich im wirksamen Flächennutzungsplan bereits gewerbliche Baufläche ausgewiesen wird. Eine 
Konkretisierung auf Ebene der Bauleitplanung als Industriegebiet ist möglich und zulässig.  

Im Zuge der Bebauungsplanaufstellung wurden notwendige Kompensationsmaßnahmen für die zu-
sätzlichen Eingriffe in Natur und Landschaft festgesetzt. Diese werden in das Planwerk des Fläche-
nnutzungsplans aufgenommen. 

Landschaftsplanung: 

Die Aspekte der Landschaftsplanung werden bzw. wurden im Bebauungsplanverfahren mit abgear-
beitet. Auf Ebene der Flächennutzungsplan sind dadurch bedingt nur die geplanten Kompensati-
onsmaßnahmen in das Planwerk aufzunehmen.  

Eine der Kompensationsflächen zum BP „Weseler Weg“ befindet sich zwischen dem Baugebiet 
„Weiberdell“ und der B 274 bzw. dem Bucher Bach. Weitere Kompensationsmaßnahmen befinden 
sich im südlichen Bereich der Gemarkung Nastätten in der Nähe des Feriendorfes oder auch des 
Schwaller Hofes. Die Kompensationsmaßnahmen sind dem Industriegebiet zugeordnet. Dies erfolgt 
durch die Kennzeichnung mit dem Planeinschrieb zu G3. 

Abwägung/ Fazit :  

Bei der Änderungsfläche handelt es sich um die Übernahme von Planinhalten eines im Verfahren 
befindlichen Bebauungsplans. Unkritische Anpassung. Kein Abwägungsbedarf. 



Verbandsgemeinde Nastätten 
Begründung zur 13. Änderung des Flächennutzungsplans 30 754 

Seite 126 

 

17.03.2016 

 
 

 

8.19.6 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Verkehrsfläche (ca. 0,39 ha), Misch-
bauflächen (ca. 0,02 ha) und Grünflächen (ca. 0,09 ha) auf Grundlage des Be-
bauungsplans „7. Änderung Mühlbachtal“ (Zentraler Omnibusbahnhof) 

Ortsplanung: 

Entlang der Bahnhofstraße wird im wirksamen Flächennutzungsplan gewerbliche Baufläche aus-
gewiesen. Diese gewerbliche Nutzung findet jedoch nicht mehr statt.  

Der Änderungsbereich wurde durch die 7. Änderung des Bebauungsplans „Mühlbachtal“ überplant. 
Im Zuge dieser Änderung wird die gewerbliche Nutzung in eine Mischgebietsnutzung umgewandelt. 
Diese Änderung gilt für die im Plangebiet vorhandenen Gebäude des alten Bahnhofes. Die umge-
benden Freiflächen werden als Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung ausgewiesen. 
Der Plan schafft Baurecht für die Errichtung des zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) sowie die An-
lage eines Parkplatzes in der südöstlichen Ecke des Plangebietes.  

Der Omnibusbahnhof (Aufstellflächen, Wendebereich sowie Haltestellen) und auch der Parkplatz 
sind bereits angelegt, so dass mit der Umsetzung des Bebauungsplans schon begonnen wurde. 
Das Gebäude des alten Bahnhofes wird als Gaststätte genutzt.  

Aufgrund einer Planänderung durchläuft der Plan derzeit das Verfahren der erneuten Offenlage. 
Hintergrund ist die Tatsache, dass eine öffentliche Grünfläche und Treppe zum Mühlbach angelegt 
werden sollen. Die zur Errichtung der Treppe notwendige wasserrechtliche Genehmigung wurde 
durch die SGD-Nord erteilt. Im Zuge der erneuten Offenlage soll die Genehmigung im Bauleitplan-
verfahren berücksichtigt werden.  

Weitere Ausführungen zur Thematik der Ortsplanung sind nicht notwendig. Die Anpassung des Flä-
chennutzungsplans bildet lediglich den Bestand vor Ort ab. 

Landschaftsplanung: 

Die Aspekte der Landschaftsplanung wurden im Zuge der Änderung des Bebauungsplans berück-
sichtigt. Entlang der nördlichen Plangebietesgrenze werden öffentliche Grünflächen zur Kompensa-
tion der Eingriffe festgesetzt.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Anpassung des Flächennutzungsplans an die Gegebenheiten vor Ort und an die Inhalte 
des im Verfahren befindlichen Bebauungsplans „7. Änderung Mühlbachtal“. Keine Abwägung erfor-
derlich.   
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8.19.7 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Verkehrsfläche auf Grundlage des 
Bebauungsplans „Buswendeplatz Sauerbornsweg“, (ca. 0,39 ha) 

Ortsplanung: 

Der Bebauungsplan „Sauerbornsweg“ im Bereich des Sportplatzes schafft Baurecht für die Anlage 
eines Buswendeplatzes sowie von Stellplätzen. Der Bebauungsplan hat seine Rechtskraft im April 
2009 erlangt. Der Buswendeplatz wurde schon angelegt. Der Flächennutzungsplan wird entspre-
chend angepasst.  

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Landschaftsplanung: 

Die Aspekte der Landschaftsplanung wurden im Zuge der Bebauungsplanaufstellung berücksichtigt. 
So setzt der Bebauungsplan z. B. die Neuanpflanzungen von mehreren Bäumen sowie die Anlage 
von öffentlichen Grünflächen fest. Beide Maßnahmen wurden schon umgesetzt.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Anpassung / Übernahme eines rechtskräftigen Bebauungsplans. Kein Abwägungsbe-
darf.  

8.19.8 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Mischbaufläche und Kompensations-
maßnahmen auf Grundlage der Satzung „Funkenmühle“, ca. 1,34 ha und 0,07 ha 

Ortsplanung: 

Die Satzung „Funkenmühle“ hat im April 2001 Rechtskraft erlangt. Durch die Satzung wird Baurecht 
für ein Mischgebiet geschaffen. Ziel der Satzungsaufstellung war es, dass im Bereich der entstan-
denen Splittersiedlung eine bauliche Weiterentwicklung auf einzelnen Grundstücken ermöglicht 
werden sollte, und seitens der Stadt wurde eine Steuerung der städtebaulichen Entwicklung ver-
folgt. 

In der Satzung wurde geregelt, dass im Geltungsbereich alle Wohnzwecken dienenden Vorhaben 
zulässig sind. Sie sind in Art und Maß der vorhandenen Außenbereichsbebauung anzupassen. Dies 
bedeutet, neue bauliche Anlagen müssen sich in ihrem äußeren Erscheinungsbild in die vorhande-
ne Randbebauung einfügen. So wurde geregelt, dass die maximale Firsthöhe der Wohngebäude 
9,00 m nicht überschreiten darf. Die Zahl der Vollgeschosse wurde mit maximal 2 festgesetzt. Das 
zweite Geschoss muss jedoch im Dachraum untergebracht werden. Die Dachneigung der Hauptge-
bäude darf zwischen 20 und 25 ° liegen. Für untergeordnete Nebengebäude sind Dachneigungen 
unter 25 ° zulässig. Flachdächer wurden grundsätzlich ausgeschlossen.  

Landschaftsplanung: 

In der Satzung wurden auch landespflegerische Maßnahmen festgesetzt. Zur Herstellung eines 
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eingegrünten Ortsrandes ist z. B. die Anlage eines Feldgehölzes aus einheimischen Arten festge-
schrieben worden. Gepflanzt werden sollte unter anderem Feldahorn, Esche, Hainbuch, Haselnuss, 
Pfaffenhüttchen, Hundsrose oder Holunder.  

Darüber hinaus ist im Rahmen der Bauanträge die Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzge-
setz abzuarbeiten, ebenso ist jedem Bauantrag ein Bepflanzungsplan beizufügen.  

 Abwägung/ Fazit:  

Unkritische Übernahme. Kein Abwägungsbedarf. 

8.19.9 Neudarstellung von Wohnbaufläche am südlichen Stadtrand, ca. 2,4 ha sowie Dar-
stellung zugeordnete Kompensationsfläche, ca. 0,63 ha 

Ortsplanung: 

Die Stadt Nastätten stellt den Bebauungsplan „Hasenläufer“ derzeit im Parallelverfahren auf. Am 
südlichen Stadtrand von Nastätten wird ein Allgemeines Wohngebiet in einer Gebietsgröße von ca. 
2,4 ha entwickelt. Der Bebauungsplan hat das Planaufstellungsverfahren nach BauGB durchlaufen. 
Der Satzungsbeschluss nach § 10 BauGB erfolgte am 15.12.2014. 

Aufgrund der fachbehördlichen Stellungnahmen und parallel geführter Abstimmungsgespräche mit 
der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises wurde für die beabsichtigte Flächendarstellung eine 
landesplanerische Stellungnahme gemäß § 20 LPlG erforderlich (der Antrag wurde im Rahmen ei-
nes Nachtrags zur 13. Änderung des Flächennutzungsplans gestellt). 

Die landesplanerische Stellungnahme ist durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises bzw. 
Untere Landesplanungsbehörde positiv beschieden worden. Die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-
Kreises hatte in der landesplanerischen Stellungnahme vom 06.05.2013 (Verfahren gemäß § 20 
LPlG) aus Sicht der Raumordnung und Landesplanung keine Bedenken zum geplanten Wohngebiet 
vorgetragen. 

 

Abb: geplante Ausweisung von Wohnbaufläche (ca. 2,4 ha) im Bereich „Hasenläufer“ 
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Zur Berücksichtigung der regionalplanerischen Schwellenwertthematik und der darauf basierenden 
Forderungen der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises ist eine Rücknahme von Wohnbaufläche 
erforderlich. Demnach ist eine Rücknahme bereits wirksam ausgewiesener Wohnbaufläche an an-
derer Stelle im Stadtgebiet von Nastätten in einem Umfang von wenigstens 2,4 ha erforderlich 
(Größenordnung der Neudarstellung an Wohnbaufläche). 

In der Folge hat der Stadtrat von Nastätten die Rücknahme von Wohnbaufläche in einem Umfang 
von ca. 2,8 ha im Gemarkungsbereich „Pollmerstall“ beschlossen (die Fläche ist noch unbebaut; 
siehe nachfolgenden Änderungspunkt 8.19.10). 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Archäologischer Denkmalschutz/Erdgeschichte: Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. 
§ 4 (2) BauGB wurde seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichte vorgetragen, dass im Bereich der vorliegenden Änderungsfläche fossilführende 
Schichten und Fossilfundstellen bekannt (Unterdevon, etwa 400 Mio. Jahre alt) sind. Ergänzend 
wurden die nachfolgenden Hinweise aufgeführt: 

„Daher bitten wir in jedem Fall, uns den Beginn von Erdarbeiten, die den anstehenden Fels be-
treffen, rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während 
der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten er-
folgt im Allgemeinen nicht bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Ab-
sprachen getroffen. (…) 

Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kom-
mende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16 – 21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie / 
Erdgeschichte, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Tel.: 06131-20 16 400, Fax: 06131-20 16 
444. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz 
(§ 21 Abs. 3).“ 

Inhalte RROP Mittelrhein –  Westerwald:  

Im Regionalen Raumordnungsplan ist keine Ausweisung verzeichnet. In der Fortschreibung für den 
Regionalen Raumordnungsplan (Entwurfsfassung im Stand von 2014) ist diese Ausweisung ver-
zeichnet: sonstige Freifläche. Ein Zielkonflikt mit den Inhalten des Regionalen Raumordnungsplans 
ist nicht gegeben. 

Landschaftsplanung: 

Die überplanten Flächen sind im Bestand landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen. Aufgrund der 
intensiven landwirtschaftlichen Nutzung sind in den Ackerflächen keine höherwertigen Biotope zu 
verzeichnen. In den Randbereichen der Ackerflächen besteht geringfügig eine begrenzte Anzahl an 
Pflanzen welche als typische Ackerkrautflur bezeichnet werden kann. Als höherwertig sind die zwei 
Alten Obstbäume (Malus sylvestris) zu nennen. Diese bestehen zum einen mittig im Plangebiet und 
zum anderen im nordöstlichen Bereich der Plangebietsfläche. 
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Kompensationsflächen: 

Der Eingriff erfolgt auf landwirtschaftlich intensiv genutzten Ackerflächen. Die Flächen liegen unmit-
telbar am Stadtrand. Für diesen Eingriff in Offenlandflächen sind funktional geeignete  Kompensati-
onsflächen, die ebenfalls im Offenland liegen, zu bestimmen. 

Im Rahmen des Planverfahrens der verbindlichen Bauleitplanung werden die Eingriffe bewertet und 
Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt. Der Bebauungsplan „Hasenläufer“ wurde aufgestellt. Im Be-
bauungsplans sind diese zwei externen Kompensationsflächen festgesetzt: 

- Gemarkung Oelsberg, Flur 2, Flurstück 98/ 2 (ca. 0,93 ha) 

- Gemarkung Nastätten, Flur 73, Flurstück 11 tlw. (ca. 0,63 ha). 

Auf dem Flurstück 11 tlw., Flur 73, wird derzeit auf einer Fläche von 6.285 m² intensive landwirt-
schaftliche Grünlandnutzung betrieben. 

Vorgesehen ist die Entwicklung und Pflege hin zu einem extensiven Dauergrünland. Die Fläche soll 
hin zu einem naturnahen Zustand entwickelt und gepflegt werden.  

Die Weidefläche liegt im Talraum Richtung Buch. Es handelt sich um eine Fläche im öffentlichen 
Eigentum der Stadt Nastätten. Der Zugriff auf die Fläche ist daher gegeben und eine Umsetzung 
sowie dauerhafte Pflege der Kompensationsmaßnahmen ist möglich. 

Die zugeordnete Kompensationsfläche wird im Rahmen des vorliegenden Änderungsverfahrens 
dargestellt. Entsprechend wird bisher dargestellte landwirtschaftliche Nutzfläche in „zugeordnete 
Kompensationsfläche“ geändert. 

Im nördlichen Bereich auf dem Flurstück 98/2, Flur 2, ist dieselbe Maßnahme vorgesehen: die Ent-
wicklung und Pflege hin zu einem artenreichen, extensiven Dauergrünland. Die Fläche soll hin zu 
einem naturnahen Zustand entwickelt und gepflegt werden. Die Flächen werden derzeit als Wiesen-
fläche eine intensiv genutzt. 

Im südlichen Bereich auf dem Flurstück 98/2, Flur 2, das derzeit als intensives Grünland genutzt 
wird, ist diese Maßnahme vorgesehen: Es wird eine Streuobstwiese - in Ergänzung zu dem bereits 
teilweise vorhandenen Streuobstbestand - angelegt. Diese Streuobstwiese dient zum Einen der 
Aufwertung der Artenvielfalt der heimischen Flora und Fauna. Die Gehölze sollen zudem als natürli-
cher Sichtschutz zu dem im Talraum vorhandenen Regenrückhaltebecken positiv auf das Land-
schaftsbild wirken. Auf einer Fläche von ca. 2.865 m² sollen 6 alte Obstbaumsorten wie z. B. Holz-
apfel, Wildbirne und Wilde Vogelkirsche, mit einem Pflanzabstand von mindestens 15 m bis 20 m 
untereinander neu gepflanzt werden. 

Diese Fläche befindet sich in der Gemarkung Oelsberg. Die Fläche ist im Besitz der Stadt Nastät-
ten. Der Zugriff auf die Fläche ist gegeben und eine Umsetzung sowie dauerhafte Pflege der Kom-
pensationsmaßnahmen ist möglich. Die Fläche konnte auf Grund ihrer Lage daher im Bebauungs-
plan nicht bauplanungsrechtlich festgesetzt werden, die dingliche Sicherung erfolgt über eine Bau-
lasteintragung. 

Die Lage und Abgrenzung der vorgesehenen externen Kompensationsflächen ist auf der Planur-
kunde des BP dargestellt. Für weitere Einzelheiten zu den festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen 
wird auf die Inhalte des Bebauungsplans verwiesen. 
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Im Flächennutzungsplan ist für die 2. Ausgleichsfläche bereits eine Ausgleichsflächendarstellung 
vorhanden. 

 

Land- 
schafts- 
faktor 

Bestand/ 
Beschreibung 

Empfind- 
lichkeit/ 
Bewertung 

Planerische Empfehlung 

Land- 
schafts- 
bild/ 
Erholung 

Die Flächen bestehen derzeit als inten-
siv bewirtschaftete Ackerflächen. Die 
überplanten Ackerflächen besitzen auf-
grund der landwirtschaftlichen Nutzung 
keine Funktion für die Erholung, so dass 
für diese Teilbereiche des Plangebietes 
keine Veränderung des Status Quo ge-
geben ist.  
Vielmehr ist davon auszugehen, dass 
sich die Erholungseignung im Plangebiet 
erhöht, da die den Wohnhäusern zu-
geordneten Nutzgärten von den Bewoh-
nern zur aktiven oder passiven Erholung 
genutzt werden können.  

Gering  Es sollte für eine randliche Eingrünung 
des Plangebietes gesorgt werden, um 
mehr Strukturvielfalt und neue Lebens-
räume für Flora und Fauna zu schaffen. 
Altbestände an Gehölzen sollten wenn 
möglich in die Planung mit aufgenommen 
werden.  
Höhen- und Größenbegrenzung der Bau-
körper sollten vorgenommen werden, um 
einen einheitlichen Ortsrand und eine 
dem Ortsbild angepasste Bebauung zu 
erhalten. 

Wasser-
haushalt 

Im Plangebiet und seiner näheren Um-
gebung liegen keine Oberflächengewäs-
ser vor. Die Grundwasserlandschaft des 
Plangebietes wird durch Tertiäre Bruch-
schollen des Oberrheingrabenrandes 
bestimmt. Es liegen Karst-, Kluft- und 
Porengrundwasserleiter vor, mit einer 
starken bis sehr geringen Ergiebigkei. 
Ein Wasserschutzgebiet ist nicht betrof-
fen.  

Gering 
 

Minimierung der Versiegelung, Versicke-
rung des anfallenden unbelasteten Ober-
flächenwassers im Plangebiet, ordnungs-
gemäße Entsorgung der Abwässer.  

Boden Im Plangebiet kommen Böden der Ton- 
und Schluffschiefer, mit wechselnden 
Anteilen an Grauwacke, Kalkstein, 
Sandstein und Quarzit, zum Teil wech-
selnd mit Lösslehm vor. Das Ertragspo-
tential der Böden im Plangebiet liegt im 
mittleren Bereich. Die Böden besitzen 
ein mittleres Wasserspeichervermögen 
mit schlechten bis mittleren natürlichen 
Basenhaushalt. 

Mittel Minimierung der Versiegelung, Gestal-
tung der Hof-, Stell- und Lagerflächen mit 
wasserdurchlässigen Belägen, Aufwer-
tung des Bodens durch die Pflanzung von 
Gehölzen, Beachtung der DIN-
Vorschriften zum Umgang mit Boden. 

Klima/ 
Luft- 
hygiene 

Die Plangebietsfläche stellt eine Kaltluft-
produktionsfläche dar. Bedingt durch die 
Geländeneigung fließt die entstandene 
Kaltluft Richtung Norden ab. Aufgrund 
der Lage hat das Plangebiet klimatisch 
eine Bedeutung für die Ortslage. Im 
Plangebiet selber gibt es keine Immissi-
onsquellen, bis auf die stattfindende 
Landwirtschaft, die eine negative Aus-
wirkung auf das Lokalklima besitzen. 

Mittel Eingrünung des Plangebiets, um den An-
teil von Frischluftproduzenten zu erhö-
hen. 

Arten 
und  
Biotope 

Die Plangebietsflächen werden derzeit 
als Ackerflächen bewirtschaftet. Gering-
fügig besteht in den Randbereichen der 
Ackerflächen eine begrenzte Anzahl an 
Pflanzen welche als typische Acker-
krautflur bezeichnet werden kann. Als 
höherwertig sind die zwei alten Obst-
bäume (Malus sylvestris) zu nennen. 
Diese bestehen zum einen mittig im 
Plangebiet und zum anderen im nordöst-

Gering - mittel Eingrünung des Plangebiets mit stand-
ortgerechten heimischen Arten zur Schaf-
fung neuer Biotope und Teillebensräume 
der heimischen Flora und Fauna. Siche-
rung der alten Obstgehölzbestände.  
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lichen Bereich der Plangebietsfläche. 
Hinweise auf besonders schützenswerte 
Tierarten liegen für die Fläche nicht vor. 

 

Übergeordnete Vorgaben: 

 Schutzgebiete: - 
 Planung vernetzter Biotopsysteme: ohne Darstellung 
 Regionaler Raumordnungsplan: ohne Darstellung 
 Biotopkartierung Rheinland-Pfalz: es sind keine Biotope kartiert. 
 

Gesamtbeurteilung/ Planungsempfehlung:  

Bei Umsetzung der Planung wird die Entwicklung einer neuen Wohnbaufläche ermöglicht. 
Auf der gesamten Plangebietsfläche wird intensiver Ackerbau betrieben. Die beiden Obst-
bäume im Plangebiet sind als höherwertiger Biotop einzustufen. Diese gilt es möglichst zu 
erhalten. Durch die schon vorhandene Wohnbebauung im Norden, welche sich direkt an die 
Plangebietsflächen anschließt, ist eine Vorprägung des Gebietes hinsichtlich der geplanten 
Nutzung schon gegeben. Lebensräume der Tier- und Pflanzenwelt würden bei der Durchfüh-
rung der geplanten Baumaßnahme teilweise verloren gehen. Die Eingriffe sind aus landes-
pflegerischer Sicht als gering bis mittel zu bewerten und sind durch geeignete Kompensati-
onsmaßnahmen ausgleichbar. 

Aspekte des Artenschutzes 

Bei Umsetzung der Planung wird die landwirtschaftliche Nutzung der Fläche aufgegeben und es 
entsteht ein Wohngebiet.  

Die Auswertung der Naturschutzfachdaten und der Erkenntnisse aus der Vorortbegehung zeigen, 
dass innerhalb des Plangebietes keine besonders hochwertigen Biotope vorkommen. Auch nach 
§ 30 Bundesnaturschutzgesetz pauschal geschützte Biotope sind im Plangebiet und dessen Umge-
bung nicht vorhanden.  

Im Zuge der Vorort-Begehung wurde überprüft, welche Vertreter der einheimischen Tierwelt vor-
kommen. Es wurden vereinzelt Sperlinge und Amseln gesichtet. Darüber hinaus waren Meisen an-
hand des Gesangs zu erkennen. Weitere in der Liste Artefakt aufgeführte Tierarten, wie Grün-
specht, Mäusebussard, Schwarzstorch, Rotmilan, Habicht, Sperber konnten nicht gesichtet werden.  

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Plangebietsfläche am Ortsrand insbesondere für stö-
rungstolerante Tierarten, wie Sperling, Meise, Kolkrabe, Elster und andere Kulturfolger eine Bedeu-
tung als Lebensraum besitzt. Für diese Tierarten wird sich die Lebensraumeignung auch nicht nach 
Umsetzung der Planung herabsetzen, da der Anteil der Biotope, welche eine Ortsrandprägung mit 
hohem Grünanteil, neu angelegt wird. 

Diese im Plangebiet beobachteten Vogelarten besitzen keinen Schutzstatus als streng geschützte 
Art nach BArtSchV oder Aufführung in der Roten Liste. Die Beobachtung dieser Arten in der Nähe 
von Siedlungen nichts ungewöhnliches (ubiquitäre Arten/Kulturfolger). Es handelt sich um landes-
weit ungefährdete ubiquitäre Arten. Es sind keine populationsrelevanten Beeinträchtigungen zu er-
warten. 

Eine Sichtprüfung der vorhandenen Apfelbäume ergab, dass keine Nistplätze oder Bruthöhlen vor-
handen. Es wurden zudem keine Nisthilfen an den Bäumen gesichtet. 
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Es ist letztendlich nicht davon auszugehen, dass durch die Planung die Verbotstatbestände des § 
44 BNatSchG eintreten. Es ist nicht zu schlussfolgern, dass sich durch Störungen der Erhaltungs-
zustand lokaler Populationen streng geschützter Arten verschlechtert. 

Abwägung/ Fazit:  

1. Der Eingriff ist durch geeignete Kompensationsmaßnahmen funktional ausgleichbar. Die Aus-
gleichsmaßnahmen wurden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ermittelt und festge-
legt. 

2. Artenschutzrechtliche Konflikte sind nicht zu erwarten. 

3. Rücknahme von Wohnbaufläche in einem Umfang von ca. 2,8 ha im Gemarkungsbereich 
„Pollmerstall“ (die Fläche ist noch unbebaut; siehe nachfolgenden Änderungspunkt 8.19.10). 

8.19.10 Rücknahme von Wohnbaufläche (ca. 2,8 ha) und Rücknahme von Kompensations-
suchraumflächen (ca. 0,5 ha) am nördlichen Stadtrand 

Ortsplanung: 

Am nördlichen Stadtrand von Nastätten ist in der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans 
eine Wohnbaufläche ausgewiesen. Gemäß der Beschlussfassung des Stadtrates von Nastätten soll 
eine Rücknahme von bereits ausgewiesener Wohnbaufläche im Stadtgebiet im Gemarkungsbereich 
„Pollmerstall“ erfolgen. Ein Teil der Wohnbaufläche, für die keine wohnbauliche Nutzung besteht 
und die nicht bebaut ist, wird in einem Umfang von 2,8 ha zurückgenommen. 

Die Rückführung der ausgewiesenen Wohnbaufläche bis an den Rand der vorhandenen Bestands-
bebauung erfordert, dass planerisch auch die ausgewiesene Kompensationsfläche, die jedoch nicht 
umgesetzt wurde, in einem Umfang von ca. 0,5 ha zurückgenommen wird. 

Entsprechend der gegebenen Bestandssituation wird für den in Rede stehenden Gesamtbereich 
wieder landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellt. 

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die Planungsabsichten: 
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Abb: Rücknahme von Wohnbaufläche (ca. 2,8 ha) im Bereich „Pollmerstall“ 

Diese Rücknahme von Wohnbaufläche ist u. a. im Zusammenhang mit der vorgesehenen neuen 
Wohnbauflächendarstellung in der Stadt Nastätten zu betrachten (siehe Erläuterungen zum Ände-
rungspunkt Nummer 8.19.9). 

Landschaftsplanung: 

Die Rücknahme der Wohnbaufläche ist positiv zu bewerten, weil vorbereitete Eingriffe in den Bo-
den, die Natur und Landschaft an dieser Stelle nicht umgesetzt werden. 

Abwägung/ Fazit:  

Unkritische Rücknahme von Wohnbaufläche. Keine Abwägung erforderlich. 

8.19.11 Änderung von Kompensationsfläche in landwirtschaftliche Nutzfläche, ca. 2,4 ha 

Im wirksamen FNP ist das „Schwaller Hoffeld“ in der Gemarkung Nastätten in der Flur 68, Flurstück 
6701/1 (in der Größe von ca. 2,4 ha) als mögliche Kompensationsfläche dargestellt. In der Be-
standssituation handelt sich um eine ackerbaulich genutzte Erdauffüllungsfläche, die jedoch ein ge-
ringes Potenzial für naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen aufweist.  

Die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises hat im Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) 
BauGB folglich angeregt, eine Änderung der Darstellung in landwirtschaftliche Nutzfläche vorzu-
nehmen. Der Plangeber berücksichtigt diese Anregung, und die genannte Fläche soll als landwirt-
schaftliche Nutzfläche im Flächennutzungsplan dargestellt werden. 

Abwägung/ Fazit:  

Unkritische Änderungsfläche. Kein Abwägungsbedarf. 
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8.19.12 Nachrichtliche Übernahme: Darstellung der Abgrenzung des Sanierungsgebietes 
gemäß § 5 (4) BauGB in der Stadt Nastätten 

Im Rahmen der vorliegenden 13. FNP-Änderung wurde der gesamte alte Flächennutzungsplan digi-
talisiert. Die Abgrenzungen des Sanierungsgebietes in der Stadt Nastätten wurden dabei noch nicht 
berücksichtigt. Die Abgrenzung des Sanierungsgebietes gemäß § 5 (4) BauGB wird in der Folge in 
den Flächennutzungsplan übernommen und nachrichtlich als FNP-Darstellung aufgenommen. 

 

Abb.: Auszug FNP mit Darstellung der Abgrenzung zum Sanierungsgebiet (dicker, lila gestri-
chelter Linienverlauf) 

8.19.13 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung einer Kompensationsfläche zum BP „In 
Föhrt, 2. Änderung“, ca. 0,1 ha 

Als nachrichtliche Anpassung an die Inhalte des Bebauungsplans „In Föhrt, 2. Änderung“ wird eine 
Kompensationsfläche in der Größe von ca. 0,1 ha (Parzelle 15/2 tlw., Flur 73) dargestellt. 

In der Plankarte werden diese Flächen mit der Planzeichendarstellung 13.1 „Umgrenzung von Flä-
chen zur Maßnahme, zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft“ gemäß § 5 (2) Nr. 10 und (4) BauGB dargestellt. 
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Abwägung/ Fazit:  

Nachrichtliche Anpassung an die Inhalte des Bebauungsplans. Keine Abwägung erforderlich. 

8.19.14 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung einer Kompensationsfläche zum BP „Wei-
berdell“, ca. 0,97 ha 

Als nachrichtliche Anpassung an die Inhalte des Bebauungsplans „Weiberdell“ wird eine Kompen-
sationsfläche dargestellt. 

Die Flächengröße der geänderten Fläche (von Grünfläche und Ackerfläche zu Kompensationsflä-
che beträgt ca. 0,97 ha. Die gesamte Kompensationsfläche hat eine Flächengröße von ca. 3,9 ha. 

In der Plankarte werden diese Flächen mit der Planzeichendarstellung 13.1 „Umgrenzung von Flä-
chen zur Maßnahme, zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft“ gemäß § 5 (2) Nr. 10 und (4) BauGB dargestellt. 

Abwägung/ Fazit:  

Nachrichtliche Anpassung an die Inhalte des Bebauungsplans. Keine Abwägung erforderlich. 

Redaktionelle Änderungspunkte/ Anpassungen: 

In der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans ist die neue Trassenführung der B 274 im 
Abschnitt Nastätten-Holzhausen noch als Planung dargestellt. Im Zuge der Flächennutzungsplan-
änderung wird die Trassenführung an das aktuelle Kataster angepasst. Es erfolgt somit eine lage-
richtige Darstellung der neuen Umgehungsstraße. 

8.20 Ortsgemeinde Niederbachheim  

8.20.1 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Kompensationsflächen auf Grundlage 
des Bebauungsplans „Zeilenstücker“ (I. Änderung), ca. 0,65 ha 

Ortsplanung: 

Der nördliche Ortsrand von Niederbachheim wird durch den Bebauungsplan „Zeilenstücker“ über-
plant. Der Plan hat mittlerweile auch eine 1. Änderung erfahren. In der wirksamen Fassung des Flä-
chennutzungsplans sind die Inhalte des Bebauungsplans nicht ganz korrekt dargestellt. Dies soll im 
Rahmen der 13. Änderung angepasst werden.  

Die im Bebauungsplan festgesetzten Kompensationsflächen werden lagerichtig und in dem richti-
gen Größenzuschnitt in den Flächennutzungsplan dargestellt. So werden die festgesetzten Orts-
randeingrünungen an der westlichen und nördlichen Plangebietsgrenze dargestellt. Ferner wird die 
etwas nördlich des Plangebietes liegenden Kompensationsfläche etwas vergrößert.  
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Landschaftsplanung: 

Die Thematik der Landschaftsplanung wurde im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung und Be-
bauungsplanänderung berücksichtigt. Die Ergebnisse werden in den Flächennutzungsplan über-
nommen. Daher sind keine weiteren Ausführungen erforderlich. 

Abwägung/ Fazit :  

Unproblematische Anpassung des Flächennutzungsplans an einen rechtskräftigen Bebauungsplan. 
Keine Abwägung erforderlich. 

8.20.2 Verlagerung eines Suchraums für Kompensationsmaßnahmen, ca. 1,1 ha 

Ortsplanung: 

Im wirksamen Flächennutzungsplan wird im westlichen Teil der Gemarkung ein Suchraum für Kom-
pensationsmaßnahmen dargestellt (Flur 23, Flurstücke 1/1, 1/2 und 3). Die Umsetzung von Aus-
gleichsmaßnahmen erfolgte jedoch noch nicht.   

Im Zuge des laufenden vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens ist es geplant den Kompensati-
onssuchraum in die Flur 21, Flurstücke 21, 22 und 23 zu verlegen. Dieses Vorgehen ist mit der 
Teilnehmergemeinschaft, dem DLR Montabaur und der Ortsgemeinde abgestimmt. 

Landschaftsplanung: 

Die Verlagerung der Suchraumfläche an die Gehölzfläche heran ist zu begrüßen, da so eine größe-
re zusammenhängende Suchraumkulisse geschaffen wird. Diese Lösung ist der inselartigen Lö-
sung durch die Ausweisung der Fläche am alten Standort vorzuziehen.  

Aspekte des Artenschutzes 

Die in der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans dargestellte Kompensationsfläche wurde 
noch nicht umgesetzt, so dass die Realnutzung vor Ort sich als Ackernutzung darstellt. Somit ergibt 
sich durch die Verschiebung der Suchraumkulisse kein Konflikt mit dem Artenschutz.  

Vielmehr ist zu begrüßen, dass durch die Verlagerung der Fläche davon auszugehen ist, dass lang-
fristig ein größerer extensiv genutzter Biotopkomplex im Bereich der vorhandenen Dauergrünland-
flächen und der Gehölzflächen entstehen wird.  

Abwägung/ Fazit :  

Die Verschiebung der Suchraumkulisse ist zu befürworten. Zum einen wird so ein größerer zusam-
menhängender Biotopkomplex geschaffen. Zum anderen wird die Bewirtschaftung der landwirt-
schaftlichen Fläche erleichtert, weil diese nicht unterteilt wird.  
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8.21 Ortsgemeinde Niederwallmenach 

8.21.1 Ausweisung von gewerblichen Bauflächen auf bisheriger landwirtschaftlicher Nutz-
fläche, ca. 0,3 ha 

Ortsplanung: 

Am südwestlichen Ortsrand von Niederwallmenach liegt der Tischlereibetrieb Pfaffenberger. Die 
Betriebsgebäude liegen in der im Flächennutzungsplan dargestellten Mischbaufläche für die beste-
hende Ortslage.  

Der Betriebsinhaber plant die Erweiterung seines Betriebes und benötigt dafür mehr nutzbare Flä-
che. Die Zusatzflächen sollen und müssen aufgrund der Standortgebundenheit im direkten An-
schluss an die bestehende gewerbliche Nutzung entwickelt werden. Der Ortsgemeinderat hat die-
sem Vorhaben zugestimmt und dieses wird auch seitens der Verbandsgemeinde auf Ebene der 
Flächennutzungsplanung mitgetragen.  

Es ist geplant, dass neue gewerbliche Bauflächen im Umfang von ca. 0,3 ha ausgewiesen werden. 
Mit dieser Neuaudarstellung kommt es zu einer Reduktion von landwirtschaftlich genutzter Fläche.  

In der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans ist diese als Dauergrünland mit der Option 
zur Entwicklung einer Streuobstwiese ausgewiesen. Zugleich werden Kompensationssuchräume im 
Flächennutzungsplan dargestellt. Dies bedeutet, dass die Flächen grundsätzlich geeignet sind, um 
für Kompensationsmaßnahmen herangezogen zu werden. Das auf der Fläche tatsächlich schon 
Kompensationsmaßnahmen umgesetzt wurden, ist nicht zwingend erforderlich. Im Fall der vorlie-
genden Planung ist dies auch nicht geschehen, weil die landwirtschaftlichen Flächen derzeit inten-
siv ackerbaulich genutzt werden. 

Die Erschließung des Erweiterungsbereiches ist über eine vorhandene Ortsstraße möglich. Die der-
zeit vorhandenen gewerblich genutzten Gebäude und auch das Wohngebäude werden ebenfalls 
über diese Straße angefahren. Die innere Erschließung des Erweiterungsbereiches ist entweder 
über das schon vorhandene Betriebsgelände möglich oder der Wirtschaftsweg wird entsprechend 
verlängert. Dann ist zu prüfen, ob hier gegebenenfalls eine Umwidmung in eine öffentliche Ver-
kehrsfläche notwendig wird oder ob die Nutzung des Wirtschaftsweges über eine Baulast auf Dauer 
gesichert wird.  

Nördlich des Plangebietes verläuft die K 90. Zur Erschließung der Erweiterungsfläche ist es nicht 
notwendig, hier einen direkten Zugang zu gewähren. Dies würde sicherlich auch keine Zustimmung 
durch den Landesbetrieb Mobilität finden.  

Im Zuge der Aufstellung eines Bebauungsplans ist die Eignung der Fläche für eine betriebliche Er-
weiterung auch immissionsschutztechnisch zu untersuchen. Es kann jedoch davon ausgegangen 
werden, dass hier keine erheblich störende Nutzung zugelassen wird, die über das jetzt schon be-
stehende Maß hinaus geht. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die zusätzlichen gewerblich ge-
nutzten Gebäude noch etwas weiter von der Bestandsbebauung abrücken. Zur Erhöhung der 
Rechtssicherheit der verbindlichen Bauleitplanung ist jedoch die Durchführung eines Schallgutach-
tens zu empfehlen. 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-



Verbandsgemeinde Nastätten 
Begründung zur 13. Änderung des Flächennutzungsplans 30 754 

Seite 139 

 

17.03.2016 

 
 

 

sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Inhalte RROP Mittelrhein –  Westerwald:  

 Siedlungsfläche für Wohnen für die Ortslage 

 Raum für besonderen Schutz des Landschaftsbildes 

 Vorbehaltsgebiet für Erholung/ Fremdenverkehr 

In der Fortschreibung für den Regionalen Raumordnungsplan (Entwurfsfassung im Stand von 2014) 
sind diese geplanten Ausweisungen verzeichnet: sonstige Freifläche und Lage in einem Vorbe-
haltsgebiet Erholung und Tourismus. Ein Zielkonflikt mit den Vorgaben des regionalen Raumord-
nungsplans ist durch die Planung nicht gegeben. 

Landschaftsplanung: 

Durch die Neuausweisungen werden landwirtschaftliche Flächen überplant. Entgegen der Darstel-
lung im Flächennutzungsplan handelt es sich jedoch nicht um Dauergrünlandflächen. Die Erweite-
rungsbereiche werden derzeit intensiv ackerbaulich genutzt. Bedingt dadurch konnten sich an die-
ser Stelle keine hochwertigen Biotope entwickeln. In der Biotopkartierung des Landes Rheinland-
Pfalz sind keine schützenswerten Bereiche oder nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz pauschal ge-
schützte Biotope erfasst. 

Ein funktional geeigneter Ausgleich ist somit durch die Nutzungsextensivierung von intensiv genutz-
ten landwirtschaftlichen Flächen möglich (z. B. durch die Entwicklung von extensiv genutzten Wie-
sen oder Weideflächen, die ebenfalls durch Pflanzung von Wildobstgehölzen ergänzt werden kön-
nen).  

Gemäß der Aussage des Betriebsinhabers verfügt dieser über Flächen, welche er zur Umsetzung 
der Kompensationsmaßnahmen zur Verfügung stellen kann und will. Im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung ist dann zu prüfen, ob diese geeignet sind, um einen funktionalen Ausgleich zu er-
möglichen.  

Grundsätzlich sollte bei der Planung zur Erweiterung der gewerblichen Flächen auf eine grünordne-
rische Gestaltung des neuen Ortsrandes geachtet werden. Durch die Anlage von Pflanzungen mit 
einheimischen Gehölzen kann hier ein neuer Ortsrand geschaffen werden. Diese Maßnahme mini-
miert auch die Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Zudem wird Lebensraum für die einheimi-
sche Tierwelt geschaffen. Um die Eingriffe in das Landschaftsbild weiter zu minimieren, sollte auf 
eine Höhenbegrenzung der Gebäude geachtet werden. Diese sind so zu wählen, dass das Vorha-
ben sinnvoll umgesetzt werden kann und dennoch eine geordnete städtebauliche Entwicklung er-
reicht wird.  

Um die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu minimieren sollten die Hofflächen, sofern dies 
die Betriebsabläufe zulassen, mit versickerungsfähigem Material gestaltet werden. So kann zumin-
dest eine Restversickerung innerhalb der gewerblichen Bauflächen erreicht werden. Weiterhin soll-
ten gemäß Landeswassergesetz Vorkehrungen getroffen werden, um anfallendes unbelastetes 
Oberflächenwasser im Plangebiet selbst zurückzuhalten. Dies entweder durch die Anlage einer 
Versickerungsmulde oder eines Regenrückhaltebeckens. Diese Maßnahmen können durch die 
Verwendung von Zisternen unterstützt werden. Das gesammelte Wasser kann z. B. für die Bewäs-
serung von Grün- oder Gartenbereichen genutzt werden. Ebenso ist eine Nutzung als Brauchwas-
ser, z. B. für die Toilettenspülung denkbar. 
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Kompensationsflächen: 

Der Eingriff erfolgt auf landwirtschaftlich intensiv genutzten Ackerflächen. Bedingt durch die intensi-
ve landwirtschaftliche Nutzung sind an dieser Stelle keine hochwertigen Biotope entwickelt. Die Flä-
chen liegen am südwestlichen Ortsrand von Niederwallmenach. 

Für diesen Eingriff in Offenlandflächen sind funktional geeignete  Kompensationsflächen, die eben-
falls im Offenland liegen, zu bestimmen. Ein funktional geeigneter Ausgleich ist durch die Nut-
zungsextensivierung von intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen möglich (z. B. durch die 
Entwicklung von extensiv genutzten Wiesen oder Weideflächen, die ebenfalls durch Pflanzung von 
Wildobstgehölzen ergänzt werden können). 

In der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans sind die Flächen im unmittelbaren Umfeld 
(südlich, südwestlich und südöstlich) als Dauergrünland mit der Option zur Entwicklung einer Streu-
obstwiese ausgewiesen. Diese angrenzenden Flächen sind zudem als Kompensationssuchräume 
im Flächennutzungsplan dargestellt. Diese Flächen sind grundsätzlich dafür geeignet, dass auf die-
sen Flächen entsprechende Kompensationsmaßnahmen umgesetzt werden können. 

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung werden die Eingriffe abschließend zu bewerten und 
Ausgleichsmaßnahmen abschließend festzusetzen sein.  
 
 

Land- 
schafts- 
faktor 

Bestand/ 
Beschreibung 

Empfind- 
lichkeit/ 
Bewertung 

Planerische Empfehlung 

Land- 
schafts- 
bild/ 
Erholung 

Das Plangebiet liegt am südwestlichen 
Ortsrand von Niederwallmenach. Die 
Plangebietsflächen werden derzeit in-
tensiv ackerbaulich genutzt. Das Plan-
gebiet liegt auf einer Höhe von ca. 330 
m über NN. Die Plangebietsfläche an 
sich besitzt keine Erholungseignung. 
Durch die Überplanung ändert sich am 
Status Quo nichts. Vorhandene Wege-
beziehungen werden durch die Planung 
nicht verändert, so dass eine ortsnahe 
Erholung in Form von Spaziergängen 
oder Joggingrunden auch nach Umset-
zung der Planung möglich sein wird. 

Gering  Es sollte für eine randliche Eingrünung 
des Plangebietes gesorgt werden, um 
mehr Strukturvielfalt und neue Lebens-
räume für Flora und Fauna zu schaffen. 
Bestände an Gehölzen sollten wenn 
möglich in die Planung mit aufgenommen 
werden.  
Höhen- und Größenbegrenzung der Bau-
körper sollten vorgenommen werden, um 
einen einheitlichen Ortsrand und eine 
dem Ortsbild angepasste Bebauung zu 
erhalten. 

Wasser-
haushalt 

Die Grundwasserlandschaft des Gebie-
tes wird als devonische Schiefer und 
Grauwacken charakterisiert. Es liegt ein 
Kluftgrundwasserleiter mit geringer Er-
giebigkeit vor.  
Oberflächengewässer sind im Plange-
biet nicht vorhanden. Ein Wasserschutz-
gebiet ist nicht betroffen.  

Gering 
 

Minimierung der Versiegelung, Versicke-
rung des anfallenden unbelasteten Ober-
flächenwassers im Plangebiet, ordnungs-
gemäße Entsorgung der Abwässer.  

Boden Gemäß der Typisierung des Landesam-
tes für Geologie liegt das Plangebiet in 
der Bodengroßlandschaft der Lößland-
schaften des Berglandes. Ausgangsma-
terial der Bodenbildung sind pleistozäne 
äolische Sedimente, wie Löß und Löß-
lehm. Der Boden im Plangebiet zeichnet 
sich durch ein hohes Wasserspeiche-
rungsvermögen mit schlechten bis mitt-
leren natürlichen Basenhaushalt aus. 

Mittel Minimierung der Versiegelung, Gestal-
tung der Hof-, Stell- und Lagerflächen mit 
wasserdurchlässigen Belägen, Aufwer-
tung des Bodens durch die Pflanzung von 
Gehölzen, Beachtung der DIN-
Vorschriften zum Umgang mit Boden. 
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Dennoch besitzt dieser ein hohes / sehr 
hohes Ertragspotential. Die potentielle 
Erosionsgefährdung durch Wasser liegt 
im Bereich „mittel-hoch“. Es liegen Pa-
rabraunerden aus Lößlehm vor.  

Klima/ 
Luft- 
hygiene 

Die Plangebietsfläche besteht als Offen-
land und somit Kaltluftproduktionsfläche 
am südlichen Ortsrand von 
Niederwallmenach. Die entstehende 
Kaltluft fließt nicht in die Ortslage ein. 
Diese folgt der Topographie in Richtung 
des angrenzenden Niedergrundbaches 
und fließt somit von der Ortslage weg. 
Die Fläche besitzt keine Siedlungsrele-
vanz. 

Gering Eingrünung des Plangebiets, um den An-
teil von Frischluftproduzenten zu erhö-
hen. 

Arten 
und  
Biotope 

Als Biotope sind die randlichen Eingrü-
nungen entlang der Ortslagenabgren-
zung zu benennen. Aufgrund der Nut-
zung des Plangebietes konnten sich kei-
ne weiteren wertvollen Biotope entwi-
ckeln 

Gering - mittel Eingrünung des Plangebiets mit stand-
ortgerechten heimischen Arten zur Schaf-
fung neuer Biotope und Teillebensräume 
der heimischen Flora und Fauna. Siche-
rung der alten Gehölzbestände.  

 

Übergeordnete Vorgaben: 

 Schutzgebiete: - 
 Planung vernetzter Biotopsysteme: ohne Darstellung 
 Regionaler Raumordnungsplan: Siedlungsfläche für Wohnen für die Ortslage; Raum für besonderen 

Schutz des Landschaftsbildes; Vorbehaltsgebiet Erholung / Fremdenverkehr 
 Biotopkartierung Rheinland-Pfalz: es sind keine Biotope kartiert. 
 

Gesamtbeurteilung/ Planungsempfehlung:  

Bei Umsetzung der Planung wird die Entwicklung einer kleinen Gewerbegebietsfläche für die 
Ortsgemeinde ermöglicht. Ziel ist die Erweiterung eines ortsansässigen Betriebes. Aufgrund 
der Nutzung der Plangebietsfläche als ausschließlich Ackerfläche mit wenig Strukturreichtum 
stellt das Plangebiet keinen hochwertigen Biotoptypen dar. Hochwertige Biotope sind daher 
nicht betroffen. Lebensräume der Tier- und Pflanzenwelt würden bei der Durchführung der 
geplanten Baumaßnahme daher nur in einem geringen Maße verloren gehen. Die Eingriffe 
sind aus landespflegerischer Sicht als gering zu bewerten und sind durch geeignete Kom-
pensationsmaßnahmen grundsätzlich ausgleichbar. 

Aspekte des Artenschutzes 

Es wird ein intensiv genutzter Acker überplant. Die im FNP dargestellte Nutzung als extensiv ge-
nutztes Grünland mit ergänzender Streuobstpflanzung findet nicht statt. Dies bedeutet, es wird ein 
Biotoptyp mit einem geringen Biotopwert überplant. Erheblich negative Auswirkungen auf die ein-
heimische Tierwelt ist durch die Überplanung der Fläche im Umfang von 0,3 ha nicht zu erwarten. 
Im Umfeld des Plangebietes verbleiben große Ackerflächen, die als Ersatzlebensraum für Offen-
landarten dienen. Das Vorkommen von bodenbrütenden Arten ist auch nicht zu erwarten, da durch 
die intensive landwirtschaftliche Nutzung kein störungsfreier Lebensraum vorhanden ist. 

Aufgrund der unmittelbaren Lage am Ortsrand ist nicht davon auszugehen, dass die Plangebietsflä-
che von störempfindlichen Tierarten als Lebensraum genutzt wird. Dies bedeutet auch, dass das 
Plangebiet hauptsächlich von kulturfolgenden Arten, wie Amsel, Kohlmeise, Blaumeise, Sperling, 
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Garten- und Hausrotschwanz und ähnlichen euryöken Arten genutzt wird. Diese finden auch zu-
künftig in Ortsnähe geeignete Lebensräume. Bei der Umsetzung der Planung ist darauf zu achten, 
dass durch die Schaffung einer randlichen Eingrünung Ersatzlebensräume angelegt werden.  

Sollte es notwendig sein, dass die bestehende randliche Eingrünung ganz oder teilweise gerodet 
werden muss, so sind diese Arbeiten außerhalb der Brut- und Aufzuchtszeit vorzunehmen. Dies 
bedeutet, nicht innerhalb des Zeitraumes vom 01. März bis 30. September eines Jahres.  

Bei Beachtung der Ausführungen ist nicht mit dem Auftreten von artenschutzrechtlichen Konflikten 
zu rechnen. 

Abwägung/ Fazit :  

1. Sinnvolle Erweiterung eines bestehenden Betriebes im unmittelbaren Anschluss an die Be-
standsflächen.  

2. Im Plangebiet liegen keine besonders hochwertigen Biotope vor. Natura 2000 Gebiete sind 
nicht betroffen. Ein Ausgleich des Eingriffs ist grundsätzlich möglich.  

8.21.2 Ausweisung von gewerblichen Bauflächen mit eingeschränkter Nutzung (ca. 0,3 ha) 
und Mischbaufläche (ca. 0,3 ha) am nördlichen Ortsrand 

Inhalte RROP Mittelrhein –  Westerwald:  

 Siedlungsfläche für Wohnen für die Ortslage 

 Raum für besonderen Schutz des Landschaftsbildes 

 Vorbehaltsgebiet Erholung / Fremdenverkehr 

In der Fortschreibung für den Regionalen Raumordnungsplan (Entwurfsfassung im Stand von 2014) 
sind diese geplanten Ausweisungen verzeichnet: größtenteils sonstige Freifläche; zudem die Lage 
im Vorbehaltsgebiet Erholung und Tourismus. Ein Zielkonflikt mit den Vorgaben des regionalen 
Raumordnungsplans ist durch die Planung nicht gegeben.  

Ortsplanung: 

Auch am nördlichen Ortsrand von Niederwallmenach ist die Neuausweisung einer gewerblichen 
Baufläche geplant. Es soll jedoch eine gewerbliche Baufläche mit eingeschränkter Nutzung ausge-
wiesen werden. Die gewerbliche Nutzung soll auf eine Funktion als Lagerplatznutzung und Lager-
hallengebäuden beschränkt werden. Dies bedeutet, der Störgrad dieser Nutzung ist niedriger als 
bei einem uneingeschränkten Gewerbegebiet. 

Hintergrund der Neuausweisung der Fläche ist die Tatsache, dass eine in Niederwallmenach an-
sässige Metallbaufirma Flächen für die Errichtung von Lagerhallen und Lagerplätzen benötigt. Die 
Flächen bieten sich an, da der Betrieb unmittelbar auf der anderen Straßenseite seinen Firmensitz 
hat. 

Eine Erschließung der Flächen ist über die Waldstraße, welche bituminös befestigt ist, möglich. Zu-
sätzlicher Erschließungsaufwand ist daher nicht gegeben.  
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Im Zuge der Aufstellung eines Bebauungsplans zur  Umsetzung des Vorhabens ist darauf zu ach-
ten, dass sich die neuen Gebäude in das Ortsbild von Niederwallmenach integrieren. Zum einen 
durch die Höhe der baulichen Anlagen sowie deren Gestaltung durch eine ansprechende Farb- und 
Materialwahl. Ferner ist zu berücksichtigen, dass diese Gebäude den neuen Ortsrand von 
Niederwallmenach bilden werden.  

Durch die Nutzungseinschränkung der gewerblichen Baufläche erfolgt auch ein planerischer Immis-
sionsschutz gegenüber den in Umfeld gelegenen Gebietsnutzungen (Kindergarten und angrenzen-
de Mischgebiete).  

Zur Erhöhung der Rechtssicherheit eines aufzustellenden Bebauungsplans empfiehlt es sich den-
noch, eine schallgutachterliche Untersuchung durchzuführen. Im Rahmen des Gutachtens sollten 
auch die betrieblichen Abläufe, wie z. B. Beladevorgänge in den frühen Morgenstunden oder 
Abendstunden und der zu erwartende Mehrverkehr berücksichtigt werden. 

Die Darstellung einer Mischbaufläche im Umfang von 0,3 ha stellt einen planerischen Lücken-
schluss zu den vorhandenen Darstellungen des FNP dar. 

Anmerkung: Zur Planänderung erfolgte im Parallelverfahren die Aufstellung des Bebauungsplans 
„An der Waldstraße“. Dieser wurde 2012 bereits als Satzung beschlossen. 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Landschaftsplanung: 

Die Neuausweisung der gewerblichen Bauflächen erfolgt am Ortsrand von Niederwallmenach. Die 
Waldstraße kann als Erschließungsstraße genutzt werden, so dass sich an dieser Stelle keine zu-
sätzlichen Eingriffe zur Erschließung des Gebietes ergeben.  

Die derzeitige Nutzung der Fläche stellt sich als landwirtschaftliche Nutzfläche dar. Teilweise findet 
man hier ackerbaulich genutzte Bereiche und auch Wiesenflächen. Diese Biotope sind als nicht be-
sonders hochwertig zu bezeichnen. Daher ist ein funktional geeigneter Ausgleich grundsätzlich 
möglich, z. B. durch die Anlage von extensiv genutzten Streuobstwiesen.  

Der Blick in das Luftbild zeigt, dass sich am Nordrand des Plangebietes eine Gruppe von mehreren 
Obstgehölzen befindet. Diese liegen direkt an der Grenze des Plangebietes. Daher sollte im Rah-
men der Entwicklung der Lagerplatznutzung darauf geachtet werden, dass diese Bäume weiterhin 
Bestand haben. Diese könnten schon in die randliche Eingrünung des Plangebietes einbezogen 
werden.  

Grundsätzlich sollte darauf geachtet werden, dass der neu entstehende Ortsrand durch einheimi-
sche Gehölze ansprechend eingegrünt wird. Diese Maßnahme kann teilweise als Kompensation für 
die Eingriffe in Natur und Landschaft herangezogen werden. Bei der Verwendung von einheimi-
schem Pflanzmaterial entstehen Lebensräume für die einheimische Tierwelt.  

Um die Eingriffe in das Schutzgut Wasser zu minimieren, sollte darauf geachtet werden, dass so-
weit es betrieblich möglich und sinnvoll ist, die Lagerplatzflächen mit einem wasserdurchlässigen 
Material befestigt werden, um hier eine Vollversiegelung zu verhindern. Das anfallende unbelastete 
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Niederschlagswasser sollte zudem entweder in Zisternen oder in Versickerungsmulden oder Rück-
haltemulden gesammelt werden, um hier einen zeitverzögernden Abfluss zu gewährleisten. 

Kompensationsflächen: 

Der Eingriff erfolgt auf landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen. Die landwirtschaftliche Nutzflä-
che stellt sich teilweise als ackerbaulich genutzte Bereiche und auch als Wiesenflächen dar. Be-
dingt durch die landwirtschaftliche Nutzung sind an dieser Stelle keine hochwertigen Biotope entwi-
ckelt. Die Flächen liegen am nordöstlichen Ortsrand von Niederwallmenach. 

Für diesen Eingriff in Offenlandflächen sind funktional geeignete  Kompensationsflächen, die eben-
falls im Offenland liegen, geeignet. Ein funktional geeigneter Ausgleich ist grundsätzlich z. B. durch 
die Anlage von extensiv genutzten Streuobstwiesen möglich. 

Zur Planänderung erfolgte im Parallelverfahren die Aufstellung des Bebauungsplans „An der Wald-
straße“. Dieser wurde 2012 bereits als Satzung beschlossen. 

Im Bebauungsplan wurde zum Abbau des verbleibenden Kompensationsdefizits auf einen bilanzier-
ten Kompensationsüberschuss zurückgegriffen, welcher im Zusammenhang mit der Aufstellung des 
Bebauungsplans „Vor der Bain“ erzielt wurde. In diesem Bebauungsplan wurden externe Aus-
gleichsflächen festgesetzt. Deren Gesamtgröße überstieg die benötigte Fläche zur Umsetzung der 
Kompensationsmaßnahmen jedoch erheblich. Somit verblieb ein bilanzierter Kompensationsüber-
schuss. Aus diesem Grund hat der Ortsgemeinderat entschieden, dass von dem Flurstück 10 in der 
Flur 29, Gemarkung Niederwallmenach ein Flächenanteil von 3.200 m² dem Bebauungsplan „An 
der Waldstraße“ zugeordnet wird. Die zugeordnete Fläche liegt am östlichen Rand der Gesamtaus-
gleichsmaßnahme. Gemäß den Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplans ist die 
Ackerfläche in eine Wiesenfläche umzuwandeln und im Randbereich mit hochstämmigen Obstbäu-
men, z. B. Apfel, Birne oder Walnuss im Abstand von 13-15 m zu bepflanzen. 

 

Land- 
schafts- 
faktor 

Bestand/ 
Beschreibung 

Empfind- 
lichkeit/ 
Bewertung 

Planerische Empfehlung 

Land- 
schafts- 
bild/ 
Erholung 

Das Plangebiet liegt am nördlichen Orts-
rand von Niederwallmenach. Die Plan-
gebietsflächen werden landwirtschaftli-
che genutzt. Acker und Grünland liegt 
auf der Fläche vor. Das Plangebiet liegt 
auf einer Höhe von ca. 343 m über NN. 
Das Landschaftsbild wird durch die Be-
bauung am Ortsrand geprägt. Zu dieser 
Bebauung zählen die Wohngebäude 
entlang der Waldstraßen sowie ver-
schiedene Garagen oder landwirtschaft-
liche Nebenanlagen/Gebäude. Die vor-
handene Ortsrandeingrünung ist als 
spärlich zu bezeichnen. 
Die Plangebietsfläche an sich besitzt 
keine Erholungseignung. Vorhandene 
Wegebeziehungen werden durch die 
Planung nicht verändert, so dass eine 
ortsnahe Erholung in Form von Spazier-
gängen oder Joggingrunden auch nach 
Umsetzung der Planung möglich sein 
wird. 

Gering  Es sollte für eine randliche Eingrünung 
des Plangebietes gesorgt werden, um 
mehr Strukturvielfalt und neue Lebens-
räume für Flora und Fauna zu schaffen. 
Bestände an Gehölzen sollten wenn 
möglich in die Planung mit aufgenommen 
werden.  
Höhen- und Größenbegrenzung der Bau-
körper sollten vorgenommen werden, um 
einen einheitlichen Ortsrand und eine 
dem Ortsbild angepasste Bebauung zu 
erhalten. 

Wasser- Die Grundwasserlandschaft des Gebie- Gering - mittel Minimierung der Versiegelung, Versicke-
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haushalt tes wird als devonische Schiefer und 
Grauwacken charakterisiert. Es liegt ein 
Kluftgrundwasserleiter mit geringer Er-
giebigkeit vor.  
Oberflächengewässer sind im Plange-
biet nicht vorhanden. Ein Wasserschutz-
gebiet ist nicht betroffen.  

 rung des anfallenden unbelasteten Ober-
flächenwassers im Plangebiet, ordnungs-
gemäße Entsorgung der Abwässer.  

Boden Bodengroßlandschaft der Ton- und 
Schluffschiefer mit wechselnden Antei-
len an Grauwacke, Kalkstein, Sandstein 
und Quarzit, z.T. wechselnd mit Löss-
lehm. Es liegen Braunerden bzw. 
Regosole vor. Der Boden besitzt ein 
mittleres  

Mittel Minimierung der Versiegelung, Gestal-
tung der Hof-, Stell- und Lagerflächen mit 
wasserdurchlässigen Belägen, Aufwer-
tung des Bodens durch die Pflanzung von 
Gehölzen, Beachtung der DIN-
Vorschriften zum Umgang mit Boden. 

Klima/ 
Luft- 
hygiene 

Die Fläche hat aufgrund der geringen 
Größe keine große Bedeutung für die 
Kaltluftversorgung der Ortslage. Im Um-
feld verbleiben genügend Flächen wel-
che für die Kaltluftversorgung zur Verfü-
gung stehen. Aufgrund der geringen 
Größe des Ortes nicht mit der Ausbil-
dung eines unzumutbaren Wärmeinsel-
effektes auszugehen. 

Gering Eingrünung des Plangebiets, um den An-
teil von Frischluftproduzenten zu erhö-
hen. 

Arten 
und  
Biotope 

Intensiv genutzte landwirtschaftliche 
Flächen am Orstrand. Keine Hinweise 
auf das Vorkommen von seltenen, ge-
schützten oder gefährdeten Pflanzen 
oder Tieren oder Biotopen mit einer be-
sonderen Bedeutung für die Bio-
diversität. Kein Schutzgebiet betroffen. 

Gering - mittel Eingrünung des Plangebiets mit stand-
ortgerechten heimischen Arten zur Schaf-
fung neuer Biotope und Teillebensräume 
der heimischen Flora und Fauna. Siche-
rung der alten Gehölzbestände.  

 

Übergeordnete Vorgaben: 

 Schutzgebiete: - 
 Planung vernetzter Biotopsysteme: ohne Darstellung 
 Regionaler Raumordnungsplan: Siedlungsfläche für Wohnen für die Ortslage; Raum für besonderen 

Schutz des Landschaftsbildes und Vorbehaltsgebiet Erholung / Fremdenverkehr 
 Biotopkartierung Rheinland-Pfalz: es sind keine Biotope kartiert. 
 

Gesamtbeurteilung/ Planungsempfehlung:  

Bei Umsetzung der Planung wird die Entwicklung von neuen Gewerbegebietsflächen sowie auch 
in einem sehr geringen Maße Mischbauflächen für die Ortsgemeinde ermöglicht. Ziel ist die Er-
weiterung eines ortsansässigen Betriebes. Aufgrund der Nutzung der Plangebietsfläche als über-
wiegend landwirtschaftliche Nutzfläche, liegt nur ein geringer Strukturreichtum und keine hoch-
wertigen Biotoptypen vor. Lebensräume der Tier- und Pflanzenwelt würden bei der Durchführung 
der geplanten Baumaßnahme daher nur in einem geringen Maße verloren gehen. Die Eingriffe 
sind aus landespflegerischer Sicht als gering zu bewerten und sind durch geeignete Kompensati-
onsmaßnahmen grundsätzlich ausgleichbar. Einzelheiten wurden bereits im Rahmen der erfolg-
ten verbindlichen Bauleitplanung festgelegt. 
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Aspekte des Artenschutzes 

Durch die Darstellung der gewerblichen Baufläche mit eingeschränkter Nutzung wird größtenteils 
landwirtschaftliche Nutzfläche überplant. Es handelt sich um Acker- und Wiesenflächen. Die Ein-
schränkung größtenteils ergibt sich durch das Vorkommen von zwei Obstgehölzen am Nordrand 
der Änderungsfläche. Aufgrund des geringen Alters weisen diese noch keine Baumhöhlen auf, so 
dass diese keinen Lebensraum für höhlenbewohnende Tierarten wie z. B. Fledermäuse darstellen. 
Zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme waren keine Vogelnester im Kronenbereich gegeben. Eine 
Nutzung als Nist- oder Brutstätte ist nicht gegeben.  

Sollte es notwendig werden, dass die Bäume im Zuge der Erschließung der Flächen gefällt werden 
müssen, erfolgt kein Eingriff in Nist- und Brutstätten. Grundsätzlich sollte jedoch versucht werden, 
die Gehölze zu erhalten. Ist dies nicht möglich, so sind durch Ersatzpflanzungen Ausweichlebens-
räume zu schaffen.  

Die Offenlandflächen werden entweder als Acker oder Dauergrünland genutzt, so dass schon eine 
recht intensive Nutzung mit entsprechendem Störpotential gegeben ist. Eine besonders herausra-
gende Bedeutung als Lebensraum für die einheimische Tierwelt ist somit nicht gegeben. Zudem 
verbleiben im Umfeld des Plangebietes Ausweichmöglichkeiten. Durch die Überplanung der Flä-
chen sind somit keine erheblich negativen Auswirkungen auf die lokalen Populationen zu erwarten. 
Artenschutzrechtliche Konflikte sind nach jetzigem Kenntnisstand daher nicht zu erkennen. 

Abwägung/ Fazit :  

Sinnvolle Erweiterung für Bedarfe eines bestehenden Betriebes. Aufgrund der intensiven Nutzung 
der Plangebietsflächen ist ein funktionaler Ausgleich der Eingriffe grundsätzlich möglich. Bestehen-
de Gehölze sollten in die Planung integriert und so erhalten werden. 

8.21.3 Fläche entfällt: Umwandlung von Wohn- in Mischbaufläche am südlichen Ortsrand, 
ca. 0,56 ha 

Die Änderungsdarstellung wurde nach der landesplanerischen Stellungnahme gemäß § 20 LPlG 
und Beschlussfassung des Verbandsgemeinderats aus dem Verfahren herausgenommen.  

8.21.4 Anpassung an den Bestand: Ausweisung von Gemeinbedarfsfläche (ca. 0,35 ha) 
und Wohnbaufläche (ca. 0,03 ha) 

Ortsplanung: 

Bei der Änderungsfläche Nr. 4 handelt es sich um die Anpassung an den tatsächlichen Bestand.  

Im Flächennutzungsplan wird die Fläche als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. Die überplan-
te Fläche wird als Spielplatz genutzt. Der Spielplatz wurde schon vor längerer Zeit angelegt. Die 
Fläche ist eingezäunt und es wurden verschiedene Spielgeräte errichtet. Weiterhin wurde die Flä-
che ansprechend begrünt.  

Durch die Ausweisung der Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz wird lediglich 
der bauliche Bestand vor Ort abgebildet. Die Errichtung des Spielplatzes wurde vor längerer Zeit 
umgesetzt und genehmigt. 
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Im Rahmen der Bestandsaufnahme hat sich gezeigt, dass der Spielplatz sehr gut von den Einwoh-
nern angenommen wird.  

Im Zuge der Anpassung der Gemeinbedarfsflächendarstellung wird auch eine kleine Fläche mit der 
Zweckbestimmung Wohnbaufläche neu in den Flächennutzungsplan aufgenommen. Hierdurch 
werden jedoch keine neuen baulichen Eingriffe für eine Wohngebietsentwicklung vorbereitet. Es er-
folgt lediglich eine Neuabgrenzung der Wohnbauflächen auf den tatsächlichen Bestand. Die Anlie-
gerstraße des Wohngebietes entlang der Straße über dem Weiher wird mit in die Ortslagenabgren-
zung aufgenommen. Die Erschließungsstraße wurde schon errichtet. Ferner ist das Wohngebiet 
nahezu vollständig bebaut. Bei dieser kleinen Teilfläche der Änderung handelt es sich somit ledig-
lich um eine zeichnerische Abrundung der Ortslage. 

In der Fortschreibung für den Regionalen Raumordnungsplan (Entwurfsfassung im Stand von 2014) 
sind diese geplanten Ausweisungen verzeichnet: sonstige Freifläche und Lage in einem Vorbe-
haltsgebiet Erholung und Tourismus. 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Landschaftsplanung: 

Ausführungen zur Landschaftsplanung sind nicht notwendig, da die Änderung des Fläche-
nnutzungsplans lediglich eine Anpassung an den tatsächlichen Bestand vor Ort abbildet. Der Spiel-
platz und das Wohngebiet wurden vor geraumer Zeit errichtet und genehmigt.   

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Anpassung an den tatsächlichen Bestand und genehmigte Vorhaben.   

8.21.5 Anpassung an den Bestand: Ausweisung von Parkplätzen, ca. 0,10 ha 

Ortsplanung: 

Die ehemalige Turnhalle von Niederwallmenach wird als öffentliches Gebäude für verschiedene 
Veranstaltungen genutzt. Im rückwärtig gelegenen Bereich gibt es derzeit 14 Parkplätze, die durch 
eine Baulast gesichert werden. Die Parkplätze können somit für Veranstaltungen in der alten Turn-
halle genutzt werden. 

In der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans wird dieser Bereich derzeit als Mischbauflä-
che und teilweise als landwirtschaftlich genutzte Fläche dargestellt. Es soll eine Anpassung erfol-
gen, und eine Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung (Parkplatz) ausgewiesen werden.  

Es erfolgt somit nur eine Abbildung des tatsächlichen Bestandes.  

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
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sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Landschaftsplanung: 

Da es sich um eine Anpassung an den tatsächlichen Bestand handelt, welcher durch eine Baulast 
gesichert ist, sind weitere Ausführungen zur Landschaftsplanung nicht erforderlich. 

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Abbildung der Bestandsituation. Keine Abwägung erforderlich.   

8.21.6 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von gewerblicher Baufläche, ca. 0,05 ha 

Ortsplanung: 

Die landwirtschaftliche Halle in der Nähe des Friedhofes (nördliche der Ortslage) wurde vor einiger 
Zeit umgenutzt. Der Umbau einhergehend mit einer Umnutzung zu einer gewerblich genutzten Hal-
le ist durch eine Baugenehmigung ermöglicht worden. 

Dies führt dazu, dass die derzeitige Darstellung von landwirtschaftlicher Fläche im Fläche-
nnutzungsplan nicht mehr dem rechtlichen baulichen Bestand entspricht. Aus diesem Grund soll 
hier eine Anpassung des Planwerkes erfolgen und der Bereich um die Halle wird als gewerbliche 
Baufläche ausgewiesen.  

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Landschaftsplanung: 

Ausführungen zur Landschaftsplanung sind nicht erforderlich, da der Umbau durch eine Bauge-
nehmigung abgedeckt ist.  

Abwägung/ Fazit :  

Es ist keine Abwägung erforderlich, da hier lediglich die Anpassung an ein genehmigtes Umbauvor-
haben erfolgt.   
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8.21.7 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Mischbaufläche, ca. 0,47 ha 

Ortsplanung: 

Im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde, Teilbereich Niederwallmenach, sind zwei Ge-
meinbedarfsflächen ausgewiesen. Einmal handelt es sich um den Bereich der alten Schule (südli-
cher Teilbereich der Änderung). Der nördliche Teilbereich der Änderungsfläche befindet sich neben 
dem Kindergarten. Hier wird die Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „sozialen Zwe-
cken dienende Gebäude und Einrichtungen“ ausgewiesen.  

Diese Ausweisungen entsprechen jedoch nicht der tatsächlichen Nutzung. Beide Teilflächen wer-
den von Privatleuten zu Wohnzwecken genutzt. Hier wurden Wohnhäuser errichtet bzw. die alte 
Schule wurde als Wohnhaus umgenutzt.  

Aus diesem Grund erfolgt im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung die Darstellung als 
Mischbaufläche. 

In der Fortschreibung für den Regionalen Raumordnungsplan (Entwurfsfassung im Stand von 2014) 
ist größtenteils Siedlungsfläche für Wohnen und die Lage im Vorbehaltsgebiet Erholung und Tou-
rismus. vorgesehen. 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Landschaftsplanung: 

Durch die Flächennutzungsplanänderung werden keine neuen Bauflächen ausgewiesen. Es werden 
lediglich bestehende Gebäude überplant und an deren tatsächliche Nutzung angepasst. Zusätzliche 
Eingriffe werden dadurch nicht vorbereitet. Daher sind keine weiteren Ausführungen zur Thematik 
der Landschaftsplanung erforderlich.   

Abwägung/ Fazit :  

Es handelt sich hier um eine Bestandsanpassung an die vorhandene Nutzung. Bei der Umwidmung 
von Gemeinbedarfsfläche in Mischbaufläche handelt es sich um unkritische Anpassungen. Keine 
Abwägung erforderlich.  

8.21.8 Ausweisung von Gemeinbedarfsfläche für die Erweiterung des Kindergartens, ca. 
0,66 ha 

Inhalte RROP Mittelrhein –  Westerwald:  

 Siedlungsfläche für Wohnen für die Ortslage 

 Raum für besonderen Schutz des Landschaftsbildes 

 Vorbehaltsgebiet Erholung / Fremdenverkehr 
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In der Fortschreibung für den Regionalen Raumordnungsplan (Entwurfsfassung im Stand von 2014) 
sind diese geplanten Ausweisungen verzeichnet: Siedlungsfläche für Wohnen, sonstige Freifläche 
und die Lage im Vorbehaltsgebiet Erholung und Tourismus.  

Ein Zielkonflikt mit den Vorgaben des regionalen Raumordnungsplans ist durch die Planung nicht 
gegeben.  

Ortsplanung: 

Aufgrund der gesetzlichen Neuregelung zur Kinderbetreuung ist es notwendig, dass in den kom-
menden Jahren Kindergartenplätze auch für 1-2 jährige Kinder angeboten werden. Aus diesem 
Grund plant der Kindergartenzweckverband die Erweiterung des Kindergartens in der Ortsgemein-
de Niederwallmenach. 

Es wird am sinnvollsten erachtet, dass direkt an den Kindergarten angrenzende Flurstück Nr. 54 in 
die Erweiterung einzubeziehen. Aufgrund der räumlichen Nähe bietet sich dieses Flurstück hervor-
ragend an. Es wird derzeit nur durch einen Gemeindefeldweg vom Kindergarten getrennt. Es gibt 
auch Überlegungen, neben der Erweiterung der Einrichtung zu Kinderbetreuung gegebenenfalls 
den bestehenden Parkplatz zu vergrößern und einen Buswendplatz anzulegen. All diese Maßnah-
men würden den Standort des Kindergartens stärken.  

Die äußere Erschließung ist über die vorhandenen Wege möglich. Die bestehende Zufahrt zum 
Kindergarten kann genutzt werden. Die innere Erschließung der Fläche kann dann später entweder 
über das Kindergartengelände selbst erfolgen oder je nachdem wie der Parkplatz und der Buswen-
deplatz ausgestaltet werden, kann eine neue Zuwegung geschaffen werden.  

Zur Versorgung des Geländes mit den notwendigen Medien, wie Wasser und Strom, kann bei ent-
sprechender Erweiterung bzw. Verlegung der Hausanschlüsse auf die bestehende Infrastruktur zu-
rückgegriffen werden. Ein Anschluss an die bestehenden Versorgungssysteme sollte daher grund-
sätzlich möglich sein. An dieser Stelle ist jedoch zu beachten, dass das Gelände in östlicher Rich-
tung hin abfällt. Wenn neue Gebäude weit im östlichen Teil der Erweiterungsfläche errichtet wer-
den, kann es sein, dass anfallende Schmutzwässer gegebenenfalls über eine Hebeanlage auf Ka-
nalhöhenniveau gepumpt werden muss.  

Bei der Errichtung neuer Gebäude ist darauf zu achten, dass sich diese in das Orts- und Land-
schaftsbild einfügen. Die Gebäudehöhe und Kubatur sollte sich an den Bestandsgebäuden orientie-
ren. Ferner ist darauf zu achten, dass die Einbindung in das Landschaftsbild durch eine Eingrünung 
des Geländes gewährleistet wird.  

Die zusätzliche Versiegelung von Hofflächen und Spielplatzflächen im Plangebiet sollte mit wasser-
durchlässigem Material erfolgen, um eine Restversickerung zu ermöglichen. Es empfiehlt sich auch 
die neuen Spielplatzflächen als naturnahe Spielplätze zu entwickeln. Gegebenenfalls kann auch 
hier über die Anlage von flachen Versickerungsmulden nachgedacht werden. Diese sind so auszu-
gestalten, dass eine Gefährdung der Gesundheit bzw. des Lebens der Kinder nicht erfolgt, aber ei-
ne Rückhaltung dennoch möglich ist. Dies z. B. durch die Anlage von „Matschgruben“, welche in 
den Spielbetrieb des Kindergartens eingebunden werden können.  

Zur weiteren Berücksichtigung der Vorgaben des Landeswassergesetzes sollte darauf geachtet 
werden, dass anfallendes Niederschlagswasser zusätzlich in Zisternen zurückgehalten wird. Dieses 
Wasser kann z. B. als Brauchwasser für die Toilettenspülung benutzt werden oder zur Bewässe-
rung der Grünflächen im Gebiet.  
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Durch die Erweiterung der Kindergartenanlagen ist nicht mit der Entwicklung von erheblich stören-
den Potentialen zu rechnen. Die „Geräuschentwicklung“ durch die spielenden Kinder wird sich nicht 
erheblich ändern. Ferner ist zu bedenken, dass die geplante Nutzung auch mit den umgebenden 
ausgewiesenen Mischgebieten und geplanten Gewerbegebieten mit eingeschränkter Nutzung ver-
träglich ist. Ein erhebliches Störpotential oder Konflikte sind daher nicht zu erwarten.  

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Landschaftsplanung: 

Die geplante Erweiterungsfläche für den Kindergarten schließt sich unmittelbar an die Ortslage an. 
Zwischen dem bestehenden Kindergarten und der Fläche liegt lediglich ein Wirtschaftsweg, welcher 
als Wiesenweg ausgebildet ist. Die Erweiterungsfläche wird derzeit ackerbaulich intensiv genutzt. 
Die Fläche fällt in östlicher Richtung hin ab.  

Aufgrund der intensiven Nutzung konnten sich in dem Bereich keine schützenswerten Biotope her-
ausbilden. Ein funktional geeigneter Ausgleich ist daher voraussichtlich möglich. Es bietet sich z. B. 
die Nutzungsextensivierung von landwirtschaftlichen Flächen an. Gegebenenfalls kann auch über 
die zusätzliche Pflanzung von Wildobstgehölzen nachgedacht werden. Der genaue Umfang und die 
Größe des zu erbringenden Ausgleichs sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu ermit-
teln.  

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass die neue Fläche auch ansprechend eingegrünt wird, um so 
einen neuen grünordnerisch gestalteten Ortsrand zu bilden. Bei der Wahl des Pflanzmaterials ist 
darauf zu achten, dass hier einheimische Gehölze verwendet werden. Ferner dürfen diese keine gif-
tigen Pflanzenbestandteile aufweisen, um so eine Gefährdung der Gesundheit der Kinder auszu-
schließen. Bei der Wahl des Pflanzmaterials kann sich an der bestehenden Ortsrandeingrünung 
orientiert werden. Hier wurden z. B. Linden gepflanzt.  

Durch die Verwendung von einheimischem Pflanzmaterial wird für die heimische Tierwelt ein wert-
voller Lebensraum geschaffen. Ferner können die einheimischen Gehölze für die Umwelterziehung 
der Kinder genutzt werden. 

Die bestehende Eingrünung des Kindergartens sollte auch im Zuge der Erweiterung erhalten wer-
den. Die Wege zur inneren Erschließung der Erweiterungsfläche sollten so angelegt werden, dass 
kein Eingriff in die Gehölzbestände erfolgen muss. 

Kompensationsflächen: 

Der Eingriff für die Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Soziale Zwecke“ erfolgt auf 
landwirtschaftlich intensiv genutzten Ackerflächen. Die Flächen liegen am nordöstlichen Ortsrand 
von Niederwallmenach. Für die entstehenden Eingriffe in Offenlandflächen sind funktional geeigne-
te Kompensationsflächen, die ebenfalls im Offenland liegen, zu bestimmen. Ein funktional geeigne-
ter Ausgleich ist grundsätzlich möglich, z. B. durch die Nutzungsextensivierung von landwirtschaftli-
chen Flächen, gegebenenfalls auch mit einer zusätzlichen Pflanzung von Wildobstgehölzen. 

In der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans sind einige Kompensationssuchräume in der 
Ortsgemeinde Niederwallmenach dargestellt. Einige Flächen im Südwesten und Südosten der Orts-
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lage von Niederwallmenach sind als Dauergrünland mit der Option zur Entwicklung einer Streu-
obstwiese ausgewiesen. Diese Flächen sind zudem als Kompensationssuchräume im Fläche-
nnutzungsplan dargestellt. Diese Flächen sind grundsätzlich dafür geeignet, dass auf diesen Flä-
chen entsprechende Kompensationsmaßnahmen umgesetzt werden können. 

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung werden die Eingriffe abschließend zu bewerten und 
Ausgleichsmaßnahmen (der genaue Umfang und die Größe des zu erbringenden Ausgleichs) fest-
zusetzen sein. 
 

Land- 
schafts- 
faktor 

Bestand/ 
Beschreibung 

Empfind- 
lichkeit/ 
Bewertung 

Planerische Empfehlung 

Land- 
schafts- 
bild/ 
Erholung 

Das Plangebiet liegt am östlichen Orts-
rand von Niederwallmenach. Das Plan-
gebiet liegt auf einer Höhe von ca. 340 
m über NN. 
Die Fläche wird als Ackerfläche genutzt. 
Daher besitzt diese keine Erholungseig-
nung. Es ist davon auszugehen, dass 
die angrenzende Ortsstraße für Spazier-
gänge ins Umland von Wallmenach ge-
nutzt wird. Durch die Erweiterung der 
Fläche für den Kindergarten werden kei-
ne Wegebeziehungen verändert. Die 
randliche Eingrünung des Kindergartens 
ist insgesamt als gut zu bezeichnen. 
Dies gilt insbesondere für die südliche 
und östliche Grenze des Geländes.   

Gering  Der Ortsrand wird Richtung Norden ver-
schoben. Somit ergibt sich grundsätzlich 
kein neues Bild. Bei Eingrünung des 
Ortsrandes wird ein fließender Übergang 
zur offenen Landschaft geschaffen. Es 
sollte für eine randliche Eingrünung des 
Plangebietes gesorgt werden, um mehr 
Strukturvielfalt und neue Lebensräume 
für Flora und Fauna zu schaffen. Altbe-
stände an Gehölzen sollten wenn möglich 
in die Planung mit aufgenommen werden.  
Höhen- und Größenbegrenzung der Bau-
körper sollten vorgenommen werden, um 
einen einheitlichen Ortsrand und eine 
dem Ortsbild angepasste Bebauung zu 
erhalten. 

Wasser-
haushalt 

Die Grundwasserlandschaft des Gebie-
tes wird als devonische Schiefer und 
Grauwacken charakterisiert. Es liegt ein 
Kluftgrundwasserleiter mit geringer Er-
giebigkeit vor.  
Oberflächengewässer sind im Plange-
biet nicht vorhanden. Ein Wasserschutz-
gebiet ist nicht betroffen.  

Gering - mittel 
 

Begrenzung der Versiegelung durch 
sinnvolle städtebauliche Festsetzungen. 
Die zusätzliche Versiegelung von Hofflä-
chen und Spielplatzflächen im Plangebiet 
sollte mit wasserdurchlässigem Material 
erfolgen, um eine Restversickerung zu 
ermöglichen. Es empfiehlt sich auch die 
neuen Spielplatzflächen als naturnahe 
Spielplätze zu entwickeln. 

Boden Bodengroßlandschaft der Ton- und 
Schluffschiefer mit wechselnden Antei-
len an Grauwacke, Kalkstein, Sandstein 
und Quarzit, z.T. wechselnd mit Löss-
lehm. Es liegen Braunerden bzw. 
Regosole vor. Der Boden besitzt ein 
mittleres Ertragspotential. 

Mittel Minimierung der Versiegelung, Gestal-
tung der Hof-, Stell- und Lagerflächen mit 
wasserdurchlässigen Belägen, Aufwer-
tung des Bodens durch die Pflanzung von 
Gehölzen, bzw. Sicherung der Altbestän-
de. Beachtung der DIN-Vorschriften zum 
Umgang mit Boden. 

Klima/ 
Luft- 
hygiene 

Die Fläche hat aufgrund der geringen 
Größe keine große Bedeutung für die 
Kaltluftversorgung der Ortslage. Im Um-
feld verbleiben genügend Flächen wel-
che für die Kaltluftversorgung zur Verfü-
gung stehen. Aufgrund der geringen 
Größe des Ortes nicht mit der Ausbil-
dung eines unzumutbaren Wärmeinsel-
effektes auszugehen. Die Gehölze die-
nen der Frischluftproduktion. 

Gering Eingrünung und Durchgrünung des Plan-
gebietes um den Anteil der Frischluftpro-
duzenten zu erhöhen. Baukörper so an-
ordnen, dass Kaltluft nachströmen kann 
Sicherung der bestehenden Gehölze. 

Arten 
und  
Biotope 

Aufgrund der intensiven landwirtschaftli-
chen Nutzung des Plangebietes konnten 
sich keine wertvollen Biotope entwickeln. 
Im Plangebiet sind keine Biotope kar-
tiert. Die randliche Eingrünung des Kin-

Gering - mittel Eingrünung des Plangebiets mit stand-
ortgerechten heimischen Arten zur Schaf-
fung neuer Biotope und Teillebensräume 
der heimischen Flora und Fauna. Siche-
rung der alten Gehölzbestände. 
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dergartens ist als hochwertigster Biotop-
typ zu bewerten. 

Übergeordnete Vorgaben: 

 Schutzgebiete: - 
 Planung vernetzter Biotopsysteme: ohne Darstellung 
 Regionaler Raumordnungsplan: •Siedlungsfläche für Wohnen für die Ortslage; Raum für besonderen 

Schutz des Landschaftsbildes undVorbehaltsgebiet Erholung / Fremdenverkehr 
 Biotopkartierung Rheinland-Pfalz: es sind keine Biotope kartiert. 
 

Gesamtbeurteilung/ Planungsempfehlung:  

Bei Umsetzung der Planung wird die Entwicklung bzw. Erweiterung des örtlichen Kindergar-
tens gefördert. Aufgrund der räumlichen Nähe zur bestehenden Einrichtung, bietet sich die-
ses Flurstück hervorragend an. Die Erweiterungsfläche wird derzeit ackerbaulich intensiv 
genutzt. Aufgrund der intensiven Nutzung konnten sich in dem Bereich keine schützenswer-
ten Biotope herausbilden. Die bestehende Eingrünung des Kindergartens sollte auch im Zu-
ge der Erweiterung erhalten werden. Es ist darauf zu achten, dass kein giftiges oder für die 
Kinder schädliches Pflanzmaterial verwendet wird. Die Eingriffe sind aus landespflegerischer 
Sicht als eher gering zu bewerten und sind durch geeignete Kompensationsmaßnahmen 
ausgleichbar. 

Aspekte des Artenschutzes 

Die Erweiterungsfläche der Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Soziale Zwecke“ wird 
intensiv ackerbaulich genutzt. Bedingt durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung und die Lage 
am Ortsrand hat das Plangebiet nur für störungstolerante Tierarten eine Bedeutung als Lebens-
raum. Relevante Vertreter sind z. B. Sperling, Amsel, Meisen, Rotschwänze, Elster und Krähen. 
Dass durch die Überplanung Brutstätten von Offenlandarten und bodenbrütenden Vogelarten über-
plant werden, ist unwahrscheinlich. Bedingt durch die ständige Bewirtschaftung eignen sich die 
landwirtschaftlichen Nutzflächen nicht für Bodenbrüter, so dass diesbezüglich kein Konflikt zu er-
warten ist.  

Die randliche Eingrünung des Kindergartens hat sicher eine Bedeutung als Lebensraum für die ein-
heimische Tierwelt. Inwiefern Nist- und Brutstätten betroffen sind, konnte im Zuge der Bestandsauf-
nahme nicht vollständig ermittelt werden. Der Blick ins Luftbild zeigt, dass die Erschließung der 
neuen Gemeinbedarfsfläche auch möglich ist, ohne dass in die randliche Eingrünung eingegriffen 
werden muss. Es kann daher davon ausgegangen werden kann, dass die Bäume und Sträucher 
zukünftig im Bestand erhalten werden können. Sollte dies nicht möglich sein, so sind notwendige 
Rodungsarbeiten außerhalb der Brut- und Aufzuchtszeit vorzunehmen, um die Tötung von Individu-
en auszuschließen.  

Selbst bei der Rodung einzelner Bäume oder Sträucher ist nicht von einer erheblichen Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes für die lokalen Populationen auszugehen. Durch die Neuanlage ei-
ner randlichen Eingrünung der Erweiterungsfläche werden zudem funktional geeignete Ausgleichs-
lebensräume geschaffen, was zu einer Stabilisierung führen wird. Es ist daher nicht davon auszu-
gehen, dass der Lebensraum für die einheimische Tierwelt durch die Umsetzung der Planung er-
heblich entwertet wird.  

Artenschutzrechtliche Konflikte, welche eine Umsetzung der Planung verhindern, sind nicht zu er-
warten.  
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Abwägung/ Fazit :  

1. Sinnvolle Erweiterung Gemeinbedarfsfläche Kindergarten. 

2. Bei Umsetzung entsprechender Kompensationsmaßnahmen sind die Eingriffe ausgleichbar. 

8.21.9 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Wohnbaufläche auf Grundlage des 
Bebauungsplans „Vor der Bain“, ca. 0,01 ha 

Ortsplanung: 

Der Bebauungsplan „Vor der Bain“ überplant den südlichen Ortsrand von Niederwallmenach. Dieser 
Plan ist mittlerweile rechtskräftig. Er schafft Baurecht für die Entwicklung eines Wohngebietes. Ne-
ben den Festsetzungen der überbaubaren Flächen enthält der Plan auch Aussagen zu plangebiets-
internen Kompensationsflächen. So wird im Südzipfel die Anlage einer Kompensationsmaßnahme 
festgesetzt. An dieser Stelle sind die Pflanzungen von Bäumen vorgesehen.  

Die wirksame Fassung des Flächennutzungsplans bildet die Planung noch nicht richtig ab. Daher 
erfolgt im Rahmen der 13. Änderung des Flächennutzungsplans eine Angleichung an die Inhalte 
der Bebauungsplanung. Dies führt dazu, dass die dargestellten Ausgleichsflächen im Fläche-
nnutzungsplan etwas reduziert werden. An deren Stelle wird gemäß dem rechtskräftigen Be-
bauungsplan Wohnbaufläche ausgewiesen. Es handelt sich hiermit um eine Anpassung an einen 
rechtskräftigen Bebauungsplan und es werden keine Mehreingriffe vorbereitet.  

Im Bebauungsplanverfahren wurde darauf hingewiesen, dass die Wohngebietsentwicklung erst 
dann erfolgen kann, wenn der nördlich gelegene Aussiedlerhof den landwirtschaftlichen Betrieb ein-
stellt, um so Immissionsschutzprobleme zu vermeiden. Die Auflassung des Betriebes erfolgte schon 
seit geraumer Zeit, so dass mit der Bebauung des Wohngebietes begonnen worden ist. Daher kann 
der Hinweis auf die Immissionsschutzproblematik aus dem Flächennutzungsplan entfernt werden. 
Dies erfolgt auch im Rahmen der 13. Änderung.  

Archäologischer Denkmalschutz/Erdgeschichte: Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. 
§ 4 (2) BauGB wurde seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichte vorgetragen, dass im Bereich der vorliegenden Änderungsfläche fossilführende 
Schichten und Fossilfundstellen bekannt (Unterdevon, etwa 400 Mio. Jahre alt) sind. Ergänzend 
wurden die nachfolgenden Hinweise aufgeführt: 

„Daher bitten wir in jedem Fall, uns den Beginn von Erdarbeiten, die den anstehenden Fels be-
treffen, rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während 
der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten er-
folgt im Allgemeinen nicht bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Ab-
sprachen getroffen. (…) 

Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kom-
mende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16 – 21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie / 
Erdgeschichte, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Tel.: 06131-20 16 400, Fax: 06131-20 16 
444. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz 
(§ 21 Abs. 3).“ 
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Landschaftsplanung: 

Es erfolgt hier eine zeichnerische Anpassung des Flächennutzungsplans auf Grundlage eines 
rechtskräftigen Bebauungsplans. Die Aspekte der Landespflege wurden im Planverfahren abgear-
beitet, so dass hier keine weiteren Ausführungen erforderlich sind.   

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Anpassung an einen rechtskräftigen Bebauungsplan. 

8.21.10 Fläche entfällt: Ausweisung von Wohnbaufläche am südlichen Ortsrand, Erweite-
rung „Vor der Bain“, ca. 1,54 ha 

In der landesplanerischen Stellungnahme wurde darauf hingewiesen, dass die Flächenneudarstel-
lung deutlich überdimensioniert sei. Aufgrund der demografischen Rahmenbedingungen sei ein 
entsprechender Flächenbedarf nicht zu erkennen.  

Die Änderungsdarstellung wurde nach der landesplanerischen Stellungnahme gemäß § 20 LPlG 
und Beschlussfassung des Verbandsgemeinderats aus dem Verfahren herausgenommen.  

8.21.11 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung von zwei Aufforstungen, ca. 1,04 ha  

Landschaftsplanung: 

Im Süden der Gemarkung Niederwallmenach erfolgte eine Erstaufforstung gemäß § 14 (1) Ziff. 2 
Landeswaldgesetz. Betroffen sind die Flurstücke 44, 45 und 46 in der Flur 29 und das Flurstück 76 
in der Flur 30. Die Erstaufforstung wurde mittlerweile genehmigt und teilweise auch schon umge-
setzt.  

Da die Ausweisung von landwirtschaftlicher Nutzfläche an dieser Stelle nicht mehr zutreffend ist, 
wird die Flächendarstellung auf Flächen für die Forstwirtschaft geändert. Es handelt sich hier um 
die nachrichtliche Übernahme einer Fachplanung. 

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Umwidmung von landwirtschaftlicher Nutzfläche in Flächen für die Forstwirtschaft. Die 
Aufforstung wurde genehmigt und größtenteils schon umgesetzt. Kein Abwägungsbedarf. 
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8.22 Ortsgemeinde Oberbachheim 

8.22.1 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Wohnbaufläche (ca. 0,50 ha) und zu-
geordneter Kompensationsmaßnahmen (ca. 0,04 ha) auf Grundlage des Be-
bauungsplans „In den Krautstückern“  

Ortsplanung: 

Zur Deckung des Bedarfs an Wohnbauflächen wurde in der Ortsgemeinde Oberbachheim der Be-
bauungsplan „In den Krautstückern“ aufgestellt. Dieser Plan ist mittlerweile rechtskräftig. Eine paral-
lele Anpassung des Flächennutzungsplans erfolgte im Rahmen der 10. Änderung des Fläche-
nnutzungsplans der Verbandsgemeinde Nastätten.  

Das Verfahren zur 10. Änderung konnte seinerzeit nicht bis zum Stichtag 20. Juli 2006 (Ende der 
Überleitungsvorschrift zur BauGB-Novelle 2004) vollständig abgeschlossen werden. Die Ände-
rungsfläche in Oberbachheim (neben den Flächen in Kasdorf und Kehlbach) wird nunmehr in die 
13. Änderung integriert und die Flächen werden damit verfahrenstechnisch zum Abschluss ge-
bracht. 

Der Bebauungsplan sieht die Entwicklung von einem Wohngebiet vor. Der Planbereich liegt am öst-
lichen Ortsrand von Oberbachheim. Die Fläche hat eine Größe von ca. 0,5 ha.  

Die Erschließung der Wohnbaufläche erfolgt über den vorhandenen bituminös befestigten Wirt-
schaftsweg. Zur inneren Erschließung wird eine Stichstraße von der Haupterschließung abzweigen.  

Die Entwässerung des Gebietes erfolgt im Trennsystem. Das Schmutzwasser wird in den vorhan-
denen Kanal in der Birkenstraße angeschlossen. Das unbelastete Niederschlagswasser wird im 
Gebiet zurückgehalten und durch geeignete Maßnahmen versickert.  

Die Versorgung des Gebietes mit Wasser, Strom, Gas und Telekommunikation ist durch die Erwei-
terung der bestehenden Ortsnetze möglich.  

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Archäologischer Denkmalschutz/Erdgeschichte: Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. 
§ 4 (2) BauGB wurde seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichte vorgetragen, dass im Bereich der vorliegenden Änderungsfläche fossilführende 
Schichten und Fossilfundstellen bekannt (Unterdevon, etwa 400 Mio. Jahre alt) sind. Ergänzend 
wurden die nachfolgenden Hinweise aufgeführt: 

„Daher bitten wir in jedem Fall, uns den Beginn von Erdarbeiten, die den anstehenden Fels be-
treffen, rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während 
der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten er-
folgt im Allgemeinen nicht bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Ab-
sprachen getroffen. (…) 
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Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kom-
mende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16 – 21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie / 
Erdgeschichte, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Tel.: 06131-20 16 400, Fax: 06131-20 16 
444. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz 
(§ 21 Abs. 3).“ 

Landschaftsplanung: 

Die Aspekte der Landschaftsplanung wurden im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans abge-
arbeitet. Die dem Plangebiet zugeordnete Fläche zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen mit 
einer Größe von ca. 0,4 ha befinden sich ca. 350 m südlich der Ortslage auf einer stärker geneigten 
Hangzone. Die Ausgleichsfläche wird ebenfalls mit in den Flächennutzungsplan übernommen.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Anpassung des Flächennutzungsplans an einen rechtskräftigen Bebauungsplan. 

8.23 Ortsgemeinde Obertiefenbach 

8.23.1 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Mischbaufläche („Höfe 
Spriestersbach“), ca. 1,04 ha 

Ortsplanung: 

Die Spriestersbacher Höfe wurden im Jahr 1993 durch eine Satzung überplant. Diese Satzung hat 
am 18. November 1993 Rechtskraft erhalten. Ziel der Satzung war es, die weitere bauliche Entwick-
lung im Bereich der Aussiedlung zu steuern. Die weitere Bebauung sollte grundsätzlich ermöglicht 
werden und dem Strukturwandel in der Landwirtschaft Rechnung getragen werden, so dass auch 
Umnutzungen oder Erweiterungen der Gebäude in Richtung gewerbliche oder wohnbauliche Nut-
zung möglich wurden.  

Im Bereich der Satzung sind alle Wohnzwecken dienenden Vorhaben sowie Handwerks- und Ge-
werbebetriebe kleineren Umfangs im Sinne des § 9 BauGB und § 86 LBauO zulässig. Die baulichen 
Anlagen sind in Art und Maß der vorhandenen Außenbereichsbebauung anzupassen. Die maximale 
Firsthöhe der Wohngebäude darf 11,0 m betragen. Die der Wirtschaftsgebäude 13,0 m. Die zuläs-
sige Dachneigung liegt in einem Bereich von 25-50°. An untergeordneten Nebengebäuden sind 
Dachneigungen und 25 ° möglich. Flachdächer sind generell ausgeschlossen. Zur Gestaltung eines 
harmonischen Orts- und Landschaftsbildes sind Bedachungsmaterialien dunkelfarbig zu wählen.  

Landschaftsplanung: 

Landschaftspflegerische Festsetzungen wurden ebenfalls in die Satzung aufgenommen. So wurde 
festgesetzt, dass die bebauten Grundstücke zur freien Feldflur durch die Anpflanzung von Obst-
baumhochstämmen zu begrünen sind, um so einen landschaftstypischen Ortsrand zu bilden.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Übernahme einer rechtskräftigen Satzung. Kein Abwägungsbedarf.   
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8.23.2 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Mischbaufläche am nordwestlichen 
Ortsausgang in Anpassung an eine Ortsabrundungssatzung, ca. 0,15 ha 

Ortsplanung: 

Der Ortseingangsbereich aus Richtung Niedertiefenbach wurde durch eine Satzung nach § 34 (4) 
Nr. 3 BauGB überplant. Diese ist seit dem 13. Januar 2000 rechtskräftig. Im wirksamen Fläche-
nnutzungsplan ist die Satzung in ihrer vollständigen Abgrenzung noch nicht dargestellt. Dies soll im 
Rahmen der 13. Änderung des Flächennutzungsplans erfolgen.  

Im Geltungsbereich der Satzung sind alle gemäß § 5 BauNVO (Dorfgebiet) zulässigen baulichen 
Anlagen möglich. Sie sind bezüglich Art und Maß der vorhandenen Ortsrandbebauung anzupassen. 
Gleichfalls müssen die neuen baulichen Anlagen in ihrem Erscheinungsbild harmonisch in die Orts-
randsituation eingefügt werden.  

Gebäude dürfen mit maximal zwei Vollgeschossen errichtet werden. Die Dachneigung der Haupt-
gebäude müssen zwischen 25 und 50° liegen. Bei Nebengebäuden sind Neigungen unter 25° mög-
lich. Zulässig sind für Haupt- und Nebengebäude sämtliche geneigte Dachformen. Flachdächer sind 
nicht zugelassen. Zur Schaffung eines harmonischen Ortsbildes sind die Farben der Bedachungs-
materialien dunkelfarbig zu wählen.  

Die Erschließung erfolgt über die bestehende Gemeindestraße „Unter den Eichen“, die innerorts in 
die Kreisstraße K 50 einmündet. Das Anbauverbot gemäß § 22 LStrG ist zu beachten. 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Landschaftsplanung: 

Die Belange der Landschaftsplanung wurden in der Satzung berücksichtigt. So wurde festgesetzt, 
dass an den nördlichen, östlichen und westlichen Plangebietsgrenzen neue Obsthochbaumstämme 
zu pflanzen sowie Laubbäume zu erhalten sind, um die landschaftstypische Ortsrandeingrünung zu 
sichern. Weiterhin sind auf den nicht bebaubaren Flächen weitere Obstbaumhochstämme sowie 
heimische Laubgehölze anzupflanzen.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Anpassung des Flächennutzungsplans an die Abgrenzung einer rechtskräftigen Sat-
zung. Kein Abwägungsbedarf.   
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8.23.3 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Mischbaufläche am östlichen Orts-
rand, ca. 0,06 ha 

Ortsplanung: 

Bei der Änderung Nr. 3 in der Ortsgemeinde Obertiefenbach handelt es sich um eine sehr kleinflä-
chige Anpassung des Flächennutzungsplans an ein genehmigtes Bauvorhaben. Im Bereich der Än-
derungsfläche wurde die Errichtung eines Wohngebäudes nach § 34 BauGB (Bebauung im Innen-
bereich) genehmigt. 

Der Flächennutzungsplan wird nachrichtlich geringfügig angepasst. Es wird für den in Rede stehen-
den Bereich anstelle der landwirtschaftlichen Nutzfläche eine Mischbaufläche dargestellt. 

Durch die Ausweisung der Mischbaufläche werden keine neuen Eingriffe vorbereitet. Es wird ledig-
lich der rechtlich zulässige Bestand abgebildet. 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Landschaftsplanung: 

Ausführungen zur Thematik Landschaftsplanung sind nicht notwendig. Im Flächennutzungsplan er-
folgt lediglich eine Anpassung an ein genehmigtes Bauvorhaben. 

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Übernahme eines genehmigten Einzelbauvorhabens. Keine Abwägung erforderlich. 

8.24 Ortsgemeinde Oberwallmenach 

8.24.1 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung von zwei Kompensationsflächen, die der 
Ergänzungssatzung Nr. 1 zugeordnet sind (ca. 0,35 ha) 

Ortsplanung: 

Bei dieser nachrichtlichen Anpassung werden zwei Kompensationsflächen, die der Ergänzungssat-
zung „Satzung Nr. 1“ zugeordnet sind, dargestellt. Da es sich hierbei um die Übernahme aus einer 
rechtsverbindlichen Ergänzungssatzung handelt, sind weitere Ausführungen nicht erforderlich.  

Landschaftsplanung: 

Im Zuge der Bearbeitung der Satzung wurden auch externe Kompensationsflächen bestimmt, um 
die Eingriffe in Natur und Landschaft auszugleichen. Die zugeordnete Kompensationsfläche liegt 
westlich der Änderungsfläche etwas außerhalb der Ortsdurchfahrt. Sie wird durch einen entspre-
chenden Zuordnungspfeil in der Plankarte mit der Änderungsfläche verknüpft.  

Eine weitere Ausgleichsfläche die zum Abbau des Kompensationsdefizits bestimmt wurde, liegt öst-
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lich der Ortslage zwischen der Landesstraße 333 und der Landesstraße 337 im Bereich des Was-
serbehälters. Diese Änderungsfläche wird durch einen Einschrieb einer Wohnbaufläche zugeordnet.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Übernahme der Inhalte einer rechtskräftigen Satzung. Kein Abwägungsbedarf.  

8.24.2 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Flächen für Kompensationsmaßnah-
men auf Grundlage des Bebauungsplans „Wasserwiese“, ca. 0,15 ha 

Ortsplanung: 

Der Bereich der Änderung des Flächennutzungsplans wird durch den rechtskräftigen Bebauungs-
plan „Wasserwiese“ überplant. Der Bebauungsplan regelt die Zulässigkeit einer ergänzenden Orts-
randbebauung und schafft Baurecht für ein Gebäude. Der Bebauungsplan setzt ein Mischgebiet fest 
in Anlehnung an die angrenzende Ortslagenbebauung und FNP-Ausweisung. 

Die Änderung des Flächennutzungsplans wird notwendig, da der Bebauungsplan Grün- und Kom-
pensationsflächen auch für angrenzende Flächenbereiche festsetzt, die im wirksamen FNP noch 
als landwirtschaftliche Flächen dargestellt sind. Tatsächlich handelt es sich schon seit langer Zeit 
um eine privatgartenähnliche Nutzung mit Teichanlage. 

Daher erfolgt in Anpassung an den rechtskräftigen BP die Umwidmung von landwirtschaftlicher Flä-
che als zugeordnete Kompensationsfläche. Die Neuausweisung der Flächen für Kompensations-
maßnahmen hat eine Größenordnung von ca. 0,15 ha.  

Die durch den Bebauungsplan zulässige Entwicklung eines Mischgebietes ist im Flächennutzungs-
plan nicht mehr als Änderungspunkt darzustellen, da der Flächennutzungsplan dies schon im Stand 
der wirksamen Fassung tut, bzw. Mischbaufläche ausweist.  

Landschaftsplanung: 

Den Aspekten der Landschaftsplanung ist im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans Rech-
nung getragen worden. So wurden direkt am Eingriffsgebiet Kompensationsmaßnahmen festge-
setzt. Unter anderem die Anlage von extensiv genutztem Grünland und die randliche Eingrünung 
des Plangebietes.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Übernahme eines rechtskräftigen Bebauungsplans und Anpassung der Inhalte des Flä-
chennutzungsplans. Kein Abwägungsbedarf.  
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8.25 Ortsgemeinde Oelsberg 

8.25.1 Aufstellung des Bebauungsplans „Erweiterung Schleidt II“: Ausweisung von 
Wohnbaufläche (ca. 0,33 ha) zur Erweiterung des Wohngebietes am südlichen Orts-
rand 

Ortsplanung: 

Am südlichen Ortsrand von Oelsberg liegt das Baugebiet „Erweiterung Schleidt“. Dieses wird durch 
den gleichnamigen Bebauungsplan überplant. Der Bebauungsplan schafft Baurecht für ein Allge-
meines Wohngebiet.  

Die Gebäude dürfen in maximal zweigeschossiger Bauweise errichtet werden. Die Grundflächen-
zahl wurde mit 0,4 und die Geschossflächenzahl mit 0,7 festgesetzt. Die Ortsgemeinde plant nun 
die Erweiterung dieses Baugebietes. Aus diesem Grund soll der Flächennutzungsplan geändert 
werden und eine Wohnbaufläche ausgewiesen und damit die verbindliche Bauleitplanung vorberei-
ten werden.  

Im Vergleich zu den Vorentwürfen in den bisherigen FNP-Verfahrensschritten wurde die zeichneri-
sche Darstellung der Wohnbaufläche geringfügig an die konkreter gewordenen Planinhalte des Be-
bauungsplans angepaßt. Im vorliegenden FNP-Entwurf ist eine Ausweisung von Wohnbaufläche in 
der Größe von ca. 0,33 ha zur Erweiterung des Wohngebietes vorgesehen. 

Die äußere Erschließung des Erweiterungsbereichs ist schon gegeben. Hier kann einerseits eine 
Zufahrt von der K 82 über die vorhandene Straßenverkehrsfläche erfolgen. Alternativ hierzu ist die 
Anfahrt über den „Sportplatzweg“ möglich. Die innere Erschließung soll als Ringstraße konzipiert 
werden. Die bestehende Erschließungsstraße des Bebauungsgebietes „Erweiterung Schleidt“ kann 
hierzu ausgebaut und der schon teilweise vorhandene Ring somit geschlossen werden. 

Um eine orts- und landschaftsbildverträgliche Planung zu gewährleisten, sollte sich bei der Wahl 
der Festsetzungen an den Vorgaben des Teil 1 des Baugebietes orientiert werden. So kann z. B. 
eine Angleichung der zulässigen Gebäudehöhen erreicht werden. Auf diesem Weg entsteht ein 
harmonisches Gesamtbild. Analog zum Bebauungsplan „Erweiterung Schleidt“ sollte Wert auf eine 
randliche Eingrünung des Gebietes gelegt werden, weil auf diese Weise ein weicher Übergang/ 
fließender Übergang zur angrenzenden Feldflur geschaffen wird.  

Südlich des Erweiterungsbereichs verläuft die B 274. Zum eingemessenen äußeren befestigten 
Fahrbahnrand ist für die Bebauung ein Abstand von 40 m freizuhalten, weil es sich um eine klassifi-
zierte Bundesstraße handelt. Dieser Aspekt wird im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung be-
rücksichtigt. Im Zuge des Bauleitplanverfahrens werden im Detail Aussagen zum Immissionsschutz 
bezüglich Verkehrslärm getroffen. 

Immissionsschutz 

Auf Grundlage des aktuellen Schallschutzgutachtens des Ingenieurbüros „Pies“ vom 26.06.2014 
wird kein Schallschutzwall unmittelbar nördlich der Bundesstraße B 274 erforderlich. Die Untersu-
chungsergebnisse der schalltechnischen Immissionsprognose des Schalltechnischen Ingenieurbü-
ros „Pies“ werden nachfolgend zusammenfassend dargestellt: 

Ein schallschutztechnisches Fachbüro wurde mit der Erarbeitung eines Schallgutachtens beauf-
tragt, um eine sachgerechte Abwägung im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung vorbereiten zu 
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können. In diesem Rahmen wurde auch geprüft, inwieweit relevante Einwirkungen vom östlich, jen-
seits der B 274 vorhandenen Gewerbegebiet „Sandkaut“ der Stadt Nastätten Auswirkungen auf das 
Plangebiet haben. Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet „Sandkaut“ setzt ein Gewerbegebiet 
gemäß § 8 BauGB fest. 

Die Bundesstraße B 274 führt in einer geringen Entfernung von ca. 60 m südlich vorbei. Westlich 
des Plangebietes verläuft die K 82. 

Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse der schalltechnischen Immissionsprognose des 
Schalltechnischen Ingenieurbüros „Pies“, Boppard-Buchholz, vom 26.06.2014 werden nachfolgende 
Ergebnisse zusammenfassend dargestellt: 

Als Ausgangsdaten für die Berechnung im Hinblick auf den Verkehrslärm von der Bundesstraße B 
274 und der Kreisstraße K 82 lagen dem Schalltechnischen Ingenieurbüro Pies detaillierte Ver-
kehrszahlen aus dem Jahr 2010 und für die Kreisstraße K 82 aus dem Jahr 2011 vor. Hiernach er-
geben sich folgende Verkehrsbelastungen für die Straßenabschnitte im Einwirkungsbereich:  

Bundesstraße B 274: DTV (Jahr 2010) = 5.101 Kfz/24h 

Kreisstraße K 82: DTV (Jahr 2011) = 1.068 Kfz/24h 

Es ergaben sich folgende Verkehrszahlen für das Prognosejahr 2030: 

Bundesstraße B 274: DTV = 5.545 Kfz/24h 

Kreisstraße K 82: DTV = 1.130 Kfz/24h 

Die Verkehrszahlen wurden in die schalltechnische Berechnung und Beurteilung mit eingestellt. 

Aufgrund der Berechnungsergebnisse des Schallgutachtens werden die Orientierungswerte im Be-
reich der im Bebauungsplan eingezeichneten Baugrenzen zur Tageszeit im Erdgeschoss-
/Außenwohnbereich sowie im 1. Obergeschoss eingehalten. Lediglich in Höhe des Dachgeschos-
ses sind geringfügige Überschreitungen im Bereich der südwestlichsten Grundstücksfläche zu er-
warten. 

Die Berechnungen der Verkehrsgeräuschsituation zur Nachtzeit zeigen, dass die Orientierungswer-
te der DIN 18005 im Bereich der südlichsten und westlichsten Baugrundstücke überschritten wer-
den. Das Gutachten enthält diesbezüglich detaillierte Ausführungen und Empfehlungen, die in den 
Bebauungsplan aufgenommen wurden. 

Der Gutachter empfiehlt, dass die im Gutachten aufgeführten Lärmpegelbereiche in die Planzeich-
nung bzw. in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans übernommen werden. Der Plan-
geber hat diesen Aspekt im Bebauungsplanentwurf berücksichtigt. Die Lärmpegelbereiche I und II 
wurden in der Bebauungsplanzeichnung eingetragen und damit festgesetzt. Es wurde eine textliche 
Festsetzung unter der Ziffer 10 verfasst. 

In den Bebauungsplan wurde auf Grundlage der schalltechnischen Immissionsprognose eine Fest-
setzung aufgenommen. Auf Grundlage der schalltechnischen Immissionsprognose des Schalltech-
nischen Ingenieurbüros Pies, Boppard-Buchholz vom 26.06.2014 wurden zur Sicherstellung gesun-
der Wohn- und Arbeitsverhältnisse bei Gebäuden mit Aufenthaltsräumen Lärmpegelbereiche im 
Plangebiet festgesetzt. Es wurden zwei Lärmpegelbereiche festgesetzt, die in der Planzeichnung 
eingetragen worden sind. 
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Aufgrund der gutachterlichen Ergebnisse wird deutlich, dass die Lärmpegelbereiche in der Praxis 
keine erhöhten Anforderungen an die Gebäudeplanung und -ausführung mit sich bringen, weil ent-
sprechend den Ausführungen des Schallgutachters das erforderliche Schalldämmmaß bereits heute 
durch eine übliche Bausubstanz und erforderliche Fenster nach der Energieeinsparverordnung si-
cher eingehalten werden.  

Im Hinblick auf die Berechnung und Beurteilung der Gewerbegeräusche durch das Gewerbegebiet 
„Sandkaut“ erfolgte ebenfalls eine flächenhafte Berechnung; die Ergebnisse sind als Raster-
Lärmkarten im Schallgutachten wiedergegeben. Wie die Ergebnisse zeigen, werden die Orientie-
rungswerte der DIN 18005 für Gewerbegeräusche sicher eingehalten.  Es werden daher im Hinblick 
auf Gewerbegeräusche keine Einschränkungen für das Gewerbegebiet „Sandkaut“ prognostiziert. 
Damit bedarf es keiner weiter gehenden aktiven oder passiven Schallschutzfestsetzungen im Be-
bauungsplan. 

Sonstige immissionsschutzrelevante Lärm- oder Geruchsquellen liegen in einem bewertungsrele-
vanten Umfeld nicht vor. 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Archäologischer Denkmalschutz/Erdgeschichte: Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. 
§ 4 (2) BauGB wurde seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichte vorgetragen, dass im Bereich der vorliegenden Änderungsfläche fossilführende 
Schichten und Fossilfundstellen bekannt (Unterdevon, etwa 400 Mio. Jahre alt) sind. Ergänzend 
wurden die nachfolgenden Hinweise aufgeführt: 

„Daher bitten wir in jedem Fall, uns den Beginn von Erdarbeiten, die den anstehenden Fels be-
treffen, rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während 
der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten er-
folgt im Allgemeinen nicht bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Ab-
sprachen getroffen. (…) 

Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kom-
mende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16 – 21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie / 
Erdgeschichte, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Tel.: 06131-20 16 400, Fax: 06131-20 16 
444. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz 
(§ 21 Abs. 3).“ 

Inhalte RROP Mittelrhein –  Westerwald:  

Im Regionalen Raumordnungsplan ist die Darstellung „Siedlungsfläche für Wohnen“ verzeichnet. In 
der Fortschreibung für den Regionalen Raumordnungsplan (Entwurfsfassung im Stand von 2014) 
sind diese geplanten Ausweisungen verzeichnet: teilweise sonstige Freifläche und teilweise ist kei-
ne Darstellung dokumentiert. Ein Zielkonflikt mit den Vorgaben des regionalen Raumordnungsplans 
ist durch die Planung nicht gegeben. 
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Landschaftsplanung: 

Die Plangebietsfläche wird landwirtschaftlich intensiv genutzt. Aufgrund dieser Vorbelastung konn-
ten sich keine besonders wertvollen Biotope entwickeln. Dies bedeutet, dass ein funktional geeigne-
ter Ausgleich grundsätzlich möglich ist. Es empfiehlt sich die Anlage von extensiv genutzten Streu-
obstwiesen oder extensiv genutzten Grünlands. 

Durch die randliche Eingrünung des Plangebietes kann eine landschaftsbildverträgliche Ortsrand-
gestaltung erfolgen. Zur Pflanzung sind einheimische Gehölze zu verwenden.  

Um die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu minimieren, wird in der Bauleitplanung gere-
gelt, dass Zuwegungen und Stellplätze möglichst mit wasserdurchlässigen Belägen befestigt wer-
den, um so eine Restversickerung im Plangebiet zu ermöglichen. 

Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im modifizierten Trennsystem. Schmutz- und Regen-
wasser werden in getrennten Kanälen abgeleitet, die in der inneren Erschließungsstraße verlegt 
werden. Nicht belastetes anfallendes Oberflächenwasser / Niederschlagswasser, welches nicht im 
Plangebiet zurückgehalten werden kann, soll in das nordöstlich vorhandene Regenrückhaltebecken 
eingeleitet werden. Ggf. wird hier die Erweiterung der wasserrechtlichen Erlaubnis notwendig (Ein-
zelheiten ergeben sich aus dem behördlichen Beteiligungsverfahren).  

Das Schmutzwasser wird in das vorhandene Bestandssystem angeschlossen und der Kläranlage 
zugeführt. 

Weitergehende Details der Entwässerungsplanung sind der konkreten Fachplanung vorbehalten. 

Schutzgebiete und Oberflächengewässer sind durch die Planung insgesamt nicht unmittelbar be-
troffen. Die überplante Fläche grenzt unmittelbar an die kartierte Altablagerungsfläche Nr. 141 07 
107-0205. 

Kompensationsflächen: 

Das Plangebiet liegt am südlichen Ortsrand von Oelsberg. Die Eingriffe erfolgen auf einer landwirt-
schaftlich intensiv genutzten Fläche. 

Bedingt durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung und die Lage am Ortsrand hat das Plange-
biet nur für störungstolerante Tierarten eine Bedeutung als Lebensraum. Aufgrund der intensiven 
Nutzung konnten sich in dem Bereich keine schützenswerten Biotope herausbilden. Die in geringer 
Entfernung südlich verlaufende Bundesstraße B 274 ist zudem eine erhebliche Vorbelastung. 

Für diese Eingriffe in Offenlandflächen sind funktional geeignete Kompensationsflächen, die eben-
falls im Offenland liegen, zu bestimmen. Ein funktional geeigneter Ausgleich ist grundsätzlich mög-
lich, z. B. durch die Nutzungsextensivierung von landwirtschaftlichen Flächen. 

Aus landespflegerischer Sicht wäre zu befürworten, dass notwendige Kompensationsmaßnahmen 
in räumlicher Nähe zum Eingriffsgebiet, z. B. in der verbleibenden Freifläche zwischen dem neuen 
Baugebiet und der B 274 umgesetzt werden könnten. Im bisherigen Planverfahren hat sich heraus-
gestellt, dass eine räumlich nahe liegende Kompensationsfläche unmittelbar südlich des Wohnbau-
gebietes jedoch wahrscheinlich nicht zu realisieren sein wird. Die ursprünglich vorgesehenen Flä-
chen sind nicht im Eigentum der Ortsgemeinde und insofern besteht kein Zugriff auf diese Flächen. 
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Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung werden die Eingriffe abschließend zu bewerten und 
Ausgleichsmaßnahmen (der genaue Umfang und die Größe des zu erbringenden Ausgleichs) zu 
ermitteln sein. 

Im Verlauf des Planverfahrens wird eine Konkretisierung bezüglich der Ausgleichsmaßnahmen und 
Festlegungen einer geeigneten externen Kompensationsfläche im Bebauungsplan erfolgen. 

Die Ausweisung dieser zugeordneten Kompensationsfläche wird anschließend im nächsten FNP-
Änderungsverfahren vorgenommen, wenn die (externen) Kompensationsflächen abschließend im 
Bebauungsplan festgelegt werden. 
 
 

Land- 
schafts- 
faktor 

Bestand/ 
Beschreibung 

Empfind- 
lichkeit/ 
Bewertung 

Planerische Empfehlung 

Land- 
schafts- 
bild/ 
Erholung 

Das Plangebiet liegt am südlichen Orts-
rand von Oelsberg. Das Plangebiet liegt 
auf einer Höhe von ca. 310 m über NN. 
Es besteht derzeit als eine landwirt-
schaftlich intensiv genutzte Fläche. Der 
jetzige Ortsrand im Bereich der vorhan-
denen Bebauung ist nicht gut einge-
grünt. Eine besondere Erholungseig-
nung besitzt die Fläche nicht. 

Gering - mittel Der Ortsrand wird Richtung Süden erwei-
tert. Grundsätzlich entsteht dadurch kein 
neues Bild. Es sollte für eine randliche 
Eingrünung des Plangebietes gesorgt 
werden, um mehr Strukturvielfalt und 
neue Lebensräume für Flora und Fauna 
zu schaffen.  
Höhen- und Größenbegrenzung der Bau-
körper sollten vorgenommen werden, um 
einen einheitlichen Ortsrand und eine 
dem Ortsbild angepasste Bebauung zu 
erhalten. 

Wasser-
haushalt 

Die Grundwasserlandschaft des Gebie-
tes wird als devonische Schiefer und 
Grauwacken charakterisiert. Es liegt ein 
Kluftgrundwasserleiter mit geringer Er-
giebigkeit vor.  
Oberflächengewässer sind im Plange-
biet nicht vorhanden. Ein Wasserschutz-
gebiet ist nicht betroffen.  

Gering - mittel 
 

Minimierung der Versiegelung, Versicke-
rung des anfallenden unbelasteten Ober-
flächenwassers im Plangebiet, ordnungs-
gemäße Entsorgung der Abwässer.  

Boden Bodengroßlandschaft der Lössland-
schaften des Berglandes. Bodenbilden-
des Substrat sind Löss bzw. Lösslehm. 
Aus dem Ausgangsgestein haben sich 
Parabraunerden oder bei entsprechend 
dichten Untergrund Pseudogley-
Parabraunerden entwickelt. Der Boden 
hat ein hohes Ertragspotential. 

Mittel Minimierung der Versiegelung, Gestal-
tung der Hof-, Stell- und Lagerflächen mit 
wasserdurchlässigen Belägen, Aufwer-
tung des Bodens durch die Pflanzung von 
Gehölzen, bzw. Sicherung von Gehölz-
beständen. Beachtung der DIN-
Vorschriften zum Umgang mit Boden. 

Klima/ 
Luft- 
hygiene 

Die Plangebietsflächen werden landwirt-
schaftlich genutzt. Die Fläche hat auf-
grund der Größe keine große Bedeutung 
für die Kaltluftversorgung der Ortslage. 
Im Umfeld verbleiben genügend Flächen 
welche für die Kaltluftversorgung zur 
Verfügung stehen. Aufgrund der gerin-
gen Größe des Ortes nicht mit der Aus-
bildung eines unzumutbaren Wärmein-
seleffektes auszugehen. 

Gering Eingrünung des Plangebiets, um den An-
teil von Frischluftproduzenten zu erhö-
hen. Bzw. Sicherung der bestehenden 
Gehölze. 

Arten 
und  
Biotope 

Intensiv ackerbaulich genutzte Fläche 
ohne einen besonders schützenswerten 
Biotopwert. Im Plangebiet sind keine 
Biotope kartiert. 

Gering - mittel Eingrünung des Plangebiets mit stand-
ortgerechten heimischen Arten zur Schaf-
fung neuer Biotope und Teillebensräume 
der heimischen Flora und Fauna.  
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Übergeordnete Vorgaben: 

 Schutzgebiete: - 
 Planung vernetzter Biotopsysteme: ohne Darstellung 
 Regionaler Raumordnungsplan: Siedlungsfläche für Wohnen 
 Biotopkartierung Rheinland-Pfalz: es sind keine Biotope kartiert. 
 

Gesamtbeurteilung/ Planungsempfehlung:  

Bei Umsetzung der Planung wird die Entwicklung von neuen Wohnbauflächen für die Orts-
gemeinde ermöglicht. Die Plangebietsfläche wird landwirtschaftlich intensiv genutzt. Auf-
grund dieser Vorbelastung konnten sich keine besonders wertvollen Biotope entwickeln. Le-
bensräume der Tier- und Pflanzenwelt würden bei der Durchführung der geplanten Baumaß-
nahme teilweise verloren gehen. Die Eingriffe in die Schutzgüter sind durch geeignete Kom-
pensationsmaßnahmen ausgleichbar.  

Aspekte des Artenschutzes 

Aufgrund der landwirtschaftlich intensiven Nutzung und der Lage am Ortsrand ist davon auszuge-
hen, dass das Plangebiet hauptsächlich eine Bedeutung für kulturfolgende Tierarten besitzt. 
Exemplarisch sei auf das Vorkommen von Feld- und Haussperling, Amsel oder Krähen verwiesen. 
Darüber hinaus ist in der Nähe der Ortslage mit dem Vorkommen von Haus- oder Gartenrot-
schwanz zu rechnen. Selbst bei Erweiterung der Wohnbaufläche können diese Tierarten das Plan-
gebiet weiterhin als Lebensraum nutzen.  

Durch die intensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Fläche mit entsprechendem Störpoten-
tial ist nicht davon auszugehen, dass die Ackerfläche eine Bedeutung für bodenbrütende Offen-
landarten besitzt. So sind diese Flächen für die Errichtung von Brutstätten uninteressant.  

Nach jetzigem Kenntnisstand ist nicht mit dem Auftreten von artenschutzrechtlichen Konflikten zu 
rechnen.  

Abwägung/ Fazit :  

1. Planerisch sinnvolle Erweiterung des bestehenden Baugebietes.  

2. Bei Umsetzung funktional geeigneter Kompensationsmaßnahmen spricht nach jetzigem Kennt-
nisstand aus landespflegerischer Sicht nichts gegen die Erweiterung des Wohngebietes. 

8.25.2 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Mischbaufläche auf Grundlage der In-
nenbereichssatzung „Nr. 1“, ca. 0,35 ha 

Ortsplanung: 

Im Jahr 2008 wurde eine Klarstellungssatzung gemäß § 34 (4) S. 1 Nr.1 BauGB aufgestellt. Durch 
diese Satzung werden einige Grundstücke am westlichen Ortsrand in die im Zusammenhang be-
baute Ortslage einbezogen. Gemäß der vorhandenen Nutzung im Umfeld werden diese Bereiche 
als Mischbaufläche definiert. 

Im Zuge der 13. Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt hier eine Anpassung des Planwerkes 
und es wird Mischbaufläche im Umfang von ca. 0,35 ha ausgewiesen.  



Verbandsgemeinde Nastätten 
Begründung zur 13. Änderung des Flächennutzungsplans 30 754 

Seite 167 

 

17.03.2016 

 
 

 

Die Klarstellungssatzung hat nur deklaratorischen Charakter und schafft kein neues bzw. zusätzli-
ches Baurecht. Sie generiert allerdings Bindungswirkung insbesondere für die Baugenehmigungs-
behörde der Kreisverwaltung Bad Ems. Eine Genehmigung von Bauvorhaben im abgegrenzten Be-
reich erfolgt auf Grundlage des § 34 BauGB. 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Anpassung an eine rechtskräftige Ortssatzung. Keine Abwägung erforderlich.  

8.25.3 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Kompensations- und Grünflächen auf 
Grundlage des Bebauungsplans „Oberste Kappestücker“, ca. 0,65 und 0,46 ha 

Ortsplanung: 

Der Bebauungsplan „Oberste Kappesstücker“ schafft Baurecht für die Entwicklung von gewerbli-
chen Bauflächen eines örtlichen Bauunternehmens. Im Rahmen der 8. Fortschreibung des Fläche-
nnutzungsplans wurden die gewerblichen Bauflächen schon in den Flächennutzungsplan über-
nommen. Zum damaligen Zeitpunkt erfolgte jedoch keine differenzierte Darstellung von Kompensa-
tionsflächen und plangebietsinternen Grünflächen. 

Im Zuge der 13. Änderung des Flächennutzungsplans soll hier eine Konkretisierung des Fläche-
nnutzungsplans erfolgen. Daher werden die Inhalte des Bebauungsplans in das Planwerk aufge-
nommen. Es erfolgt daher die nachrichtliche Anpassung der im Bebauungsplan festgesetzten Grün- 
und Kompensationsflächen. 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Landschaftsplanung: 

Die Aspekte der Landschaftsplanung wurden im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans abge-
arbeitet. Die Ergebnisse aus der verbindlichen Bauleitplanung werden an dieser Stelle in den Flä-
chennutzungsplan übernommen und die festgesetzten Kompensation- und Grünflächen werden la-
gerichtig dargestellt.  

Weitere Ausführungen sind nicht notwendig, weil die Übernahme einer rechtskräftigen Planung er-
folgt. 

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Übernahme der Inhalte eines rechtskräftigen Bebauungsplans.  
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8.25.4 Darstellung einer Wohnbaufläche am nördlichen Ortsrand Oelsberg, ca. 1,10 ha 

Ortsplanung: 

Die Ortsgemeinde Oelsberg hat den Bebauungsplan „Tiefe Grube“ im Parallelverfahren zur Ände-
rung des Flächennutzungsplans aufgestellt. Der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „Tiefe 
Grube“ wurde im Oktober 2014 gefasst. 

Das Plangebiet liegt im nordöstlichen Bereich der Ortslage von Oelsberg. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans ist ca. 10.700 m² groß. 

Städtebauliches Ziel des Bebauungsplans ist die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes, 
um zwei Wohngebäude im Bestand zu sichern und die städtebaulichen Rahmenbedingungen für 
Nachverdichtungen festzulegen. 

Im nördlichen Bereich des betrachteten Änderungsbereiches sind zwei Wohngebäude vorhanden. 
Es handelt sich um ehemalige betriebszugehörige Wohnhäuser, die im Zusammenhang mit der 
ehemaligen Firma Ph. Steeg & Söhne GmbH (Hoch-, Tief- und Straßenbau) standen. Die Errich-
tung der Gebäude wurde seinerzeit auf Grundlage des § 35 BauGB genehmigt. Es handelt sich 
somit um zulässige Bauvorhaben. 

Aufgrund der Entwicklung dieser Firma ist eine Zuordnung der beiden Wohngebäude als Betreiber-
wohnungen gegenwärtig nicht mehr möglich. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass zur Erhal-
tung der Wohngebäude die bauleitplanerischen Rahmenbedingungen geschaffen werden. 

 Es ist vorgesehen, dass der Bereich der beiden Wohnhäuser auf den Parzellen 32/2 und 30/14 von 
der Betriebszugehörigkeit abgekoppelt werden (Aufhebung der Baulast). 

Zusätzlich sollen Bebauungsmöglichkeiten für ein oder zwei Wohngebäude in den Parzellen 32/ 13 
und 32/ 15 geschaffen werden. Diese Parzellen stellen sich derzeit als Baulücke zwischen dem 
vorhandenen Wohngebiet „Im Grund/ Auf dem Grund/ Auf dem Belinge“ und den betriebszugehöri-
gen Wohnhäusern dar. 

In der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans wird für den Änderungsbereich zurzeit land-
wirtschaftliche Nutzfläche dargestellt. Diese Nutzung ist seit vielen Jahren nicht mehr gegeben. Die 
tatsächlich stattfindende Nutzung (Wohnnutzung) entspricht somit nicht mehr den Inhalten des Flä-
chennutzungsplans (Landwirtschaftsfläche). Aus diesem Grund soll eine Berichtigung des Planwer-
kes erfolgen, und anstatt der landwirtschaftlichen Nutzfläche eine Wohnbaufläche ausgewiesen 
werden. 

Bedingt durch die Nähe zur vorhandenen Bauunternehmung wurde im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung die Einholung eines Immissionsschutzgutachtens erforderlich, um eine Verträglich-
keit bewerten zu können. Die gewonnenen Erkenntnisse sollten entsprechend im weiteren Planver-
fahren berücksichtigt werden. 

Im Rahmen des parallel durchgeführten Bebauungsplanverfahrens „Tiefe Grube“ wurden ein schall-
technisches Gutachten und eine Beratung durch das Büro „Pies“ eingeholt. 

Auf Grundlage der gutachterlichen Ergebnisse (datiert vom 06.12.12) können die Plangebietsflä-
chen im Bebauungsplan als „Allgemeines Wohngebiet“ (WA) festgesetzt werden. Es werden jedoch 
passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Darüber hinaus muss eine Gliederung des Plange-
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bietes unter Berücksichtigung der Gemengelagenregelung nach TA Lärm erfolgen.  

Diese Erkenntnisse bedeuten, dass im Flächennutzungsplan statt einer M-Flächendarstellung (wie 
im bisherigen Planentwurf konzipiert) eine W-Flächendarstellung erfolgen kann. Aufgrund der gu-
tachterlichen Ergebnisse wurde die bisher im Planentwurf vorgesehene Darstellung einer Mischbau-
fläche in eine Wohnbaufläche geändert. 

In die Planzeichnung wurde zudem folgender Planeinschrieb vorgenommen: „Im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung ist die gutachterliche Stellungnahme des schalltechnischen Ingenieurbü-
ros Pies vom 06.12.2012 zu berücksichtigen.“ 

Grundsätzlich wird mit einer Ausweisung von Wohnbauflächen noch kein Baurecht geschaffen. Die 
Ausweisung im FNP dient der Vorbereitung einer möglichen verbindlichen Bauleitplanung. Dann 
kann eine Überplanung des Gebietes zur städtebaulichen Entwicklung und Ordnung erfolgen. Der 
Bebauungsplan kann in diesem Fall aus dem Flächennutzungsplan gemäß § 8 BauGB entwickelt 
werden. 

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ist in Bezug auf den überplanten Bereich darauf zu 
achten, dass sich die zukünftige Bebauung harmonisch in das Orts- und Landschaftsbild einfügt. Es 
sollte darauf geachtet werden, dass die bestehenden Gehölzflächen im Plangebiet erhalten bleiben.  

Das Plangebiet ist an der freien Strecke der Kreisstraße K 80 gelegen. Zur Erschließung des Plan-
gebietes kann auf das vorhandene Wegenetz zurückgegriffen werden. Die Anbauverbotszone von 
15 m ist zu beachten. 

Es ist davon auszugehen, dass die Versorgung neuer Wohngebäude oder andere Gebäude durch 
einen Anschluss an die bestehenden Versorgungsnetze möglich ist. 

Für nähere Einzelheiten wird auf die Inhalte des Bebauungsplans „Tiefe Grube“ (Begründung und 
Planurkunde) verwiesen. 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Archäologischer Denkmalschutz/Erdgeschichte: Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. 
§ 4 (2) BauGB wurde seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichte vorgetragen, dass im Bereich der vorliegenden Änderungsfläche fossilführende 
Schichten und Fossilfundstellen bekannt (Unterdevon, etwa 400 Mio. Jahre alt) sind. Ergänzend 
wurden die nachfolgenden Hinweise aufgeführt: 

„Daher bitten wir in jedem Fall, uns den Beginn von Erdarbeiten, die den anstehenden Fels be-
treffen, rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während 
der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten er-
folgt im Allgemeinen nicht bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Ab-
sprachen getroffen. (…) 

Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kom-
mende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16 – 21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie / 
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Erdgeschichte, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Tel.: 06131-20 16 400, Fax: 06131-20 16 
444. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz 
(§ 21 Abs. 3).“ 

Inhalte RROP Mittelrhein –  Westerwald:  

Im wirksamen Regionalen Raumordnungsplan ist keine Darstellung verzeichnet. In der Fortschrei-
bung für den Regionalen Raumordnungsplan (Entwurfsfassung im Stand von 2014) sind diese 
Ausweisungen verzeichnet: Siedlungsfläche für Wohnen. Ein Zielkonflikt mit den Vorgaben des re-
gionalen Raumordnungsplans ist durch die Planung nicht gegeben.  

Landschaftsplanung: 

Die Änderungsfläche befindet sich zwischen einem Wohngebiet und einer gewerblichen Nutzung 
(Bauunternehmung). Es liegt bereits teilweise eine Bebauung mit zwei Wohngebäuden im Ände-
rungsbereich vor. Das Gelände fällt insgesamt in nordöstliche Richtung hin ab. 

Eingriffe in die bestehenden Gehölzstrukturen innerhalb des Plangebietes und an dessen Randbe-
reichen sind möglichst zu vermeiden. Auf diesem Weg werden bestehende Lebensräume für die 
einheimische Tierwelt langfristig im Bestand gesichert. Um eine Einbindung des Orts- und Land-
schaftsbildes zu ermöglichen, sollte eine Begrenzung der Höhenentwicklung von möglichen neuen 
Baukörpern erfolgen. Bei der Gestaltung der Baukörper sollte durch die Materialwahl und die farbli-
che Gestaltung auf ein landschaftsbildverträgliches Erscheinungsbild geachtet werden. 

Kompensationsflächen: 

Die Ortsgemeinde Oelsberg hat den Bebauungsplan „Tiefe Grube“ im Parallelverfahren zur Ände-
rung des Flächennutzungsplans aufgestellt. Der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „Tiefe 
Grube“ wurde im Oktober 2014 gefasst. 

Das Plangebiet liegt am nördlichen Ortsrand von Oelsberg. Die Eingriffe erfolgen auf einer Fläche, 
die derzeit als Wohnfläche sowie privates Grünland genutzt wird. Bedingt durch die derzeitige Nut-
zung und die Lage am Ortsrand sind keine höherwertigen Biotope vorhanden. 

Der Bebauungsplan wird auf Grundlage des § 13a BauGB aufgestellt. Im beschleunigten Verfahren 
gelten u. a. die Beteiligungsvorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 
1 BauGB (vgl. § 13a (2) Nr. 1 BauGB). 

Im beschleunigten Verfahren wird nach § 13a (2) Satz 1 BauGB i. V. m. § 13 (3) Satz 1 BauGB von 
der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Anga-
be umweltbezogener Informationen nach § 3 (2) BauGB sowie von der zusammenfassenden Erklä-
rung nach § 6 (5) Satz 3 und § 10 (4) BauGB abgesehen. 

Aufgrund der Gesetzeslage gemäß § 13a BauGB besteht keine planungsrechtliche Aus-
gleichserfordernis für die vorliegende planerische Situation. 

Eine erweiterte Betrachtung von Aspekten bezüglich Kompensationsflächen ist aus diesem Grund 
nicht erforderlich. 
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Land- 
schafts- 
faktor 

Bestand/ 
Beschreibung 

Empfind- 
lichkeit/ 
Bewertung 

Planerische Empfehlung 

Land- 
schafts- 
bild/ 
Erholung 

Das Plangebiet liegt am nördlichen Orts-
rand von Oelsberg. Das Plangebiet liegt 
auf einer Höhe von ca. 275 m über NN.   
Die Fläche wird derzeit als Wohnfläche 
sowie privates Grünland genutzt. Eine 
Erholungseignung besitzt das Plange-
biet nur für die Eigentümer. 

Gering Es sollte für eine randliche Eingrünung 
des Plangebietes gesorgt werden, um 
mehr Strukturvielfalt und neue Lebens-
räume für Flora und Fauna zu schaffen. 
Höhen- und Größenbegrenzung der Bau-
körper sollten vorgenommen werden, um 
einen einheitlichen Ortsrand und eine 
dem Ortsbild angepasste Bebauung zu 
erhalten. Bei der Gestaltung der Baukör-
per sollte durch die Materialwahl und die 
farbliche Gestaltung auf ein landschafts-
bildverträgliches Erscheinungsbild geach-
tet werden.  

Wasser-
haushalt 

Die Grundwasserlandschaft des Gebie-
tes wird als devonische Schiefer und 
Grauwacken charakterisiert. Es liegt ein 
Kluftgrundwasserleiter mit geringer Er-
giebigkeit vor.  
Oberflächengewässer sind im Plange-
biet nicht vorhanden. Ein Wasserschutz-
gebiet ist nicht betroffen.  

Gering - mittel 
 

Minimierung der Versiegelung, Versicke-
rung des anfallenden unbelasteten Ober-
flächenwassers im Plangebiet, ordnungs-
gemäße Entsorgung der Abwässer.  

Boden Bodengroßlandschaft der Lössland-
schaften des Berglandes. Bodenbilden-
des Substrat sind Löss bzw. Lösslehm. 
Aus dem Ausgangsgestein haben sich 
Parabraunerden oder bei entsprechend 
dichten Untergrund Pseudogley-
Parabraunerden entwickelt. Der Boden 
hat ein hohes Ertragspotential. 

Mittel Minimierung der Versiegelung, Gestal-
tung der Hof-, Stell- und Lagerflächen mit 
wasserdurchlässigen Belägen, Aufwer-
tung des Bodens durch die Pflanzung von 
Gehölzen, bzw. Sicherung von Gehölz-
beständen. Beachtung der DIN-
Vorschriften zum Umgang mit Boden. 

Klima/ 
Luft- 
hygiene 

Die Fläche (nicht bebautes Flurstück 
32/8) hat aufgrund der Größe keine be-
sondere Bedeutung für das Lokalklima 
der Ortslage. 

Gering Eingrünung des Plangebiets, um den An-
teil von Frischluftproduzenten zu erhö-
hen. Bzw. Sicherung der bestehenden 
Gehölze. 

Arten 
und  
Biotope 

Privat genutzte Grünfläche, tlw. Nutzung 
als Lagerplatz. Im Plangebiet sind keine 
Biotope kartiert. 

Gering - mittel Eingriffe in die bestehenden Gehölzstruk-
turen innerhalb des Plangebietes und an 
dessen Randbereichen sind möglichst zu 
vermeiden. Eingrünung des Plangebiets 
mit standortgerechten heimischen Arten 
zur Schaffung neuer Biotope und Teille-
bensräume der heimischen Flora und 
Fauna.  

 

Übergeordnete Vorgaben: 

 Schutzgebiete: - 
 Planung vernetzter Biotopsysteme:  

Bestand: Wiesen und Weiden mittlerer Standorte. 
Ziele: Magere Wiesen und Weiden mittlerer Standorte. 

 Regionaler Raumordnungsplan: ohne Darstellung 
 Biotopkartierung Rheinland-Pfalz: es sind keine Biotope kartiert. 
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Gesamtbeurteilung/ Planungsempfehlung:  

Die Plangebietsfläche ist bereits teilweise bebaut. Es sind Nachverdichtungen nur in gerin-
gem Umfang noch möglich. Nur in untergeordneten Teilbereichen entsteht ein neuer Eingriff 
in den Boden. Bestehende Gehölzstrukturen sollen erhalten und gesichert werden. 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ist die Aufstellung eines Bebauungsplans der 
Innenentwicklung nach § 13a BauGB erfolgt. 

Aspekte des Artenschutzes 

Das Gebiet selbst ist durch die vorhandene und umgebende Wohnbebauung, den Anliegerverkehr 
sowie der vormals stattfindenden nördlich gelegenen gewerblichen Nutzung vorgeprägt. 

Bedingt durch die Tatsache das großflächige Bereiche, die nördlich des Plangebietes gelegenen 
waren, vormals für gewerbliche Zwecke genutzt wurden, ist nicht mit dem Vorkommen von stö-
rungsempfindlichen Tierarten zu rechnen. Das Vorkommen von kulturfolgenden Arten wie Meisen, 
Hausrotschwanz, Rotkehlchen oder Krähen ist anzunehmen. 

Aufgrund der Bewegungsunruhe im näheren Umfeld sowie der Mahd der Trittrasenflächen im Be-
reich der Wohnhäuser, ist davon auszugehen, dass diese keine Bedeutung für störempfindliche Tie-
rarten besitzt. Das Vorkommen solcher Arten ist auch durch die Lage unmittelbar am Ortsrand bzw. 
zwischen bebauten Bereichen sowie der direkten Nähe zu Hauptverkehrsstraßen unwahrscheinlich. 

Die Flächen bleiben im Bestand bestehen. Tiere, die diesen Bereich als Nahrungshabitat und Le-
bensraum nutzen, müssen daher auf keine umliegenden Strukturen ausweichen. 

Abwägung/ Fazit:  

Der Verbandsgemeinderat hat im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung der eingegangenen 
Stellungnahmen im Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB den Beschluss gefasst, 
die Darstellung einer Wohnbaufläche anstatt einer Mischbaufläche vorzusehen (vgl. oben stehende 
Erläuterungen zu den gutachterlichen Ergebnissen). 

1. Planänderung die in Zusammenhang mit der Entkopplung bisher betriebszugehörigen Woh-
nens mit gewerblicher Nutzung steht. Dadurch erfolgt eine Existenzsicherung für den Bereich 
der bestehenden Wohngebäude. 

2. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ist die Aufstellung eines Bebauungsplans der In-
nenentwicklung nach § 13a BauGB erfolgt. Ausgleichsmaßnahmen wurden daher nicht erfor-
derlich. 

8.25.5 Anpassung an den Bestand: Ausweisung von Grünfläche mit der 
Zwecksbestimmung Tennis, ca. 0,70 ha 

Ortsplanung: 

In der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans wird für die Änderungsfläche eine Gemein-
bedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtun-
gen“ ausgewiesen. Diese Darstellung entspricht jedoch nicht der tatsächlichen Nutzung vor Ort. Die 
Änderungsfläche wird als Tennisplatz genutzt, wobei jedoch lediglich die Hälfte der Fläche mit Ten-
nisplätzen bebaut ist. Die verbleibenden Freibereiche sind entweder mit Gehölzen bestanden oder 
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werden als Wiesenfläche genutzt.  

Die äußere Erschließung der Änderungsfläche ist durch die bestehende Anbindung über den Sport-
platzweg gegeben. Dieser führt direkt bis an den Tennisplatz heran. Die innere Erschließung ist 
durch privat genutzte Wege gegeben, so dass hier keine weiteren zusätzlichen Erschließungsauf-
wendungen entstehen. 

Im Zuge der Flächennutzungsplanänderung erfolgt lediglich eine Anpassung an die tatsächlich 
stattfindende Nutzung.  

Abwägung/ Fazit:  

Unkritische Anpassung der Flächennutzungsplandarstellung an die tatsächlich stattfindende Nut-
zung. Kein Abwägungsbedarf.  

8.26 Ortsgemeinde Rettershain 

8.26.1 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Wohnbaufläche und Kompensations-
flächen auf Grundlage des Bebauungsplans "Erweiterung Wickenstücker, 1. Änd. 2. 
Erweiterung", ca. 0,2 und 0,5 ha 

Ortsplanung: 

Der Bebauungsplan „Wickenstücker“ schafft Baurecht für ein Wohngebiet in der Ortsgemeinde 
Rettershain. Das Wohngebiet befindet sich am westlichen Ortsrand. Der Ursprungsplan hat mittler-
weile ein erstes Änderungsverfahren durchlaufen. Im Zuge dieses Änderungsverfahrens wurde das 
Wohngebiet auch vergrößert. Die Änderungsplanung ist mittlerweile rechtskräftig. Eine Anpassung 
des Flächennutzungsplans erfolgte bisher noch nicht. Dies soll nun durch die Ausweisung von 
Wohnbaufläche und zugeordneten Kompensationsflächen geschehen.  

Durch die Erweiterung des Plangebietes wird Baurecht für zwei zusätzliche Wohnhäuser geschaf-
fen. Diese können in maximal zweigeschossiger Bauweise errichtet werden. Die notwendigen Aus-
gleichsmaßnahmen für die Erweiterung des Baugebietes werden innerhalb der Gemarkung von 
Rettershain umgesetzt. Eine Teilfläche direkt westlich angrenzend an das Wohngebiet. Eine zweite 
Teilfläche liegt südlich des Friedhofes am nördlichen Ortsausgang. Auch diese Flächen werden in 
den Flächennutzungsplan aufgenommen.  

Die Ausgleichsfläche westlich der Ortsgemeinden war ursprünglich größer geplant. Aufgrund der 
Eigentumsverhältnisse ist es jedoch nicht möglich, auf die ursprünglich geplanten Flächen zurück-
zugreifen, so dass hier auch eine Anpassung des Flächennutzungsplans durch die Ausweisung von 
landwirtschaftlicher Fläche erfolgt. Nichts desto trotz kommt es durch die Rücknahme dieser Flä-
chen nicht zu einem Kompensationsdefizit im Bebauungsplan, da hier neue Flächen im Bereich des 
Friedhofs ausgewiesen werden.  

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 
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Landschaftsplanung: 

Die Aspekte der Landschaftsplanung wurden im Bebauungsplansverfahren umfassend abgearbei-
tet. Als Ergebnis sind zwei externe Kompensationsmaßnahmen umzusetzen. Beide Flächen werden 
in die Planfassung des Flächennutzungsplans aufgenommen. 

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Anpassung an die Inhalte des rechtskräftigen Bebauungsplans „Wickenstücker“ im 
Stand der 1. Änderung und 2. Erweiterung. Keine Abwägung erforderlich. 

8.26.2 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Verkehrsfläche für den Buswende-
platz, ca. 0,05 ha 

Am westlichen Ortsausgang in Richtung Lipporn wurde im Kurvenbereich der Landesstraße 337 ein 
Buswendeplatz angelegt. Im wirksamen Flächennutzungsplan ist an dieser Stelle noch landwirt-
schaftliche Nutzfläche dargestellt. Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplans soll die tat-
sächliche Nutzung aufgenommen werden. Daher wird eine Verkehrsfläche mit der Zweckbestim-
mung „Buswendeplatz“ dargestellt. 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Abwägung/ Fazit :  

Es handelt sich um eine unkritische Darstellung einer bereits umgesetzten baulichen Maßnahme. 
Keine Abwägung erforderlich.  

8.26.3 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung eines Mobilfunkmastes 

In den Waldbereichen westlich der Ortslage befindet sich ein Wasserbehälter. Unmittelbar südlich 
des Wasserbehälters wurde ein Mobilfunkmast errichtet. Dieser ist noch nicht Bestandteil des Flä-
chennutzungsplans.  

Im Rahmen der 13. Änderung des Flächennutzungsplans wird der Maststandort mit in den Fläche-
nnutzungsplan aufgenommen.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Übernahme einer umgesetzten Baumaßnahme. Kein Abwägungsbedarf erforderlich.    
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8.27 Ortsgemeinde Ruppertshofen 

8.27.1 Rücknahme von gewerblicher Baufläche, ca. 0,6 ha 

Ortsplanung: 

In der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans ist neben dem Bolzplatz eine gewerbliche 
Baufläche ausgewiesen. Die Darstellung der gewerblichen Baufläche im Flächennutzungsplan dien-
te vor vielen Jahren der Vorbereitung einer Bauleitplanung zur Entwicklung eines Gewerbegebiets 
für einen örtlichen Bauunternehmer. Es bestand somit ein konkreter Vorhabenbezug. Mittlerweile 
hat es sich jedoch gezeigt, dass diese Entwicklung nicht mehr relevant ist, da der ehemalige Vor-
habenträger seinen Betriebssitz in der Ortsgemeinde Oelsberg genommen hat (vgl. auch Änderung 
Nr. 3 in der OG Oelsberg). 

Eine Nachfrage für eine gewerbliche Nutzung an diesem Standort ist seit Jahren nicht zu verzeich-
nen. Eine zukünftige Entwicklung ist auch nicht absehbar, so dass hier eine Rückführung der ge-
werblichen Bauflächendarstellung im Rahmen der 13. Änderung erfolgt. 

Es erfolgt die Darstellung der tatsächlich stattfindenden Nutzung als Flächen für die Landwirtschaft. 

Landschaftsplanung: 

Aus Sicht der Landschaftsplanung ist die Flächenrücknahme zu begrüßen, weil somit keine zusätz-
lichen Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet werden. 

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Flächenrücknahme. Kein Abwägungsbedarf.   

8.27.2 Einbeziehung eines Fahrweges in die Mischbauflächendarstellung am südlichen 
Ortsrand, ca. 0,05 ha 

Ortsplanung: 

Die Ortsgemeinde plant eine geringfügige Erweiterung der Mischbauflächendarstellung am südli-
chen Ortsrand um hier den vorhandenen Fahrweg in die Bauflächendarstellung zu integrieren und 
damit eine Klarstellung zu erreichen. 

Der überplante Bereich stellt sich in der Örtlichkeit als voll asphaltierter Wirtschaftsweg dar, welcher 
derzeit als Ortsrandweg genutzt wird. In Richtung Ortslage schließen sich einzelne Grundstücke an, 
die in der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans als Mischbauflächen ausgewiesen sind. 
Diese sind zu großen Teilen schon bebaut bzw. werden die angrenzenden Grundstücke als Garten-
land genutzt. Bei einem der angrenzenden Grundstücke stellt der vorhandene Wirtschaftsweg die 
Erschließung dar. Aus diesem Grund hatte sich die Ortsgemeinde bereits in den 1990er Jahren da-
zu entschlossen für den Bereich eine Satzung nach § 34 BauGB aufzustellen. Das Verfahren wurde 
eingeleitet, bislang jedoch noch nicht abgeschlossen. Auf Grundlage der Satzung wurde eine Bau-
genehmigung für ein Wohnbauvorhaben seitens der Kreisverwaltung erteilt, dass mittlerweile be-
reits umgesetzt ist. 
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Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Archäologischer Denkmalschutz/Erdgeschichte: Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. 
§ 4 (2) BauGB wurde seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichte vorgetragen, dass im Bereich der vorliegenden Änderungsfläche fossilführende 
Schichten und Fossilfundstellen bekannt (Unterdevon, etwa 400 Mio. Jahre alt) sind. Ergänzend 
wurden die nachfolgenden Hinweise aufgeführt: 

„Daher bitten wir in jedem Fall, uns den Beginn von Erdarbeiten, die den anstehenden Fels be-
treffen, rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während 
der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten er-
folgt im Allgemeinen nicht bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Ab-
sprachen getroffen. (…) 

Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kom-
mende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16 – 21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie / 
Erdgeschichte, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Tel.: 06131-20 16 400, Fax: 06131-20 16 
444. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz 
(§ 21 Abs. 3).“ 

Landschaftsplanung: 

Der überplante Weg ist schon seit Jahrzehnten bituminös befestigt. Somit erfolgte hier schon eine 
Versiegelung des Bodens. Diese Versiegelung ist als Bestand zu werten. Mit der Überplanung wer-
den somit keine neuen Eingriffe ermöglicht. Aus diesem Grund sind weitere Ausführungen nicht 
notwendig. 

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Einbeziehung eines Ortsrandweges in die Ortslagenabgrenzung des Flächennutzungs-
plans zur Absicherung einer Satzung gemäß § 34 (4) BauGB.   

8.28 Ortsgemeinde Strüth 

Redaktionelle Änderung 

Am nördlichen Ortsrand von Strüth befindet sich das Kloster Schönau. Das Kloster, der Friedhof 
und eine sich daran anschließende Grünfläche sind als Denkmalzone erfasst. In der wirksamen 
Fassung des Flächennutzungsplans ist die ausgewiesene Denkmalzone jedoch nicht vollständig 
dargestellt. Daher erfolgt im Zuge der 13. Änderung des Flächennutzungsplans eine Anpassung 
und die Denkmalzone wird entsprechend erweitert.  
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8.28.1 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Verkehrsfläche (ca. 0,05 ha) und öf-
fentlicher Grünfläche (ca. 0,09 ha) auf Grundlage des Bebauungsplan „Hinter dem 
Klubb“  

Ortsplanung: 

Im Süden der Ortsgemeinde wurde der Bebauungsplan „Hinter dem Klubb“ für die Entwicklung ei-
nes Wohngebietes aufgestellt. Die Erschließung des Plangebietes erfolgt von der K 97 aus, welche 
westlich des Gebietes liegt. Um diesen Fakt zu verdeutlichen, werden die erschließende Straße und 
die im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen Grünflächen in den Flächennutzungsplan aufge-
nommen.  

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Archäologischer Denkmalschutz/Erdgeschichte: Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. 
§ 4 (2) BauGB wurde seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichte vorgetragen, dass im Bereich der vorliegenden Änderungsfläche fossilführende 
Schichten und Fossilfundstellen bekannt (Unterdevon, etwa 400 Mio. Jahre alt) sind. Ergänzend 
wurden die nachfolgenden Hinweise aufgeführt: 

„Daher bitten wir in jedem Fall, uns den Beginn von Erdarbeiten, die den anstehenden Fels be-
treffen, rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während 
der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten er-
folgt im Allgemeinen nicht bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Ab-
sprachen getroffen. (…) 

Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kom-
mende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16 – 21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie / 
Erdgeschichte, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Tel.: 06131-20 16 400, Fax: 06131-20 16 
444. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz 
(§ 21 Abs. 3).“ 

Landschaftsplanung: 

Die Aspekte der Landschaftsplanung wurden in der Aufstellung des Bebauungsplans umfassend 
berücksichtigt und abgearbeitet. Daher sind keine weiteren Ausführungen notwendig.   

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Anpassung an die Inhalte eines rechtskräftigen Bebauungsplans.  
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8.28.2 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Mischbaufläche auf Grundlage von 
genehmigten Einzelbauvorhaben, ca. 0,2 ha 

Ortsplanung: 

Entlang der Nastätter Straße wurden in den letzten Jahren 3 weitere Gebäude errichtet. Die Errich-
tung der Gebäude erfolgte auf Grundlage von Baugenehmigungen. Somit handelt es sich hier um 
eine zulässige Bebauung innerhalb der Ortslage.  

Eine Anpassung des Flächennutzungsplans parallel zur Erteilung der Baugenehmigungen erfolgte 
bislang nicht.  

Dies erfolgt im Rahmen der 13. Änderung des Flächennutzungsplans. Aus diesem Grund wird die 
bisher dargestellte landwirtschaftlich genutzte Fläche geändert und es erfolgt die Ausweisung einer 
Mischbaufläche. 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Landschaftsplanung: 

Bei der Änderungsfläche Nr. 2 in der Ortsgemeinde Strüth handelt es ich um die Übernahme von 
genehmigten Einzelbauvorhaben in den Flächennutzungsplan. Daher sind keine Ausführungen zur 
Thematik der Landschaftspflege notwendig.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Übernahme genehmigter Einzelbauvorhaben. Kein Abwägungsbedarf gegeben. 

8.28.3 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung einer Fläche für die Forstwirtschaft, ca. 
0,1 ha 

Das Flurstück 65 in der Flur 5 Gemarkung Strüth wurde durch das Forstamt Nastätten aufgeforstet. 
Die bisherige Darstellung der landwirtschaftlichen Fläche wird in „Fläche für die Forstwirtschaft“ ge-
ändert. 

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Anpassung des Flächennutzungsplans an eine vorgenommene Aufforstung. Kein Ab-
wägungsbedarf. 

8.28.4 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung einer Kompensationsfläche zum BP „Hinter 
dem Klubb“, ca. 0,09 ha 

Als nachrichtliche Anpassung an die Inhalte des Bebauungsplans „Hinter dem Klubb“ wird die  
Kompensationsfläche, die im wirksamen Flächennutzungsplan bereits dargestellt ist, geringfügig um 
ca. 0,09 ha erweitert. 
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Im wirksamen Flächennutzungsplan ist eine Gehölzfläche im Teilbereich des Flurstückes Nr. 102 in 
der Flur 4 dargestellt. 

In der Plankarte wird diese Flächen mit der Planzeichendarstellung 13.1 „Umgrenzung von Flächen 
zur Maßnahme, zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ 
gemäß § 5 (2) Nr. 10 und (4) BauGB dargestellt. 

Abwägung/ Fazit:  

Geringfügige Erweiterung der dargestellten Ausgleichsfläche, nachrichtliche Anpassung an die In-
halte des Bebauungsplans. Keine Abwägung erforderlich. 

8.29 Ortsgemeinde Weidenbach 

8.29.1 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Wohnbaufläche am nördlichen Orts-
rand auf Grundlage des Bebauungsplan „Oberm Dorf“, ca. 0,1 ha 

Ortsplanung: 

Der nördliche Teil der Ortslage von Weidenbach wird im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche 
ausgewiesen. Für einen Teilbereich dieser Flächenausweisung gibt es auch einen rechtskräftigen 
Bebauungsplan mit der Bezeichnung „Oberm Dorf“. Gemäß diesem Plan ist die Entwicklung von 
Wohnbebauung zulässig. In der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplans sind die Planinhal-
te gemäß den Nutzungsfestsetzungen der verbindlichen Bauleitplanung jedoch noch nicht richtig 
umgesetzt worden.  

So wird ein als Wohnbaufläche überplanter Bereich als Mischbaufläche ausgewiesen. Im Zuge der 
Flächennutzungsplanänderung erfolgte eine Anpassung und die Mischbaufläche wird in Wohnbau-
fläche umgewandelt. Es handelt sich hier um eine unkritische Übernahme der Bebauungsplaninhal-
te.  

Im Zuge der Neudigitalisierung des Flächennutzungsplans wird auch die Abgrenzung der Wohnbau-
fläche im nördlichen Teil der Änderungsfläche etwas vergrößert. Hintergrund ist die Anpassung der 
Planzeichnung auf die genaue Flurstücksabgrenzung des digitalen Katasters (redaktionelle Anpas-
sung). 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich von Bergwerksfeldern verortet ist. Über tatsächlich erfolg-
ten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller Bergbau unter 
Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Landschaftsplanung: 

Die Aspekte der Landschaftsplanung wurden im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans mit ab-
gearbeitet, so dass an dieser Stelle keine weiteren Ausführungen notwendig sind. 

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Anpassung auf die Inhalte eines rechtswirksamen Bebauungsplans und geringfügige 
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Anpassung der Wohnbauflächendarstellung an das aktuelle digitale Kataster.  

8.30 Ortsgemeinde Welterod 

8.30.1 Anpassung an den Bestand: Ausweisung von Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung Sportplatz, ca. 1,45 ha 

Ortsplanung: 

Am Sportplatz der Ortsgemeinde Welterod wurden bauliche Veränderungen vorgenommen. So 
z. B. am Sportplatzgebäude. Ferner wurde auch ein Kleinspielfeld errichtet. In der wirksamen Fas-
sung des Flächennutzungsplans sind diese Änderungen noch nicht berücksichtigt und es werden 
noch Flächen für die Forstwirtschaft ausgewiesen.  

Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplans soll der tatsächliche Bestand und die rechtlich 
zulässige Nutzung in das Planwerk aufgenommen werden. Daher wird die forstwirtschaftliche Flä-
che umgewidmet und es wird Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Sportplatz“ dargestellt. 

In der Fortschreibung für den Regionalen Raumordnungsplan (Entwurfsfassung im Stand von 2014) 
ist als geplante Ausweisung sonstige Freifläche verzeichnet. 

Landschaftsplanung: 

Es handelt sich um die Darstellung von genehmigten baulichen Maßnahmen. So z. B. der Umbau 
am Sportgebäude/Sportlerheim und die Errichtung eines Kleinspielfeldes. Weitere Ausführungen 
zur Thematik der Landespflege sind daher nicht erforderlich. 

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Übernahme von genehmigten Bauvorhaben. Kein Abwägungsbedarf. 

8.30.2 Ausweisung einer Mischbaufläche (ca. 0,54 ha) und Darstellung von geplanten 
Streuobstwiesen (ca. 0,15 ha) in Zusammenhang mit dem vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan „Rosenhof“ 

Ortsplanung: 

Östlich der Ortslage von Welterod sind (teilweise ehemalige) landwirtschaftliche Aussiedlungshöfe 
gelegen. Die Anlage der Siedlung Rosenhof ist durch die frühere landwirtschaftliche Nutzung ge-
prägt. Die landwirtschaftliche Nutzung auf der Hofstelle selbst wurde aufgegeben, so dass jetzt die 
Wohnnutzung dominiert. Im östlichen Teil des Plangebietes ist ein Anbau an das bestehende 
Wohngebäude zu Wohnzwecken geplant. Der Anbau erfolgt auf Flur 5; Flurstücksnr. 29/1, in der 
Gemarkung Welterod. Die Erweiterung des Wohngebäudes erfolgt teilweise auf einem bereits be-
stehenden Grundriss eines ehem. landwirtschaftlichen Nebengebäudes. Das nach Nordosten ab-
führende Gebäude wurde teilweise zurückgebaut, so dass der Anbau an drei Seiten freistehend ist. 

Für den in Rede stehenden Bereich wird derzeit der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Rosenhof“ 
im Parallelverfahren aufgestellt. Der Bebauungsplan berücksichtigt das private Bauvorhaben zur 
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ergänzenden Wohnbebauung. Die Aufstellung eines Bebauungsplans ist erforderlich, weil eine Pri-
vilegierung gemäß § 35 (1) BauGB nicht gegeben ist. 

In diesem Zusammenhang wird die vorgesehene Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich. 
Im wirksamen Flächennutzungsplan ist landwirtschaftliche Nutzfläche in der Größe von ca. 0,7 Hek-
tar dargestellt (die vorhandene Siedlung im Außenbereich ist mit einem Punktsymbol gekennzeich-
net). Diese Darstellung soll wie folgt geändert werden: Eine gemischte Baufläche soll für die vor-
handene Siedlung, entsprechend der Festsetzungen im Bebauungsplan, dargestellt werden, und 
die angrenzenden Bereiche werden als landespflegerische Grünflächen mit der Kennzeichnung 
„Streuobst geplant“ dargestellt. Die nachfolgende Abbildung zeigt die zeichnerische Darstellung: 

 

Darstellung einer Mischbaufläche (ca. 0,54 ha) und geplante Streuobstwiesen (ca. 0,15 ha) 

Bergbau/Altbergbau: Ausweislich der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB dass die 
vorliegende Änderungsfläche im Bereich bereits erloschener Bergwerksfelder verortet ist. Über tat-
sächlich erfolgten Abbau liegen dem LGB keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt nicht. 

Archäologischer Denkmalschutz/Erdgeschichte: Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. 
§ 4 (2) BauGB wurde seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichte vorgetragen, dass im Bereich der vorliegenden Änderungsfläche fossilführende 
Schichten und Fossilfundstellen bekannt (Unterdevon, etwa 400 Mio. Jahre alt) sind. Ergänzend 
wurden die nachfolgenden Hinweise aufgeführt: 

„Daher bitten wir in jedem Fall, uns den Beginn von Erdarbeiten, die den anstehenden Fels be-
treffen, rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während 
der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten er-
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folgt im Allgemeinen nicht bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Ab-
sprachen getroffen. (…) 

Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kom-
mende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16 – 21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie / 
Erdgeschichte, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Tel.: 06131-20 16 400, Fax: 06131-20 16 
444. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz 
(§ 21 Abs. 3).“ 

Inhalte RROP Mittelrhein –  Westerwald:  

Im Regionalen Raumordnungsplan ist keine Darstellung verzeichnet. In der Fortschreibung für den 
Regionalen Raumordnungsplan (Entwurfsfassung im Stand von 2014) ist als Ausweisung Sied-
lungsfläche Industrie und Gewerbe verzeichnet. Ein Zielkonflikt mit den Vorgaben des regionalen 
Raumordnungsplans ist durch die Planung nicht gegeben.  

Landschaftsplanung: 

Diese Änderungsfläche betrifft eine privat genutzte ehemalige landwirtschaftliche Hofanlage, welche 
für Wohnzwecke genutzt wird. Die Hofanlage besteht östlich der Ortslage von Welterod. 

Kompensationsflächen: 

Der Eingriff erfolgt auf einer privat genutzten, ehemaligen landwirtschaftlichen Hofanlage. Auf Ebe-
ne der verbindlichen Bauleitplanung wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt. 

Dieser Bebauungsplan beinhaltet u. a., dass Gehölzpflanzungen festgesetzt werden. Diese Ge-
hölzpflanzungen dienen der Aufwertung des Landschaftsbildes und als Lebensraum. Im Süden des 
Grundstücks sind als Ausgleichsmaßnahme 4 Obstbäume als Hochstamm zu pflanzen. Der vorge-
sehene Eingriff ist durch diese Kompensationsmaßnahmen ausgleichbar. 

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung werden die Eingriffe abschließend bewertet und Aus-
gleichsmaßnahmen festgesetzt. 

 

Land- 
schafts- 
faktor 

Bestand/ 
Beschreibung 

Empfind- 
lichkeit/ 
Bewertung 

Planerische Empfehlung 

Land- 
schafts- 
bild/ 
Erholung 

Das Landschaftsbild ist durch die beste-
hende ehemalige landwirtschaftliche 
Hofanlage mit Haupt- und Nebengebäu-
den geprägt. Diese wird zurzeit für 
Wohnzwecke genutzt. Die vorhandene 
randliche Eingrünung hat eine Bedeu-
tung für die Schaffung eines weichen 
Übergangs zwischen Ortslage und an-
grenzende Offenlandbereiche. Eine Er-
holungseignung ist für die Besitzer der 
Flächen gegeben. Wegebeziehungen in 
das Umland werden durch die Maßnah-
me nicht verändert.  

Gering  Es sollte für eine randliche Eingrünung 
des Plangebietes gesorgt werden, um 
mehr Strukturvielfalt und neue Lebens-
räume für Flora und Fauna zu schaffen. 
Altbestände an Gehölzen (Obstbäume) 
sollten wenn möglich in die Planung mit 
aufgenommen werden.  
Höhen- und Größenbegrenzung der Bau-
körper sollten vorgenommen werden, um 
einen einheitlichen Ortsrand und eine 
dem Ortsbild angepasste Bebauung zu 
erhalten. 

Wasser-
haushalt 

Die Grundwasserlandschaft des Gebie-
tes wird als devonische Schiefer und 

Gering 
 

Minimierung der Versiegelung, Versicke-
rung des anfallenden unbelasteten Ober-
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Grauwacken charakterisiert. Es liegt ein 
Kluftgrundwasserleiter mit geringer Er-
giebigkeit vor.  
Oberflächengewässer sind im Plange-
biet nicht vorhanden. Ein Wasserschutz-
gebiet ist nicht betroffen.  

flächenwassers im Plangebiet, ordnungs-
gemäße Entsorgung der Abwässer.  

Boden Bodengroßlandschaft der Ton- und 
Schluffschiefer mit wechselnden Antei-
len an Grauwacke, Kalkstein, Sandstein 
und Quarzit, z.T. wechselnd mit Löss-
lehm. Die Hauptbodenarten sind Lehm 
sowie sandiger Lehm. Ausgangsgestein 
ist Bimsschleier und/oder Staublehm 
über älteren Gesteinen. Bodentypen 
sind Lockerbraunerden sowie Brauner-
den. Bodenarten u.a. Schluff und Lehm. 

Mittel Minimierung der Versiegelung, Gestal-
tung der Hof-, Stell- und Lagerflächen mit 
wasserdurchlässigen Belägen, Aufwer-
tung des Bodens durch die Pflanzung von 
Gehölzen, Beachtung der DIN-
Vorschriften zum Umgang mit Boden. 

Klima/ 
Luft- 
hygiene 

Kleine Fläche am Randbereich der Orts-
lage, welche als privates Wohnland bzw. 
landwirtschaftliche Hofanlage verwendet 
wird. Aufgrund der geringen Flächen-
größe, hat dieses keine Bedeutung für 
die lokale Klimasituation. 

Gering Eingrünung des Plangebiets, um den An-
teil von Frischluftproduzenten zu erhö-
hen. Aufgrund der geringen Flächengrö-
ße der Änderung ist nicht mit erheblichen 
Veränderungen für das Schutzgut zu 
rechnen. 

Arten 
und  
Biotope 

Nutzung als private Wohnbebauung auf 
einer ehemaligen landwirtschaftlichen 
Hofanlage. Teilweise Pflanzungen von 
Obstgehölzen und Sträuchern . Bedingt 
durch die überwiegende vorhandene 
Bebauung sind potentielle Eingriffe in 
das Schutzgut gering. Durch die Lage 
am Siedlungsrand ist mit dem Vorkom-
men von störungstoleranten Tierarten zu 
rechnen. Im Plangebiet sind keine Bio-
tope und keine nach § 30 BNatSchG 
pauschal geschützten Biotope erfasst. 

Gering Eingrünung des Plangebiets mit stand-
ortgerechten heimischen Arten zur Schaf-
fung neuer Biotope und Teillebensräume 
der heimischen Flora und Fauna. Siche-
rung der alten Gehölzbestände.  

Flächenhafte, geschlossene Eingrünung, 
aus heimischen, standortgerechten Bäu-
men und Sträuchern, entlang der östli-
chen Plangebietsgrenze. Im nördlichen 
Bereich die bestehenden Heckenstruktu-
ren flächenhaft sichern 

 

Übergeordnete Vorgaben: 

 Schutzgebiete: - 
 Planung vernetzter Biotopsysteme: ohne Darstellung 
 Regionaler Raumordnungsplan: ohne Darstellung; westlich angrenzend: Siedlungsfläche für Industrie 

und Gewerbe 
 Biotopkartierung Rheinland-Pfalz: es sind keine Biotope kartiert. 

Gesamtbeurteilung/ Planungsempfehlung:  

Die Anlage der Siedlung Rosenhof ist durch die frühere landwirtschaftliche Nutzung geprägt. 
Die landwirtschaftliche Nutzung auf der Hofstelle selbst wurde aufgegeben, so dass jetzt die 
Wohnnutzung dominiert. Im östlichen Teil des Plangebietes ist ein Anbau an das bestehende 
Wohngebäude zu Wohnzwecken geplant. Der Anbau erfolgt auf Flur 5; Flurstücksnr. 29/1, in 
der Gemarkung Welterod. Die Erweiterung des Wohngebäudes erfolgt teilweise auf einem 
bereits bestehenden Grundriss eines ehem. landwirtschaftlichen Nebengebäudes. Das nach 
Nordosten abführende Gebäude wurde teilweise zurückgebaut, so dass der Anbau an drei 
Seiten freistehend ist. Lebensräume der Tier- und Pflanzenwelt würden bei der Durchführung 
der geplanten Baumaßnahme nur in einem sehr geringen Anteil verloren gehen. Die Eingriffe 
sind aus landespflegerischer Sicht als sehr gering zu bewerten und sind durch geeignete 
Kompensationsmaßnahmen ausgleichbar. 
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Aspekte des Artenschutzes 

Bei Umsetzung des Planvorhabens wird das südliche Hauptgebäude, welches sich im Ordnungsbe-
reich 1a befindet, für Wohnzwecke erweitert. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufge-
stellt. Im Rahmen der örtlichen Bestandsaufnahme konnten keine besonders schützenswerten Ha-
bitate für Flora und Fauna im Eingriffsgebiet erfasst werden. Besonders artenschutzrechtlich rele-
vante Aspekte im Hinblick auf Konfliktpotentiale liegen nicht vor. 

Der Bebauungsplan beinhaltet u.a. Festsetzungen zu Gehölzpflanzungen. Diese dienen der Auf-
wertung des Landschaftsbildes und als Lebensraum für Tiere. Bestehende Heckenstrukturen wer-
den in ihrem Bestand gesichert und dauerhaft gepflegt. Im Süden des Grundstücks sind als Aus-
gleichsmaßnahme 4 Obstbäume als Hochstamm zu pflanzen.  

Der Umweltzustand wird sich durch die Nutzungsänderung auf einer kleinen Fläche nur geringfügig 
ändern. Aufgrund der Erhaltungs- und Pflanzmaßnahmen wird sich aber der Umweltzustand insge-
samt nicht verschlechtern. 

Da weder Hinweise auf eine besondere Bedeutung des Plangebietes für den Biotopverbund, noch 
ein herausragender Strukturreichtum des Gebietes vorliegen sind keine negativen Auswirkungen 
auf das Schutzgut Biodiversität zu prognostizieren. 

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind für die Planung nicht zu prognostizieren. 

Abwägung/ Fazit:  

 Die Nutzungsänderung berücksichtigt die Änderung hin zu einer Mischgebietsnutzung da 
eine privilegierte Außenbereichsnutzung nicht mehr vorliegt. Anpassung an den BP 
„Rosenhof“ der im Parallelverfahren aufgestellt wird. 

 Die tatsächliche bauliche Erweiterung durch einen Wohngebäudeanbau ist flächenmäßig 
sehr klein und das Gesamtvorhaben führt nicht zu wesentlichen Eingriffen in Natur und 
Landschaft 

 Der Eingriff ist durch geeignete Kompensationsmaßnahmen funktional ausgleichbar. Die 
Ausgleichsmaßnahmen sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung bereits festge-
legt worden und können im Anschluss an das Eingriffsgebiet ausgeglichen werden. 

 Artenschutzrechtliche Konflikte sind nicht zu erwarten. 

8.30.3 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung einer Kompensationsfläche zum BP „Ober 
dem Wiesgarten Teil A + B", ca. 0,2 ha 

Als nachrichtliche Anpassung an die Inhalte des Bebauungsplans „Ober dem Wiesgarten Teil A + 
B" wird eine Kompensationsfläche in der Größe von ca. 0,2 ha dargestellt. 

Im wirksamen Flächennutzungsplan ist eine Grünfläche mit der Eintragung eines Symbols „Park-
platz“ dargestellt. Diese Grünfläche wird geändert, es erfolgt die Entnahme eines Parkplatzsymbols 
an dieser Stelle, und es wird eine Kompensationsfläche dargestellt. 

In der Plankarte wird diese Fläche mit der Planzeichendarstellung 13.1 „Umgrenzung von Flächen 
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zur Maßnahme, zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ 
gemäß § 5 (2) Nr. 10 und (4) BauGB dargestellt. 

Abwägung/ Fazit:  

Nachrichtliche Anpassung an die Inhalte des Bebauungsplans. Keine Abwägung erforderlich. 

8.31 Ortsgemeinde Winterwerb 

8.31.1 Nachrichtliche Anpassung: Ausweisung von Wohnbaufläche und Kompensations-
maßnahmen auf Grundlage des Bebauungsplans „An der Spitzenwies“ im Stand 
der 1. Änderung, ca. 0,32 und 0,90 ha 

Ortsplanung: 

In der Ortsgemeinde Winterwerb wurde der Bebauungsplan „An der Spitzenwies“ aufgestellt. Dieser 
Plan liegt mittlerweile in der Fassung der 1. Änderung vor. Die Bauleitplanung schafft Baurecht für 
die Entwicklung eines Wohngebietes. Dieses Gebiet ist teilweise bebaut bzw. fast vollständig be-
baut. Es gibt nur noch wenige freie Bauplätze. Im Zuge der Planung wurden auch Flächen für Kom-
pensationsmaßnahmen festgesetzt. Diese grenzen unmittelbar an das Plangebiet an.  

Die wirksame Fassung des Flächennutzungsplans berücksichtigt noch nicht alle Änderungen, die 
sich aus der Bauleitplanung ergeben haben. Durch die Neuausweisung von Mischbaufläche und 
der zugehörigen Kompensationsflächen wird der Flächennutzungsplan auf die Inhalte der verbindli-
chen und bereits rechtskräftigen Bauleitplanung angepasst.  

Archäologischer Denkmalschutz/Erdgeschichte: Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. 
§ 4 (2) BauGB wurde seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichte vorgetragen, dass im Bereich der vorliegenden Änderungsfläche fossilführende 
Schichten und Fossilfundstellen bekannt (Unterdevon, etwa 400 Mio. Jahre alt) sind. Ergänzend 
wurden die nachfolgenden Hinweise aufgeführt: 

„Daher bitten wir in jedem Fall, uns den Beginn von Erdarbeiten, die den anstehenden Fels be-
treffen, rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während 
der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten er-
folgt im Allgemeinen nicht bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Ab-
sprachen getroffen. (…) 

Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kom-
mende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16 – 21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie / 
Erdgeschichte, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Tel.: 06131-20 16 400, Fax: 06131-20 16 
444. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz 
(§ 21 Abs. 3).“ 
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Landschaftsplanung: 

Im Zuge der Bebauungsplanaufstellung wurden die Aspekte der Landschaftsplanung umfassend 
abgearbeitet. Die ermittelten Kompensationsflächen werden jetzt in den Flächennutzungsplan über-
nommen. 

Abwägung/ Fazit :  

Anpassung des Flächennutzungsplans an einen rechtskräftigen Bebauungsplan. Unkritische Über-
nahme. Keine Abwägung erforderlich. 

8.31.2 Rücknahme von Wohnbaufläche am südlichen Ortsrand, ca. 0,1 ha 

Ortsplanung: 

In der wirksamen Fassung des FNP wird am südlichen Ortsrand eine Wohnbaufläche ausgewiesen. 
Das Wohngebiet ist teilweise auch schon bebaut.  

Ein Teil der ausgewiesenen Wohnbaufläche wird allerdings landwirtschaftlich genutzt. Eine wohn-
bauliche Nutzung wird in dem Bereich der Änderung auch zukünftig nicht stattfinden, da zum Bei-
spiel der Erschließung der Fläche nicht möglich ist. 

Aus diesem Grund soll die Flächenausweisung zurückgenommen und stattdessen Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt werden.  

Landschaftsplanung: 

Die Rücknahme der Wohnbaufläche ist positiv zu bewerten.  

Abwägung/ Fazit :  

Unkritische Flächenrücknahme. Keine Abwägung erforderlich.   

8.31.3 Darstellung von Wohnbaufläche am nördlichen Ortsrand (ca. 0,1 ha) – Anpassung 
an den Bebauungsplan „In der Gewann“ 

Ortsplanung: 

In der Ortsgemeinde Winterwerb soll am nördlichen Ortsausgang Richtung Dachsenhausen eine 
kleine Wohnbaufläche dargestellt werden. Die Flächendarstellung steht in Zusammenhang mit der 
verbindlichen Bauleitplanung der Ortsgemeinde zur Aufstellung eines Bebauungsplans mit der Be-
zeichnung „In der Gewann“. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans wird Baurecht zur Errich-
tung eines Wohnhauses am nördlichen Ortsrand von Winterwerb geschaffen. Der Plan setzt eine 
Grundflächenzahl von 0,3 und eine Geschossflächenzahl von 0,6 fest. Die maximal zulässige Ge-
samthöhe der Gebäude wird auf 9,5 m begrenzt. Es dürfen nur geneigte Dächer mit einer Neigung 
von 20-40° errichtet werden. Tonnendächer und durchgehende Pultdächer werden als unzulässig 
definiert.  

Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Hauptstraße (L 333). Von dieser Haupt-
straße zweigt ein mit Asphalt befestigter Wirtschaftweg in Richtung Plangebiet ab. Dieser Wirt-



Verbandsgemeinde Nastätten 
Begründung zur 13. Änderung des Flächennutzungsplans 30 754 

Seite 187 

 

17.03.2016 

 
 

 

schaftweg wird für die Erschließung genutzt.  

Das Plangebiet grenzt unmittelbar an die Landesstraße 333 an. Dies bedeutet, es ist eine Bauver-
botszone von 20,0 m zum eingemessenen Fahrbahnrand einzuhalten. Dies wird im Bebauungsplan 
dadurch berücksichtigt, dass die Errichtung von baulichen Anlagen und Nebenanlagen in den Bau-
verbotszonenbereich nicht zulässig ist. 

Aus ortsplanerischer Sicht handelt es sich um eine kleine Ortsabrundung, die planerisch vertretbar 
ist. 

Die Ortsgemeinde liegt gemäß der Funktionszuweisung im wirksamen Regionalen Raumordnungs-
plan der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald (im Stand von 2006) in einem Erholungs-
raum und wird als landwirtschaftliche Gemeinde klassifiziert. 

Die Plangebietsfläche wird nicht als Vorbehaltsgebiet oder Vorranggebiet für die Landwirtschaft 
klassifiziert. Durch die Errichtung eines weiteren Wohngebäudes ist nicht mit einer Herabsetzung 
der Erholungseignung von Winterwerb zu rechnen. 

In der Fortschreibung für den Regionalen Raumordnungsplan (Entwurfsfassung im Stand von 2014) 
ist sonstige Fläche dargestellt. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass Konflikte mit den Vorgaben des Regionalen Raumordnungs-
planes und des Fortschreibungsentwurfes von 2014 nicht gegeben sind. 

Archäologischer Denkmalschutz/Erdgeschichte: Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. 
§ 4 (2) BauGB wurde seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichte vorgetragen, dass im Bereich der vorliegenden Änderungsfläche fossilführende 
Schichten und Fossilfundstellen bekannt (Unterdevon, etwa 400 Mio. Jahre alt) sind. Ergänzend 
wurden die nachfolgenden Hinweise aufgeführt: 

„Daher bitten wir in jedem Fall, uns den Beginn von Erdarbeiten, die den anstehenden Fels be-
treffen, rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während 
der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten er-
folgt im Allgemeinen nicht bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Ab-
sprachen getroffen. (…) 

Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kom-
mende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16 – 21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie / 
Erdgeschichte, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Tel.: 06131-20 16 400, Fax: 06131-20 16 
444. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz 
(§ 21 Abs. 3).“ 

Landschaftsplanung: 

Durch das Vorhaben werden strukturarme und intensiv genutzte Ackerflächen ohne einen besonde-
ren Biotopwert überplant. Schützenswerte Biotope sind im Plangebiet nicht vorhanden. Es liegen 
auch keine Schutzgebietsausweisungen, wie Naturparke oder Landschaftsschutzgebiete vor.  

Um die Mehreingriffe in Natur und Landschaft auszugleichen, setzt der Bebauungsplan fest, dass 
entlang der nördlichen Plangebietsgrenze eine randliche Eingrünung aus standortgerechten Gehöl-
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zarten anzulegen ist. Darüber hinaus ist entlang der östlichen Plangebietsgrenze extensiv genutztes 
Grünland durch die Einsaat von Landschaftsrasen anzulegen und zu pflegen. Durch die Festset-
zung dieser Ausgleichsmaßnahmen und Pflanzmaßnahmen können alle Eingriffe ausgeglichen 
werden. 

Kompensationsflächen: 

Der Bebauungsplan „In der Gewann“ wird im Parallelverfahren zur Flächennutzungsplanänderung 
aufgestellt. Das Plangebiet liegt am nördlichen Ortsausgang in Richtung Dachsenhausen. Die vor-
gesehenen Eingriffe erfolgen auf einer landwirtschaftlich intensiv genutzten Fläche. Die Ackerflä-
chen sind strukturarm und haben keinen besonderen Biotopwert. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wurde der Bebauungsplan mit der Bezeichnung „In der 
Gewann“ aufgestellt. Der Plan wurde als Satzung nach § 10 BauGB bereits beschlossen. 

Um die entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft auszugleichen ist im Bebauungsplan fest-
gesetzt, dass entlang der nördlichen Plangebietsgrenze eine randliche Eingrünung aus standortge-
rechten Gehölzarten anzulegen ist, und dass entlang der östlichen Plangebietsgrenze extensiv ge-
nutztes Grünland durch die Einsaat von Landschaftsrasen anzulegen und zu pflegen ist. Durch die 
Festsetzung dieser Ausgleichsmaßnahmen und Pflanzmaßnahmen können alle Eingriffe ausgegli-
chen werden. 

Gemäß dem Prinzip der Abschichtung wird für ergänzende Erläuterungen auf die Inhalte/ Begrün-
dung zum Bebauungsplan verwiesen. 

Artenschutzrechtliche Belange:  

Das Plangebiet wird landwirtschaftlich intensiv genutzt, so dass einerseits mit dem Vorkommen von 
Offenlandarten, wie Feld- und Haussperling, Amsel oder Rabenkrähen zu rechnen ist. Darüber hin-
aus liegt das Plangebiet zwischen der Ortslage und der Aussiedlung Lindenhof. Aufgrund der vor-
handenen Biotopstruktur im Umfeld ist daher auch mit dem Vorkommen von Haus- und Gartenrot-
schwanz sowie verschiedenen Meisenarten zu rechnen. All diese Vogelarten können als Kulturfol-
ger bezeichnet werden. Auch nach der Errichtung des Wohngebäudes verbleiben für diese Arten 
gut nutzbare Lebensräume.  

Aufgrund der landwirtschaftlich intensiven Nutzung ist nicht davon auszugehen, dass die Plange-
bietsflächen eine Bedeutung für Offenlandarten, welche am Boden brüten, besitzen. Ein Beispiel ist 
hier die Feldlerche. Aufgrund der Endwuchshöhe des Feldfrüchte (Getreide, Raps, Mais, ...) und der 
intensiven Bewirtschaftung sind die Feldflächen als Lebensraum uninteressant. Dauergrünlandflä-
chen bieten sich eher als Brutstätte für die Feldlerche an. Hinzu kommt die unmittelbare Nähe zur 
Siedlungslage und Landesstraße mit einer erheblichen Bewegungsunruhe. Somit ergibt sich an die-
ser Stelle auch kein Konflikt.  

Innerhalb der landwirtschaftlich genutzten Flächen befinden sich keine Gehölze, so dass potentielle 
Brutstätten der einheimischen Vogelwelt nicht betroffen sind. Eingriffe in potentielle Nistplätze sind 
daher nicht gegeben.  

Abwägung/ Fazit :  

Bei der Änderungsdarstellung handelt es sich um eine Anpassung des Flächennutzungsplans an 
eine parallel durchgeführte Bauleitplanung. Die Aspekte der Orts- und Landschaftsplanung werden 
im Bauleitplanverfahren umfassend abgearbeitet. Gemäß dem Prinzip der Abschichtung wird in der 
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vorliegenden Begründung nur eine kurze Zusammenfassung der Planung gegeben. Für Details wird 
auf die Begründung zum Bebauungsplan verwiesen.  

Es handelt sich um eine unkritische Anpassung des Flächennutzungsplans. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wurde der Bebauungsplan mit der Bezeichnung „In der 
Gewann“ aufgestellt. Der Plan wurde als Satzung nach § 10 BauGB bereits beschlossen. 

8.32 Ortsgemeinde Hunzel 

8.32.1 Nachrichtliche Anpassung: Darstellung einer Kompensationsfläche zum BP „Auf 
der Hohengrub III Teilbereich I“, ca. 0,17 ha 

Als nachrichtliche Anpassung an die Inhalte des Bebauungsplans „Auf der Hohengrub III Teilbe-
reich I“ wird eine Kompensationsfläche in der Größe von ca. 0,17 ha dargestellt. Im wirksamen Flä-
chennutzungsplan ist die geänderte Fläche (Flur 18, Flurstck. Nr. 41, Flächengröße: 1.709  m²) 
noch als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. 

In der Plankarte werden diese Flächen mit der Planzeichendarstellung 13.1 „Umgrenzung von Flä-
chen zur Maßnahme, zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft“ gemäß § 5 (2) Nr. 10 und (4) BauGB dargestellt. 

Abwägung/ Fazit:  

Nachrichtliche Anpassung an die Inhalte des Bebauungsplans. Keine Abwägung erforderlich. 
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I I  UM W EL T B E R I C H T  (KU R Z ER L ÄU T E R U N G )  

Mit der Novellierung des Baugesetzbuches vom 20. Juli 2004 sind die Durchführung einer Umwelt-
prüfung sowie die Erstellung eines Umweltberichtes für alle Bauleitpläne (und deren Änderungen) 
verpflichtend geworden. Der Anforderungskatalog an die Plan-Umweltprüfung bzw. den Umweltbe-
richt ergibt sich aus § 2 (4) BauGB unter Verweis auf § 1 (6) Nr. 7 und 1a BauGB in Verbindung mit 
der BauGB-Anlage. 

Im Umweltbericht sollen die nachteiligen Folgen der Planung gebündelt dargestellt werden, um den 
anschließenden Abwägungsprozess transparent zu gestalten. Der Umweltbericht ist damit die „Ver-
schriftlichung“ der Umweltverträglichkeitsprüfung. In der notwendigen Abwägung bei der Aufstellung 
des Bauleitplans dient der Umweltbericht dazu klarzustellen, „was man tut“, in der Abwägung 
kommt man zum „Inkaufnehmen“ der Folgen. Der Umweltbericht kann ebenso wenig wie die Um-
weltprüfung sicherstellen, dass nur umweltverträgliche Vorhaben und Pläne zugelassen werden. 
Ziel ist vielmehr eine transparente Darstellung der Umweltfolgen. 

Im Umweltbericht werden die voraussichtlichen Umweltauswirkungen der FNP-Änderung ermittelt 
und bewertet. Die Ermittlung und Bewertung dienen insbesondere der Feststellung und Prognose 
möglicher erheblicher Umweltauswirkungen. 

Der Umweltbericht bezieht sich einzig auf die Auswirkungen, welche durch die Änderungsinhalte 
der 13. Änderung des Flächennutzungsplans entstanden sind.  

Der Umweltbericht wird aufgrund seines Umfangs als separates Textwerk verfasst, und ist 
formalrechtlich ein gesonderter Bestandteil der Begründung. 

Für Einzelheiten wird auf den separaten Umweltbericht verwiesen. 
 
 
17.03.2016 heu-om-rb-mh Nastätten, den .....................................  
Projektnummer: 30 754 
Bearbeiter: Dipl.-Ing. Andy Heuser 
  Dipl.-Geogr. Olaf Malinowski 

 

KARST INGENIEURE GmbH  .........................................................................  

   Güllering (Bürgermeister) 

Anlagen 

- Übersichtstabelle zu den Änderungspunkten 

- Flächenbilanz (tabellarische Bilanzierung der geänderten Flächendarstellungen) 


